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Rechtswissenschaftliche Studie 

Haftungsfragen bei unkontrolliertem Eintrag von Ammoniak in 
Wasser 

Ammoniak bietet als emissionsfreier Kraftstoff großes Potenzial für die Dekarbonisierung der Schifffahrt. 
Im Fall von Havarien kann ein unkontrollierter Eintrag von Ammoniak in Gewässer allerdings aufgrund 
der stoffspezifischen Eigenschaften zu Gesundheits- und Umweltschäden führen. Die vorliegende Stu-
die beleuchtet die haftungsrechtlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit der Nutzung von Ammo-
niak als maritimen Kraftstoff.  
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Executive Summary 

Die Bestrebungen zur Dekarbonisierung sind auch in 
der Schifffahrt allgegenwärtig und werden sowohl auf 
globaler Ebene durch die Internationale Schifffahrtsor-
ganisation (International Maritime Organisation, IMO) 
als auch auf Ebene der Europäischen Union (EU) durch 
entsprechende Strategien untermauert. Momentan 
gehen ungefähr 3 % der weltweiten Treibhausgasemis-
sionen auf die Schifffahrt zurück. Alternative, klima-
freundlichere Kraftstoffe sind für die Dekarbonisierung 
der Schifffahrt zentral. Ein solcher emissionsfreier 
Kraftstoff ist Ammoniak, die chemische Verbindung 
NH3 aus Stickstoff und Wasserstoff. 

Ammoniak ist aufgrund seines Nutzens für die Dünge-
mittelindustrie bereits heute eine der meistproduzier-
ten Chemikalien weltweit. Die Lager- und Transportinf-
rastruktur ist daher bereits sehr ausgereift. Gleichzei-
tig ist Ammoniak ein kohlenstofffreier Energieträger. 
Im Vergleich zu Wasserstoff lässt sich Ammoniak 
deutlich einfacher verflüssigen und weist im flüssigen 
Zustand eine deutlich höhere Energiedichte auf als 
Wasserstoff. Unter Verwendung erneuerbarer Ener-
gien hergestelltes sog. grünes Ammoniak birgt daher 
große Potenziale als klimafreundlicher maritimer 
Kraftstoff. Um das Treibhauspotential gänzlich zu be-
seitigen, müssen allerdings auch potenzielle Emissio-
nen von Stickoxiden effektiv vermieden werden. Hier 
besteht noch technischer Entwicklungsbedarf. 

Trotz seines Klimaschutzpotentials sind mit der Ver-
wendung von Ammoniak-Kraftstoff auch Risiken ver-
bunden. Ammoniak wirkt toxisch sowohl auf die 
menschliche Gesundheit als auch auf die Umwelt. Je 
nach Konzentration und Dauer reichen die Auswirkun-
gen einer Ammoniak-Exposition auf den menschlichen 
Körper von Reizerscheinungen über Verätzungen bis 
zum Tod. Freigesetzt in die Umwelt löst sich Ammo-
niak in der nächstgelegenen Wasserquelle und bildet 
Ammoniumhydroxid (NH4OH). Je nach Austrittsszena-
rio lagert sich diese Ammoniaklösung entweder an der 
Wasseroberfläche ab oder sie bildet einen weißen kal-
ten Nebel, der am Boden bzw. an der Gewässerober-
fläche bleibt. Im Unterschied zu Kohlenwasserstoffen 
ist Ammoniak nicht persistent und verflüchtigt sich 
vergleichsweise schnell. Dennoch wurden toxische 
Wirkungen auf Wasserorganismen, insbesondere Fi-
sche und wirbellose Wassertiere nachgewiesen. Für 
das Gewässer selbst und darin beheimatete 

pflanzliche Organismen droht bei übermäßigem Am-
moniakeintrag Überdüngung und Eutrophierung. An-
ders als bei Wasserstoff stellt die Explosionsgefahr 
und die hierdurch unmittelbar verursachten Sach-
schäden im Fall von Ammoniak ein im Vergleich gerin-
geres Risiko dar.  

Wird Ammoniak als maritimer Kraftstoff verwendet, 
gilt seine unkontrollierte Freisetzung aufgrund einer 
Leckage als kritisches Havarieszenario. Sie kann die 
Folge von technischen Defekten, menschlichen Feh-
lern oder anderer Unfälle wie Kollisionen sein. Kommt 
es infolge einer Ammoniak-Leckage zu Schädigungen, 
stellt sich die Frage nach der Haftung. Die Haftung 
kann zivilrechtlicher, ordnungsrechtlicher (d.h. öffent-
lich-rechtlicher) oder strafrechtlicher Natur sein. 
Grundvoraussetzung ist jeweils die Anwendbarkeit 
deutschen nationalen Rechts. 

Eine öffentlich-rechtliche Einstandspflicht für infolge 
von Ammoniak-Leckagen verursachte Umweltschä-
den kann nur in sehr engen Grenzen begründet wer-
den. Spezialgesetzlich kommt allenfalls § 3 Abs. 1 
Nr. 2 USchadG in Betracht, wonach der Verantwortli-
che behördlich zu Sanierungsmaßnahmen in Bezug 
auf bestimmte Biodiversitätsschäden verpflichtet wer-
den kann, sofern es sich beim Schiffsbetrieb um eine 
berufliche Tätigkeit handelt und er vorsätzlich oder 
fahrlässig in Bezug auf den Biodiversitätsschaden ge-
handelt hat. 

Eine strafrechtliche Verantwortlichkeit kann bei Am-
moniak-Leckagen insbesondere aus § 324 StGB, der 
sog. Gewässerverunreinigung folgen, die nach § 324 
Abs. 3 StGB auch fahrlässig begangen werden kann. 
Ihr Taterfolg ist die Verunreinigung oder sonstige nach-
teilige Veränderung der Eigenschaften eines Gewäs-
sers, die beim unkontrollierten Eintrag von Ammoniak 
denkbar ist. Die Gewässerverunreinigung wird mit bis 
zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft. 

Im Kontext der Haftung für Ammoniak-Leckagen spielt 
das Zivilrecht eine besonders wichtige Rolle. Dies 
ergibt sich aus der vergleichsweisen hohen Regelungs-
dichte zivilrechtlicher Haftung für Leckagen im Bereich 
der Schifffahrt. 

Im Grundsatz gilt im deutschen Zivilrecht für die Schiff-
fahrt eine Verschuldenshaftung (§ 823 BGB). Verant-
wortlich für einen Schaden ist derjenige, der den Scha-
den rechtswidrig und schuldhaft, d.h. durch ein 
pflichtwidriges Verhalten, verursacht hat. Damit unter-
scheidet sich die Schifffahrt von anderen modernen 
Verkehrsmitteln, wie Kraftfahrzeugen, Eisenbahnen 
und Luftfahrtzeugen, für die eine Gefährdungshaftung 
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gilt (§ 7 StVG, § 1 HPflG, § 33 LuftVG). Bei einer Gefähr-
dungshaftung hängt die Haftung nicht davon ab, ob der 
Schaden durch ein rechtswidriges und schuldhaftes 
Verhalten verursacht wurde. Sie ist also verschuldens-
unabhängig. Es kommt allein darauf an, ob sich die 
dem Verkehrsmittel innewohnende typische Gefahr 
verwirklicht hat. Diese haftungsrechtliche Besonder-
heit der Schifffahrt gegenüber anderen Verkehrsmit-
teln wird damit begründet, dass bei Schadensfällen in 
der Schifffahrt ganz regelmäßig andere Teilnehmer des 
„Schifffahrtssystems“ geschädigt werden, während 
unbeteiligte Dritte nur äußerst selten zu Schaden kom-
men. 

Ausnahmsweise gilt allerdings auch für die Schifffahrt 
eine Gefährdungshaftung. Zu den Bereichen, für die 
punktuell eine Gefährdungshaftung eingeführt wurde, 
zählen insbesondere verschiedene Leckage-Szenarien 
in der Seeschifffahrt. Denn dort drohen in erheblichem 
Maße, unbeteiligte Dritte sowie übergeordnete Interes-
sen der Allgemeinheit tangiert zu werden. Die punktu-
ellen Gefährdungstatbestände wurden auf internatio-
naler Ebene durch völkerrechtliche Übereinkommen 
beschlossen, die damit das zivilrechtliche Haftungs-
recht ihrer Vertragsstaaten in Bezug auf die regulierten 
Materien formten. Eine Gefährdungshaftung gilt bis-
lang für Ölverschmutzungsschäden, die von der La-
dung von Öltankern (Ölhaftungsübereinkommen) oder 
vom Bunkeröl sonstiger Seeschiffe (Bunkeröl-Überein-
kommen) ausgehen. Ebenfalls wurde sich internatio-
nal auf eine Gefährdungshaftung geeinigt für Schäden, 
die von auf See beförderten, gefährlichen und schädli-
chen Stoffen verursacht werden (HNS-Übereinkom-
men). In Ermangelung der erforderlichen Zahl an Rati-
fizierungen ist das HNS-Übereinkommen allerdings 
noch nicht in Kraft getreten. Die Haftungsübereinkom-
men sehen allesamt eine auf den Schiffseigentümer 
kanalisierte Gefährdungshaftung vor, die höhenmäßig 
begrenzt werden kann und durch eine Haftpflichtversi-
cherung abgesichert sein muss. 

Schäden, die von Ammoniak-Kraftstoff verursacht 
werden, sind von keinem der Übereinkommen erfasst. 
Für sie gilt keine international vereinheitlichte Gefähr-
dungshaftung. Auch für die Binnenschifffahrt gibt es 
keine Gefährdungshaftung. Im Geltungsbereich des 
deutschen Rechts findet daher die Verschuldenshaf-
tung nach § 823 BGB Anwendung. Sie setzt pflichtwid-
riges Handeln voraus. Entscheidend für die Begrün-
dung einer Haftung ist daher, welche Sorgfaltspflich-
ten im Einzelfall gelten und damit, welches Verhalten 
ausreichend sorgfältig und welches vorwerfbar ist. 
Diese Entscheidung treffen die Gerichte im Wege ihrer 
fallbezogenen Auslegung des Deliktsrechts. 

Allgemeingültige Verhaltensanforderungen können 
hierfür aus schifffahrtspolizeilichen Verordnungen für 
Schifffahrtsstraßen und den Regeln guter Seemann-
schaft folgen. Da sich die Verwendung von Ammoniak-
Kraftstoff noch nicht etabliert hat, wurden für Ammo-
niak-Kraftstoff spezifische Sorgfaltspflichten von ge-
richtlicher Seite bisher nicht entwickelt. Es bestehen 
jedoch bereits erste öffentlich-rechtliche und private 
Vorschriften mit technischen und operativen Anforde-
rungen an den Umgang mit Ammoniak-Kraftstoff. Ob-
wohl diese nicht pauschal mit deliktsrechtlich relevan-
ten Sorgfaltspflichten gleichgestellt werden dürfen, 
bieten sie wertvolle Orientierungspunkte für die Kon-
kretisierung der verkehrserforderlichen Sorgfalt im Ein-
zelfall. 

Die Beantwortung der sich infolge einer Ammoniak-Le-
ckage stellenden Haftungsfragen verlagert sich also 
auf das nationale Recht. Für die Seeschifffahrt ist dies 
Folge der insofern bestehenden regulatorischen Lü-
cke, dass Ammoniak-Kraftstoff von keinem der beste-
henden Haftungsübereinkommen erfasst wird. Für die 
Binnenschifffahrt gilt dies in Ermangelung von verein-
heitlichten Haftungsregeln für Leckage-Szenarien oh-
nehin. Die Fragmentierung der Rechtslage droht einen 
Flickenteppich aus unilateral verabschiedeten natio-
nalen Regelungen zu produzieren. Dies verursacht Un-
sicherheiten und Unvorhersehbarkeiten sowohl für die 
Verwender von Ammoniak-Kraftstoff als auch für die 
Geschädigten einer Havarie, die Rechtsschutz su-
chen. Daraus ergeben sich haftungsrechtliche Hemm-
nisse für den Einsatz von Ammoniak-Kraftstoff. 

Für die Verwender von Ammoniak-Kraftstoff betreffen 
diese Unsicherheiten insbesondere die Frage nach 
dem anwendbaren nationalen Recht, nach dem im 
Einzelfall im Rahmen einer Verschuldenshaftung an-
zuwendenden Sorgfaltsmaßstab sowie nach einer 
Möglichkeit der Haftungsbegrenzung. Die internatio-
nalen Haftungsübereinkommen (von denen Ammo-
niak-Kraftstoff nicht erfasst wird) stehen ihrerseits 
dem haftenden Schiffseigentümers das Recht zu, 
seine Haftung auf eine Höchstsumme zu begrenzen. 
Das trägt zur Kalkulierbarkeit des Schadensrisikos und 
seiner kostengünstigen Versicherbarkeit bei. Nach 
deutscher Rechtslage kann der Schiffseigentümer 
auch außerhalb der internationalen Haftungsregime, 
d.h. auch im Falle einer durch das nationale Recht be-
gründeten Haftung, seine Haftung begrenzen. Das 
folgt für die Seeschifffahrt aus dem Londoner Haf-
tungsbegrenzungsübereinkommen und für die Binnen-
schifffahrt aus dem in den §§ 4 ff. BinSchG umgesetz-
ten Straßburger Haftungsbegrenzungsübereinkom-
men. Dennoch sind ohne weiteres Szenarien denkbar, 
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in denen nach dem anwendbaren nationalen Recht 
eine Haftungsbegrenzung nicht vorgesehen ist. Hinzu 
kommen generelle Fragen der Rechtsstaatlichkeit und 
des Zugangs zu einer unabhängigen Gerichtsbarkeit. 

Für den Geschädigten einer Havarie bedeutet das Feh-
len einer international vereinheitlichten Gefährdungs-
haftung Unsicherheiten zum einen in Bezug auf den 
Verschuldensbeweis und die Wahl des richtigen An-
spruchsgegners. Im Rahmen einer Verschuldenshaf-
tung haftet der Schädiger nur, wenn ihn ein Verschul-
den trifft. Dieses muss der Geschädigte beweisen, was 
ihm im Regelfall mangels Berührungspunkte mit den 
Eigenheiten der Schifffahrt sowie aufgrund seiner au-
ßenstehenden Position schwerfallen wird. Angesichts 
der fehlenden Kanalisierungswirkung steht der Ge-
schädigte zudem vor der Herausforderung, den sich 
aus den anwendbaren Zurechnungsregeln ergeben-
den richtigen Anspruchsgegner zu ermitteln. Zum an-
deren ist der begründete Schadensersatzanspruch 
des Geschädigten möglicherweise nicht durchsetzbar, 
wenn der Schädiger nicht versichert ist. In der Europä-
ischen Union gilt für Seeschiffe ab einer gewissen 
Größe eine Versicherungspflicht allerdings auch unab-
hängig von den Haftungsübereinkommen. Für Binnen-
schiffe besteht eine Versicherungspflicht nicht. 

Den haftungsrechtlichen Hemmnissen kann begegnet 
werden, indem Schäden, die durch alternative Kraft-
stoffe wie Ammoniak verursacht werden, in das inter-
nationale Haftungsregime einbezogen werden. Dafür 
ist ein Tätigwerden der internationalen Gemeinschaft 
erforderlich. Denkbar wäre die Verabschiedung eines 
eigenständigen internationalen Übereinkommens 
oder die Erweiterung eines bestehenden Übereinkom-
mens, beispielsweise des Bunkeröl-Übereinkommens 
oder des HNS-Übereinkommens. Da das HNS-Über-
einkommen noch nicht in Kraft getreten ist, liegt seine 
Erweiterung besonders nahe und ist wohl einfacher zu 
verwirklichen als die Erarbeitung eines eigenständigen 
separaten Übereinkommens. In jedem Fall sollte die 
neue Regelung eine auf den Schiffseigentümer (und 
wenige weitere Beteiligte) kanalisierte Gefährdungs-
haftung für von alternativen Kraftstoffen verursachte 
Schäden vorsehen. Zudem ist zu berücksichtigen, 
dass es nicht zu einer haftungsrechtlichen 

Schlechterstellung von alternativen klimafreundlichen 
Kraftstoffen gegenüber konventionellen ölbasierten 
Kraftstoffen kommen sollte. Daher sollte auch die 
neue Regelung eine Möglichkeit zur Haftungsbegren-
zung in Kombination mit einer Versicherungspflicht 
vorsehen. 

Über die verschiedenen Haftungsübereinkommen hin-
weg, könnten die Haftungshöchstsummen zudem als 
Instrument zur Förderung von Dekarbonisierungsbe-
strebungen dienen. Es wäre denkbar, die Haftungs-
höchstsummen für konventionelle ölbasierte Kraft-
stoffe im Vergleich zu alternativen klimafreundlichen 
Kraftstoffen anzuheben. Unter Einbezug der Haftungs-
begrenzungsmöglichkeit würde dann für durch kon-
ventionelle Kraftstoffe verursachte Schäden strenger – 
d.h. bis zu höheren Höchstsummen – gehaftet, als für 
durch alternative Kraftstoffe verursachte Schäden. So 
könnten Klimaschutzaspekte Einzug in die Bemessung 
der Haftungshöchstsummen erhalten und einen An-
reiz für die Verwendung alternativer Kraftstoffe wie 
Ammoniak setzen. 

Solange eine punktuelle Gefährdungshaftung für alter-
native Kraftstoffe nicht besteht, bleibt die Verschul-
denshaftung maßgeblich. Erst die mit der Zeit von Ge-
richten bei ihrer Auslegung des Deliktsrecht ermittel-
ten Sorgfaltspflichten werden endgültige Klarheit für 
das haftungsrechtliche Risiko von Ammoniak-Kraft-
stoff bringen. Bis dahin können außerdeliktische Stan-
dards für die Verwendung von Ammoniak-Kraftstoff ei-
nen Ausblick auf die zu erwartenden Sorgfaltspflichten 
geben. Die Weiterentwicklung technischer und opera-
tiver Anforderungen, von öffentlicher wie privater 
Seite, ist daher zentral. 

Die analysierten haftungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen und Hemmnisse sind nicht auf Ammoniak-
Kraftstoff begrenzt. Sie lassen sich zu großen Teilen 
auch auf andere alternative Kraftstoffe übertragen und 
behalten insofern ihre Gültigkeit. Damit wird deutlich, 
dass der einschlägige haftungsrechtliche Rahmen an 
die Verwendung alternativer Kraftstoffe generell wei-
terentwickelt werden muss. Für die fortschreitende 
Umstellung auf alternative klimafreundliche Antriebs-
systeme und damit für die Dekarbonisierung der 
Schifffahrt ist dies essenziell.
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1 Einleitung 

Die Schifffahrt spielt eine zentrale Rolle für den Welt-
handel. 90 % der globalen Warenströme werden über 
die Schifffahrt ausgeführt. Dabei ist die Schifffahrt ein 
vergleichsweise CO2-effizientes Transportmittel. In 
Anbetracht des Aktivitätsumfangs hat sie dennoch ei-
nen signifikanten Anteil an den weltweiten Treibhaus-
gasemissionen. Im Jahr 2018 verursachte die Schiff-
fahrtsindustrie etwa 1,076 Milliarden Tonnen Treib-
hausgasemissionen.1 Ihr Anteil an den globalen anth-
ropogenen Emissionen betrug im selben Jahr etwa 
2,89 %.2 Wäre die Schifffahrtsindustrie ein Staat, 
würde sie im Vergleich der globalen Treibhausgasemit-
tenten auf Rang 6 landen, nur hinter China, den USA, 
Indien, Russland und Japan.3 Damit steht die Schiff-
fahrtsindustrie vor ihrer wohl größten und drän-
gendsten Herausforderung: der Dekarbonisierung. 

Vor dem Hintergrund des Pariser Klimaabkommens 
und des UN Ziels für eine nachhaltige Entwicklung 
Nr. 13 („take urgent action to combat climate change 
and ist impact“) setzt sich die Internationale Schiff-
fahrtsorganisation (International Maritime Organisa-
tion IMO) in ihrer 2018 verabschiedeten und 2023 über-
arbeiteten Strategie zur Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen von Schiffen4 konkrete Ziele zur Emis-
sionsreduktion: Im Vergleich zu den Emissionen von 
2008 soll eine Reduktion bis 2030 um mindestens 20 % 
und bis 2040 um mindestens 70 % erreicht werden. Bis 
etwa („by or around, i.e. close to”) 2050 sollen netto-
null Triebhausgasemissionen erreicht werden. 

Die Dekarbonisierung der Schifffahrt ist daneben auch 
in den Fokus der Europäischen Union (EU) gerückt. 
Auch der Europäische Green Deal5 hat zum Ziel, im 
Jahr 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr 
freizusetzen. Im Januar 2024 wurde der Europäische 
Emissionshandel auch auf die CO2-Emissionen von 
großen Schiffen, die EU-Häfen anlaufen, erweitert.6 
Hinzu kommen Monitoring- und Berichterstattungs-
pflichten für größere Schiffe sowie verschiedene refor-
mierte und neue Richtlinien und Verordnungen im 

 
 
1 IMO, Fourth IMO Greenhouse Gas Study 2020, S. 1. 
2 Ebd. 
3 Wade, Green marine: decarbonising the shipping sector. 
4 IMO Resolution MEPC.377(80), 2023 IMO Strategy on Reduc-
tion of GHG Emissions from Ships. 
5 Mitteilung der Kommission an das europäische Parlament, 
den Europäischen Rat, den Rat, den Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 

Rahmen des „Fit für 55“-Pakets, unter anderem die 
„FuelEU maritime“-Verordnung mit dem Ziel, die 
Nachfrage nach erneuerbaren und kohlenstoffarmen 
Schiffskraftstoffen zu steigern.7 

Für die Erreichung dieser Klimaziele sind alterna-
tive Kraftstoffe essenziell. Die Transition weg von 
konventionellen – in der Regel ölbasierten – Kraftstof-
fen hin zu alternativen klimafreundlicheren Kraftstof-
fen ist bereits in vollem Gange: Während bei den in Be-
trieb befindlichen Schiffen bisher 7,4 % der Tonnage 
mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden, haben 
sie in den offiziellen Auftragsbüchern mit 49,5 % der 
Tonnage bereits nahe zu den konventionell betriebe-
nen Schiffen aufgeschlossen.8 Als früher Vorreiter 
dient hier insbesondere verflüssigtes Erdgas (liquefied 
natural gas - LNG), um die Kluft zwischen emissionsin-
tensiven und emissionsfreien Kraftstoffen zu überbrü-
cken. 

Die in den Blick genommenen alternativen Kraftstoffe 
sind zwar klimafreundlicher, aber nicht risikofrei. Auf-
grund ihrer jeweils spezifischen stofflichen Eigen-
schaften gehen mit ihrem Einsatz auch neue Scha-
densrisiken und Sicherheitsfragen einher. Insofern 
sind bei der Nutzung von alternativen maritimen 
Kraftstoffen auch Fragen der Haftung elementar. 
Das bislang etablierte, sich über Jahrzehnte hinweg 
entwickelte Haftungsregime, ist maßgeblich abge-
stimmt auf den Einsatz von konventionellen ölbasier-
ten Kraftstoffen. Gleichzeitig existiert eine Gemenge-
lange aus zivilrechtlichen internationalen Überein-
kommen, herkömmlichen völkerrechtlichen Überein-
kommen, privaten internationalen Vereinbarung sowie 
nationalen Regelungen, die gegebenenfalls nur in Ver-
bindung mit internationalem Privatrecht Anwendung 
finden. Dies verkompliziert die Klärung der Rechts-
lage.9 Mit dem zunehmenden Einsatz von alternativen 
Kraftstoffen entsteht die Gefahr von Haftungslücken 
und Rechtsunsicherheiten gleichermaßen. Im Zuge 
der Transformation hin zu alternativen Kraftstoffen ist 
es unabdinglich, parallel den Rechtsrahmen auf diese 
Kraftstoffe hin anzupassen, um Rechts-, Planungs- 
und damit Investitionssicherheit zu schaffen. Nur so 

Regionen v 11.12.2019 – Der europäische Grüne Deal, 
KOM(2019) 640 endg. 
6 Europäische Kommission: Generaldirektion Klimapolitik, 
Reducing emissions from the shipping sector. 
7 Ebd. 
8 DNV, Energy Transition Outlook 2024: Maritime Forecast to 
2050, S. 20. 
9 Bussek, Schutz der Meere vor Verschmutzung, S. 128. 
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kann gewährleistet werden, dass die Transformation in 
dem anvisierten Zeitrahmen gelingt. 

Die vorliegende Studie widmet sich diesen Fragen für 
die Nutzung von Ammoniak als maritimen Kraftstoff. 
Sie untersucht den bestehenden Haftungsrahmen und 
geht der Frage nach, inwiefern Ammoniak als mariti-
mer Kraftstoff von diesem erfasst wird. So sollen Lü-
cken und Hemmnisse identifiziert und adressiert wer-
den. 

Die Studie erfolgt im Teilvorhaben CF11_3 als eines der 
Projekte des CAMPFIRE-Bündnisses im Rahmen des 
Förderprogramms „WIR! – Wandel durch Innovation in 
der Region” des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF). Das CAMPFIRE-Bündnis verfolgt 
das Ziel, die Forschung und Entwicklung von neuen zur 
Energiewende beitragenden Technologien voranzu-
treiben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Nutzung 
und Herstellung von grünem Ammoniak, um dessen 
Potential als klimaneutraler Energieträger insbeson-
dere in der Schifffahrt umfassend zu erschließen. 

Diese Studie gibt zunächst einen Überblick über das 
Potenzial von Ammoniak als maritimen Kraftstoff (Ka-
pitel 2). Dabei stehen sowohl seine Vorteile als emissi-
onsfreier Energieträger als auch die mit seiner Toxizität 
verbundenen Risiken im Fokus. Anschließend wird 

eine Status-quo-Analyse des bestehenden haftungs-
rechtlichen Rahmens vorgenommen, um zu untersu-
chen, inwieweit dieser die Verwendung von Ammoniak 
als maritimen Kraftstoff abdeckt (Kapitel 3). Sodann 
widmet sich die Studie der Identifizierung rechtlicher 
Hemmnisse, die in diesem Zusammenhang einer brei-
teren Nutzung von Ammoniak als maritimen Kraftstoff 
entgegenstehen (Kapitel 4). Diese Hemmnisanalyse 
legt den Grundstein für die abschließend erarbeiteten 
Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung 
des Rechtsrahmens (Kapitel 5). 

Nicht in den Blick nimmt die Studie mögliche Haf-
tungsfolgen aus dem Produkthaftungsrecht. Auch eine 
mögliche Kostentragung durch den Pflichtigen infolge 
ordnungsrechtlicher Verantwortlichkeit wird ausge-
klammert. 

Ziel der Studie ist es, zentrale Bausteine für einen ge-
eigneten haftungsrechtlichen Rahmen zur Nutzung 
von Ammoniak als maritimen Kraftstoff zu identifizie-
ren und zu präsentieren. Im Kontext des CAMPFIRE-
Vorhabens soll damit ein Beitrag zur Schaffung eines 
robusten und praxistauglichen rechtlichen Rahmens 
geleistet werden, der die Dekarbonisierung der Schiff-
fahrt durch den Einsatz innovativer und emissions-
freier Kraftstoffe wie Ammoniak unterstützt.
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2 Ammoniak als maritimer 
Kraftstoff 

Ammoniak zählt zu den meistproduzierten Chemika-
lien weltweit. Es handelt sich um die chemische Ver-
bindung eines Stickstoffs- (N) und drei Wasserstoff-
atomen (H3), die Summenformel lautet NH3. Unter at-
mosphärischen Bedingungen10 kommt Ammoniak als 
farbloses, stechend riechendes Gas vor. 

Ammoniak wird bereits seit vielen Jahrzehnten in gro-
ßen Mengen gehandelt. Größter Abnehmer ist bislang 
die Düngemittelindustrie, für welche Ammoniak reak-
tiven Stickstoff 
liefert, der ent-
scheidend für das 
Wachstum vieler 
verschiedener 
Getreidearten 
ist.11 Infrastruktu-
ren und Technolo-
gien für die Lage-
rung und den 
Transport von 
Ammoniak sind 
entsprechend 
etabliert und sehr 
ausgereift.12 

Neben der Ver-
wendung in der 
Düngemittelin-
dustrie eröffnen sich zunehmend weitere Verwen-
dungsmöglichkeiten für Ammoniak. Die chemische 
Bindung von Wasserstoff an andere Moleküle, d.h. die 
Bildung eines sog. Wasserstoffderivats, birgt große Po-
tenziale als Energieträger in einem dekarbonisierten 
Energiesystem. Insbesondere kann Ammoniak im Ver-
gleich mit purem Wasserstoff unter deutlich geringe-
rem energetischen Aufwand gelagert und transportiert 
werden. Dies folgt aus den chemischen Eigenschaften 

 
 
10 Als atmosphärische Bedingungen werden in der Regel eine 
Umgebungstemperatur von -20 °C bis 60 °C und ein Druckbe-
reich zwischen 0,8 bar und 1,1 bar verstanden. 
11 Weltenergierat, Ammoniak als Energieträger für die Ener-
giewende, S. 40 ff. 
12 Weltenergierat, Ammoniak als Energieträger für die Ener-
giewende, S. 30 ff. 
13 Weltenergierat, Ammoniak als Energieträger für die Ener-
giewende, S. 16 ff. 

von Wasserstoff und Ammoniak: Beide weisen in ih-
rem gasförmigen Zustand eine extrem geringe trans-
portierbare Energiedichte pro Volumeneinheit auf. Ihr 
Transport in gasförmigem Zustand unter atmosphäri-
schen Bedingungen ist deshalb ökonomisch unattrak-
tiv. Allerdings lässt sich das Volumen eines Gases 
durch Verflüssigung erheblich verringern; die volumet-
rische Dichte also erhöhen.13 Um Wasserstoff zu ver-
flüssigen sind allerdings Temperaturen zwischen - 253 
°C und - 259 °C erforderlich.14 Ammoniak wechselt bei 
Umgebungsdruck bereits bei Temperaturen ab - 33 °C  
in einen flüssigen Zustand (siehe Abbildung 1).15 
Gleichzeitig weist verflüssigtes Ammoniak eine deutli-
che höhere Energiedichte auf als verflüssigter Wasser-
stoff.16 Im Zusammenspiel mit den bereits vorhande-

nen Infrastruktu-
ren und Technolo-
gien wird Ammo-
niak deshalb eine 
wichtige Rolle als 
Transport- und 
Speichermedium 

für Strom und 
Wasserstoff zuge-
schrieben. 

Nach Abschluss 
des Transportvor-
gangs kann Am-
moniak mithilfe 
der Cracking-
Technologie in 
Wasserstoff und 
Stickstoff rück-

umgewandelt werden, um den freiwerdenden Wasser-
stoff dann einer weiteren Nutzung zuzuführen.17 Ne-
ben dieser Umkehrung der Synthesereaktion, rückt im 
Kontext eines dekarbonisierten Energiesystems ver-
stärkt auch eine zweite Option für die Nutzung von Am-
moniak in den Fokus: die direkte stoffliche Verwen-
dung von Ammoniak. Eine solche kommt insbeson-
dere in Frage bei der stationären Stromerzeugung mit 
Blockheizkraftwerken, in Kraftfahrzeugen, im 

14 Weltenergierat, Ammoniak als Energieträger für die Ener-
giewende, S. 18. 
15 Jang et al., Regulatory gap analysis for risk assessment of 
ammonia-fuelled ships, S. 2; Vereinigung zur Förderung des 
deutschen Brandschutzes, Empfehlung für den Feuerwehr-
einsatz bei Gefahr durch Ammoniak, S. 2. 
16 Jang et al., Ocean Engineering, S. 3; Weltenergierat, Ammo-
niak als Energieträger für die Energiewende, S. 17. 
17 Weltenergierat, Ammoniak als Energieträger für die Ener-
giewende, S. 13. 

Abbildung 1: Zustandsdiagramm Ammoniak (Quelle: Dahlke-Wallat et al, Studie zu Am-
moniak Transporten auf dem Rhein in Basel,2024, Abb. 27, S. 48). 
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Heizungsbereich bzw. in Industrieöfen sowie – hier im 
Fokus – als alternativer Kraftstoff für Schiffe.18 

2.1 Chancen: Ammoniak ist 
kohlenstofffrei 

Der Schiffsverkehr ist für ca. 2,89 % der globalen CO2-
Emissionen verantwortlich.19 Dennoch waren die 
Treibhausgasemissionen der Schifffahrt lange Zeit nur 
in geringem Maße reguliert. Die International Mari-
time Organisation (IMO)20 entwickelte im April 2018 
eine Strategie zur Reduktion der Treibhausgasemissio-
nen von Schiffen, welche im Juli 2023 erneut überar-
beitet wurde.21 Darin setzt sie sich zum Ziel, die sog. 
„well-to-wake“ (WTW)-Treibhausgasemissionen22 bis 
2030 im Vergleich zu 2008 um mindestens 20 % (ange-
strebt werden sollen 30 %) und bis 2040 um 70 % (an-
gestrebt werden sollen 80 %) zu reduzieren sowie bis 
etwa 2050 Netto-Null Treibhausgasemissionen zu er-
reichen. 

Auch die EU hat sich mit dem EU-Klimagesetz23 als 
Herzstück des European Green Deals verbindlich 
zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine Treibhausgasreduktion 
um 55 % gegenüber 1990 und bis 2050 Treibhausgas-
neutralität zu erreichen. Zwei Teile der Gesetzgebung 
stellen spezifische Anforderungen an die Schifffahrt: 
Zum einen umfasst das EU-Emissionshandelssystem 
seit Januar 2024 auch die CO2-Emissionen aller gro-
ßen Schiffe, die EU-Häfen ansteuern.24 Zum anderen 
fordert die Fuel EU Maritime Verordnung die schritt-
weise Reduktion von „well-to-wake“-Treibhaus-
gasemissionen der EU-Schifffahrt, beginnend mit einer 
Reduktion um 2 % bis 2025, über 6 % bis 2030 bis hin 
zu einer Reduktion um 80 % bis 2050.25 Die Verordnung 
tritt 2025 in Kraft. 

 
 
18 IRENA, Innovation Outlook: Renewable Ammonia, S. 83 ff.; 
Umweltbundesamt, Kurzeinschätzung Ammoniak, S. 4. 
19 IMO, Fourth IMO Greenhouse Gas Study 2020, S. 1. 
20 Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation ist eine 
Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Die Seeschiff-
fahrt wird aufgrund ihrer globalen Ausrichtung in erster Linie 
durch die IMO geregelt. 
21 IMO Resolutionen MEPC.304(72) und MEPC.377(80). 
22 „Well-to-wake“ bezieht sich auf den gesamten Prozess der 
Kraftstoffherstellung, -lieferung und -nutzung und die dabei 
entstehenden Emissionen. 
23 Verordnung (EU) 2021/1119 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. Juni 2021 zur Schaffung des Rahmens 
für die Verwirklichung der Klimaneutralität und zur Änderung 
der Verordnungen (EG) Nr. 401/2009 und (EU) 2018/1999. 

Damit wird klar, dass die Zukunft der Schifffahrt fos-
silfrei ist und nachhaltige Alternativen zu den konven-
tionellen Kraftstoffen wie Schweröl gefunden werden 
müssen. Eine direkte Elektrifizierung ist aufgrund der in 
der Seeschifffahrt weiten zurückzulegenden Strecken 
nicht möglich.26 Es werden also alternative Kraftstoffe 
benötigt, die keine Treibhausgasemissionen verursa-
chen. Ein solcher alternativer Kraftstoff kann Ammo-
niak sein. 

Ammoniak ist ein kohlenstofffreier Energieträger. Zur 
Reduktion der WTW-Treibhausgasemissionen ist er je-
doch nur dann geeignet, wenn in der gesamten Wert-
schöpfungskette, also von seiner Herstellung bis zu 
seiner Verbrennung Treibhausgasemissionen einge-
spart werden. In der Natur kommt Ammoniak nicht in 
abbaufähiger Form vor.27 Er muss also unter Einsatz 
von Energie produziert werden. Die dafür erforderli-
chen Rohstoffe sind gut zugänglich: Stickstoff aus Luft, 
Wasserstoff aus Wasser.28 Der Großteil des aktuell 
verfügbaren Ammoniaks wird allerdings noch in kon-
ventionellen, CO2-intensiven Verfahren mit Energie 
aus fossilen Quellen hergestellt (sog. brauner oder 
grauer Ammoniak). Diese sind ein wesentlicher Treiber 
der globalen CO2-Emissionen und machen insgesamt 
1 % der globale Treibhausgasemissionen aus.29 Die 
Verwendung von braunem oder grauem Ammoniak als 
maritimen Kraftstoff würde die WTW-Treibhaus-
gasemissionen im Vergleich zum bloßen Verbrennen 
von Schweröl noch erhöhen.30 Es ist daher erforder-
lich, Ammoniak unter Verwendung erneuerbarer 
Energien herzustellen (sog. grüner Ammoniak) oder 
zumindest das bei der Herstellung von Ammoniak ent-
stehende CO2 aufzufangen und zu speichern (sog. 
blauer Ammoniak). Derzeit sind nur 0,01 % der 

24 „Große Schiffe“ meint Schiffe mit einer Bruttoraumzahl 
von 5.000 und mehr, vgl. https://climate.ec.europa.eu/eu-
action/transport/reducing-emissions-shipping-sector_en. 
25 Verordnung (EU) 2023/1805 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. September 2023 über die Nutzung er-
neuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr 
und zur Änderung der Richtlinie 2009/16/EG. 
26 Cames et al., Climate protection in aviation and maritime 
transport, S. 55. 
27 Daher ist Ammoniak auch keine Energiequelle, sondern ein 
Energieträger. 
28 Institut für Schiffstechnik/Schiffssicherheit e.V. (Hrsg.), Am-
moniak als Schiffskraftstoff: Sicherheit an Bord, S. 33. 
29 IRENA, Innovation Outlook: Renewable Ammonia, S. 70. 
30 DNV, Alternative fuels for containerships, S. 78. 

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/reducing-emissions-shipping-sector_en
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport/reducing-emissions-shipping-sector_en
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globalen Ammoniakproduktion grün.31 Die Produktion 
von klimaneutral erzeugtem Ammoniak muss noch 
massiv ausgebaut werden. 

Es bestehen zwei Möglichkeiten, aus Ammoniak als 
maritimem Kraftstoff Energie zu gewinnen: Durch 
seine Verbrennung in einem Verbrennungsmotor oder 
durch die Nutzung von Brennstoffzellen. 

Bei der Verbrennung von Ammoniak entsteht weder 
CO2 noch Schwefeloxide (SOx). Allerdings benötigt 
Ammoniak aufgrund seiner schlechten Entzündbar-
keit32 einen zusätzlichen Zündkraftstoff, typischer-
weise Diesel oder Biodiesel, dessen Verbrennung wie-
derum CO2- und SOx-Emissionen verursacht. Infrage 
als Zündkraftstoff kommt auch Wasserstoff. Die kon-
kreten Gesamtemissionen des Verbrennungsprozes-
ses sind also abhängig von der Menge und Zusammen-
setzung des Zündkraftstoffes.33 

Darüber hinaus ist bei der Verbrennung von Ammoniak 
mit Emissionen von Stickoxiden (NOx und N2O) und 
Feinstaub sowie von unverbranntem Ammoniak 
(sog. Schlupf) zu rechnen.34 Insbesondere N2O 
(„Lachgas“) ist mit einer 264-mal so starken Treib-
hauswirkung wie CO2 besonders klimaschädlich.35 An-
dere entstehende Stickoxide können sich mit Feuch-
tigkeit zu Säuren umsetzen und korrosiv wirken.36 Frei-
gesetzter Ammoniak reagiert mit anderen Luftschad-
stoffen wie SO2 und NOx zur Bildung von Ammonium-
salzen. Diese bilden sich als gesundheitsschädlicher 
Feinstaub und gelangen mit der Zeit in Boden oder 
Wasser, wo sie zur Überdüngung beitragen.37 Diese 
Emissionen müssen durch Ammoniak-spezifische Mo-
toren bzw. Filtermöglichkeiten möglichst eng begrenzt 
werden, um das kohlenstofffreie Potenzial von Ammo-
niak nicht zu konterkarieren. 

Auch im Kontext von Brennstoffzellen kann Ammoniak 
sinnvoll eingesetzt werden. Wasserstoff-

 
 
31 Eisenhut/Betina (EY), Wie grünes Ammoniak Deutschland 
bei der Dekarbonisierung helfen kann, 2023, abrufbar unter: 
https://www.ey.com/de_de/insights/decarbonization/grue-
nes-ammoniak-bietet-zuverlaessige-energie . 
32 Ammoniak erreicht seine Zündtemperatur bei etwa 630 °C. 
Schon davor zersetzt sich Ammoniak bei erhöhten Tempera-
turen zu Stickstoff und Wasserstoff. Vermutlich verbrennt da-
her letztendlich immer der Wasserstoff. Vgl. Institut für Schiff-
stechnik/Schiffssicherheit e.V. (Hrsg.), Ammoniak als Schiffs-
kraftstoff: Sicherheit an Bord, S. 35. 
33 DNV, Alternative fuels for containerships, S. 78 f. 
34 Umweltbundesamt, Kurzeinschätzung Ammoniak, S. 7. 
35 Internationale Klimaschutzinitiative, Abbau von Lachgas-
Emissionen. 

Brennstoffzellen sind technologisch am weitesten 
entwickelt. Hier reagieren Wasserstoff und Sauerstoff 
an voneinander getrennten Elektroden. Die bei dieser 
kontinuierlich ablaufenden Oxidationsreaktion entste-
hende chemische Energie kann in elektrische Energie 
umgewandelt werden. Ammoniak dient hier also allein 
als Wasserstoffträger – mit den oben erwähnten Vor-
zügen einer höheren volumetrischen Dichte im Ver-
gleich zu reinem Wasserstoff. Der Wasserstoff muss 
kontinuierlich aus dem Ammoniak abgespalten wer-
den, um die Brennstoffzelle zu speisen.  Zudem wird an 
sog. Direkt-Ammoniak-Brennstoffzellen geforscht, 
die – ohne den Umweg über den Wasserstoff – direkt 
Ammoniak an einer Elektrode umsetzen.38 Generell ist 
die Brennstoffzelle eher für stillere Binnengewässer 
geeignet als für die Hohe See.39 

2.2 Risiken: Ammoniak ist toxisch 

Die bisher erwähnten Umweltwirkungen der Herstel-
lung und Verbrennung von Ammoniak sind indirekter 
Art. Im Rahmen der vorliegenden Studie von besonde-
rer Relevanz sind allerdings die direkten Umweltwir-
kungen, die sich bei Leckagen von Ammoniak und ins-
besondere dem aus einer Leckage möglicherweise fol-
genden Eintrag von Ammoniak in Wasser ergeben.  

Ammoniak ist giftig und wirkt schädlich sowohl auf die 
menschliche Gesundheit (Humantoxizität) als auch 
auf die Umwelt (Ökotoxizität), insbesondere auf ma-
rine Lebewesen. Im Übrigen ist Ammoniak zwar grund-
sätzlich brennbar, aber nur schwer entzündbar. Es 
brennt nur unter Einsatz einer starken Energiequelle, 
hoher Temperatur und hohen Konzentrationen.40 Zu 
beachten ist allerdings, dass es sich (z.B. im Falle ei-
nes Umgebungsbrandes an Bord eines Schiffes) ab 
Temperaturen von 450 °C in seine Bestandteile zerlegt, 
wodurch sich hochentzündlicher Wasserstoff bildet.41 
Ammoniak ist hygroskopisch, d.h. es hat die 

36 Institut für Schiffstechnik/Schiffssicherheit e.V. (Hrsg.), Am-
moniak als Schiffskraftstoff: Sicherheit an Bord, S. 33. 
37 Institut für Schiffstechnik/Schiffssicherheit e.V. (Hrsg.), Am-
moniak als Schiffskraftstoff: Sicherheit an Bord, S. 25. 
38 Institut für Schiffstechnik/Schiffssicherheit e.V. (Hrsg.), Am-
moniak als Schiffskraftstoff: Sicherheit an Bord, S. 38. 
39 IRENA, Innovation Outlook: Renewable Ammonia, S. 85. 
40 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, GESTIS-Stoffda-
tenbank, Datenblatt zu Ammoniak, wasserfrei. 
41 International Tanker Owners Pollution Federation, Fate, be-
haviour and potential damage & liabilities arising from a spill 
of ammonia into the marine environment, S. 6. 

https://www.ey.com/de_de/insights/decarbonization/gruenes-ammoniak-bietet-zuverlaessige-energie
https://www.ey.com/de_de/insights/decarbonization/gruenes-ammoniak-bietet-zuverlaessige-energie
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Eigenschaft, Wasser anzuziehen, und ist leicht in Was-
ser löslich.42 Wird Ammoniak in die Atmosphäre freige-
setzt, reagiert es mit der nächstgelegenen Wasser-
quelle. Dabei bildet sich Ammoniumhydroxid 
(NH4OH), eine alkalische Lösung, die korrodierend 
wirkt auf Materialien wie Messing, Kupfer, Kupferlegie-
rungen, Zink oder Gusseisen.43 

Das global harmonisierte System zur Einstufung und 
Kennzeichnung von Chemikalien (GHS)44 verleiht Am-
moniak unter anderem die Gefahrenhinweise „giftig 
beim Einatmen“, „Ätzwirkung auf die Haut“ und 
„schwere Augenschädigungen“.45 Die konkreten Risi-
ken sind abhängig von Expositionsart, -konzentration 
und -dauer. Eine Exposition mit Ammoniak kann dabei 
im äußersten Fall tödlich sein.  Die häufigste Expositi-
onsart bei Unfällen mit Ammoniak betrifft die Einat-
mung. Daneben kommt allerdings (insbesondere mit 
flüssigem Ammoniak) auch Hautkontakt sowie – un-
wahrscheinlich, aber möglich – Verschlucken in Frage. 

Aufgrund seiner hygroskopischen (wasseranziehen-
den) Eigenschaft sind insbesondere Körperteile mit 
hohem Feuchtigkeitsgehalt einem großen Risiko aus-
gesetzt.46 Dazu gehören insbesondere die Augen, Lun-
gen und die Haut. Zu den Wirkungen einer akuten Am-
moniakexposition zählen daher Atemwegs-, Augen- 
und Hautschädigungen sowie Magen-Darm-Probleme 
und Beeinträchtigungen der Konzentrationsfähigkeit. 
Je nach Ammoniak-Konzentration reichen die konkre-
ten Schädigungen von leichten Reizerscheinungen bis 
hin zu schweren Atembeschwerden, Erstickung, Er-
blindung und schweren Hautverätzungen. Eine chroni-
sche Ammoniakexposition kann darüber hinaus zu Le-
ber- und Nierenschäden führen.47  

 
 
42 Hammer et al., Ammonia as a Marine Fuel Safety Hand-
book, S. 7. 
43 Hammer et al., Ammonia as a Marine Fuel Safety Hand-
book, S. 7; National Institute for Occupational Safety and 
Health, Emergency Response Safety and Health Database, 
Ammonia, abrufbar unter: 
https://www.cdc.gov/niosh/ershdb/emergencyresponse-
card_29750013.html.  
44 Durch die Identifikation von gefährlichen Stoffeigenschaf-
ten dient das GHS dem Schutz von Menschen und Umwelt vor 
nachteiligen Auswirkungen beim Umgang mit Chemikalien. 
45 Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BGRCI, 
Datenblatt Ammoniak (Gas), abrufbar unter: https://www.gi-
schem.de/download/01_0-007664-41-7-
000000_1_1_887.PDF 

Die Wirkungen einer Ammoniakexposition in verschie-
denen Konzentrationen auf den menschlichen Orga-
nismus sind in der folgenden Tabelle48 dargestellt: 

NH3 

(ppm) 
Gefahr für den 

menschlichen Körper 
0,02-70 Geruchsschwellenwert 
12-17 Leistungsabfall, Abnahme der Kon-

zentration 
20-30 Leichte Reizerscheinungen bei Erstex-

position 
>100 Reizung von Nase, Rachen und Augen 

(bei Gewöhnung tolerierbar) 
>300 Reizung von Nase, Rachen und Augen 

(kaum erträglich) 
>500 Atemnot und Herzrasen 
>700 sofortiges Brennen in den Augen 
>1.000 sofortiger Husten, innerhalb von Mi-

nuten irreversible Schädigung der Au-
gen und des Atemtrakts 

>5.000 schnell tödlich 
>10.000 sofort tödlich 

 

Näher beleuchtet werden die Auswirkungen einer Am-
moniak-Exposition auch durch die sog. akuten Exposi-
tionsleitwerte – engl.: acute exposure guideline levels 
(AEGL). Sie wurden von der amerikanische Umwelt-
schutzbehörde EPA entwickelt und beschreiben, wel-
che Auswirkungen Expositionen gegenüber luftgetra-
genen Chemikalien auf die menschliche Gesundheit 
haben. Damit dienen sie der Planung von Gefahrenab-
wehr, Katastrophenschutz und Alarmgrenzen.49 Die 
EPA hat folgende Leitwerte50 für eine Ammoniak-Expo-
sition veröffentlicht: 

 

46 International Tanker Owners Pollution Federation, Fate, be-
haviour and potential damage & liabilities arising from a spill 
of ammonia into the marine environment, S. 4. 
47 Institut für Schiffstechnik/Schiffssicherheit e.V. (Hrsg.), Am-
moniak als Schiffskraftstoff: Sicherheit an Bord, S. 20. 
48 Institut für Schiffstechnik/Schiffssicherheit e.V. (Hrsg.), Am-
moniak als Schiffskraftstoff: Sicherheit an Bord, S. 21; Laval 
et al., Ammonfuel – an industrial view of ammonia as a marine 
fuel, S. 45. 
49 United States Environmental Protection Agency (EPA), 
Acute Exposure Guideline Levels for Airborne Chemicals, 
https://www.epa.gov/aegl/about-acute-exposure-guideline-
levels-aegls.  
50 National Research Council of the National Academies (US), 
Acute Exposure Guideline Levels for Selected Airborne 
Chemicals, Volume 6, 2007, Appendix: Ammonia. 

https://www.cdc.gov/niosh/ershdb/emergencyresponsecard_29750013.html
https://www.cdc.gov/niosh/ershdb/emergencyresponsecard_29750013.html
https://www.gischem.de/download/01_0-007664-41-7-000000_1_1_887.PDF
https://www.gischem.de/download/01_0-007664-41-7-000000_1_1_887.PDF
https://www.gischem.de/download/01_0-007664-41-7-000000_1_1_887.PDF
https://www.epa.gov/aegl/about-acute-exposure-guideline-levels-aegls
https://www.epa.gov/aegl/about-acute-exposure-guideline-levels-aegls
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1 h  4 h 8 h 

AEGL 1 30 
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30 
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30 
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AEGL 2 220 
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110 
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1.600 
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1.100 
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550 
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AEGL 1: Verursacht Reizungen, die jedoch sofort ab-
klingen, wenn die Exposition gestoppt wird. 

AEGL 2: Verursacht irreversible oder langanhaltende 
Gesundheitsschäden. 

AEGL 3: Tödlich. 

Es wird deutlich, dass auch erheblich geringere Am-
moniakkonzentrationen, die noch nicht schnell oder 
sofort tödlich wirken, bei entsprechenden Expositions-
dauern für den Menschen zum Tod führen können. 

Die meisten menschlichen Todesfälle infolge zu hoher 
Ammoniakkonzentration sind zurückzuführen auf 
schwere Schädigungen des Rachens und der Lunge. 
Werden zu große Mengen eingeatmet, schwillt der Ra-
chen zu und die Opfer ersticken.51 

Ammoniak wirkt auch giftig auf die Umwelt, insbeson-
dere auf das Leben im Wasser. Zwar gilt Ammoniak als 
nicht-persistent, reichert sich nicht im Gewebe von Or-
ganismen an und verflüchtigt sich viel schneller als 
Kohlenwasserstoffe bzw. Erdöl.52 Dennoch klassifi-
ziert das GHS Ammoniak als „akut und langfristig was-
sergefährdend“.53 Studien haben kurz- und langfristige 
toxische Wirkungen auf Wasserorganismen nachge-
wiesen, die in einer ähnlichen Größenordnung wie die 
von Schweröl liegen. Insbesondere Fische und wirbel-
lose Wassertiere sind gefährdet. Dies kann auch 

 
 
51 Hammer et al., Ammonia as a Marine Fuel Safety Hand-
book, S. 10. 
52 International Tanker Owners Pollution Federation, Fate, be-
haviour and potential damage & liabilities arising from a spill 
of ammonia into the marine environment, S.5. 
53 Gefahrstoffinformationssystem Chemikalien der BGRCI, 
Datenblatt Ammoniak (Gas), abrufbar unter https://www.gi-
schem.de/download/01_0-007664-41-7-
000000_1_1_887.PDF. 
54 Cames et al.; Ammonia as a marine fuel, S. 15 ff.; Dawson 
et al., Ammonia as a Shipping Fuel: Impacts of large spill sce-
narios, S. 59 ff. 
55 Cames et al.; Ammonia as a marine fuel, S. 15 f.; Dawson et 
al., Ammonia as a Shipping Fuel: Impacts of large spill sce-
narios, S. 92 ff.; WHO International Programme on Chemical 
Safety, Environmental Health Criteria 54, Ammonia, S. 10 ff. 

Auswirkungen auf die Dynamik der Nahrungsketten 
haben. Im Unterschied zu den Auswirkungen von Ver-
schmutzungen mit Schweröl sind Vögel von Ammoni-
akverschmutzungen allerdings weniger betroffen.54 

Die konkrete Toxizität ist auch abhängig von physio-
chemischen Faktoren, wie dem pH-Wert, der Wasser-
temperatur, der Konzentration gelösten Sauerstoffs, 
vorherige Akklimatisierung an Ammoniak, fluktuie-
rende oder intermittierende Expositionen, Kohlendi-
oxidkonzentration, Salinität und das Vorhandensein 
anderer toxischer Substanzen. Der Einfluss des pH-
Werts und der Wassertemperatur sind am besten er-
forscht:55 Je höher der pH-Wert und je niedriger die 
Temperatur des Wassers, desto größer die Toxizität 
des eingetragenen Ammoniaks.56 Dies ist insbeson-
dere relevant für die Meeresumwelt, da Meerwasser ty-
pischerweise einen vergleichsweise hohen pH-Wert 
von gut 8 aufweist. 

Wasserlebewesen haben nur eine begrenzte Fähigkeit, 
Ammoniak zu entgiften. Ihre Ammoniakbelastung ist 
also abhängig von der Ammoniakkonzentration im 
Wasser.57 Die mittleren 48- und 96-h LC50-Werte58 la-
gen zwischen 1,10 und 22,8 mg NH3/l für wirbellose 
Süßwassertiere und zwischen 0,56 und 2,48 mg/l für 
Süßwasserfische. Daten über die Toxizität von Ammo-
niak für Salzwasser-Organismen sind bisher nur sehr 
begrenzt verfügbar. Die mittleren LC50-Werte liegen 
zwischen 0,94 und 18,3 mg NH3/l für wirbellose Salz-
wassertiere und zwischen 0,32 und 1,31 mg/l für Salz-
wasserfische.59 In solchen toxischen Konzentrationen 
wirkt Ammoniak auf das zentrale Nervensystem von Fi-
schen und führt zu einem Verlust des Gleichgewichts, 
gesteigerter Erregbarkeit, verstärkter Herzleistung und 
Sauerstoffaufnahme sowie in extremen Fällen Krämp-
fen, Koma und Tod. In niedrigeren Konzentrationen 
verursacht Ammoniak bei Fischen eine Reduktion des 

56 Grund dafür ist das Gleichgewicht zwischen NH30 (nicht-io-
nisiert) und NH4+ (Kation) im Wasser. In alkalinen Umgebun-
gen (d.h. hoher pH-Wert) erhöht sich der Anteil an NH30. 
NH30kann im Vergleich zu NH4+ die Epithelmembranen von 
Wasserorganismen einfacher durchdringen und wirkt daher 
toxischer. 
57 WHO International Programme on Chemical Safety, Envi-
ronmental Health Criteria 54, Ammonia, S. 105. 
58 LC steht für „lethal concentration“, also tödliche Konzent-
ration. Die LC50-Werte beschreiben die Konzentration einer 
Chemikalie im Wasser, die während des Beobachtungszeit-
raums 50 % der Versuchstiere tötete. 
59 WHO International Programme on Chemical Safety, Envi-
ronmental Health Criteria 54, Ammonia, S. 11. 

https://www.gischem.de/download/01_0-007664-41-7-000000_1_1_887.PDF
https://www.gischem.de/download/01_0-007664-41-7-000000_1_1_887.PDF
https://www.gischem.de/download/01_0-007664-41-7-000000_1_1_887.PDF
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Schlupferfolgs von Eiern, eine Verringerung der 
Wachstumsrate und der morphologischen Entwick-
lung sowie pathologische Veränderungen im Gewebe 
von Kiemen, Leber und Nieren.60 

Ammoniak dient pflanzlichen Organismen als Stick-
stoffquelle und nimmt damit eine Düngungsfunktion 
wahr. Deshalb wird Ammoniak im Wasser deutlich 
schneller abgebaut als eine Ölverschmutzung.61 Ein 
massiver Eintrag von Ammoniak in ein Gewässer kann 
aber zur Überdüngung und Eutrophierung führen. 
Überdüngte Gewässer bieten aufgrund des daraus fol-
genden Sauerstoffmangels weniger Lebensraum für 
Fische und andere aquatische Lebewesen.62 Zudem 
belastet die Entgiftung von übermäßigem Ammoniak 
den Kohlenhydratstoffwechsel der Pflanze erheblich, 
was zu Blattschäden und Wachstumseffekten führen 
kann.63 In geographischer Hinsicht reagieren Fluss-
mündungen, Mangroven und Feuchtgebiete aufgrund 
ihrer komplexen und teilweise nährstoffarmen wasser-
chemischen Zusammensetzung besonders empfind-
lich auf Ammoniakeinträge.64  

2.3 Havarieszenario: Ammoniak-
Leckage 

Ammoniak ist also giftig für den Menschen sowie für 
aquatische Lebewesen. Die unkontrollierte Freiset-
zung von gefährlichen Ammoniakkonzentrationen 
(Ammoniak-Leckage) – und insbesondere deren Ein-
trag in Wasser – ist daher ein kritisches Havarieszena-
rio. 

Eine Ammoniak-Leckage kann in verschiedenen Situa-
tionen des Schiffsbetriebs entstehen. Denkbar sind 
Unfälle sowohl während des Bunkervorgangs als auch 
während Betrieb und Wartung des Brennstoffsystems. 
Sie können die Folge sowohl von technischen Defek-
ten (wie Materialversagen infolge von Ermüdung oder 
Korrosion) als auch von menschlichen Fehlern (wie fal-
scher Bedienung von Ventilen, fehlerhafter Wartung 

 
 
60 WHO International Programme on Chemical Safety, Envi-
ronmental Health Criteria 54, Ammonia, web version, S. 10. 
61 Cames et al.; Ammonia as a marine fuel, S. 24. 
62 Institut für Schiffstechnik/Schiffssicherheit e.V. (Hrsg.), Am-
moniak als Schiffskraftstoff: Sicherheit an Bord, S. 26. 
63 WHO International Programme on Chemical Safety, Envi-
ronmental Health Criteria 54, Ammonia, web version, S. 105. 
64 Dawson et al., Ammonia as a Shipping Fuel: Impacts of 
large spill scenarios, S. 39 ff. 
65 Institut für Schiffstechnik/Schiffssicherheit e.V. (Hrsg.), Am-
moniak als Schiffskraftstoff: Sicherheit an Bord, S. 51. 

oder mechanischer Beschädigung von Anlagen) sein. 
Darüber hinaus sind Ammoniak-Leckagen auch denk-
bar als Folge anderer Unfälle, wie Kollisionen mit an-
deren Schiffen oder Hafenanlagen, Brände, Grundbe-
rührungen oder Kenterungen.65 

Als Kraftstoff wird Ammoniak in geeigneten Tanks an 
Bord mitgeführt und über das Brennstoffsystem zum 
Verbraucher (Motor oder Brennstoffzelle) geleitet und 
ggf. aufbereitet. Neben dem Tank gehören dazu typi-
scherweise Pumpen, Ventile, Instrumente oder Kom-
ponenten wie Verdampfer oder Cracker, sowie die Lei-
tungen. All diese Komponenten stellen Quellen poten-
zieller Leckagen dar. Darüber hinaus kann es durch 
Brände oder andere Unfälle zu mechanischen Beschä-
digungen des Brennstoffsystems kommen, bei denen 
Leckagen auftreten und die damit zu einer Freisetzung 
von Ammoniak führen.66 Aufgrund der Anforderungen 
an Design und Auslegung Ammoniak-betriebener 
Schiffe und ihrer Brennstoffsysteme ist ein Austritt von 
Ammoniak über Wasser deutlich wahrscheinlicher als 
unter Wasser. Austritte unter Wasser sind im Wesent-
lichen nur als Ergebnis einer besonders schweren Ha-
varie denkbar, z.B. nach einer schweren Kollision mit 
Schädigung der Tankhülle oder wenn das Schiff ken-
tert.67 

Um die gleiche Energiemenge zu erzeugen, benötigt 
Ammoniak im Vergleich mit Schweröl etwa das 2,4-fa-
che Volumen eines Tanks.68 Dessen Konstruktion und 
Verortung an Bord sind ein kritischer Designfaktor. Die 
großskalige industrielle Lagerung von Ammoniak setzt 
in der Regel auf Kälteverflüssigung. 69 Damit geht einer-
seits ein gewisser Energiebedarf zur Kühlung einher, 
andererseits werden im Vergleich zur Druckverflüssi-
gung geringere Kapital- bzw. Investitionskosten in Be-
zug auf das Tankdesign verursacht.70 Zunächst wurde 
davon ausgegangen, dass sich im Gegensatz dazu für 
das Bunkern von Ammoniak als Kraftstoff eher die 
Druckverflüssigung eigne, d.h. die Lagerung in druck-
beaufschlagten Tanks vom Typ C, in welchen 

66 IMO, SCCC, Amendments to the IGF Code and Develop-
ment of Guidelines for Alternative Fuels and related Technol-
ogies – Study on Safety Assessment of Ammonia Toxicity, 
CCC 9/3/2, 2023, S. 15. 
67 DNV, Technische Beratung im Rahmen des Unterauftrags 
am 19.09.2024. 
68 ABS, Ammonia as Marine Fuel, S. 13 f.; Hammer et al., Am-
monia as a Marine Fuel Safety Handbook, S. 11. 
69 ABS, Ammonia as Marine Fuel, S. 14. 
70 ABS, Ammonia as Marine Fuel, S. 14. 
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Ammoniak bei ungefähr 10-18 bar verflüssigt wird.71 
Dies stelle die zuverlässigere und einfachere Lösung 
dar, da die Lagerung in einem halb- oder vollgekühlten 
Tank zusätzliche Back-up-Systeme erfordere, um eine 
kontinuierlich niedrige Temperatur im Tank sicherzu-
stellen.72 Mittlerweile erkennen die vorläufige Richtli-
nien des MSC.1/Circ.1687 primär vollgekühlte Tanks 
als genehmigungsfähig an.73 Aufgrund des geringeren 
Gefährdungspotenzials wird nun davon ausgegangen, 
dass sich für die Verwendung von Ammoniak als Kraft-
stoff, kaltverflüssigtes Ammoniak auf Seeschiffen 
durchsetzt. Anerkannt ist zudem, dass für den Bunker-
prozess selbst ein gewisser Gleichlauf des Lagerungs-
zustands auf 
dem Liefer- 
und Empfän-
gerschiff er-
forderlich ist 
(vgl. Abbil-
dung 2). 

Tritt unter 
Druck ver-
flüssigtes 
Ammoniak 
aus, ist mit ei-
ner schnellen 
Verdampfung 
zu rechnen.74 Tritt Ammoniak als kalte Flüssigkeit aus, 
wird zunächst nur ein Teil des flüssigen Ammoniaks 
verdampfen und dabei der Umgebung Wärme entzie-
hen, sodass sich der Verdampfungsvorgang verlang-
samt.75 Es ist daher nicht mit einer schnellen 

Entstehung großer gasförmiger Mengen Ammoniak zu 
rechnen. Das noch nicht verdampfte flüssige Ammo-
niak läuft Gefahr in das Gewässer einzutreten. Tritt 
Ammoniak in Kontakt mit Wasser entsteht die Ammo-
niaklösung Ammoniumhydroxid (NH4OH), eine korro-
sive ätzende Lösung, die weniger dicht als Wasser ist 
und sich daher an der Wasseroberfläche ablagert und 
in das umgebende Wasser ausbreitet.76 Wie schnell 
diese Ausbreitung erfolgt, ist abhängig von Strömun-
gen und windinduzierten Wellenbewegungen. Mit der 
Zeit verdampft das Ammoniak aus der Ammoniaklö-
sung. Auch zunächst schnell verdampftes Ammoniak, 
welches nicht in das Gewässer eintritt, tritt mit Feuch-

tigkeit in der 
Luft in Kon-
takt und bil-
det dann ei-
nen weißen 
kalten Nebel 
aus Ammoni-

umhydroxid 
(NH4OH), der 
schwerer als 
Luft ist und 

daher am Bo-
den bzw. an 
der Gewässer-

oberfläche 
bleiben wird und sich – abhängig von den Windbedin-
gungen – mehrere hundert Meter seitlich fortbewegen 
kann.77 Während sich dieser Nebel langsam erwärmt, 
verringert sich seine Dichte. Er steigt dann auf und ver-
flüchtigt sich in der Atmosphäre.

 

 
 
71 ABS, Ammonia as Marine Fuel, S. 14; DNV, Ammonia as Ma-
rine Fuel, 2020, S. 18. 
72 DNV, Ammonia as Marine Fuel, 2020, S. 18. 
73 IMO, MSC.1/Circ. 1687, Interim Guidelines für the safety of 
ships using ammonia as fuel, Nr. 6.3.1; Zum IGF-Code, den 
vorläufigen Richtlinien und dem sog. alternative design and 
arrangement ausführlicher unter 3.1.1.2. 
74 Institut für Schiffstechnik/Schiffssicherheit e.V. (Hrsg.), Am-
moniak als Schiffskraftstoff: Sicherheit an Bord, S. 54 f. 
75 Institut für Schiffstechnik/Schiffssicherheit e.V. (Hrsg.), Am-
moniak als Schiffskraftstoff: Sicherheit an Bord, S. 54 f. 

76 International Tanker Owners Pollution Federation, Fate, be-
haviour and potential damage & liabilities arising from a spill 
of ammonia into the marine environment, S. 4. 
77 International Tanker Owners Pollution Federation, Fate, be-
haviour and potential damage & liabilities arising from a spill 
of ammonia into the marine environment, S. 4, National Insti-
tute for Occupational Safety and Health, Emergency Re-
sponse Safety and Health Database, Ammonia, Vereinigung 
zur Förderung des deutschen Brandschutzes, Empfehlung für 
den Feuerwehreinsatz bei Gefahr durch Ammoniak, S. 2. 

Abbildung 2: Zustandskombinationen von Ammoniak im Bunkerprozess (Quelle: Global Centre 
for maritime decarbonisation, Safety and Operational Guidelines for Piloting Ammonia Bunke-
ring in Singapore, 2023.) 
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3 Status-quo-Analyse des 
haftungsrechtlichen 
Rahmens 

Vor dem Hintergrund der geschilderten Risiken und 
Gefahren ist der unkontrollierte Eintrag von Ammoniak 
in Wasser regelmäßig mit Schäden an Rechten oder 
Rechtsgütern von Dritten oder der Allgemeinheit ver-
bunden. Dann stellt sich die grundsätzliche Frage, ob 
der eingetretene Schaden hingenommen werden 
muss oder ob jemand für den Schaden einstehen 
muss, d.h. für ihn haftet. Eine Haftung kann darin be-
stehen, dass der betroffene Geschädigte oder auch 
staatliche Stellen die Wiedergutmachung des Scha-
dens oder eine Linderung der Schadensfolgen verlan-
gen können. Dann ist die Haftung zivilrechtlicher Na-
tur (ein Privater verlangt von einem anderen Privaten 
Ausgleich für den Schaden) oder ordnungsrechtlicher 
d.h. öffentlich-rechtlicher Natur (staatliche Stellen 
bestimmen, dass ein Privater für den Schaden einste-
hen muss). Zivilrechtlich wird gehaftet, wenn dem 
Schaden die Beeinträchtigung eines privat zugeordne-
ten Individualrechts bzw. -rechtsguts entspricht. Ord-
nungsrechtlich wird gehaftet, wenn nicht privatnützig 
zugeordnete Umweltgüter geschädigt werden.78 Die 
Haftung kann schließlich auch strafrechtlicher Natur 
sein, soweit sich der Verursacher des Schadens straf-
bar gemacht hat. 

Sachverhalte von Schiffshavarien können mitunter 
sehr komplex sein. Eindrucksvoll belegt dies das Bei-
spiel der „Prestige“: Der am 13. November 2002 vor 
der Küste Galiziens, Spanien, havarierte Öltanker 
wurde in Japan gebaut und fuhr unter der Flagge der 
Bahamas. Das Schiff stand im Eigentum eines griechi-
schen Reeders, der in Libyen registriert war, und wurde 
von einer russischen Handelsgesellschaft mit briti-
schen Direktoren gechartert, die ihren Sitz in der 
Schweiz hatte. Es sollte russisches Öl von Lettland 
nach Singapur transportieren. Die zuständige Klassifi-
zierungsgesellschaft war das „American Bureau of 
Shipping“. Vor der Havarie wurde das Schiff in den Hä-
fen von St. Petersburg, Dubai und Guangzhou 

 
 
78 Ruffert, Verantwortung und Haftung für Umweltschäden, 
NVwZ 2010, 1177, 1178, der begrifflich zwischen zivilrechtli-
cher Haftung und öffentlich-rechtlicher Verantwortlichkeit 
unterscheidet. 
79 Traisbach, Haftung und Entschädigung bei Öltankerunfäl-
len, S. 169, in: Tomuschat, Schutz der Weltmeere gegen 
Öltankerunfälle: Das rechtliche Instrumentarium. 

inspiziert und teilweise repariert. Im Auftrag der spani-
schen Behörden wurde der Tanker schließlich trotz 
starken Wellengangs auf das offene Meer geschleppt, 
wo er schließlich auseinanderbrach.79 Die in einer sol-
chen nicht ungewöhnlichen Situation entstehenden 
juristischen Probleme sind komplex und reichen von 
der Anwendbarkeit eines Haftungsregimes, über die 
Regelung einzelner Ansprüche zu dem Verhältnis der 
Ansprüche untereinander. 

Rechtlich verantwortlich für einen Schaden ist ein Ein-
zelner immer nur dann, wenn dafür ein besonderer 
Grund besteht, eine rechtliche Haftungsnorm also 
seine Verantwortlichkeit begründet. Solche Haftungs-
regime finden sich sowohl im nationalen Recht als 
auch im internationalen Recht. Letzteres ist für den 
Seeverkehr in Anbetracht seines internationalen Cha-
rakters besonders bedeutsam. Denn ohne Haftungsre-
gime im internationalen Recht stellt sich im Falle von 
Schadensereignissen im Seeverkehr zunächst die 
Frage, welches nationale Recht überhaupt Anwen-
dung findet. 

Sinn und Zweck der zivil- und ordnungsrechtlichen 
Haftung ist zum einen die Kompensation, also der ge-
rechte Schadensausgleich.80 Zum anderen verfolgt 
die zivil- und ordnungsrechtliche Haftung Ziele der Prä-
vention, also der Schadensvermeidung. Das Risiko 
zukünftiger Schadensersatzpflichten soll ökonomi-
sche Anreize schaffen, den Eintritt von Schäden in 
sinnvollem Maße zu vermeiden.81 

In der Regel knüpft die rechtliche Haftung für einen 
Schaden an die rechtswidrige und schuldhafte Verur-
sachung des Schadens an. Verantwortlich ist derje-
nige, der pflichtwidrig gehandelt hat, sich also „durch 
sein Verhalten in Widerspruch zu den Geboten oder 
Verboten gesetzt hat, welche die Rechtsordnung zum 
Schutze anderer aufgestellt hat.“82 Diese Haftung 
heißt Verschuldenshaftung. 

Ausnahmsweise hängt die rechtliche Haftung nicht da-
von ab, ob der Schaden durch ein rechtswidriges und 
schuldhaftes Verhalten verursacht wurde: In bestimm-
ten gesetzlich geregelten Fällen wird „derjenige für ei-
nen Schaden verantwortlich gemacht, der in seinem 
Interesse eine bestimmte, mit besonderen Gefahren 

80 Wagner, Deliktsrecht, 4. Kapitel, Rn. 1 ff.; Rehbinder, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, § 1 UmweltHG Rn. 2. 
81 Wagner, Deliktsrecht, 4. Kapitel, Rn. 4 ff.; Rehbinder, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, § 1 UmweltHG Rn. 2. 
82 Wagner, Deliktsrecht, 1. Kapitel, Rn. 6. 
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für andere verbundene Anlage oder Tätigkeit be-
treibt“83, deren besondere Gefahren sich in dem Scha-
den verwirklicht haben. Haftungsgrund ist dann also, 
dass sich eine von dem Verantwortlichen beherrschte 
Gefahr verwirklicht hat, ohne dass es darauf ankommt, 
ob er sich pflichtwidrig verhalten hat. Diese Haftung 
heißt Gefährdungshaftung. 

Einzelne Haftungsregime kennen zudem die Möglich-
keit der Haftungsbeschränkung. Sie erlauben unter 
bestimmten Voraussetzungen, die Haftung im Scha-
densfall auf einen bestimmten Umfang zu begrenzen. 

Im Folgenden werden die potenziell einschlägige Haf-
tungsnormen des internationalen Rechts, des europä-
ischen Rechts und des nationalen Rechts dargestellt. 

3.1 Internationales Recht 

Das internationale Recht (auch: Völkerrecht) meint die 
Regeln, die von Staaten und anderen Völkerrechtssub-
jekten (insbesondere internationalen Organisationen) 
aufgestellt werden, um zwischenstaatliche Sachver-
halte rechtlich zu gestalten. Rechtsquellen des Völker-
rechts sind völkerrechtliche Verträge, Völkergewohn-
heitsrecht und die von allen Staaten akzeptierten all-
gemeinen Rechtsgrundsätze des Völkerrechts. Wich-
tigste Rechtsquelle sind die völkerrechtlichen Verträge 
(auch: völkerrechtliche Übereinkommen), also Verein-
barungen zwischen Völkerrechtssubjekte zur Rege-
lung ihrer Beziehungen. Sie begründen Rechte und 
Pflichten zunächst nur zwischen den Vertragsparteien, 
also nur zwischen den beteiligten Völkerrechtssubjek-
ten selbst, in der Regel zwei oder mehr Staaten. Damit 
solche völkerrechtlichen Vereinbarungen auch Rechte 
und Pflichten für einzelne Staatsbürger begründen, 
müssen sie auch innerstaatlich gelten, also Bestand-
teil der innerstaatlichen Rechtsordnung werden. Das 
ist dann der Fall, wenn der nationale Gesetzgeber den 
Inhalt des völkerrechtlichen Vertrags in eigene natio-
nale Gesetze umsetzt oder einen sog. Rechtsanwen-
dungsbefehl erlässt, kraft dessen der völkerrechtliche 
Vertrag selbst Bestandteil des innerstaatlichen Rechts 
wird. Schließlich kann ein völkerrechtlicher Vertrag 
selbst mit nationalem Rechtsanwendungsbefehl 
Rechte und Pflichten für den Einzelnen nur dann 

 
 
83 Wagner, Deliktsrecht, 1. Kapitel, Rn. 7. 
84 United Nations Convention on the Law of the Sea (UN-
CLOS). 

begründen, wenn er hinreichend bestimmt und unbe-
dingt ist. Nur dann ist er self-executing. 

Es existieren eine Vielzahl an völkerrechtlichen Über-
einkommen, die sich direkt oder indirekt mit dem 
Schutz der Meere vor Verschmutzung befassen. Aller-
dings regelt nur ein kleiner Teil der Übereinkommen 
die Haftung für Schäden, wenn eine Verschmutzung 
entsteht. 

3.1.1 Regelungen zum Schutz vor 
Meeresverschmutzungen 

Die nachfolgend dargestellten Regelungen zum Schutz 
vor Meeresverschmutzung regeln die Haftung für 
Schäden nicht. Dennoch bilden sie die Grundlage der 
völkerrechtlichen Mechanismen zum Schutz vor Mee-
resverschmutzungen. Damit verfolgen bereits sie eine 
präventive Funktion, die in den Haftungsregeln ihre 
Fortsetzung findet. Ihnen lassen sich zudem konkrete 
Anforderungen an ammoniakbetriebene Schiffe, z.B. 
in Bezug auf die Schiffssicherheit, entnehmen. Eine 
Betrachtung dieser Übereinkommen ist für das Ver-
ständnis und die Analyse der geltenden Haftungsrege-
lungen daher unerlässlich. 

3.1.1.1 UN-Seerechtsübereinkommen 
Das wohl bekannteste und wichtigste internationale 
Übereinkommen zur Regelung des Meeresbereichs ist 
das Seerechtsübereinkommen (SRÜ) der Vereinten 
Nationen.84 Es wurde 1982 geschlossen und trat 1994 
in Kraft. Bis heute wurde es von 169 Staaten weltweit 
ratifiziert.85 Das SRÜ bildet den Rahmen bzw. das Dach 
für die internationale Regelung des Seerechts und wird 
daher auch als Verfassung der Meere bzw. als 
umbrella agreement bezeichnet. Teil XII (Art. 192-237) 
des SRÜ enthält einen eigens dem Schutz und der 
Bewahrung der Meeresumwelt gewidmeten Rege-
lungskomplex. Die dort enthaltenen Regeln sind aller-
dings sehr allgemeiner Natur und bedürfen vielfach ei-
ner Konkretisierung.86 

In den allgemeinen Bestimmungen des Teil XII ver-
pflichtet Art. 192 SRÜ die Staaten zunächst ganz gene-
rell dazu, die Meeresumwelt zu schützen und zu be-
wahren. Art. 194 Abs. 1 SRÜ statuiert sodann, dass die 
Staaten alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, die 
notwendig sind, um die Verschmutzung der 

85 United Nations, List of ratifications to the UNCLOS, abruf-
bar unter: https://www.un.org/Depts/los/refer-
ence_files/chronological_lists_of_ratifications.htm. 
86 Birkner, Umweltvölkerrecht, § 54 Rn. 26, in: Ipsen, Völker-
recht, München 2019. 

https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm
https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm
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Meeresumwelt zu verhüten, zu verringern und zu über-
wachen. Art. 194 Abs. 3 SRÜ konkretisiert diese Maß-
nahmen und erfasst in lit. b insbesondere jene, die da-
rauf gerichtet sind, das Freisetzen von giftigen oder 
schädlichen Stoffen oder von Schadstoffen, die Ver-
schmutzung durch Schiffe sowie die Verschmutzung 
durch andere Anlagen und Geräte auf ein Mindestmaß 
zu reduzieren.  

Auch Art. 211 SRÜ betrifft die Verschmutzung der 
Meere durch Schiffe. Abs. 1 begründet das Recht und 
die Pflicht aller Staaten im Rahmen der zuständigen in-
ternationalen Organisationen Vorschriften zur Verhü-
tung, Verringerung und Überwachung der von Schiffen 
ausgehenden Verschmutzungen zu schaffen. Zustän-
dige internationale Organisation ist die Internationale 
Seeschifffahrts-Organisation (International Maritime 
Organisation, IMO), eine Sonderorganisation der Ver-
einten Nationen. Im Kontext der IMO getroffene Rege-
lungen zum Schutz der Umwelt mit Bezug zur Schiff-
fahrt sind das Internationale Übereinkommen zur Ver-
hütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (MAR-
POL87) sowie das Internationale Übereinkommen zum 
Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS88). 
Abs. 2 verpflichtet die Flaggenstaaten dazu, Rechts-
vorschriften zur Verhütung, Verringerung und Überwa-
chung der von Schiffen ausgehenden Meeresver-
schmutzung zu erlassen, wobei diese nicht hinter de-
nen nach Abs. 1 zurückbleiben dürfen. Abs. 4 verbrieft 
sodann das Recht der Küstenstaaten innerhalb ihres 
Küstenmeeres in Ausübung ihrer Souveränität eben-
falls entsprechende Vorschriften zu erlassen. 

Die genannten Regelungen betreffen also die Ver-
schmutzung der Meeresumwelt. Gem. Art. 1 
Abs. 4 SRÜ bedeutet „Verschmutzung der Meeresum-
welt“ die unmittelbare oder mittelbare Zuführung von 
Stoffen oder Energie durch den Menschen in die Mee-
resumwelt einschließlich der Flussmündungen, aus 
der sich abträgliche Wirkungen wie eine Schädigung 
der lebenden Ressourcen sowie der Tier- und Pflan-
zenwelt des Meeres, eine Gefährdung der menschli-
chen Gesundheit, eine Behinderung der maritimen Tä-
tigkeiten einschließlich der Fischerei und der sonsti-
gen rechtmäßigen Nutzung des Meeres, eine Beein-
trächtigung des Gebrauchswerts des Meerwassers 
und eine Verringerung der Annehmlichkeiten der Um-
welt ergeben oder ergeben können. In Anbetracht der 
oben dargestellten Toxizität von Ammoniak für Mensch 
und Umwelt, ist bei seiner Zuführung in die 

 
 
87 MARPOL für marine pollution. 
88 SOLAS für safety of life at sea. 

Meeresumwelt mit abträglichen Wirkungen wie den 
genannten zu rechnen. Der Eintrag von Ammoniak 
stellt eine Verschmutzung der Meeresumwelt im 
Sinne des SRÜ dar. 

Die dargestellten Regelungen des SRÜ zu Verhütung, 
Verringerung und Überwachung der Meeresumwelt 
verpflichten allerdings ausschließlich die Vertrags-
staaten. So ließe sich aus Art. 211 Abs. 1 SRÜ die völ-
kerrechtliche Verpflichtung der Vertragsstaaten ablei-
ten, die Etablierung neuer maritimer Kraftstoffe mit ei-
nem entsprechenden Regelungsregime zur Vermei-
dung von daraus resultierenden Verschmutzungs-
schäden zu begleiten. Pflichten für Individuen oder 
gar Haftungsfolgen für Pflichtverstöße folgen dar-
aus aber nicht.  

Die einzige Regelung, die das SRÜ in Bezug auf die Haf-
tung für Verschmutzungsschäden trifft, findet sich in 
Art. 235 SRÜ. Nach Abs. 1 sind die Staaten für die Er-
füllung ihrer Verpflichtungen verantwortlich. Dabei 
handelt es sich jedoch nicht um eine eigene Haftungs-
regelung für maritime Umweltschäden. Die Vorschrift 
soll vielmehr die bestehenden Regelungen zur Staa-
tenverantwortlichkeit (dazu unter 3.1.2.5) in das SRÜ 
einbeziehen.89 Nach Art. 235 Abs. 2 SRÜ sind die Staa-
ten gehalten, sicherzustellen, dass es den Geschädig-
ten von Verschmutzungen der Meeresumwelt möglich 
ist, umgehende und angemessene Entschädigung 
oder sonstigen Ersatz geltend zu machen, soweit der 
Schaden von einer Person verursacht wurde, die ihrer 
Gerichtsbarkeit untersteht. Nach Abs. 3 sollen geeig-
nete Kriterien für die Festsetzung der Entschädigungen 
ausgearbeitet werden. Eigene Haftungsregelungen fol-
gen auch aus Abs. 2 und 3 nicht. 

Schließlich stellt sich die Frage, wie die Einhaltung der 
Umweltschutzregeln, die das SRÜ und andere darauf 
aufbauende Abkommen aufstellt, sichergestellt wird. 
Denn um die Verschmutzung der Meere zu verhindern, 
ist es von entscheidender Bedeutung, dass sich die in-
ternationale Gemeinschaft nicht lediglich auf be-
stimmte Standards einigt, sondern diese auch konse-
quent eingehalten werden. Dass aus dem SRÜ keine 
eigenen Haftungsregelungen folgen, bedeutet inso-
weit nur, dass eine Haftung für Schäden, die aus einem 
Verstoß gegen seine Regeln folgen, jedenfalls nicht auf 
Grundlage des SRÜ besteht. Trotzdem ergeben sich 

89 Sands et al., Principles of International Environmental Law, 
Cambridge 2018, S. 764. 
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aus dem SRÜ Durchsetzungsbefugnisse, die die Ein-
haltung der Regeln sicherstellen sollen. 

Wie eben dargelegt, sind die Adressaten des SRÜ und 
der darauf aufbauenden Abkommen zunächst ledig-
lich die unterzeichnenden Staaten und nicht Privatper-
sonen. Deshalb tragen die Staaten auch die Verant-
wortung, die konsequente Einhaltung der Regeln si-
cherzustellen. In der Vergangenheit wurden diese Re-
geln hauptsächlich von den Flaggenstaaten durchge-
setzt, also dem Land, in dessen Schiffsregister das 
Schiff eingetragen ist und dessen Flagge es führt. Da-
mit tragen sie die primäre Verantwortung für den 
Schutz der Meeresumwelt. Über diese Schiffe übt der 
Staat seine Hoheitsgewalt und Kontrolle in administra-
tiven, technischen und sozialen Angelegenheiten wirk-
sam aus. Das bedeutet, dass die Überprüfung der Ein-
haltung auch auf solchen Schiffen einer Flagge erfolgt, 
die den Hafen ihres Flaggenstaates nie angelaufen ha-
ben. Dieses Prinzip entspricht jahrhundertealtem See-
recht und ist insbesondere in Art. 94 SRÜ sowie spezi-
ell für die Regeln über den Schutz und die Bewahrung 
der Meeresumwelt in Art. 211 Abs. 2 und Art. 217 SRÜ 
kodifiziert. 

Allerdings bringt das Prinzip der Durchsetzung durch 
Flaggenstaaten bereits seit Jahrzehnten einige Her-
ausforderungen mit sich: Nicht alle Staaten können 
oder wollen eine effiziente Überwachung der unter ih-
rer Flagge fahrenden Schiffe sicherstellen, was zu 
Problemen wie den sog. "Flags of Convenience" oder 
"offenen Registern" führt.90 Reedereien wählen aus 
Kostengründen häufig sog. "Billigflaggen", d.h. Staaten 
mit Rechts- und Steuersystemen, die vergleichsweise 
niedrigere Lohnkosten durch geringere Abgaben er-
möglichen. Diese Staaten setzen internationales See- 
und Schifffahrtsrecht nicht immer konsequent um und 
ahnden Verstöße weniger streng. Dennoch genießen 
Schiffe dieser Flaggenstaaten das in Art. 17 SRÜ ver-
briefte Recht der friedlichen Durchfahrt durch das Küs-
tenmeer anderer Staaten. 

Gleichzeitig sind Kontrollen und die Verhängung von 
Bußgeldern oder strafrechtlichen Maßnahmen gegen 
ein Schiff in der Regel erst beim Einlaufen in einen Ha-
fen möglich. Intensität und Frequenz von 

 
 
90 Europäisches Parlament, Addressing ship reflagging to 
avoid sanctions, 2023, abrufbar unter: https://www.euro-
parl.europa.eu/Reg-
Data/etudes/ATAG/2023/745686/EPRS_ATA(2023)745686_E
N.pdf.  
91 Umweltbundesamt, Seeschifffahrt, 2023, abrufbar unter: 
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewa-
esser/meere/nutzung-

Umweltkontrollen und Sanktionen variieren von Staat 
zu Staat. Oftmals ist es schwierig, Verstöße oder Straf-
taten auf See nachzuweisen. Im Vergleich zu den fi-
nanziellen Vorteilen, die Reeder oder Charterer aus ei-
nem Verstoß ziehen, sind die Bußgelder und Strafen 
zudem relativ gering.91 

Als Reaktion auf diese Herausforderungen hat sich das 
Prinzip der Hafenstaatkontrolle entwickelt. Danach 
können die Behörden eines Staates, dessen Hafen ein 
Schiff freiwillig anläuft, die Einhaltung bestimmter Re-
geln kontrollieren und mögliche Verstöße nach einem 
komplexen System sanktionieren. Für den Schutz des 
Meeres vor Verschmutzungen durch Schiffe ist es in 
Art. 218 SRÜ verankert. Die Hafenstaatkontrolle spielt 
eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der 
Einhaltung von Umweltschutzregeln auf hoher See. Sie 
ermöglicht es den Staaten, die Umweltauswirkungen 
von Schiffen zu überwachen und Verstöße effektiv zu 
ahnden, unabhängig von der Flagge, unter der ein 
Schiff fährt. Unter bestimmten in Art. 220 und 
Art. 221 SRÜ geregelten Voraussetzungen stehen auch 
dem Küstenstaat, dessen Küstenmeer ein Schiff pas-
siert, Durchsetzungsbefugnisse zu. 

3.1.1.2 SOLAS-Übereinkommen 
Das Internationale Übereinkommen zum Schutz des 
menschlichen Lebens auf See92 (SOLAS-Übereinkom-
men) dient der Gewährleistung der Schiffssicherheit 
durch die Festlegung von Mindeststandards für Bau, 
Ausrüstung und Betrieb von Schiffen. Es wurde im Rah-
men der IMO ursprünglich im Jahr 1960, dann in über-
arbeiteter Version 1974 erneut beschlossen und seit-
dem mehrfach geändert. Da Schiffsunfälle mit hohem 
Verschmutzungspotenzial meist auf einen niedrigen 
Sicherheitsstandard der Schiffe und des Verkehrs auf 
See sowie auf menschliches Versagen bedingt durch 
mangelnde Qualifizierung zurückzuführen sind, trägt 
die Erhöhung der Sicherheit in der Schifffahrt und die 
Verbesserung der Ausbildung der Seeleute wesentlich 
zum Umweltschutz bei.93 

Das SOLAS-Übereinkommen besteht aus dem eigent-
lichen Übereinkommen mit generellen Bestimmungen 
sowie einer Anlage mit 14 Kapiteln, in denen das 

belastungen/schifffahrt/meerespolitik-der-eu#fakten-zur-
seeschifffahrt-und-zu-ihren-auswirkungen-auf-die-umwelt.  
92 Engl. International Convention for the Safety of Life at Sea. 
93 Mielke in: Koch/Hofmann/Reese, Handbuch Umweltrecht, 
§ 16, Rn. 535. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/745686/EPRS_ATA(2023)745686_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/745686/EPRS_ATA(2023)745686_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/745686/EPRS_ATA(2023)745686_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/745686/EPRS_ATA(2023)745686_EN.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/meere/nutzung-belastungen/schifffahrt/meerespolitik-der-eu#fakten-zur-seeschifffahrt-und-zu-ihren-auswirkungen-auf-die-umwelt
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/meere/nutzung-belastungen/schifffahrt/meerespolitik-der-eu#fakten-zur-seeschifffahrt-und-zu-ihren-auswirkungen-auf-die-umwelt
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/meere/nutzung-belastungen/schifffahrt/meerespolitik-der-eu#fakten-zur-seeschifffahrt-und-zu-ihren-auswirkungen-auf-die-umwelt
https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/meere/nutzung-belastungen/schifffahrt/meerespolitik-der-eu#fakten-zur-seeschifffahrt-und-zu-ihren-auswirkungen-auf-die-umwelt
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Schiffssicherheitsrecht im Einzelnen geregelt wird. Sie 
enthalten detaillierte technische Vorschriften zur Bau-
art der Schiffe, zu Rettungsmitteln, zum Funkverkehr, 
zur Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs, etc. 
Im Rahmen eines vereinfachten Änderungsverfahrens 
wird die Anlage laufend an neue Erkenntnisse ange-
passt.94 

In das SOLAS-Übereinkommen wurden durch die IMO 
verschiedene technische Standards inkorporiert, die 
dadurch für alle Vertragsstaaten bindendes Recht 
wurden. Für Gastanker ist dies der Internationale 
Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen, die 
verflüssigte Gase als Massengut befördern95 (IGC-
Code, Kap. VII Teil C), für Flüssigtanker der Internatio-
nale Code für den Bau und die Ausrüstung von Schif-
fen, die gefährliche Chemikalien als Massengut beför-
dern96 (IBC-Code, Kap. VII Teil B). Folgerichtig stellt der 
IGC-Code Anforderungen an die Beförderung von was-
serfreiem Ammoniak und der IBC-Code an die Beför-
derung von wässriger Ammoniaklösung. Beides betrifft 
aber grundsätzlich nicht die Verwendung von Ammo-
niak als Kraftstoff. 

Kraftstoffe mit einem Flammpunkt97 von weniger als 
60 °C – worunter auch gasförmige Kraftstoffe wie Am-
moniak gefasst werden, auf die das Konzept eines 
Flammpunkts eigentlich nicht angewandt werden 
kann98 – waren unter dem SOLAS-Übereinkommen 
gem. Reg. II-2/4.2.1.1 SOLAS ursprünglich verboten. 

Allerdings erlaubte der IGC-Code das Verbrennen von 
Erdgas (Methan), das Teil der Ladung war, um Druck 
und Temperatur dieser LNG-Ladung zu steuern. 2014 
wurde der IGC-Code überarbeitet99 und eröffnete die 
Möglichkeit, auch andere Ladungen zu verbrennen, so-
fern dabei das gleiche Sicherheitsniveau wie bei Erd-
gas nachgewiesen werden konnte. Jedoch wurden to-
xische Ladungen – auch Ammoniak – von vornherein 
ausgenommen. Im Rahmen der IMO wurde 

 
 
94 Ehlers, Übersicht über die die Meeresverschmutzung be-
treffenden Vorschriften, Rn. 55. 
95 Engl. International Code for the Construction and Equip-
ment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk. 
96 Engl. International Code for the Construction and Equip-
ment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk. 
97 Der Flammpunkt ist die niedrigste Temperatur einer Flüs-
sigkeit, bei der sich unter bestimmten genormten Bedingun-
gen aus der Flüssigkeit Dämpfe in solcher Menge entwickeln, 
dass sie fähig sind, ein entflammbares Dampf/Luft-Gemisch 
zu bilden. 
98 Dieser Umstand wird auch innerhalb der IMO diskutiert, 
weshalb vielfach die einheitliche Formulierung „Gase und 
Kraftstoffe mit niedrigem Flammpunkt“ vorgeschlagen wird, 

mittlerweile beschlossen, diese Ausnahme fallen zu 
lassen. Die entsprechende Änderung wird voraus-
sichtlich am 01. Juli 2026 in Kraft treten. Auch eine frei-
willige vorzeitige Umsetzung der Regelung durch die je-
weiligen Flaggenstaaten ist möglich. Ziel ist es, Ammo-
niaktankern die Verwendung des geladenen Ammoni-
aks als Kraftstoff zu ermöglichen.100 

Um dem Interesse an der Verwendung von Brennstof-
fen mit niedrigem Flammpunkt generell (d.h. auch ab-
seits des Szenarios, das Teile der eigenen Ladung ver-
wendet werden) Rechnung zu tragen, hat die IMO 2015 
den Internationalen Code für die Sicherheit von Schif-
fen, die Gase oder andere Brennstoffe mit niedrigem 
Flammpunkt verwenden101 (IGF-Code) über Reg. II-
1/56 f.102 als Teil G in das SOLAS-Übereinkommen auf-
genommen.103 Der IGF-Code bildet den rechtlichen 
Rahmen in Bezug auf technische Anforderungen für 
die Verwendung von Gasen und anderen Brennstof-
fen mit niedrigem Flammpunkt von weniger als 
60 °C und damit auch für die Verwendung von Am-
moniak als Kraftstoff. Die durch den IGF-Code aufge-
stellten Regeln betreffen sowohl die Verwendung als 
Kraftstoff als auch den Bunkerprozess. Er trat am 
01. Januar 2017 in Kraft und findet gem. Reg. 2.1 IGF-
Code auf Schiffe Anwendung, für die Teil G des Kap. II-
1 SOLAS gilt. Dieser wiederum gilt gem. Reg. I/1 SOLAS 
nur für Schiffe, die an der internationalen Schifffahrt 
teilnehmen, wobei mit internationaler Schifffahrt gem. 
Reg. I/2 SOLAS Fahrten gemeint sind, die aus oder in 
ein Land führen, in dem das Übereinkommen Anwen-
dung findet. Der IGF-Code im speziellen findet gem. 
Reg. II-1/56.1 SOLAS nur auf solche Schiffe Anwen-
dung, deren Bauvertrag am oder nach dem Tag des In-
krafttretens des IGF-Codes (d.h. dem 01. Januar 2024) 
geschlossen wurde. Generell ausgenommen vom An-
wendungsbereich des SOLAS-Übereinkommens und 
damit auch des IGF-Codes sind gem. Reg. I/3 SOLAS 
Kriegsschiffe, Frachtschiffe mit einer Bruttoraumzahl 
von weniger als 500, Holzschiffe primitiver Bauweise, 

um klarzustellen, dass auch Ammoniak erfasst werden soll, 
vgl. nur IMO CCC 9/INF.16, Rn. 9.  
99 IMO Resolution MSC.370(93). 
100 EMSA, Potential of Ammonia as Fuel in Shipping, S. 62 ff.; 
Lloyd’s Register, Briefing Note, Summary Report MSC 109, 
Rev. 1, S. 16 f. 
101 Engl. International Code of Safety for Ships using Gases or 
Other Low-Flashpoint Fuels. 
102 Diese Zitierweise ist für das SOLAS-Übereinkommen üb-
lich. Sie bezieht sich auf die Regeln 56 und 57 des Kapitels II-
1 SOLAS. 
103 IMO Resolutionen MSC.391(95) und MSC.392(95); EMSA, 
Potential of Ammonia as Fuel in Shipping, S. 62. 
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Sport- und Freizeitboote, die nicht dem Handel dienen 
sowie Fischereischiffe. Deren Ausschluss dürfte darin 
begründet sein, dass von den genannten Schiffen ein 
erheblich geringeres Gefahrenpotential ausgeht und 
es für die Inhaber mitunter eine unverhältnismäßige 
wirtschaftliche Mehrbelastung bedeuten dürfte, die 
Anforderungen des SOLAS-Übereinkommens und der 
inkorporierten Codes zu erfüllen. 

Bisher enthält der IGF-Code detaillierte Anforderungen 
nur für die Verwendung von Erdgas (Methan) als Kraft-
stoff. Ammoniak ist noch nicht abgedeckt. Langfris-
tig beabsichtigt die IMO, den Code kontinuierlich zu er-
gänzen, um alle von der Schifffahrtsindustrie verwen-
dete Gase und Brennstoffe mit niedrigem Flammpunkt 
aufzunehmen. Obwohl spezifisch für Ammoniak-Kraft-
stoff entwickelte technische Anforderungen im IGF-
Code noch fehlen, findet er trotzdem Anwendung: 
Schiffe mit neuartigen Kraftstoffen müssen die Ein-
haltung der funktionalen Anforderungen des IGF-
Codes durch ein sog. Alternative Design and Arran-
gement (AD&A) nachweisen.104 Diese von Reg. II-
1/55 SOLAS vorgesehene Methodik ermöglicht die Ge-
nehmigung technischer Konstruktionen und Vorkeh-
rungen, die von den Standards der Konvention abwei-
chen.105 Dafür muss nachgewiesen werden, dass die 
funktionalen Anforderungen des IGF-Codes trotz der 
Abweichung (bzw. obwohl spezifische Anforderungen 
noch fehlen) erfüllt und die maßgeblichen Sicherheits-
ziele erreicht werden. Dies erfolgt schrittweise durch 
eine in Reg. II-1/55 SOLAS und Reg. 2.3 IGF-Code nä-
her ausgestaltete technische Analyse, Bewertung und 
Genehmigung der Konstruktion bzw. Vorkehrung. Das 
MSC hat Leitlinien106 entworfen, die von den nationa-
len Behörden bei der Prüfung von solchen alternativen 
Konstruktionen und Vorkehrungen heranzuziehen 
sind. Auch die Internationale Vereinigung der Klassifi-
kationsgesellschaften (International Association of 
Classification Societies, IACS) hat Empfehlungen107 

 
 
104 Diesbezüglich heißt es in der Präambel des IGF-Codes: 
„The current version of this Code includes regulations to meet 
the functional requirements for natural gas fuel. Regulations 
for other low-flashpoint fuels will be added to this Code as, 
and when, they are developed by the Organization. In the 
meantime, for other low-flashpoint fuels, compliance with 
the functional requirements of this Code must be demon-
strated through alternative design.” 
105 Im Kontext der Regulierung von ammoniakbetriebenen 
Schiffen ist der Begriff „alternativ“ eigentlich irreführend, da 
gerade darüber hinweggeholfen werden soll, dass einheitli-
che Standards noch nicht beschlossen wurden. 
106 IMO Rundbrief MSC.1/Circ.1212. 
107 IACS REC 146: Risk assessment as required by the IGF 
Code. 

veröffentlicht, die Hinweise zu den Anforderungen des 
IGF-Codes an Risikobewertungen im Allgemeinen ent-
hält. 

Als Vorbereitung für die Erweiterung des IGF-Codes 
um rechtsverbindliche technische Anforderungen an 
die Verwendung von Ammoniak-Kraftstoff, werden un-
verbindliche, sog. vorläufige Richtlinien (Interim Gui-
delines) entwickelt. Sie dienen einerseits als Grund-
lage für den AD&A-Prozess und können unterstützend 
herangezogen werden, um das Erfüllen der funktiona-
len Anforderungen des IGF-Codes nachzuweisen.108 
Andererseits bilden sie den Ausgangspunkt für die 
Ausarbeitung detaillierterer rechtsverbindlicher Anfor-
derungen, die unter Einbeziehung der unter den vor-
läufigen Richtlinien gewonnenen praktischen Erfah-
rungen entwickelt und schließlich in den IGF-Code in-
tegriert werden sollen.109 Eine wichtige Rolle bei der 
Ausarbeitung der zunächst vorläufigen Richtlinien und 
später rechtsverbindlichen Anforderungen spielt der 
IMO Unterausschuss für die Beförderung von Gütern 
und Containern (Sub-Committee on Carriage of Car-
goes and Containers, CCC). Auf seiner zehnten Tagung 
(CCC 10 im September 2024) einigte der CCC sich auf 
einen Entwurf vorläufiger Richtlinien für ammoniakbe-
triebene Schiffe.110 Aufgrund von Zeitmangel gelangen 
allerdings keine umfassend detaillierten Richtlinien. 
Während Ziele und funktionale Anforderungen ab-
schließend definiert werden konnten, werden die kon-
kreten technischen Anforderungen teilweise sehr all-
gemein gehalten und verweisen auf die im Einzelfall 
adäquaten existierenden Anforderungen des IGF-
Codes.111 Auf der 109. Sitzung des IMO Ausschusses 
für die Sicherheit im Seeverkehr (Maritime Safety 

108 Lloyd’s Register, Briefing Note, Summary Report MSC 109, 
Rev. 1, S. 18. 
109 Ebd. 
110 IMO Media Centre, Meeting Summary: Sub-Committee on 
Carriage of Cargoes and Containers, 10th session (CCC 10), 
16-20 September 2024, abrufbar unter: 
https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummar-
ies/Pages/ccc-10th-session.aspx . 
111 American Bureau of Shipping, News Brief CCC 10, S. 3, 
DNV, IMO CCC 10: Interim guidelines for ammonia and hydro-
gen as fuel,abrufbar unter: https://www.dnv.com/news/imo-
ccc-10-interim-guidelines-for-ammonia-and-hydrogen-as-
fuel/; Lloyd’s Register, Briefing Note, Summary Report MSC 
109, Rev. 1, S. 18. 

https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/ccc-10th-session.aspx
https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/ccc-10th-session.aspx
https://www.dnv.com/news/imo-ccc-10-interim-guidelines-for-ammonia-and-hydrogen-as-fuel/
https://www.dnv.com/news/imo-ccc-10-interim-guidelines-for-ammonia-and-hydrogen-as-fuel/
https://www.dnv.com/news/imo-ccc-10-interim-guidelines-for-ammonia-and-hydrogen-as-fuel/
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Committee, MSC) im Dezember 2024 wurden die vom 
CCC vorgelegten vorläufigen Richtlinien verabschie-
det.112 

Es liegt auf der Hand, dass die Zertifizierung im 
AD&A-Verfahren mit zusätzlicher Komplexität und 
erhöhtem Aufwand verbunden ist. Solange noch 
keine auf den Betrieb mit Ammoniak zugeschnitten 
rechtsverbindlichen technischen Anforderungen in 
den IGF-Code implementiert wurden, ist für ammoni-
akbetriebene Schiffe unter Umständen mit längeren 
Genehmigungsphasen und erhöhten Kosten zu rech-
nen. Im Einzelfall kann zwar bei der Verwendung von 
Interim Guidelines auf ein AD&D verzichtet werden, 
wenn der Flaggenstaat zustimmt. Aufgrund der fehlen-
den Detailtiefe der vorläufigen Richtlinien für Ammo-
niak wird dies wohl nicht für alle erforderlichen Kom-
ponente möglich sein. 

Die Einhaltung der Regeln des SOLAS-Übereinkom-
mens werden von den Behörden der Flaggenstaaten 
durch Ausstellen von Zertifikaten gem. Reg. I/12 und 
13 SOLAS bescheinigt. Die Gültigkeit dieser Zertifikate 
werden gem. Reg. I/19 SOLAS durch die von den Schif-
fen angelaufenen Hafenstaaten kontrolliert. Das SO-
LAS-Übereinkommen regelt die haftungsrechtlichen 
Folgen eines Verstoßes und möglicherweise daraus 
folgender Schäden allerdings nicht. 

3.1.1.3 MARPOL-Übereinkommen 
Das Internationale Übereinkommen zur Verhütung der 
Meeresverschmutzung durch Schiffe113 (MARPOL-
Übereinkommen) stellt die wichtigste internationale 
Konvention zur Bekämpfung der Verschmutzung der 
Meeresumwelt durch Schiffe dar. Es wurde im Rah-
men der IMO im Jahr 1973 beschlossen und durch Pro-
tokolle von 1978 und 1997 geändert. Deutschland hat 
der Konvention durch das MARPOL-Gesetz zuge-
stimmt, welches auch den Rechtsanwendungsbefehl 
enthält. Insbesondere die sechs umfangreichen Anla-
gen zum Übereinkommen enthalten detaillierte tech-
nische Regelungen, die der Vermeidung von Ver-
schmutzungen sowohl durch Routinebetrieb als auch 
durch Unfälle dienen.114 

Die allgemeine Akzeptanz der Konvention zeigt sich 
darin, dass 161 Staaten, die 98,89 % der 

 
 
112 IMO Media Centre, Meeting Summary: Maritime Safety 
Committee - 109th session (MSC 109), 2-6 December 2024, 
abrufbar unter: https://www.imo.org/en/MediaCentre/Meet-
ingSummaries/Pages/MSC-109th-session.aspx. 
113 Engl. International Convention for the Prevention of Pollu-
tion from Ships. 

Welthandelsschiffstonnage repräsentieren, Vertrags-
parteien dieser Konvention sind und ihre beiden An-
hänge I und II umsetzen.115 Anhang I enthält Regelun-
gen zur Verhütung der Verschmutzung durch Öl. Ne-
ben baulichen Vorschriften wird darin normiert, unter 
welchen engen Voraussetzungen Öl eingeleitet wer-
den darf. Anhang II trifft Regelungen zur Verhütung der 
Verschmutzung bei der Beförderung anderer schädli-
cher Stoffe als Massengut, also für Chemikalientank-
schiffe. Die Anhänge III (schädliche Stoffe in Verpa-
ckungen), IV (Abwasser von Schiffen), V (Abfall) und VI 
(Luftverschmutzung) haben weniger Vertragsparteien, 
da sie gesondert ratifiziert werden müssen. Alle Anla-
gen zu MARPOL sind in Kraft. 

• Annex I: Regulations for the prevention of 
pollution by oil 

• Annex II: Regulations for the control of nox-
ious liquid substances in bulk 

• Annex III: Regulations for prevention of pol-
lution by harmful substances carried by sea 
in packaged form 

• Annex IV: Regulations for the prevention of 
pollution by sewage from ships 

• Annex V: Regulations for the prevention of 
pollution by garbage from ships  

• Annex VI: Regulations for the prevention of 
air pollution from ships 

In seiner aktuellen Fassung ist das MARPOL-Überein-
kommen überwiegend nicht auf die Verwendung von 
Ammoniak als maritimer Kraftstoff ausgelegt und 
findet nur partiell Anwendung. Auch für konventio-
nelle Kraftstoffe stellt die MARPOL-Konvention aller-
dings keine haftungsrechtlichen Regeln auf. Solche 
sind auch dann nicht zu erwarten, wenn der Anwen-
dungsbereich der Konvention dort wo nötig auf Ammo-
niak erweitert wird. 

Die Vorschriften des MARPOL-Übereinkommens zie-
len darauf ab, Schäden und Verschmutzung in der 
Meeresumwelt durch vorsätzliches, fahrlässiges oder 
unfallbedingtes Freisetzen von Öl oder sonstigen 
Schadstoffen aus Schiffen, die eine ernsthafte Ver-
schmutzungsursache darstellen,116 zu verhindern oder 
zu begrenzen und gleichzeitig die rechtmäßige Nut-
zung des Meeres zu ermöglichen. Das MARPOL 

114 Mielke in: Koch/Hofmann/Reese, Handbuch Umweltrecht, 
§ 16, Rn. 541. 
115 IMO, Status of IMO Treaties, S. 113 ff. 
116 Vgl. Präambel MARPOL-Übereinkommen, 2. Erwägungs-
grund. 

https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/MSC-109th-session.aspx
https://www.imo.org/en/MediaCentre/MeetingSummaries/Pages/MSC-109th-session.aspx
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Übereinkommen wurde in dem Bewusstsein entwor-
fen, dass ein möglichst umfassender Schutz der Mee-
resumwelt nur erreicht werden könne, wenn man den 
Regelungsbereich nicht auf Ölverschmutzungen be-
schränkt.117 Flagge-, Hafen- und Küstenstaaten sind 
verpflichtet, Verstöße unter Strafe zu stellen. Um diese 
aufzudecken, sind Hafenstaaten berechtigt, Schiffe im 
Hafen zu kontrollieren. Küstenstaaten sind zu Kontrol-
len von Schiffen in inneren Gewässern, im Küstenmeer 
und der ausschließlichen Wirtschaftszone berech-
tigt.118 In Deutschland ahndet die See-Umweltverhal-
tensverordnung (SeeUmwVerhV) Verstöße als Ord-
nungswidrigkeiten. Die Bußgelder sind im Buß- und 
Verwarnungsgeldkatalog Binnen- und Seeschifffahrts-
straßen (BVKatBin-See) festgesetzt. Das Bundesamt 
für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ist für die 
Verfolgung der überwiegenden Anzahl von Ordnungs-
widrigkeiten nach § 28 SeeUmwVerhV zuständig 

Anhang I beinhaltet eine Vielzahl von Regeln, die auf 
die Verhütung der Verschmutzung von Gewässern 
durch Öl abzielen. Es fand in den vergangenen Jahren 
zwar eine Diskussion um eine Erweiterung der Anlage I 
statt, sodass insbesondere auch gewisse Biofuels um-
fasst sein sollen.119 Dass andere - nicht Öl-basierte - 
Stoffe von Anhang I erfasst sein werden, ist jedoch 
nicht absehbar. 

Anhang II regelt die Verschmutzung durch als Massen-
gut beförderte schädliche flüssige Stoffe.120 Auf die 
Verwendung von Ammoniak als Kraftstoff findet sie al-
lerdings aus verschiedenen Gründen keine Anwen-
dung. Zunächst handelt es sich bei Ammoniak nicht 
um einen flüssigen Stoff im Sinne der Konvention. 
Gem. Reg. 1.7 Anhang II sind nur solche Stoffe als flüs-
sige Stoffe erfasst, die bei einer Temperatur von 
37,8 °C einen Dampfdruck von höchstens 2,8 kp/cm² 
aufweisen. Das trifft auf Ammoniak nicht zu.121 Es kann 

 
 
117 Vgl. Präambel MARPOL-Übereinkommen, 5. Erwägungs-
grund; 1954 war zur Begrenzung der Ölverschmutzungen von 
Küsten das OILPOL-Abkommen geschlossen worden. Es 
zielte im Wesentlichen auf Öltanker ab und untersagte das 
damals übliche Überbordpumpen des Waschwassers der 
Tanks näher als 50 Seemeilen zur Küste. Nach der Torrey 
Canyon-Katastrophe von 1967 wurde der Weg für ein umfas-
senderes Abkommen geebnet, das sich nicht mehr nur auf die 
Bekämpfung von Ölverschmutzung beschränkte. Im Jahr 
1973 wurde dann innerhalb der IMO die MARPOL-Konvention 
verabschiedet, die im Jahr 1978 vor ihrem Inkrafttreten durch 
das Zusatzprotokoll MARPOL 78 erweitert wurde. In der Fach-
literatur wird dieses Abkommen heute oft als "MARPOL 
73/78" bezeichnet. 
118 Ehlers, 50 Jahr MARPOL- ein kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess, ZUR 2023, 515, 516. 

allerdings auf wässriges Ammoniak zutreffen, welches 
einen deutlich geringeren Dampfdruck aufweist. Auch 
wird nur wässriges Ammoniak gem. Reg. 1.10 An-
hang II i.V.m. Kapitel 17 des IBC-Codes von der Kon-
vention als schädlicher flüssiger Stoff erfasst. Abgese-
hen von der Frage, ob wässriges Ammoniak überhaupt 
als Kraftstoff dienen kann, würde es dennoch bei einer 
Verwendung als Kraftstoff nicht von Anhang II erfasst 
werden. Anhang II regelt einzig solche Gefahren, die 
von der Beförderung der jeweiligen Stoffe ausge-
hen. Die Verwendung als Kraftstoff ist damit explizit 
nicht umfasst. Eine entsprechende analoge Anwen-
dung würde die Wortlautgrenze überschreiten und ist 
daher unzulässig. Aus diesem Grund würde Anhang II 
die Verwendung von Ammoniak als Kraftstoff auch 
dann nicht erfassen, wenn Ammoniak als schädlicher 
flüssiger Stoff eingestuft würde. 

Dieser Eindruck setzt sich auch in den weiteren Anhän-
gen des MARPOL Übereinkommens fort. Anhänge III, 
IV und V sind ebenfalls nicht auf die Verwendung 
von Ammoniak als Kraftstoff anwendbar, da es sich 
dabei nicht um verpackte Schadstoffe, Schiffsmüll 
oder Schiffsabwasser handelt.  

Anhang VI (Vorschriften zur Verhinderung von Luftver-
schmutzung durch Schiffe) wurde dem MARPOL-Über-
einkommen durch das Protokoll von 1997 hinzugefügt. 
In Reg. 2.1.14 Anhang VI wird der Begriff „ölhaltiger 
Brennstoff“ definiert als jede Art von Brennstoff, der ei-
nem Schiff geliefert wird und zur Verbrennung für den 
Antrieb oder für sonstige betriebliche Zwecke an Bord 
eines Schiffes vorgesehen ist, einschließlich Gase, 
Destillate und Rückstandsöle. Diese weite Definition 
erfasst zunächst auch Ammoniak als Kraftstoff, ob-
wohl Ammoniak nicht ölhaltig ist.122 Anhang VI ist auf 
mit Ammoniak betriebene Schiffe also anwendbar. 
Er führte den regulatorischen Rahmen der IMO für 

119 IMO, Guidelines for the carriage of energy-rich fuels and 
their blends, MEPC.1/Circ.879, IMO, 2019 Guidelines for the 
carriage of blends of biofuels and MARPOL Annex I cargoes, 
MSC-MEPC.2/Circ.17. 
120 Überarbeitete Anlage II von MARPOL 73/78, Regeln zur 
Überwachung der Verschmutzung durch als Massengut be-
förderte schädliche flüssige Stoffe, BGBl. Nr. 9 vom 
23.03.2007 S. 397 
121 TEGA, Dampfdrucktabelle Ammoniak, R 717, abrufbar un-
ter: https://www.tega.de/fileadmin/Downloads_und_Bil-
der/kaeltemit-tel/Natuerliche_Kaeltemittel/Dampfdruckta-
bellen_DE/R_717_pT_DE.pdf. 
122 IMO Green Voyage 2050, Alternative marine fuels: Regula-
tory mapping, abrufbar unter: https://greenvoy-
age2050.imo.org/alternative-marine-fuels-regulatory-map-
ping/. 

https://www.tega.de/fileadmin/Downloads_und_Bilder/kaeltemit-tel/Natuerliche_Kaeltemittel/Dampfdrucktabellen_DE/R_717_pT_DE.pdf
https://www.tega.de/fileadmin/Downloads_und_Bilder/kaeltemit-tel/Natuerliche_Kaeltemittel/Dampfdrucktabellen_DE/R_717_pT_DE.pdf
https://www.tega.de/fileadmin/Downloads_und_Bilder/kaeltemit-tel/Natuerliche_Kaeltemittel/Dampfdrucktabellen_DE/R_717_pT_DE.pdf
https://greenvoyage2050.imo.org/alternative-marine-fuels-regulatory-mapping/
https://greenvoyage2050.imo.org/alternative-marine-fuels-regulatory-mapping/
https://greenvoyage2050.imo.org/alternative-marine-fuels-regulatory-mapping/
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Luftverschmutzung und wichtige Kontrollen für Luft-
schadstoffe im Schiffsverkehr ein, einschließlich 
ozonabbauender Stoffe, Stickoxide (NOx), Schwefel-
oxide (SOx), flüchtiger organischer Verbindungen 
(VOCs), Schiffsofenverbrennung sowie die Verfügbar-
keit und Qualität von Brennstoffölen. Andere Verbren-
nungsprodukte, wie Distickstoffmonoxid (N2O), auch 
Lachgas genannt, sind davon jedoch nicht erfasst.123 
Anhang VI befindet sich gegenwärtig in einem Überar-
beitungsprozess. Erste Änderungen wurden im 
März 2024 verabschiedet und sollen im August 2025 in 
Kraft treten.124 Durch sie werden auch Gasbrennstoffe 
reguliert und klargestellt, dass diese anderen Anforde-
rungen unterliegen als ölhaltige Brennstoffe.125 Unter 
Gasbrennstoffen sind Brennstoffe zu verstehen, die 
bei einer Temperatur von 37,8 °C einen Dampfdruck 
von mehr als 0,28 MPa aufweisen,126 sodass auch Am-
moniak erfasst wird. Ebenfalls wird Reg. 18 zur Verfüg-
barkeit und Qualität von ölhaltigen Brennstoffen geän-
dert, die zuvor schlicht nicht auf die Verwendung von 
Ammoniak zugeschnitten war.127 Allerdings bezieht 
sich auch Anhang VI nach wie vor nicht auf den Ein-
trag von Ammoniak in Wasser und stellt erst recht 
keine entsprechenden Haftungsregelungen auf. Re-
gelungsgegenstand ist ausschließlich die Luftverunrei-
nigung. 

3.1.1.4 Ölunfall- und Ölverschmutzungs-
Übereinkommen 

In Bezug auf die Gefahren einer Ölverschmutzung in-
folge von Seeunfällen ist bereits im Jahr 1969 das Inter-
nationale Übereinkommen über Maßnahmen auf Ho-
her See bei Ölverschmutzungs-Unfällen (ÖlUnfÜbk)128 
beschlossen worden. Es ermächtigt die Vertragspar-
teien, die erforderlichen und verhältnismäßigen Maß-
nahmen auf Hoher See zur Verhütung, Verringerung 
oder Beseitigung von ernsten Gefahren für ihre Küsten 
zu treffen, die aus einer Verschmutzung der See durch 
Öl infolge eines Seeunfalls erwachsen.129 Das 

 
 
123 Ebd. 
124 Resolution MEPC.385(81), Amendments to MARPOL An-
nex VI. 
125 International Bunker Industry Association (IBIA), MARPOL 
amendments clarify status of “fuel oil”, “gas fuels” and “low-
flashpoint fuels”, 2023, abrufbar unter: https://ibia.net/mar-
pol-amendments-clarify-status-of-fuel-oil-gas-fuels-and-
low-flashpoint-fuels/ . 
126 Resolution MEPC.385(81), Amendments to MARPOL An-
nex VI, S. 3.  
127 Resolution MEPC.385(81), Amendments to MARPOL An-
nex VI, S. 4. 
128 Internationales Übereinkommen über Maßnahmen auf Ho-
her See bei Ölverschmutzungs-Unfällen vom 29. November 

Übereinkommen wurde durch das Protokoll von 
1973130 ergänzt, welches auch Fälle der Verschmut-
zung durch andere die Meeresumwelt gefährdende 
Stoffe erfasst. Es enthält eine fortlaufend aktualisierte 
Liste von für die Meeresumwelt schädlichen Stoffen, 
die auch Ammoniak umfasst. Ergänzt wurde das 
ÖlUnfÜbk durch das Internationale Übereinkommen 
von 1990 über Vorsorge, Bekämpfung und Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der Ölverschmutzung (ÖlVer-
schmÜbk). Es verpflichtet die Küstenstaaten zum Auf-
bau einer eigenen Notfallvorsorge. Im Rahmen nati-
onaler und regionale Systeme müssen sie für Vor-
sorge- und Bekämpfungsmaßnahmen dauerhaft ge-
eignete Kräfte und Mittel vorhalten, um im Falle einer 
Ölverschmutzung eine schnelle und effektive Bekämp-
fung durchführen zu können.131 Haftungsregelungen 
für die Verursacher der Verschmutzungen treffen 
beide Übereinkommen nicht. 

3.1.2 Regelungen zur Haftung 
Spricht man von völkerrechtlich begründeter Haftung 
muss differenziert werden zwischen Individualverant-
wortung und Staatenverantwortung: Einerseits können 
völkerrechtliche Verträge regeln, dass private Rechts-
subjekte in Schadensfällen unter bestimmten defi-
nierten Voraussetzungen haften. Dieses Haftungsre-
gime gilt dann in allen Staaten, die dem völkerrechtli-
chen Vertrag zugestimmt und ihn ratifiziert haben. Es 
handelt sich also um internationale Regelungen zur 
zivilrechtlichen Haftung. Sie begründen eine Indivi-
dualverantwortung für Meeresverschmutzung und 
betreffen das Verhältnis zwischen Privatpersonen. An-
dererseits kann aus dem Völkerrecht auch eine Haf-
tung von Staaten folgen, wenn diese gegen ihre völker-
rechtlichen Pflichten verstoßen haben. Die völker-
rechtlichen Pflichten können unter anderem aus den 
völkerrechtlichen Verträgen folgen, an die sich die 
Staaten durch ihre Zustimmung und Ratifikation ge-
bunden haben. Verstößt ein Staat also gegen einen von 

1969 (BGBl. 1975 II S. 139), G v. 27.1.1975 II 137, in Kraft gem. 
Bek. v. 6.8.1975 II 1196 mWv 5.8.1975. 
129 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Öl im 
Meer: Risiken, Vorsorge und Bekämpfung, S. 21; Ehlers, Über-
sicht über die die Meeresverschmutzung betreffenden Vor-
schriften, Rn. 80. 
130 Protocol relating to Intervention on the High Seas in Cases 
of Pollution by Substances other than Oil, 1973 (Intervention 
Prot 1973). 
131 Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Öl im 
Meer: Risiken, Vorsorge und Bekämpfung, S. 22 f.; Ehlers, 
Übersicht über die die Meeresverschmutzung betreffenden 
Vorschriften, Rn. 85. 

https://ibia.net/marpol-amendments-clarify-status-of-fuel-oil-gas-fuels-and-low-flashpoint-fuels/
https://ibia.net/marpol-amendments-clarify-status-of-fuel-oil-gas-fuels-and-low-flashpoint-fuels/
https://ibia.net/marpol-amendments-clarify-status-of-fuel-oil-gas-fuels-and-low-flashpoint-fuels/
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ihm geschlossenen völkerrechtlichen Vertrag, ist er für 
einen daraus folgenden Schaden verantwortlich. Das 
ist die Haftung im Sinne der Staatenverantwortlich-
keit. Sie begründet eine Staatenverantwortung für 
Meeresverschmutzung und betrifft das zwischen-
staatliche Verhältnis. 

Konkrete internationale Regelungen zur zivilrechtli-
chen Haftung für die Verschmutzung von Meeresge-
wässern gibt es nur wenige. Im Vordergrund steht 
auch hier die Verschmutzung der Meere durch Öl. Zu 
unterscheiden ist dabei zwischen Bunkeröl, also dem 
Öl, das als Kraftstoff für den Betrieb der Schiffsmoto-
ren eingesetzt wird, und Öl als Bulkladung, also dem 
Öl, das nur zum Transport geladen ist. Ammoniak-
Kraftstoff und alternative Kraftstoffe generell wer-
den von den Haftungsübereinkommen bisher nicht 
erfasst. Die Haftungsübereinkommen weisen unterei-
nander allerdings große inhaltliche Parallelen auf. Ob-
wohl für Ammoniak-Kraftstoff derzeit nicht anwend-
bar, dienen diese Strukturen als Modell für die Empfeh-
lung eines ähnlichen Haftungssystems für alternative 
Kraftstoffe. Für die Entwicklung zukünftiger Regelun-
gen liefert ihre Analyse daher wertvolle Erkenntnisse. 

3.1.2.1 ÖlHÜ, ÖlFÜ, Supplementary Fund 
Das Internationale Übereinkommen von 1992 über die 
zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden 
(ÖlHÜ) und das damit verbundene Internationale 
Übereinkommen über die Errichtung eines internatio-
nalen Fonds zur Entschädigung von Ölverschmut-
zungsschäden (ÖlFÜ) begründen ein zivilrechtliches 
Haftungs- und Entschädigungssystem für Ölver-
schmutzungen durch Tanker. Es beruht auf dem 
Grundgedanken, dass die aus Ölverschmutzungen fol-
genden hohen Entschädigungssummen gemeinsam 
von der Schifffahrt und der Mineralölindustrie bereit-
gestellt werden müssen.132 

Ursprünglich wurde das ÖlHÜ bereits 1969 (ÖlHÜ 69) 
und das ÖlFÜ 1971 (ÖlFÜ 71) beschlossen. Beide 
Übereinkommen wurden aber 1992 durch Protokoll 
neugefasst (ÖlHÜ 92 und ÖlFÜ 71).133 In Deutschland 

 
 
132 Ehlers, Übersicht über die die Meeresverschmutzung be-
treffenden Vorschriften, Rn. 88. 
133 Wird im Nachfolgenden nur noch von „ÖlHÜ“ gesprochen, 
ist damit das ÖlHÜ 92 gemeint. 
134 Internationales Übereinkommen über die zivilrechtliche 
Haftung für Ölverschmutzungsschäden v. 29.11.1969 (ÖlHÜ 
1969), BGBl. 1975 II, 301 (305); i.d.F. des Protokolls v. 
25.5.1984, BGBl. 1988 II, 705 (824), neugefasst durch Proto-
koll v. 27.11.1992 (ÖlHÜ 1992), BGBl. 1996 II, 671. Internatio-
nales Übereinkommen über die Errichtung eines Internatio-
nalen Fonds zur Entschädigung für 

gelten jeweils die Fassungen von 1992.134 Da allerdings 
nur ein Teil der ursprünglichen Vertragsstaaten auch 
die modifizierte Fassung angenommen hat, bestehen 
heute weltweit noch beide Regime parallel fort. Insge-
samt erreichen die Abkommen eine fast weltweite Ab-
deckung: Das ÖlHÜ 92 zählt zurzeit 147 Vertragsstaa-
ten und deckt damit über 95 % der weltweiten Tonnage 
ab. Hinzu kommen weitere 31 Staaten, die noch Par-
teien des ÖlHÜ 69 sind.135 

Die Abkommen sind explizit nur auf Schäden oder 
Verluste anzuwenden, die aufgrund von Verschmut-
zung durch Öl entstanden sind. Darunter wird gem. 
Art. I Nr. 5 ÖlHÜ jedes beständige Kohlenwasserstoff-
mineralöl wie Rohöl, Heizöl, schweres Dieselöl und 
Schmieröl verstanden. Die Abkommen sind nicht an-
wendbar auf Schäden, die durch andere gefährliche 
oder schädliche Substanzen verursacht wurden. 
Eine Haftung für Schäden, die aus dem Eintrag von 
Ammoniak in Wasser folgen, kann somit vom ÖlHÜ 
und ÖlFÜ nicht begründet werden. Dennoch lohnt es 
sich, die Regelungsstrukturen der Übereinkommen nä-
her zu beleuchten. Das Regime des OlHÜ und ÖlFÜ ist 
im Bereich des internationalen Seerechts von beson-
derer Bedeutung, da es verschiedene Grundprinzipien 
aufgestellt hat, die als Vorbild für andere internatio-
nale Haftungsübereinkommen, wie das Bunkeröl-
Übereinkommen und das HNS-Übereinkommen, dien-
ten: Zu diesen Grundprinzipien zählen die auf den 
Schiffseigentümer kanalisierte verschuldensunab-
hängige Gefährdungshaftung, die grundsätzliche 
Möglichkeit der Haftungsbeschränkung, die obligato-
rische Haftpflichtversicherung und die ausschließli-
che Wirkung in Bezug auf andere Haftungstatbe-
stände. 

Das von ÖlHÜ und ÖlFÜ etablierte Haftungs- und Ent-
schädigungssystem ist zweistufig:136 Auf einer ersten 
Stufe etabliert das ÖlHÜ die alleinige Haftung des Ei-
gentümers des Schiffes für Schäden, die durch das 
Ausfließen oder Ablassen von Öl aus dem Schiff ent-
standen sind. Ein Verschulden ist nicht erforderlich. Es 
handelt sich also um eine Gefährdungshaftung. Sie 

Ölverschmutzungsschäden v. 18.12.1971 (ÖlFÜ 1971), BGBl. 
1975 II, 320; i.d.F. des Protokolls v. 25.5.1984, BGBl. 1988 II, 
724 (839), neugefasst durch Protokoll vom 27.11.1992 (ÖlFÜ 
1992), BGBl. 1996 II, 685. 
135 International Oil Pollution Compensation Fund, Parties to 
the international liability and compensation Conventions, 
abrufbar unter: https://iopcfunds.org/about-us/member-
ship/a-z-listing/. 
136 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 4 f. 

https://iopcfunds.org/about-us/membership/a-z-listing/
https://iopcfunds.org/about-us/membership/a-z-listing/
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knüpft unmittelbar an die Gefährlichkeit der Beförde-
rung von Öl auf See an. Als Ausgleich für diese weite 
Gefährdungshaftung hat der Eigentümer die Möglich-
keit, seine Haftung auf eine Höchstsumme zu be-
schränken. Auf einer zweiten Stufe ermöglicht das 
ÖlFÜ die Inanspruchnahme des Internationalen Ent-
schädigungsfonds für Ölverschmutzungen (IOPC-
Fonds)137 für Entschädigungszahlungen. Sein Zweck 
ist es, eine zusätzlich Entschädigungsmöglichkeit zu 
schaffen für Fälle, in denen der Schutz nach dem Haf-
tungsübereinkommen allein nicht ausreicht. 

In sachlicher Hinsicht erfasst das ÖlHÜ nur be-
stimmte Schiffe und nur bestimmte Fahrten dieser 
Schiffe. Nach Art. 1 Nr. 1 ÖlHÜ werden nur See-
schiffe138 erfasst, die (zumindest auch) zur Beförde-
rung von Öl als Bulkladung gebaut oder hergerichtet 
sind. Dies sind also Tankschiffe und Kombischiffe 
(sog. Tank-Schüttgutfrachter). In Bezug auf die von der 
Ölladung verursachten Verschmutzungsschäden wer-
den sogar Schiffe erfasst, die mit alternativen Kraft-
stoffen wie Ammoniak betrieben werden. Es werden in 
erster Linie alle Fahrten erfasst, bei denen tatsächlich 
Öl als Bulkladung befördert wird. Daneben werden 
auch die Fahrten erfasst, die auf eine solche Beförde-
rung folgen, es sei denn es wird nachgewiesen, dass 
sich keine Rückstände von Bulköl an Bord befanden.139 
Solange ein Schiff der Definition der ÖlHÜ unterliegt 
und sich auf einer von diesem erfassten Fahrt befindet, 
fallen auch die Schäden in den Anwendungsbereich 
des ÖlHÜ, die nicht durch das Bulk-, sondern durch 
das Bunkeröl verursacht wurden. Dies folgt daraus, 
dass anhand der entstandenen Schäden nur schwer 
ersichtlich ist, ob sie durch ausgelaufenes Bulk- oder 
Bunkeröl entstanden sind. Eine praktikable Trennung 
ist also kaum möglich. Nur so kann ein effektiver 
Schutz sichergestellt werden.140 Nicht vom ÖlHÜ er-
fasst werden alle sonstigen Seeschiffe, also insbeson-
dere Trockenfrachter und Passagierschiffe. Ver-
schmutzungsschäden durch das Bunkeröl dieser 
Schiffe können eine Haftung nach dem ÖlHÜ nicht be-
gründen. Da sie von vornherein nur Bunkeröl mitfüh-
ren, bestehen hier keine Schwierigkeiten festzustellen, 
ob die Schäden auf ausgelaufenem Bulk- oder Bun-
keröl beruhen. Die als Ausnahme gedachte 

 
 
137 International Oil Pollution Compensation Fund (IOPC-
Fund). 
138 Nicht erfasst werden Binnenschiffe. Diese werden in der 
Regel mit Marinediesel und nicht mit Schweröl betrieben. 
139 Damit sollen auch Verunreinigung durch Ölrückstände in 
den Tanks unbeladener Tanker abgedeckt werden. 

Erweiterung auf das Bunkeröl von Öltankern wurde da-
her nicht auf andere Schiffe ausgedehnt.141 Die so ent-
standene Lücke bzgl. Schäden, die durch das Bunkeröl 
von Trockenfrachtern und Passagierschiffen verur-
sacht werden, wird durch das Bunkeröl-Übereinkom-
men geschlossen (s.u.). Gem. Art. XI ÖlHÜ werden 
Kriegsschiffe und alle anderen staatlichen nicht ge-
werblich genutzten Schiffe explizit nicht erfasst. 

In örtlicher Hinsicht findet das ÖlHÜ gem. Art. II 
lit. a ÖlHÜ Anwendung auf Verschmutzungsschäden, 
die im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates einschließ-
lich seines Küstenmeeres sowie seiner ausschließli-
chen Wirtschaftszone (bzw. dem äquivalenten Gebiet) 
eingetreten sind. Der örtlich relevante Anwendungsbe-
reich erstreckt sich somit ab der Basislinie bis zu 
200 nm auf das Meer hinaus (vgl. Art. 55 SRÜ). Keine 
Anwendung findet das Abkommen auf Verschmut-
zungsschäden auf Hoher See.  Die Anwendbarkeit des 
ÖlHÜ ist ortsgebunden. Maßgeblich für die Frage nach 
dem örtlichen Anwendungsbereich ist allein, wo der 
Schaden eingetreten ist. Es ist irrelevant, wo das Öl 
ausgetreten ist, ob das Schiff unter der Flagge einer 
Vertragspartei fuhr oder welche Staatsangehörigkeit 
sein Eigentümer hat. Eine Umgehung der Bestimmun-
gen durch Registrierung der Schiffe in Staaten, die 
nicht Vertragsstaaten sind, ist somit nicht möglich.142 
Schutzmaßnahmen werden vom ÖlHÜ immer erfasst, 
gleichgültig wo sie getroffen wurden. 

In zeitlicher Hinsicht findet das ÖlHÜ Anwendung auf 
Schäden, die von Öl verursacht wurden, das während 
der Beförderung ausgetreten ist (vgl. die Definition des 
Schiffsbegriffs in Art. I Nr. 1 ÖlHÜ). Wann die Beförde-
rung beginnt und endet ist nicht explizit geregelt, so-
dass unklar ist, ob der Beförderungsvorgang auch den 
Lade- bzw. Löschvorgang mit einbezieht. Der Wortlaut 
des Übereinkommens hilft nur bedingt weiter. Nach 
Art. III Abs. 1 ÖlHÜ muss der Schaden „durch das 
Schiff“ verursacht worden sein. Nach Art. I Nr. 6 ÖlHÜ, 
Sind Verschmutzungsschäden Verluste oder Schäden 
sind, die auf einer Verunreinigung beruhen, die durch 
„aus dem Schiff“ ausgetretenes Öl verursacht wurden. 
Nach überzeugender Ansicht wird ein während des 
Lade- bzw. Löschvorgangs verursachter Verschmut-
zungsschaden dann einbezogen, wenn der Schaden 

140 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 7 f. 
141 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 8. 
142 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 11 f.; Herber, SeehandelsR, § 22 VI 2 b cc, S. 
191. 
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auf einer Fehlerquelle im Verantwortungsbereich des 
Eigentümers beruht, das Leck also vom Schiff oder ei-
ner schiffsseitig gestellten Installation ausgeht.143 Der 
Schiffseigner hat auch während Lade- und Löschvor-
gang die Kontrolle über das Schiff und dessen Installa-
tionen und sollte deshalb auch währenddessen ver-
antwortlich sein für Schäden, die auf Mängeln an 
schiffseigenen Vorrichtungen beruhen.144  

Die zentrale Norm zur Begründung der Haftung ist 
Art. III ÖlHÜ. Nach Art. III Abs. 1 ÖlHÜ haftet der Ei-
gentümer des Schiffes für alle Verschmutzungs-
schäden, die außerhalb des Schiffes durch eine auf 
das Ausfließen oder Ablassen von Öl aus dem Schiff 
zurückzuführende Verunreinigung verursacht wur-
den.145 Neben Schäden, die durch Unfälle verursacht 
wurden, werden von der Haftungsnorm nach überwie-
gender Ansicht146 auch vorsätzlich herbeigeführte 
Schäden, z.B. durch Tankwaschungen erfasst.147 An-
dernfalls würden vorsätzliche Schädigungen privile-
giert gegenüber unfallbedingten Schädigungen.148 

Alleiniger Anspruchsgegner ist der Eigentümer des 
Schiffes, welches den Schaden verursacht hat. Eigen-
tümer im Sinne des Übereinkommens ist gem. Art. I 
Nr. 3 ÖlHÜ die Person, in deren Namen das Schiff in 
das Schiffsregister eingetragen ist, oder, wenn keine 
Eintragung vorliegt, die Person, der das Schiff gehört. 
Es haftet also stets der sachenrechtliche Eigentü-
mer.149 Art. III Abs. 4 S. 2 ÖlHÜ schließt Ansprüche ge-
gen eine Vielzahl weiterer Transportbeteiligter - gleich-
wohl auf welcher Grundlage - grundsätzlich aus. Diese 
Personen haften nur, wenn sie die Schäden vorsätzlich 
oder leichtfertig und in dem Bewusstsein, dass solche 
Schäden wahrscheinlich eintreten würden, verursacht 
haben, und sofern das nationale Recht oder andere 
Übereinkommen eine entsprechende 

 
 
143 Edye, Die Haftung des Reeders für Dritt- und Umweltschä-
den beim Seetransport gefährlicher Güter, S. 21 f.; Herber, 
SeehandelsR, § 22 VI 2 b cc, S. 193. 
144 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 13 f. 
145 Dies ergibt sich i.V.m. den Definitionen zu „Verschmut-
zungsschäden“ in Art. I Nr. 6 lit. a und zu „Ereignis“ in 
Nr. 8 ÖlHÜ 92. 
146 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 14; Edye, Die Haftung des Reeders für Dritt- 
und Umweltschäden beim Seetransport gefährlicher Güter, 
S. 18 f.; Wolfrum/Langenfeld, Umweltschutz durch internati-
onales Haftungsrecht, S. 10; anderer Ansicht ist Klumb, 
Rechtlicher Probleme der Ölverschmutzung der See, S. 195. 
147 Für die Entwicklung des Meinungsstandes s. Altfuldisch, 
Haftung und Entschädigung nach Tankerunfällen auf See, S. 

Rechtsgrundlage bereithalten.150 Ansprüche gegen an-
dere als die in Art. III Abs. 4 S. 2 ÖlHÜ genannten Per-
sonen151 bleiben zulässig, sofern entsprechende Rege-
lungen diese begründen.152 Das ÖlHÜ führt somit im 
Ergebnis zu einer (beschränkten) Kanalisierung der 
Haftung auf den Eigentümer des Schiffes. Zweck 
dieser Kanalisierung ist, dass die Geschädigten ihre 
Forderungen möglichst einfach durchsetzen kön-
nen.153 Eventuelle Rückgriffsrechte des Eigentümers 
gegen Dritte werden durch das Übereinkommen nicht 
beeinträchtigt, Art. III Abs. 5 ÖlHÜ. 

Die Haftung des Eigentümers ist unabhängig von ei-
nem Verschulden; sie ist als Gefährdungshaftung 
ausgestaltet. Die Verletzung einer (Sorgfalts-)Pflicht 
durch den Eigentümer oder einen Dritten ist nicht er-
forderlich. Er muss nichts „falsch gemacht“ haben. 
Die Haftung knüpft vielmehr unmittelbar an die Ge-
fährlichkeit der Beförderung von Öl auf See an. Die 
Haftung ist allerdings ausgeschlossen, wenn einer der 
Ausnahmetatbestände des Art. III Abs. 2 ÖlHÜ vor-
liegt. Danach ist der Eigentümer in drei Fällen von der 
Haftung befreit: Erstens, wenn der Schaden durch 
Kriegshandlung, Feindseligkeiten, Bürgerkrieg, Auf-
stand oder ein außergewöhnliches, unvermeidliches 
und unabwendbares Naturereignis entstanden ist. 
Zweitens, wenn der Schaden ausschließlich durch 
eine Handlung verursacht wurde, die von einem Drit-
ten in Schädigungsabsicht begangen wurde. Und drit-
tens, wenn der Schaden ausschließlich durch die 
Fahrlässigkeit oder eine andere rechtswidrige Hand-
lung einer Regierung oder einer anderen Stelle verur-
sacht wurde, die für die Unterhaltung von Lichtern oder 
sonstigen Navigationshilfen verantwortlich ist.154 

Im Gegenzug für die weitreichende Gefährdungshaf-
tung kann der Eigentümer grundsätzlich seine aus 

14 f.148 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tanker-
unfällen auf See, S. 15. 
148 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 15. 
149 Herber, SeehandelsR, § 22 VI 2 b bb, S. 190. 
150 Vgl. Art. III Abs. 4, S. 2 ÖlHÜ 92 a.E.; Altfuldisch 
151 Z.B. die Klassifikationsgesellschaften oder den Eigentümer 
des Öls. 
152 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 21. 
153 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 21. 
154 Nach Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tan-
kerunfällen auf See, S. 16 zählt die letzte Ausnahme vor allem 
auf Unfälle ab, die durch unrichtige Seekarten verursacht 
werden. 
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einem Schadensereignis folgende Haftung auf ei-
nen Höchstbetrag beschränken. Diese Möglichkeit 
verliert er nur ausnahmsweise dann, wenn er in Schä-
digungsabsicht oder zumindest leichtfertig und in dem 
Bewusstsein gehandelt hat, dass ein solcher Schaden 
wahrscheinlich eintreten wird (sog. bewusste grobe 
Fahrlässigkeit), Art. V Abs. 2 ÖlHÜ. 

Um seine Haftung zu beschränken, muss der Eigentü-
mer gem. Art. V ÖlHÜ einen Haftungsfonds errichten, 
der unter den Geschädigten im Verhältnis der Höhe ih-
rer nachgewiesenen Forderungen anteilig verteilt wird. 
Art. V Abs. 3 S. 2 ÖlHÜ bestimmt, dass der Fonds ent-
weder durch die Hinterlegung des Betrags oder durch 
Vorlage einer Bankgarantie errichtet wird. Im Einzelnen 
richtet sich die Errichtung und Verteilung des Fonds 
sowie das damit zusammenhängende Verfahren nach 
dem nationalen Recht des jeweiligen Vertragsstaa-
tes.155 Für Deutschland verweist § 617 Abs. 1 HGB 
diesbezüglich auf die Schifffahrtsrechtliche Vertei-
lungsordnung (SVertO). Der Eigentümer kann seine 
Haftung in Deutschland also nur durch die Einleitung 
eines seerechtlichen Verteilungsverfahrens beschrän-
ken.156 Hat der Eigentümer einen Fonds errichtet, kön-
nen aus dem Schadensereignis folgende Ansprüche 
wegen Verschmutzungsschäden nicht mehr gegen an-
dere Vermögenswerte des Eigentümers geltend ge-
macht werden, Art. VI Abs. 1 lit. a ÖlHÜ. So ist etwa 
auch die Beschlagnahme des Schiffes dann nicht 
mehr zulässig, Art. VI Abs. 1 lit. b ÖlHÜ. 

Der Höchstbetrag auf den sich die Haftung infolge der 
Beschränkung reduziert wird gem. Art. V Abs. 1 ÖlHÜ 
gestaffelt bestimmt: Für Schiffe bis zu einer Brutto-
raumzahl (BRZ) von 5.000 beträgt er 4,51 Mio. Sonder-
ziehungsrechte (SZR). Damit sind Sonderziehungs-
rechte des Internationalen Währungsfonds gemeint. 
Die genannten Beträge werden in die Landeswährung 
entsprechend dem Wert dieser Währung gegenüber 
dem Sonderziehungsrecht am Tag der Errichtung des 
Fonds umgerechnet, Art. V Abs. 9 lit. a ÖlHÜ 92. Für 
größere Schiffe erhöht sich der Höchstbetrag für jede 
zusätzliche BRZ um 631 SZR. Der absolute Höchstbe-
trag liegt bei 89,77 Mio. SZR. Die Vertragsstaaten des 
ÖlHÜ können im Rechtsausschuss der IMO mit 

 
 
155 Münchau in: BeckOGK HGB, § 617 Rn. 2. 
156 Vgl. Herber, SeehandelsR, § 25, S. 216 ff. 
157 Art. 15 ÄndProt. ÖlHÜ 92. 
158 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 17. 
159 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 22. 

Zweidrittelmehrheit die Anhebung dieser Höchstbe-
träge beschließen. Sofern nicht innerhalb von 18 Mo-
naten mindestens ein Viertel der Staaten widerspre-
chen, treten diese nach weiteren 18 Monaten in Kraft 
treten.157 In der Vergangenheit wurden die Höchstbe-
träge – regelmäßig nach Unfällen, welche die Haf-
tungsgrenzen überstiegen – immer wieder angehoben. 
Allerdings wurden sie bereits bei der Konzeption des 
Abkommens viel zu niedrig angesetzt. Leitend war 
nicht die Frage, welche Höhe erforderlich und sinnvoll 
sein würde, sondern vielmehr die von Versicherungs-
seite ermittelte Kapazität des Versicherungsmark-
tes.158 

Andere Ansprüche gegen den Eigentümer wegen Ver-
schmutzungsschäden sind gem. Art. III Abs. 4 
S. 1 ÖlHÜ ausgeschlossen. Die Haftung des Eigentü-
mers entfaltet eine ausschließliche Wirkung, so-
dass alle anderen Haftungsvorschriften, insbesondere 
nach nationalem Recht, nicht anwendbar sind.159 Aus 
dem deutschen Recht betrifft dies vor allem den Rück-
griff auf § 89 WHG und § 823 BGB (s.u. 3.3). Sinn und 
Zweck dieser Sperre ist es, die vom ÖlHÜ vorgesehene 
Möglichkeit der Haftungsbegrenzung abzusichern.160 
Sie wäre wertlos, wenn der Eigentümer daneben aus 
anderen Vorschriften (unbegrenzt) haften würde. Die-
ses Risiko unbegrenzter Haftung besteht allerdings 
seit Inkrafttreten des Londoner Übereinkommens von 
1976 über die Beschränkung der Haftung für Seeforde-
rungen (HBÜ) nicht mehr.161 Denn das HBÜ eröffnet 
ganz allgemein die Möglichkeit der Haftungsbeschrän-
kung für Seeforderungen (hierzu unter 3.1.2.4). Es 
weicht allerdings hinsichtlich der Haftungsbeträge 
und einigen anderen Details vom ÖlHÜ ab.162 Ur-
sprünglich sicherte die ausschließliche Wirkung des 
ÖlHÜ also die Möglichkeit der Haftungsbeschränkung 
per se ab. Mittlerweile kann sich diese Absicherungs-
funktion nur noch auf die besondere Ausgestaltung der 
Haftungsbeschränkung durch das ÖlHÜ beziehen. 
Verbleibendes Ziel der gesondert geregelten Haftungs-
beschränkung ist es damit, für den schadensträchti-
gen Bereich der Ölverschmutzung höhere Haftungs-
grenzen zu schaffen, als nach dem HBÜ bestünden.163 

160 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 22. 
161 Das HBÜ wurde 1976 – also nach der ersten Fassung des 
ÖlHÜ von 1969 – verabschiedet. 
162 Herber, SeehandelsR, § 22 VI 2 b aa, S. 189. 
163 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 15. 
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Die ausschließliche Wirkung des ÖlHÜ greift allerdings 
nur, soweit es sich um Ansprüche „wegen Verschmut-
zungsschäden“ handelt. Andere Ansprüche – z.B. ein 
zugleich aus einer Explosion entstandener Sachscha-
den – fallen nicht in den Anwendungsbereich des 
ÖlHÜ, sodass auch dessen Kanalisierungswirkung 
nicht greift.164 Sie können deshalb nach den jeweiligen 
Regelungen geltend gemacht werden, sowohl gegen 
den Eigentümer als auch gegen andere Personen.165 

Fraglich ist schließlich, für welche Schäden genau der 
Eigentümer einstehen muss. Gem. Art. III Abs. I ÖlHÜ 
sind nur Verschmutzungsschäden zu ersetzen. In 
Art. I Nr. 6 lit. a Hs. 1 ÖlHÜ werden Verschmutzungs-
schäden definiert als „Verluste oder Schäden, die au-
ßerhalb des Schiffes durch eine auf das Ausfließen 
oder Ablassen von Öl aus dem Schiff zurückzufüh-
rende Verunreinigung hervorgerufen werden, gleich-
viel wo das Ausfließen oder Ablassen erfolgt; …“. Es 
werden also nur solche Schäden erfasst, die gerade 
durch die typischen Eigenschaften von schwer lösli-
chem Öl entstehen.166 Wenig problematisch umfasst 
dies jedenfalls Sachschäden, die konkretes Eigentum 
betreffen und typische Folge der Ölverschmutzung 
sind, also nicht erst durch ein Feuer oder eine Explo-
sion verursacht werden.167 Dazu zählen beispielsweise 
Schäden an Hafenanlagen, an Küstenabschnitten 
oder Fischkulturen (die jeweils im Eigentum bestimm-
ter Personen stehen). Unerheblich ist, ob der Schaden 
bei einer Privatperson, einer juristischen Person des 
Privatrechts oder einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts eingetreten ist. Ebenfalls erfasst werden 
Personenschäden. Wie auch bei Sachschäden gilt 
dies jedoch nur dann, wenn sie gerade eine typische 
Folge der Ölverschmutzung sind, nicht jedoch, wenn 
sie erst durch ein Feuer oder eine Explosion verursacht 
werden.168 Denkbar wäre beispielsweise, dass ein Ba-
dender ölverschmutztes Wasser verschluckt und da-
ran erkrankt. 

Schwierigkeiten verursacht die Frage, ob auch Vermö-
gensschäden zu ersetzen sind. So wird von Art. I Nr. 6 
lit. a ÖlHÜ der entgangene Gewinn zwar erwähnt. 

 
 
164 Herber, SeehandelsR, § 22 VI 2 b aa, S. 189. 
165 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 22. 
166 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 23. 
167 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 25 ff.; Herber, SeehandelsR, § 22 VI 2 b dd, S. 
191. 
168 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 27. 

Unklar bleibt jedoch, was als entgangener Gewinn an-
gesehen wird und welche anderen Vermögensschä-
den (z.B. Nutzungsausfall) erfasst werden.169 Zur Be-
antwortung muss differenziert werden zwischen sog. 
Vermögensfolgeschäden und reinen Vermögensschä-
den. Vermögensfolgeschäden treten auf als Folge der 
Verletzung des Eigentums des Geschädigten (Bsp.: Ein 
Fischer erleidet Einkommensverluste, weil er sein öl-
verschmutztes Boot nicht mehr verwenden kann). Sie 
werden grundsätzlich erfasst, sofern der Schaden auf 
einem Sachschaden beruht und „durch“ das Öl ent-
standen ist, also eine typische Folge der Ölverschmut-
zung darstellt.170 Reine Vermögensschäden treten auf, 
ohne dass eine konkrete Eigentumsverletzung des Ge-
schädigten vorangeht (Bsp.: Ein Fischer erleidet Ein-
kommensverluste, weil er in dem verschmutzten Ge-
biet keine Fische mehr fangen kann). Ob diese erfasst 
werden, ist nicht geklärt. In verschiedenen Staaten 
kann ihr Ersatz daher auf sehr unterschiedliche Art und 
Weise beurteilt werden.171 Dieses aus der weiten For-
mulierung des Schadensbegriffs folgende unbefriedi-
gende Ergebnis wurde von den Vertragsstaaten zu-
gunsten einer konsensfähigen Regelung bewusst in 
Kauf genommen. In Deutschland gibt es noch keine 
entsprechende Rechtsprechung. Im Kontext des WHG 
verlangt der BGH eine unmittelbare Verursachung des 
reinen Vermögensschadens durch die Wasserver-
schlechterung.172 Allerdings bezweckt des ÖlHÜ – an-
ders als das WHG – nicht allein die Reinhaltung der Ge-
wässer, sondern soll ganz allgemein vor Verschmut-
zungen durch Öl schützen, sodass es naheliegt, den 
Schadensumfang des ÖlHÜ entsprechend großzügiger 
auszulegen und von einem solchen Unmittelbarkeits-
erfordernis abzusehen.173 

Unter Umweltschäden werden alle Beeinträchtigun-
gen der Umwelt verstanden, die unter keine der bisher 
dargestellten Schadenskategorien fallen, also weder 
Personenschäden (weil keine Person in ihren Rechts-
gütern geschädigt wurde), Sachschäden (weil die be-
schädigte Sache nicht im Eigentum bestimmter Perso-
nen steht) noch Vermögensschäden (weil niemand in 

169 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 28. 
170 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 28 f. 
171 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 29 ff. 
172 BGH 31.01.1972 – III ZR 67/69, VerR 1972, 463; BGH, 
08.01.1981 – III ZR 125/79; NJW 1981, 2416, 2417. 
173 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 30; Herber, SeehandelsR, § 22 VI 2 b cc, S. 191. 
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seinem Vermögen beeinträchtigt wurde) darstellen. 
Sie können also keinem individuellen Träger zugerech-
net werden und sind für sich genommen nicht quanti-
fizierbar. Ihre Ersatzfähigkeit war unter dem ÖlHÜ von 
1969 sehr umstritten. Da die erste Fassung des ÖlHÜ 
einen Umweltschaden weder erwähnte noch explizit 
ausschloss, gingen nur vereinzelte Gerichte von seiner 
Ersatzfähigkeit aus.174 Sie bestimmten die Schadens-
höhe mittels mathematischer Formeln und Schätzun-
gen. Mehrheitlich wurden Umweltschäden hingegen 
für nicht ersatzfähig gehalten. Dies wurde damit be-
gründet, dass die Souveränitätsrechte eines Staates 
keine Eigentumsrechte im Sinne des Übereinkom-
mens seien, die verletzt werden könnten.175 Durch die 
reine Schädigung der Umwelt entstünden den Staaten 
zudem weder Einkommenseinbußen noch konkrete 
Kosten, also kein wirtschaftlicher Verlust. In das ÖlHÜ 
von 1992 wurde sodann eine Regelung der Umwelt-
schäden aufgenommen, die dieser bisherigen über-
wiegenden Praxis der Vertragsstaaten entsprach: 
Nach Art. I Nr. 6 lit. a ÖlHÜ „wird der Schadensersatz 
für eine Beeinträchtigung der Umwelt […] auf die Kos-
ten tatsächlich ergriffener oder zu ergreifender ange-
messener Wiederherstellungsmaßnahmen be-
schränkt“. Damit wurde die Erstattung (nur) von Wie-
derherstellungsmaßnahmen zugelassen. Der Ersatz 
eines reinen Umweltschadens, der neben den Wieder-
herstellungskosten geltend gemacht würde, wurde 
ausgeschlossen. Der nicht-wirtschaftliche reine 
Umweltschaden, der nicht durch Wiederherstel-
lungsmaßnahmen behoben wurde bzw. werden 
kann, ist nicht ersatzfähig. Damit wurde der konse-
quente Schritt der Verantwortlichkeit des Verursa-
chers für den gesamten von ihm verursachten Scha-
den vermieden. Angesichts weit auseinanderfallender 
Vorstellungen in den verschiedenen Rechtskreisen 
darüber, was als nicht-wirtschaftlicher Schaden er-
stattungsfähig wäre, war eine andere Lösung internati-
onal allerdings nicht durchzusetzen.176 Zu der Frage 
welche Kosten genau unter „angemessene Wiederher-
stellungsmaßnahmen“ fallen hat der IOPC-Fonds Leit-
linien entwickelt und in seinen Criteria for the Admissi-
bility of Claims und seinem Claims Manual dargelegt. 
Die Position des Fonds ist für die Auslegung des ÖlHÜ 

 
 
174 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 34 ff. 
175 Trib. Messina, 30.7.1986, Dir. mar. 1986 996, 1008; Altful-
disch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfällen, S. 
36; Boysen, Die postkoloniale Konstellation, S. 234. 
176 Ganten, Internationale Gefahrguthaftung beim Seetrans-
port, TranspR 1997, 397, 399 f. 

zwar nicht verbindlich und die Entscheidung der natio-
nalen Gerichte davon unabhängig. Dennoch hat die 
Auslegung durch den Fonds eine gewisse Indizwir-
kung. Denn aufgrund der weitgehenden Übereinstim-
mung der Vertragsstaaten von ÖlFÜ und ÖlHÜ kann 
daraus ein gewisser gemeinsamer internationaler 
Wille geschlossen werden.177 Wer berechtigt ist, die 
Wiederherstellungskosten geltend zu machen, wird im 
Einzelfall durch das nationale Recht und dessen Rege-
lung zur Klageberechtigung bestimmt.178 Art. I Nr. 6 
lit. b ÖlHÜ stellt schließlich klar, dass auch die Kosten 
von Schutzmaßnahmen bzw. durch sie verursachte 
Schäden als Verschmutzungsschäden erfasst werden. 

In Art. VII ÖlHÜ wird die Haftung des Eigentümers für 
Schiffe, die mehr als 2.000 t Öl als Bulkladung beför-
dern, an eine obligatorische Haftpflichtversicherung 
oder sonstige finanzielle Sicherheit geknüpft. Diese 
Sicherheit muss den sich nach einer Beschränkung der 
Haftung gem. Art. V ÖlHÜ ergebenden Betrag abde-
cken. Damit soll ein effektiver Schadensausgleich un-
abhängig von der finanziellen Lage des Eigentümers si-
chergestellt werden.179 Andernfalls läuft der Geschä-
digte Gefahr, die Forderung gegen den Eigentümer, 
z.B. infolgedessen Zahlungsunfähigkeit, nicht durch-
setzen zu können. Nach Art. VII Abs. 8 ÖlHÜ kann der 
Geschädigte die Versicherung sogar unmittelbar in An-
spruch nehmen. Über das Bestehen der Sicherung 
wird eine Bescheinigung ausgestellt, die an Bord des 
Schiffes mitgeführt werden muss und von den Ver-
tragsstaaten auf allen Schiffen überprüft wird, die ei-
nen ihrer Häfen oder Umschlagsplätze anlaufen, 
Art. VII Abs. 2, 4 und 11 ÖlHÜ. Überprüft werden auch 
Schiffe unter der Flagge von Nichtvertragsstaaten, so-
dass die Regelung der Versicherungspflicht de facto 
über den Kreis der Vertragsstaaten hinaus Wirkung 
entfaltet.180 

Auf einer ersten Stufe begründet das ÖlHÜ also eine 
verschuldensunabhängige, auf den Eigentümer kana-
lisierte Gefährdungshaftung für Ölverschmutzungs-
schäden, die einerseits durch den Eigentümer auf ei-
nen Höchstbetrag begrenzt werden kann, andererseits 
durch eine obligatorische Haftpflichtversicherung ab-
gesichert wird. Auf einer zweiten Stufe tritt das ÖlFÜ 

177 Vgl. auch Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach 
Tankerunfällen auf See, S. 24 f. 
178 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 40. 
179 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 42. 
180 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 43; Herber, SeehandelsR, § 22 VI 2 b ff, S. 193. 
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hinzu. Das ÖlFÜ hat den Zweck, eine zusätzliche 
Entschädigungsmöglichkeit für die Fälle zu bieten, 
in denen die Regelungen des ÖlHÜ für eine volle und 
angemessene Entschädigung nicht ausreichen.181 
Die Situationen, in denen das ÖlFÜ greift, lassen sich 
in drei Fallgruppen einteilen (vgl. Art. 4 Abs. 1 ÖlFÜ): 
Erstens, wenn sich aus dem ÖlFÜ schon keine Ver-
pflichtung zur Zahlung ergibt, insbesondere wenn die 
Haftung nach Art. III Abs. 2 ÖlHÜ ausgeschlossen ist 
(also einer der Ausnahmetatbestände wie ein unab-
wendbares Naturereignis oder eine vorsätzliche Schä-
digung durch einen Dritten vorliegt). Zweitens, wenn 
der Eigentümer und sein Versicherer finanziell nicht 
zur Zahlung der Entschädigung nach dem ÖlHÜ in der 
Lage sind. Drittens, wenn der Schaden im Falle einer 
Haftungsbegrenzung die Haftungsgrenze übersteigt 
und der Geschädigte deshalb keinen vollen Ersatz er-
langen kann. Gleichzeitig stimmt der Anwendungsbe-
reich des ÖlFÜ im Wesentlichen mit dem Anwen-
dungsbereich des ÖlHÜ überein, vgl. insb. Art. 1 
Nr. 2 ÖlFÜ. Das ÖlFÜ ergänzt das ÖlHÜ also innerhalb 
seines Anwendungsbereichs und schafft damit ein ins-
gesamt höheres Schutzniveau. Eine Haftung für 
durch Ammoniak verursachte Schäden statuiert 
auch das ÖlFÜ nicht. 

Konkret läuft die zusätzliche Entschädigung über den 
IOPC-Fonds, für welchen das ÖlFÜ die rechtliche 
Grundlage bildet. Er finanziert sich aus Beiträgen der 
Empfänger von Öl-See-Transporten, also in der Regel 
der Ölgesellschaften.182 Sie müssen die erhaltenen 
Mengen Öl den Behörden ihres Staates melden.183 Bei-
tragspflichtig sind alle juristischen und natürlichen 
Personen eines Vertragsstaates, die in einem Kalen-
derjahr mehr als 150.000 t Öl auf dem Seeweg empfan-
gen haben, Art. 10 ÖlFÜ. Neben die Haftung des Ei-
gentümers tritt damit eine Haftung der Mineralölin-
dustrie. In Hinblick auf die erfassten Schäden erfolgt 
die Entschädigung nach den gleichen Maßstäben wie 
nach dem ÖlHÜ, vgl. Art. 1 Nr. 2 ÖlFÜ. Auch ist die Ein-
standspflicht des Fonds begrenzt, wobei sich die 
Obergrenze jedoch nicht nach der Größe des Schiffes 

 
 
181 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 46; Herber, SeehandelsR, § 22 VI 2 c bb, S. 193. 
182 Herber, SeehandelsR, § 22 VI 2 c bb, S. 193. 
183 Dies geschieht in Deutschland nach Maßgabe der Ölmel-
deVO v. 10.6.1996. 
184 International Oil Pollution Compensation Fund, Parties to 
the international liability and compensation Conventions, 
abrufbar unter : https://iopcfunds.org/about-us/member-
ship/a-z-listing/, zuletzt abgerufen am 11.07.2024. 
185 Supplementary Fund for Compensation for Oil Pollution 
Damage, eingeführt durch das Protokoll von 2003 zum 

richtet, sondern für jedes Ereignis auf 203 Mio. SZR be-
grenzt ist, Art. 4 Abs. 4 ÖlFÜ. Nach dem ÖlHÜ geleis-
tete Entschädigungen werden auf diesen Betrag ange-
rechnet. Reicht der maximale Entschädigungsbetrag 
nicht aus, um alle Schäden abzudecken, wird – parallel 
zum ÖlHÜ – der zur Verfügung stehende Betrag anteilig 
entsprechend der geltend gemachten Schäden ver-
teilt, Art. 4 Abs. 5 ÖlFÜ. Nichtsdestotrotz ist das ÖlFÜ 
ein eigenständiger völkerrechtlicher Vertrag, dem die 
Vertragsstaaten des ÖlHÜ beitreten können, aber 
nicht müssen. Derzeit sind 121 der 147 Vertragsstaa-
ten des ÖlHÜ auch dem ÖlFÜ beigetreten.184 

Das grundsätzlich zweistufige System aus ÖlHÜ und 
ÖlFÜ wurde mittlerweile um eine weitere dritte Stufe 
erweitert. Ein Protokoll zum ÖlFÜ von 2003 ergänzt den 
Entschädigungsfonds von 1992 um einen Zusatzent-
schädigungsfonds (Supplementary Fund).185 Der 
Supplementary Fund schafft eine optionale dritte 
Stufe der Entschädigung und gibt den Vertragsstaaten 
damit die Möglichkeit, für Ölverschmutzungsschäden 
höhere Entschädigungssummen zur Verfügung zu stel-
len.186 Hiervon haben bisher 33 Staaten Gebrauch ge-
macht.187 Ist der Schaden im Hoheitsgebiet oder der 
ausschließlichen Wirtschaftszone eines Vertragsstaa-
tes verursacht und die maximale Entschädigungs-
grenze des Fonds von 1992 überstiegen worden, leistet 
der Supplementary Fund Entschädigungszahlungen 
bis zu 750 Mio. SZR.188 Finanziert wird der Supplemen-
tary Fund wie der Fonds von 1992 aus Beiträgen der 
Empfänger von Öl in den Vertragsstaaten.189

 

Das ÖlHÜ statuiert also die verschuldensunabhängige 
Gefährdungshaftung des Eigentümers, die ihrer Höhe 
nach begrenzt werden kann. Das ÖlFÜ und seine Pro-
tokolle schaffen mit dem Entschädigungsfonds von 
1992 und dem Zusatzentschädigungsfonds (Supple-
mentary Fund) optionale zusätzliche Entschädigungs-
möglichkeiten. Die Haftung für Schäden, die aus der 
Verwendung von Ammoniak als Schiffskraftstoff resul-
tieren, wird von den Abkommen nicht abgedeckt. 
Deutschland ist Vertragspartei aller drei 

Internationalen Übereinkommen von 1992 über die Errich-
tung eines Internationalen Fonds zur Entschädigung von Öl-
verschmutzungsschäden. 
186 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 55. 
187 International Oil Pollution Compensation Fund, Parties to 
the international liability and compensation Conventions. 
188 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 55. 
189 Art. 10 Abs. 1 des Übereinkommens. 

https://iopcfunds.org/about-us/membership/a-z-listing/
https://iopcfunds.org/about-us/membership/a-z-listing/
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Übereinkommen. § 1 Abs. 1 Nr. 1 und Nr.2 Ölscha-
densgesetz (ÖlSG) sichern die innerstaatliche An-
wendbarkeit von ÖlHÜ, ÖlFÜ und Zusatzfondsüberein-
kommen in Deutschland. 

3.1.2.2 Bunkeröl-Übereinkommen 
Das ÖlHÜ erfasst nur Verschmutzungsschäden von 
Schiffen, die zur Beförderung von Öl gebaut oder her-
gerichtet sind, Art. 1 Nr. 1 ÖlHÜ. Damit hinterlässt es 
eine Lücke für alle anderen Schiffe, die zwar kein Öl als 
Bulkladung befördern, aber dennoch erhebliche Men-
gen an Bunkeröl (also als Kraftstoff) mit sich führen. Im 
Havariefall kann auch dieses Bunkeröl erheblich Schä-
den anrichten. Mehr als die Hälfte aller Klagen wegen 
Umweltschäden durch Schiffe stammen aus Unfällen 
mit Schiffen, die kein Öl als Bulkladung beförderten. 
Große Trockenfrachter fassen häufig mehr Öl als Bun-
kerladung, als kleine Tanker als Bulkladung transpor-
tieren können.190 Diese Lücke wird geschlossen durch 
das Übereinkommen von 2001 über die zivilrechtliche 
Haftung für Bunkerölverschmutzungsschäden (Bun-
kerölÜ).191 Das BunkerölÜ sieht wie das ÖlHÜ eine 
verschuldensunabhängige Gefährdungshaftung 
des Schiffseigentümers für die durch Bunkeröl ver-
ursachte Verschmutzungsschäden vor. Da Art. 1 
Nr. 1 BunkerölÜ ein Schiff als jede Art von Seeschiff de-
finiert und das Schiff – im Unterschied zum ÖlHÜ – 
nicht zur Beförderung von Öl als Bulkladung gebaut 
oder hergerichtet sein muss, werden sogar private see-
tüchtige Yachten vom BunkerölÜ erfasst.192 Der räum-
liche Anwendungsbereich entspricht dem des ÖlHÜ. 
Es entfaltet ebenfalls eine ausschließliche Wirkung ge-
genüber anderen Haftungsvorschriften, Art. 3 
Abs. 5 BunkerölÜ. Als Bunkeröl gilt gem. Art. 1 
Nr. 5 BunkerölÜ jedes Kohlenwasserstoffmineralöl, 
einschließlich Schmieröl, das für den Betrieb oder An-
trieb des Schiffes verwendet wird oder verwendet wer-
den soll, sowie jegliche Rückstände solchen Öls. Als 
Kraftstoff verwendetes Ammoniak wird nicht er-
fasst. 

Im Unterschied zum ÖlHÜ wird ein während des Bun-
kervorgangs eintretender Verschmutzungsschaden 
wohl nicht erfasst, auch dann nicht, wenn die Fehler-
quelle im Verantwortungsbereich des 

 
 
190 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 56 f. 
191 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil 
Pollution Damage. 
192 Manta Maritime, The rules and regulations applicable to 
yachts over 24m in length engaged on international voyages, 
abrufbar unter: https://www.mantamaritime.com/down-
loads/compliance_chart.pdf, Maritime Authority of the 

Schiffseigentümers liegt. Dies folgt aus dem im Unter-
schied zum ÖlHÜ eindeutigen Wortlaut des Art. 3 
Abs. 1 BunkerölÜ, wonach der Schiffseigentümer für 
Verschmutzungsschäden haftet, die „durch an Bord 
befindliches oder von dem Schiff stammendes Bun-
keröl verursacht werden“. Das schadensverursa-
chende Bunkeröl muss sich also an Bord des Schiffes 
befinden oder von diesem austreten, um eine Haftung 
zu begründen. Ein Grund für die unterschiedliche Be-
handlung der Lade- und Löschvorgänge von Bulköl und 
Bunkeröl  ist nicht ersichtlich. Allerdings lässt sich eine 
andere Auslegung in Anbetracht des eindeutigen Wort-
lauts des BunkerölÜ nur schwer vertreten. 

Das BunkerölÜ schreibt vor, dass die Haftung für 
Schiffe mit einer Größe von mehr als 1.000 BRZ durch 
eine Haftpflichtversicherung abgesichert werden 
muss. Der Geschädigte hat auch hier einen Direktan-
spruch gegen den Versicherer. Im Unterschied zum 
ÖlHÜ regelt das BunkerölÜ selbst nicht die Möglichkeit 
des Eigentümers zur Haftungsbegrenzung. Es be-
stimmt jedoch in Art. 6 BunkerölÜ, dass das Recht zur 
Haftungsbeschränkung unberührt bleibt. Damit ver-
weist es auf die allgemeinen Vorschriften über die Haf-
tungsbeschränkung, konkret das Haftungsbeschrän-
kungs-Übereinkommen (s.u. 3.1.2.4). Somit kann auch 
hier der Eigentümer seine Haftung beschränken. Einen 
ergänzenden Entschädigungsfonds gibt es nicht. Dies 
liegt daran, dass hier die Schäden nicht durch trans-
portierte Güter, sondern durch das für den Antrieb des 
Schiffes benötigte Bunkeröl verursacht wurden. Daher 
kam die Einbeziehung von Empfängern nicht in Be-
tracht.193 Um diese Durchsetzungsschwäche zu kom-
pensieren, versteht das BunkerölÜ den Eigentümer-
Begriff weit und erfasst gem. Art. 1 Nr. 3 BunkerölÜ ne-
ben dem in das Schiffsregister eingetragenen Eigentü-
mer auch Bareboat-Charterer, Manager und Operator 
des Schiffes. § 1 Abs. 1 Nr. 3 ÖlSG sichert die inner-
staatliche Anwendbarkeit des BunkerölÜ in Deutsch-
land. 

3.1.2.3 HNS-Übereinkommen 
Das Internationale Übereinkommen von 1996 über die 
Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beför-
derung gefährlicher und schädlicher Stoffe auf See 

Cayman Islands, SHIPPING NOTICE 04/2008 Rev 03, abrufbar 
unter: https://www.cishipping.com/system/files/no-
tices/documents/CISN%2004%20-
%202008%20Rev%2003%20Bunkers%20Convention.pdf. 
193 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 56. 

https://www.mantamaritime.com/downloads/compliance_chart.pdf
https://www.mantamaritime.com/downloads/compliance_chart.pdf
https://www.cishipping.com/system/files/notices/documents/CISN%2004%20-%202008%20Rev%2003%20Bunkers%20Convention.pdf
https://www.cishipping.com/system/files/notices/documents/CISN%2004%20-%202008%20Rev%2003%20Bunkers%20Convention.pdf
https://www.cishipping.com/system/files/notices/documents/CISN%2004%20-%202008%20Rev%2003%20Bunkers%20Convention.pdf
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(HNS-Ü)194 in seiner Form des Protokolls von 2010195 
regelt die Haftung und Entschädigung bei der Beförde-
rung anderer gefährlicher und schädlicher Stoffe, die 
nicht vom ÖlHÜ erfasst werden. Es ist dem zweistufi-
gen System von ÖlHÜ und ÖlFÜ nachgebildet und fasst 
sowohl die Haftungsregeln als auch die Fondsent-
schädigung in einem einzigen Übereinkommen zusam-
men. Das HNS-Ü ist allerdings bislang noch nicht in 
Kraft getreten. Dafür ist erforderlich, dass mindestens 
zwölf Staaten beitreten, von denen mindestens vier 
Staaten bestimmte Anforderungen an Schiffstonnage 
und Gefahrgutimport erfüllen, Art. 46 HNS-Ü. Bisher 
sind acht Staaten dem Übereinkommen beigetre-
ten.196 Auch Deutschland hat es 2021 ratifiziert. 

In seinem Haftungsteil (Kapitel II, Art. 7 ff. HNS-Ü) nor-
miert das HNS-Ü eine verschuldensunabhängige 
Gefährdungshaftung des Schiffseigentümers für 
Personen- und Sachschäden durch beförderte ge-
fährliche Güter, Art. 7 Abs. 1 HNS-Ü. Auch sie entfal-
tet eine ausschließliche Wirkung gegenüber anderen 
Haftungsvorschriften, Art. 7 Abs. 4 HNS-Ü. Anders als 
das ÖlHÜ und das BunkerölÜ erfasst das HNS-Ü auch 
andere Schäden als Verschmutzungsschäden, insbe-
sondere Feuer- und Explosionsschäden, Art. 1 
Nr. 6 HNS-Ü. Diese Schäden können sogar dann er-
setzt werden, wenn sie auf hoher See – also außerhalb 
des Hoheitsgebiets und der ausschließlichen Wirt-
schaftszone eines Vertragsstaates – entstehen, sofern 
sie durch ein Schiff verursacht wurden, das in einem 
Vertragsstaat registriert ist oder unter der Flagge eines 
Vertragsstaates fährt, Art. 3 lit. c HNS-Ü. Welche Güter 
als gefährlich gelten und damit vom HNS-Ü erfasst 
werden, regelt Art. 1 Nr. 5 HNS-Ü durch Verweisungen 
auf verschiedene internationale Übereinkommen und 
Kodizes der IMO, wie den IBC- und IGC-Code. Ammo-
niak stellt einen solchen gefährlichen und schädli-
chen Stoff im Sinne der Übereinkunft dar. Denn 
Art. 1 Nr. 5 lit. a sublit. ii HNS-Ü erfasst solche Stoffe, 
die gem. Anhang II zum MARPOL-Übereinkommen in 
die Verschmutzungsgruppen X, Y oder Z eingestuft 
worden sind. Wie bereits dargestellt (s.o. 3.1.1.3) wird 
flüssiges Ammoniak der Kategorie Y zugeordnet. Aller-
dings bezieht sich Art. 1 Nr. 5 lit. a HNS-Ü 

 
 
194 International Convention on Liability and Compensation 
for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous 
and Noxious Substances by Sea. 
195 Protokoll vom 30. April 2010 zum Internationalen Überein-
kommen vom 3. Mai 1996 über die Haftung und Entschädi-
gung für Schäden bei der Beförderung gefährlicher und 
schädlicher Stoffe auf See. 

unmissverständlich nur auf Stoffe, die als (Bulk-)La-
dung an Bord eines Schiffes befördert werden. Das 
HNS-Ü regelt also nur die Haftung für Schäden, die 
sich aus der Beförderung bzw. dem Transport ge-
fährlicher und schädlicher Stoffen als Cargo erge-
ben. Ihre Verwendung als Kraftstoff wird nicht er-
fasst. Denn dann werden sie nicht als Ladung trans-
portiert.197  

In Art. 1 Nr. 9 HNS-Ü wird klargestellt, wann der Vor-
gang der Beförderung beginnt und endet. Danach be-
ginnt die Beförderung, sobald die Stoffe durch einen 
beliebigen Teil der Schiffsausrüstung aufgenommen 
wurden, und endet, sobald sie nicht mehr mit einem 
Teil der Schiffsausrüstung verbunden sind. Wird keine 
Schiffsausrüstung benutzt, beginnt und endet die Be-
förderung, wenn die Stoffe über die Reling gelangen. 
Die Risikoverteilung während des Lade- und Löschvor-
gangs entspricht damit der unter 3.1.2.1 befürworteten 
Auslegung des ÖlHÜ, wonach maßgeblich ist, in wes-
sen Verantwortungsbereich die Fehlerquelle liegt. 

Im Unterschied zum ÖlHÜ und dem BunkerölÜ be-
schränkt sich das HNS-Ü nicht auf den Begriff „Ver-
schmutzungsschaden“, sondern verwendet den wei-
teren Begriff „Schaden“. Dieser umfasst gem. Art. 1 
Abs. 6 HNS-Ü Tod oder Körperverletzung, Verlust oder 
Beschädigung von Sachen, Verluste oder Schäden 
durch Verschmutzung der Umwelt sowie die Kosten 
von Schutzmaßnahmen. Es kommt hier nicht mehr 
darauf an, ob der Schaden typische Folge einer Ver-
schmutzung ist oder infolge einer Explosion oder ei-
nes Feuers entstanden ist. Gleichzeitig werden Ver-
schmutzungsschäden auch nicht ausgeschlossen. 
Dass all diese Schadenskategorien unter das Überein-
kommen fallen, ist von großer Bedeutung, insbeson-
dere in Anbetracht der spezifischen Charakteristika 
der gefährlichen und schädlichen Stoffe und der dar-
aus folgenden möglichen Schadensszenarien im Falle 
eines Lecks.198 

Auch der räumliche Anwendungsbereich des HNS-Ü 
unterscheidet sich vom ÖlHÜ und dem BunkerölÜ. 
Während das ÖlHÜ und das BunkerölÜ auf alle Ver-
schmutzungsschäden Anwendung findet, die 

196 IOPC Funds, Status of the HNS Convention and 2010 Pro-
tocol, abrufbar unter: https://www.hnsconvention.org/sta-
tus/. 
197 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 60 f. 
198 Xu et al., The Use of LNG as a Marine Fuel: Civil Liability 
Considerations from an International Perspective, Journal of 
Environmental Law, 2017, 29, 129, 138. 

https://www.hnsconvention.org/status/
https://www.hnsconvention.org/status/
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innerhalb des Hoheitsgebiets (einschließlich Küsten-
meer) oder der AWZ eines Vertragsstaates eintreten, 
differenziert das HNS-Ü gem. Art. 3 HNS-Ü nach der 
Art des Schadens. Das HNS-Ü gilt für alle unter das 
Übereinkommen fallende Schadensarten, wenn der 
Schaden im Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats einge-
treten ist. Für Schäden durch Verschmutzung der Um-
welt gilt das Übereinkommen auch dann, wenn sie in 
der AWZ eines Vertragsstaates entstanden sind. Dies-
bezüglich entspricht der Anwendungsbereich also 
dem des ÖlHÜ und des BunkerölÜ. Für andere Schä-
den als Schäden durch Verschmutzung der Umwelt, 
die außerhalb des Hoheitsgebiets eines Vertragsstaats 
eintreten, ist das Übereinkommen anzuwenden, wenn 
das die Stoffe befördernde Schiff die Flagge eines Ver-
tragsstaates geführt hat. Darüber hinaus werden 
Schutzmaßnahmen immer erfasst, unabhängig davon, 
wo sie getroffen wurden. Im Ergebnis erstreckt sich 
das HNS-Ü also auch auf die Hohe See, sofern ein In-
dividualrechtsgut betroffen ist und die Schädigung von 
einem Schiff ausging, das die Flagge eines Vertrags-
staats führte. Schäden durch Verschmutzung der Um-
welt, die auf Hoher See eintreten, werden weiterhin 
nicht erfasst. 

Wie nach dem ÖlHÜ kann der Eigentümer seine durch 
das HNS-Ü begründete Haftung durch Errichtung eines 
Haftungsfonds beschränken, es sei denn er hat den 
Schaden vorsätzlich oder leichtfertig und in dem Be-
wusstsein, dass ein solcher Schaden wahrscheinlich 
eintreten wird (d.h. bewusst grob fahrlässig) herbeige-
führt. Gem. Art. 9 Abs. 1 HNS-Ü sind die Haftungs-
höchstbeträge insbesondere von der Tonnage des 
Schiffes abhängig und liegen zwischen mindestens 
10 Mio. SZR und höchstens 115 Mio. SZR. Art. 12 HNS-
Ü schreibt eine Haftpflichtversicherung vor. Dabei 
handelt es sich um eine generelle Verpflichtung, die 
für alle erfassten Schiffe gilt.199 Sie greift also nicht 
erst ab einer bestimmten Mindestbeförderungsmenge 
(so im ÖlHÜ) oder ab einer gewissen Mindestbrut-
toraumzahl (so im BunkerölÜ). Der Geschädigte hat 
auch hier einen Direktanspruch gegen den Versiche-
rer, Art. 12 Abs. 8 HNS-Ü. 

In seinem Entschädigungsteil (Kapitel III, 
Art. 13 ff. HNS-Ü) errichtet das HNS-Ü einen HNS-
Fonds. Er entspricht dem IOPC-Fonds und leistet gem. 

 
 
199 Xu et al., The Use of LNG as a Marine Fuel: Civil Liability 
Considerations from an International Perspective, Journal of 
Environmental Law, 2017, 29, 129, 139. 
200 Jessen, Die beschränkbare Haftung im Seerecht nach §§ 
486 ff. HGB [alte Fassung], HBÜ 1996, S. 1 Rn. 1, in: Ramming, 

Art. 14 HNS-Ü Entschädigungen bis zu 250 Mio. SZR. 
Vor dem Hintergrund, dass die von dem Übereinkom-
men erfassten Stoffe unterschiedlich gefährlich sind, 
arbeitet der Fonds mit mehreren Konten und variieren 
die zu leistenden Beiträge. 

3.1.2.4 Das Recht der Haftungsbe-
schränkung 

Das ÖlHÜ und das HNS-Ü statuieren wie dargestellt ei-
nerseits eine verschuldensunabhängige Haftung des 
Schiffseigentümers und eröffnen ihm andererseits die 
Möglichkeit, seine Haftung zu beschränken. Das Recht 
zur Haftungsbeschränkung wird für den Anwendungs-
bereich dieser Übereinkommen also explizit durch die 
Übereinkommen selbst geregelt. Dies ist jedoch kei-
neswegs immer der Fall. Auch das BunkerölÜ macht 
den Schiffseigentümer verschuldensunabhängig haft-
bar, sieht aber keine eigene Möglichkeit der Haftungs-
beschränkung vor. Es stellt in Art. 6 BunkerölÜ viel-
mehr klar, dass das Übereinkommen das Recht des Ei-
gentümers zur Haftungsbeschränkung nicht berührt. 
Damit wird auf das Prinzip der allgemeinen Haf-
tungsbeschränkung verwiesen. Die Befugnis des Ei-
gentümers eines Schiffes, die eigene Haftung für alle 
Ansprüche aus einem bestimmten schädigenden Er-
eignis auf einen Höchstbetrag beschränken zu kön-
nen, ist ein traditionelles Merkmal des Schifffahrts-
rechts, das rechtshistorisch bis ins Mittelalter zurück-
reicht und international in praktisch allen Staaten ver-
wirklicht ist.200  

Von herausragender Bedeutung ist dabei heutzutage 
das sog. Londoner Haftungsbeschränkungs-Über-
einkommen (HBÜ): Das Übereinkommen von 1976 
über die Beschränkung der Haftung für Seeforderun-
gen201 in der Fassung des Protokolls von 1996 gestat-
tet es dem Eigentümer eines Seeschiffes sowie be-
stimmten weiteren, am Schiffsbetrieb beteiligten 
Personen ihre Gesamthaftung für bestimmte An-
sprüche aus einem Ereignis auf von der 
Schiffsgröße abhängige Höchstbeträge zu be-
schränken. Es handelt sich also um einen völkerrecht-
lichen Vertrag, der selbst keine Haftung begründet, 
sondern es dem aus anderen Vorschriften Haftenden 
ermöglicht, seine Haftung zu beschränken. Ob über-
haupt ein Anspruch besteht, richtet sich nach den 
maßgeblichen internationalen Übereinkommen bzw. 

Das Recht der Haftungsbeschränkung; Rabe/Rittmeister, 
Vorbemerkung zu § 611 HGB - § 52 SVertO Rn. 1, in: 
Rabe/Bahnsen, Seehandelsrecht. 
201 Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims 
(LLMC). 
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dem anwendbaren nationalen Recht. Es ist unerheb-
lich, ob die Ansprüche vertraglich begründet sind oder 
sich die Haftung aus einem gesetzlichen Tatbestand 
ergibt. Das HBÜ wirkt also (nur) indirekt in den Bereich 
der Haftung für Meeresverschmutzung hinein.202 Es 
kann immer dann eine Rolle spielen, wenn das haf-
tungsbegründende Regime kein eigenes System der 
Haftungsbeschränkung beinhaltet. Das HBÜ in der 
Fassung des Protokolls von 1996 hat insgesamt 63 Ver-
tragsstaaten, während 55 Vertragsstaaten beim ur-
sprünglichen HBÜ 1976 verblieben sind, ohne das Pro-
tokoll von 1996 zu ratifizieren.203 Für Deutschland gilt 
das HBÜ in der Fassung des Protokolls von 1996. § 611 
Abs. 1 HGB bestimmt seine unmittelbare Anwendbar-
keit.204 Allerdings lässt das HBÜ diverse Vorbehalte 
bzw. nationale Sonderreglungen zu: Ergänzend zu den 
Vorschriften des HBÜ kommen daher auch die §§ 612-
615 HGB zur Anwendung. Zulässige Ergänzungen des 
nationalen Rechts finden sich zudem in der Schiff-
fahrtsrechtlichen Verteilungsordnung (SVertO)205, die 
Vorschriften zur Errichtung, Verteilung und Wirkung 
des Haftungsfonds enthält. 

Gem. Art. 15 Abs. 1 S. 1 HBÜ gilt das Übereinkommen 
in allen Fällen, in denen ein zur Haftungsbeschränkung 
befähigter Schuldner vor dem Gericht eines Vertrags-
staates die Haftungsbeschränkung geltend macht. Es 
gilt auch für innerdeutsche Tatbestände.206 Zur Be-
schränkung der Haftung berechtigt sind nach 
Art. 1 HBÜ Schiffseigentümer sowie Berger oder Ret-
ter, wobei unter Schiffseigentümer Eigentümer, Char-
terer, Reeder und Ausrüster eines Seeschiffs verstan-
den werden. Parallel zur Regelung nach dem ÖlHÜ207 
entfällt auch nach dem HBÜ das Recht zur Haftungs-
beschränkung gem. Art. 4 HBÜ dann, wenn der Haft-
pflichtige in Schädigungsabsicht oder zumindest 
leichtfertig und in dem Bewusstsein gehandelt hat, 
dass ein solcher Schaden wahrscheinlich eintreten 
wird (sog. bewusste grobe Fahrlässigkeit). Der 

 
 
202 Bussek, Schutz der Meere vor Verschmutzung, S. 16 f. 
203 Münchau, BeckOGK § 611 HGB Rn. 6 (Stand 5.9.2023). 
204 Rabe/Rittmeister, § 611 HGB Rn. 1, in: Rabe/Bahnsen, See-
handelsrecht. 
205 Schiffahrtsrechtliche Verteilungsordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. März 1999 (BGBl. I S.530; 2000 
I S. 149), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Juli 
2021 (BGBl. I S. 3079) geändert worden ist. 
206 Rabe/Rittmeister, § 611 HGB Rn. 2, in: Rabe/Bahnsen, See-
handelsrecht. 
207 Art. V Abs. 2 ÖlHÜ; Es handelt sich um einen weit verbrei-
teten Grundsatz des Transportrechts, dass das Recht zur Haf-
tungsbeschränkung entfällt, wenn dem Berechtigten ein sog. 
„qualifiziertes Verschulden“ trifft. 

entsprechende Nachweis wird dem Geschädigten und 
damit Anspruchsgegner in der Regel nicht gelingen. 
Das Recht zur Haftungsbeschränkung ist daher kaum 
zu durchbrechen. 

Der Möglichkeit zur Haftungsbeschränkung unterlie-
gen die in Art. 2 Abs. 1 HBÜ aufgeführten Ansprüche. 
Im Kontext von Schäden durch Bunker-Leckagen be-
sonders relevant sind die Ansprüche wegen Tod oder 
Körperverletzung (Personenschäden) oder wegen Ver-
lust oder Beschädigung von Sachen (Sachschäden) 
sowie wegen daraus entstehender weiterer Schäden 
(lit. a) sowie die Ansprüche wegen sonstiger Schäden, 
die sich aus der Verletzung nichtvertraglicher Rechte 
ergeben (lit. c). Sowohl für die Personen- und Sach-
schäden als auch für die sonstigen Schäden ist es er-
forderlich, dass die Schäden in unmittelbarem Zusam-
menhang mit dem Betrieb des Schiffes (oder mit Ber-
gungs- oder Hilfeleistungsarbeiten) eingetreten 
sind.208 Nicht erforderlich ist dafür, dass sich das 
Schiff in Bewegung befunden haben muss.209 Maßgeb-
lich ist allein der technische Betrieb des Schiffes.210 
Beispielsweise werden Schäden während Lade- und 
Löscharbeiten erfasst, nicht jedoch Schäden während 
der Lagerung der Güter an Land.211 Schiffshavarien ste-
hen ihrem Wesen nach immer im Zusammenhang mit 
dem schiffstechnischen Betrieb. Eine Havarie eines 
Schiffes, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Betrieb desselben steht, ist nicht denkbar. Im 
Falle von Schäden, die durch Ammoniak-Leckagen in-
folge einer Havarie entstehen, liegt der unmittelbare 
Zusammenhang daher ohne Weiteres vor. Vom Begriff 
der Sachschäden nach Art. 2 Abs. 1 lit. a HBÜ werden 
auch Gewässerschäden erfasst.212 Für die von Art. 2 
Abs. 1 lit. c HBÜ erfassten außervertraglichen Ansprü-
che verbleiben nur noch reine Vermögensschäden, 
also Vermögenseinbußen, die nicht auf einen Perso-
nen- oder Sachschaden zurückzuführen sind.213 

208 Für Personen- und Sachschäden nach Art. 2 Abs. 1 lit. a 
HBÜ ist es bereits ausreichend, wenn sie an Bord des Schiffes 
eingetreten sind. Nur, wenn dies nicht der Fall ist, wird der be-
schriebene unmittelbare Zusammenhang gefordert. 
209 Hier besteht eine Parallelität zu § 7 StVG; Herber, Seehan-
delsrecht § 24 II 2 a; Münchau, BeckOGK Art. 2 HBÜ Rn. 4. 
210 Münchau, BeckOGK Art. 2 HBÜ Rn. 4; Rabe/Rittmeister, 
Art. 2 HBÜ Rn. 5, in: Rabe/Bahnsen, Seehandelsrecht. 
211 Münchau, BeckOGK Art. 2 HBÜ Rn. 4; Rabe/Rittmeister, 
Art. 2 HBÜ Rn. 5, in: Rabe/Bahnsen, Seehandelsrecht. 
212 Münchau, BeckOGK Art. 2 HBÜ Rn. 15. 
213 Münchau, BeckOGK Art. 2 HBÜ Rn. 11. 
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Die Haftungsbeschränkung kann grundsätzlich wahl-
weise durch die Errichtung eines Haftungsfonds 
(Art. 11-14 HBÜ; durch Hinterlegung oder Sicherheits-
leistung; in Deutschland nach der SVertO) oder durch 
bloße Geltendmachung als Einrede im Prozess 
(Art. 10 HBÜ) bewirkt werden. Allerdings ermöglicht es 
Art. 10 Abs. 1 S. 2 HBÜ den Vertragsstaaten, die bloße 
Geltendmachung als Einrede auszuschließen. In 
Deutschland ist sie grundsätzlich zugelassen, § 617 
Abs. 2 HGB. Während die Errichtung eines Haftungs-
fonds die gegenständliche Beschränkung der Haftung 
auf diesen Haftungsfonds bewirkt,214 führt die Gel-
tendmachung der Einrede nur zu einer Beschränkung 
der Haftsumme.215 Der Schuldner wird dann nur in 
Höhe des Haftungshöchstbetrags verurteilt, allerdings 
bleibt sein gesamtes Vermögen der Vollstreckung aus-
gesetzt. Die zur Verfügung stehenden Haftungshöchst-
beträge regelt Art. 6 HBÜ. Der maßgebliche Betrag ist 
für jedes schadensstiftende Ereignis separat zu ermit-
teln. Er bestimmt sich grundsätzlich nach dem Raum-
gehalt der Schiffe, für Passagierschäden ausnahms-
weise nach der Passagierbeförderungskapazität. Für 
Schiffe mit einem Raumgehalt bis zu 2.000 Tonnen be-
trägt er seit der letzten Revision 3,02 Mio. SZR für Per-
sonenschäden und 1,51 Mio. SZR für Sachschäden. Er 
erhöht sich degressiv proportional für jede Tonne 
darüberhinausgehenden Raumgehalt. 

Das HBÜ findet grundsätzlich nur auf Seeschiffe An-
wendung, Art. 1 Abs. 2 HBÜ. Mangels eigener Defini-
tion kommt es unter Rückgriff auf das nationale Recht 
darauf an, ob das Schiff zur Seefahrt bestimmt ist, d.h. 
ob es nach seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch 
geeignet ist, auf Seegewässern eingesetzt zu wer-
den.216 Maßgeblich sind Bauart, Registrierung und ins-
besondere die übliche Verwendung. Bei Schiffen, die 
regelmäßig sowohl auf See- als auch auf Binnenge-
wässern eingesetzt werden, kommt es auf die einzelne 
Reise an.217 Allerdings sieht Art. 15 Abs. 2 lit. a HBÜ 
vor, dass ein Vertragsstaat durch besondere Vorschrif-
ten des innerstaatlichen Rechts die Übertragung der 
Regelungen des HBÜ auf die Binnenschifffahrt bestim-
men kann. Deutschland hat davon keinen Gebrauch 
gemacht.218  

Es existieren für die Binnenschifffahrt allerdings auch 
eigene Regelungen zur Haftungsbeschränkung. Sie 

 
 
214 Vgl. auch § 8 Abs. 1 SvertO. 
215 Münchau, BeckOGK Art. 10 HBÜ Rn. 4. 
216 Münchau, BeckOGK Art. 1 HBÜ Rn. 8; Rabe/Rittmeister, 
Rabe/Bahnsen SeehandelsR, Art. 1 LondonHBÜ Rn. 3. 
217 BGHZ 76, 201, 203. 

wurden durch das Straßburger Übereinkommen von 
1988 über die Beschränkung der Haftung in der Bin-
nenschifffahrt (CLNI) international vereinheitlicht, 
welches dem HBÜ nachgebildet ist. Das Übereinkom-
men wurde 2012 durch ein gleichlautendes revidiertes 
Übereinkommen abgelöst. In diesem Kontext wurde 
insbesondere der räumliche Anwendungsbereich er-
weitert und die Haftungshöchstbeträge deutlich ange-
hoben. Mitgliedstaaten des CLNI von 2012 sind Bel-
gien, Deutschland, Luxemburg, die Niederlande, die 
Schweiz, Serbien und Ungarn.219 Es gilt also nur in ver-
gleichsweise wenigen Ländern. In Deutschland wur-
den die Regelungen des CLNI in die §§ 4 ff. BinSchG 
eingearbeitet und damit verbindlich gemacht; das 
CLNI selbst ist innerstaatlich nicht anwendbar. Die 
Möglichkeit der Haftungsbeschränkung wird Binnen-
schiffen allerdings nur dann gewährt, wenn sie des Er-
werbes wegen eingesetzt werden. § 4 Abs. 1 
a.E. BinSchG verweigert der nichtgewerblichen Bin-
nenschifffahrt, also Schiffen, die zum Sport oder zur 
Erholung und nicht des Erwerbes wegen verwendet 
werden, die Berufung auf die Haftungsbeschrän-
kung. Hintergrund ist, dass das System der globalen 
Haftungsbeschränkung nur dort gerechtfertigt ist, wo 
es um den Einsatz eines Schiffes zu gewerblichen oder 
beruflichen Zwecken geht und das dabei bestehende 
Haftungsrisiko überschaubar bleiben muss.220 Diese 
der Haftungsbeschränkung zugrunde liegende Erwä-
gung, trifft auf die Eigner eines Sportbootes nicht zu. 

3.1.2.5 Staatenverantwortung 
Wie oben bereits angerissen, kann sich eine Haftung 
aus dem Völkerrecht auch auf anderem Wege erge-
ben. Bei den bisher dargestellten Haftungsüberein-
kommen handelt es sich zwar um völkerrechtliche Ver-
träge zwischen Staaten. Sie regeln allerdings die zivil-
rechtliche Haftung. Die Übereinkommen modifizieren 
also das zivilrechtliche Haftungsregime ihrer Vertrags-
staaten. Daneben kann jedoch auch über eine originär 
völkerrechtliche Haftung nachgedacht werden. Dabei 
handelt es sich um die Haftung im Sinne der Staaten-
verantwortlichkeit, die das zwischenstaatliche Ver-
hältnis betrifft. Sie entsteht dann, wenn ein Staat ge-
gen seine völkerrechtlichen Pflichten verstößt. Es geht 
hier also um eine Pflichtverletzung des Staates, die von 

218 Vgl. BGH, Urteil vom 24. März 2022 – I ZR 52/21, Rn. 57. 
219 Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, Unterzeich-
nungs- und Ratifizierungsstand des CLNI 2012, abrufbar un-
ter: https://www.ccr-zkr.org/12060400-de.html#03. 
220 BT-Drs. 13/8446 S. 19. 

https://www.ccr-zkr.org/12060400-de.html#03
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der Pflichtverletzung des Schadensverursachers im 
Sinne zivilrechtlicher Haftung zu trennen ist.221 

Dass Staaten für Völkerrechtsverstöße verantwortlich 
sind, stellt einen allgemeinen Rechtsgrundsatz des 
Völkerrechts dar. Die konkrete Ausgestaltung dieser 
Staatenverantwortlichkeit wurde jedoch nie in einem 
völkerrechtlichen Vertrag geregelt. Es handelt sich 
vielmehr um sogenanntes Völkergewohnheitsrecht. 
Völkergewohnheitsrecht entsteht, wenn eine dauer-
hafte, einheitliche und weit verbreitete Staatenpraxis 
(objektives Element) mit der Überzeugung zusammen-
kommt, dass diese Staatenpraxis rechtlich geboten ist 
(subjektives Element). Die Entstehung von Völkerge-
wohnheitsrecht ist oft mit einem langen Herausbil-
dungsprozess verbunden und von entsprechender 
Rechtsunsicherheit geprägt. Allerdings gibt es eine 
Entwicklung hin zu einer zunehmenden Kodifikation 
des Völkergewohnheitsrechts. Insbesondere die Inter-
national Law Commission (ILC) der Vereinten Natio-
nen treiben diesen Kodifikationsprozess voran. Es 
existieren Entwurfsartikel der ILC von 2001 zum Recht 
der Staatenverantwortlichkeit (ASR), die als Kodifika-
tion der völkergewohnheitsrechtlichen Regeln über die 
Staatenverantwortlichkeit allgemein anerkannt 
sind.222 

Die Frage nach einer völkerrechtlichen Haftung im 
Sinne der Staatenverantwortlichkeit für Verschmut-
zungsschäden infolge von Schiffshavarien wirft aller-
dings verschiedene rechtliche Probleme auf: 

Erstens stellt sich die Frage, welche völkerrechtliche 
Norm im Rahmen einer entstandenen Verschmut-
zung verletzt worden sein könnte. In Frage kommt das 
völkergewohnheitsrechtlich anerkannte Verbot er-
heblicher Schädigung der Umwelt jenseits des eige-
nen Hoheitsgebiets. Es stellt selbst den Ausgleich 
zwischen zwei widerstreitenden Prinzipien dar, dem 
Prinzip der absoluten territorialen Souveränität einer-
seits (jeder Staat hat das Recht, das eigene Territorium 
nach freiem Belieben zu nutzen) und dem Prinzip der 
absoluten territorialen Integrität andererseits (jede 

 
 
221 Traisbach, Haftung und Entschädigung bei Öltankerunfäl-
len, in: Tomuschat, Schutz der Weltmeere gegen Öltankerun-
fälle: Das rechtliche Instrumentarium, S. 211. 
222 ILC Articles on the Responsibility of States for Internation-
ally Wrongful Acts, kurz Articles on State Responsibility (ASR), 
Report of the ILC, UN Doc. A/56/10 (2001). 
223 Gornig, Völkerrecht, 23. Kapitel Umweltrecht und Klima-
recht, § 133, Rn. 10 f. 
224 Gornig, Völkerrecht, 23. Kapitel Umweltrecht und Klima-
recht, § 133, Rn. 11. 

Einwirkung auf fremdes Staatsgebiet ist völkerrechts-
widrig).223 Im Kontext grenzüberschreitender Umwelt-
beeinträchtigungen muss zwischen diesen Prinzipien 
ein Interessenausgleich vorgenommen werden. Des-
sen Ergebnis ist das Verbot erheblicher Schädigung 
der Umwelt jenseits des eigenen Hoheitsgebiets, das 
auch als das Prinzip der beschränkten territorialen 
Souveränität und Integrität bzw. allgemein als um-
weltrechtliches Schädigungsverbot bezeichnet 
wird. Es besagt, dass ein Staat bei der Vornahme oder 
Duldung umweltrelevanter Handlungen die Interessen 
anderer Staaten mit zu berücksichtigen hat und die Be-
einträchtigung der Umwelt anderer Staaten ab einer 
gewissen Intensität von vornherein untersagt sind.224 
Ebenso müssen sie derartige Beeinträchtigungen, die 
von Privaten ausgehen, unterbinden. Dies ist beson-
ders bedeutend, da Beeinträchtigungen der Umwelt 
sehr häufig von privaten Akteuren verursacht werden. 
Den Staat trifft diesbezüglich eine Schutzpflicht vor 
bzw. Aufsichtspflicht über private Beeinträchtigungen, 
die er mit angemessener Sorgfalt (due diligence) ausü-
ben muss.225 Obwohl das umweltrechtliche Schädi-
gungsverbot ursprünglich im Nachbarverhältnis ent-
stand, wurde es schnell über den engen nachbar-
schaftlichen Kontext hinaus ausgeweitet, sodass es 
allein darauf ankommt, ob sich das Verhalten eines 
Staates negativ auf die territoriale Integrität irgendei-
nes anderen Staates auswirkt.226 Davon ausgehend 
verblieben nur noch Probleme für staatsfreie Räume, 
wie die Hohe See. Sie wurde in der Vergangenheit nur 
insofern betrachtet, dass sie auch Transportmedium 
für Meeresverschmutzungen sein kann, die so in staat-
liche Hoheitsgebiete eindringen.227 Mittlerweile jedoch 
ist das Schädigungsverbot sogar im Zusammenhang 
mit Gemeinschaftsgütern anerkannt.228 In Bezug auf 
das Schutzgut „Meeresumwelt“ ist ein umfassendes 
Schädigungsverbot in Kapitel XII des SRÜ zu finden, 
insbesondere in Art. 194 Abs. 2 SRÜ: „Die Staaten ha-
ben alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit 
die ihren Hoheitsbefugnissen oder ihrer Kontrolle un-
terstehenden Tätigkeiten so durchgeführt werden, 
dass andere Staaten und ihrer Umwelt kein Schaden 

225 Gornig, Völkerrecht, 26. Kapitel Völkerrechtliche Haftung, 
§ 148 Rn. 25, § 149 Rn. 20; Seibert-Fohr, Die völkerrechtliche 
Verantwortung des Staats für das Handeln von Privaten, 
ZaöRV 73 (2013), 37, 42; von Arnauld, Völkerrecht, § 11 B II 1, 
Rn. 867. 
226 Bäumler, Das Schädigungsverbot im Völkerrecht, S. 87 ff. 
227 Bussek, Schutz der Meere vor Verschmutzung, S. 40. 
228 Bäumler, Das Schädigungsverbot im Völkerrecht, S. 99 ff. 
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durch Verschmutzung zugefügt wird, und damit eine 
Verschmutzung … sich nicht über die Gebiete hinaus 
ausbreitet, in denen sie in Übereinstimmung mit die-
sem Übereinkommen souveräne Rechte ausüben.“ 

In Hs. 1 findet sich also zunächst eine zentrale Bestä-
tigung der gewohnheitsrechtlichen Anerkennung des 
Schädigungsverbots.229 Hs. 2 zeigt, dass sich das Ver-
bot auch auf die Hohe See erstreckt, indem er statu-
iert, dass Verschmutzungen überhaupt keine Auswir-
kungen haben dürfen auf Gebiete außerhalb von sol-
chen Gebieten, in denen ein Staat souveräne Rechte 
ausübt.230 Die Verschmutzung der Hohen See wird da-
her als eine Verletzung einer allen anderen Staaten ge-
genüber (erga omnes, „to the international community 
as a whole“) bestehenden Rechtspflicht verstan-
den.231 

Zusammenfassend postulierte der IGH in seinem 
Nuklearwaffen-Gutachten: „The existence of the gen-
eral obligation of states to ensure that activities within 
their jurisdiction and control respect the environment 
of other states or of areas beyond national control is 
now part of the corpus of international law relating to 
the environment.“232 Das umweltrechtliche Schädi-
gungsverbot verbietet also grenzüberschreitende oder 
Gemeinschaftsgüter betreffende Schädigungen der 
Umwelt von gewisser Erheblichkeit. „Erheblich“ meint 
dabei mehr als nachweisbar, aber nicht notwendiger-
weise ernsthaft oder schwerwiegend.233 Ob diese Er-
heblichkeitsschwelle überschritten ist, hängt vom Ein-
zelfall ab.234 Dennoch gilt das umweltrechtliche Schä-
digungsverbot nicht absolut in dem Sinne, dass jeder 
kausal auf einen anderen Staat zurückgehende Scha-
den seine Verletzung begründen würde. Vielmehr ver-
langt es von den Staaten nur, dass angemessene und 
geeignete Anstrengungen unternommen werden, um 
Schäden zu verhindern.235 Die Staaten sind also zu an-
gemessener Sorgfalt (due diligence) verpflichtet. An-
gemessene Sorgfalt meint dabei das Verhalten, das 

 
 
229 Bäumler, Das Schädigungsverbot im Völkerrecht, S. 92 f. 
230 Bäumler, Das Schädigungsverbot im Völkerrecht, S. 104. 
231 Traisbach, Haftung und Entschädigung bei Öltankerunfäl-
len, in: Tomuschat, Schutz der Weltmeere gegen Öltankerun-
fälle: Das rechtliche Instrumentarium, S. 195. 
232 IGH, Gutachten vom 8.7.1996 – Nuklearwaffen, ICJ Rep. 
1996, 226 (241 f.), Ziff. 29. 
233 ILC, Draft articles on Prevention of Transboundary Harm 
from Hazardous Activities, 53rd session (2001), Art. 2, Com-
mentary 4. 
234 Voigt, International Environmental Responsibility and Lia-
bility, S. 11. 

von einer guten Regierung in derselben Situation ver-
nünftigerweise erwartet werden kann.236 Besondere 
Bedeutung erlangt die Pflicht zur angemessenen Sorg-
falt im Zusammenhang mit der Pflicht der Staaten, 
auch von Privaten ausgehende Beeinträchtigungen 
des Schädigungsverbots zu verhindern (vgl. bereits 
oben). Denn zu angemessener Sorgfalt zählt es auch, 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um gegen private 
Beeinträchtigungen vorzugehen, einschließlich des Er-
lasses von Rechtsnormen, deren Überwachung und 
Durchsetzung.237 Ob die Pflicht zur angemessenen 
Sorgfalt (due diligence) von einem Staat verletzt 
wurde, muss letztlich im Einzelfall nach einer Konkre-
tisierung des Sorgfaltsmaßstabs festgestellt werden. 
Es ist schwierig einen allgemeinen Sorgfaltsmaßstab 
zu formulieren, da die Leistungsfähigkeit der Staaten, 
die Umwelt zu schützen und internationale Umwelt-
schäden zu vermeiden, mitunter sehr unterschiedlich 
ausfällt.238 Trotzdem kann auch die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit einen Staat von seinen völkerrecht-
lichen Verpflichtungen nicht gänzlich befreien.239 

Neben der dargelegten Verletzung des völkerrechtli-
chen Schädigungsverbots, könnte auch die Verletzung 
anderer völkerrechtlicher Normen eine Staatenverant-
wortung begründen. So wäre es beispielsweise eben-
falls denkbar, dass Küsten- oder Hafenstaaten, die es 
versäumen, sichere Navigationsbereiche festzulegen 
oder Navigationswarnungen entsprechend der Beson-
derheiten alternativer Kraftstoffe auszusprechen, ge-
gen die vom IGH im Korfu-Kanal-Fall entwickelte Ver-
pflichtung verstoßen, vor bekannten Umweltgefahren 
zu warnen.240 

Zweitens müsste der Völkerrechtsverstoß dem Staat 
zuzurechnen sein. Staaten sind juristische Personen 
und können daher per se nicht selber handeln. Ihnen 
muss immer das Handeln anderer zugerechnet wer-
den. Die völkergewohnheitsrechtliche Zurechnung im 
Rahmen der Staatenverantwortlichkeit wird von den 

235 Voigt, International Environmental Responsibility and Lia-
bility, S. 2. 
236 Voigt, International Environmental Responsibility and Lia-
bility, S. 12. 
237 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 
Judgment, ICJ Reports 2010, p. 14, para. 187 
238 Voigt, International Environmental Responsibility and Lia-
bility, S. 2. 
239 Voigt, International Environmental Responsibility and Lia-
bility, S. 14. 
240 Wang et al., The use of alternative fuels for maritime decar-
bonization: Special marine environmental risks and solutions 
from an international law perspective, S. 9. 
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Art. 4 ff ASR dargestellt. Zunächst wird einem Staat 
das Verhalten der Staatsorgane (Art. 4 ASR) sowie das 
Verhalten der im Rahmen einer Organleihe „geliehe-
nen“ staatlichen Organe (Art. 6 ASR) zugerechnet. In 
Bezug auf Verschmutzungsschäden infolge von 
Schiffshavarien, sind einem Staat daher insbesondere 
solche Verschmutzungen zuzurechnen, die von Kriegs-
schiffen als Teil der staatlichen Streitkräfte und ande-
ren Schiffen in staatlichem Eigentum oder Betrieb aus-
gehen. Staaten können also beispielsweise für durch 
militärische Maßnahmen verursachte Verschmut-
zungsschäden in fremdem Hoheitsgebiet oder auf ho-
her See verantwortlich sein.241 Ein Staat kann jedoch 
auch für das Handeln Privater verantwortlich sein. 
Dies gilt beispielsweise für Beliehene, also private Per-
sonen oder Institutionen, die Hoheitsgewalt ausüben 
(Art. 5 ASR), aber auch für das Handeln von Personen 
oder Institutionen, die faktisch im Auftrag oder unter 
der Leitung oder Kontrolle des Staates handeln 
(Art. 8 ASR). Zu denken ist hier beispielsweise an die 
Klassifikations- und Zertifizierungsgesellschaften.242 
Resultiert unzureichende staatliche Aufsicht in man-
gelhaften Zertifizierungsergebnissen, sodass seeun-
tüchtige Schiffe Verschmutzungsschäden verursa-
chen, können die Staaten hierfür verantwortlich 
sein.243  

Rechtsfolge dieser völkerrechtlichen Staatenverant-
wortung ist neben Beendigung und Nichtwiederholung 
(Art. 30 ASR) insbesondere die Wiedergutmachung 
(Art. 31 ASR). Wiedergutmachung bedeutet primär Re-
stitution, also die Wiederherstellung des status quo 
ante, soweit dies nicht unmöglich oder unverhältnis-
mäßig ist (Art. 35 ASR). Soweit der Schaden nicht 
durch Wiederherstellung gutgemacht ist, hat der Staat 
Schadensersatz in Geld zu leisten (Art. 36 ASR). Einen 
eindeutigen Gehalt hat die Wiedergutmachungspflicht 
im Kontext von Meeresverschmutzungen jedoch 

 
 
241 Bussek, Schutz der Meere vor Verschmutzung, S. 41 ff. 
242 Traisbach, Haftung und Entschädigung bei Öltankerunfäl-
len, in: Tomuschat, Schutz der Weltmeere gegen Öltankerun-
fälle: Das rechtliche Instrumentarium, S. 195 f. 
243 So hat im Fall der „Erika“ eine nachlässige Untersuchung 
der italienischen Klassifikationsgesellschaft RINA (Registro 
Italiano Navale) dazu geführt, dass Korrosionsschäden am 
Schiff nicht entdeckt wurden und es trotz mangelnder See-
tauglichkeit weiterhin fahren konnte, s. IOPCF Annual Report 
2001, S. 118. 
244 Bussek, Schutz der Meere vor Verschmutzung, S. 52. 
245 ICSID, Burlington Resources, Inc. v. Republic of Ecuador, 
Case No. ARB/08/05; ICJ, Certain Activities Carried Out by 
Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) Com-
pensation Owed by the Republic of Nicaragua to the Republic 

nicht.244 Insbesondere ist noch unklar, ob eine Staa-
tenverantwortlichkeit auch zum Ersatz von reinen Um-
weltschäden verpflichten kann. In jüngerer Vergangen-
heit gab es allerdings mehrere umweltvölkerrechtliche 
Entscheidungen internationaler Gerichte, die auch 
reine Umweltschäden für ersatzfähig hielten.245 Im 
Vergleich zu materiellen Schäden sind reine Umwelt-
schäden allerdings deutlich schwieriger zu definieren 
und zu bewerten (vgl. bereits oben unter 3.1.2.1). 

Die Geltendmachung der völkerrechtlichen Verant-
wortlichkeit kann nur durch den beeinträchtigten Staat 
selbst erfolgen. Wurden Normen mit erga omnes-Wir-
kung verletzt – wie im Falle der Verschmutzung der Ho-
hen See möglich – ist grundsätzlich jeder Staat betrof-
fen.246 Individuen sind im Recht der völkerrechtlichen 
Verantwortlichkeit nicht passiv deliktsfähig.247 Einzel-
personen, die in ihren Rechten verletzt sind, können 
daher keine Schadensersatzansprüche gegen Staaten 
zustehen.248 

Eine völkerrechtliche Haftung im Sinne der Staaten-
verantwortlichkeit für von Schiffskraftstoffen verur-
sachte Schäden ist also denkbar, aber mit einigen 
Rechtsunsicherheiten verbunden. Die Staatenver-
antwortung weist in diesem Bereich nicht die Stabilität 
und Spezialität auf, die für eine effektive Verantwor-
tungszuweisung wünschenswert wäre. Das Völker-
recht leidet insofern an seinem Selbstverpflichtungs-
charakter.249 Zudem ist in Anbetracht mangelnder Pra-
xis im Umgang mit alternativen Kraftstoffen noch keine 
etablierte Staatenpraxis erkennbar, die erforderlich 
wäre, um dem vage formulierten völkerrechtlichen 
Schädigungsverbot einen konkreten justiziablen Ge-
halt zu geben.250 Bisher kam es – selbst für konventio-
nelle Kraftstoffe oder Bulkladungen – noch nicht zur 
gerichtlichen Feststellung einer staatlichen Verant-
wortlichkeit für Verschmutzungsschäden infolge von 

of Costa Rica (2018), zu alledem Voigt, International Environ-
mental Responsibility and Liability, S. 8 ff. 
246 Gornig, Völkerrecht, 26. Kapitel Völkerrechtliche Haftung, 
§ 148 Rn. 30. 
247 Dörr, 7. Kapitel Völkerrechtliche Verantwortlichkeit, § 29 
Rn. 19-20, § 30 Rn. 79, § 31 Rn. 9, in: Ipsen, Völkerrecht; Gor-
nig, Völkerrecht, 26. Kapitel Völkerrechtliche Haftung, § 150 
Rn. 4. 
248 So das völkergewohnheitsrechtliche Recht der Staatenver-
antwortung. In völkervertraglichen Regelungen kann eine di-
rekte Klagemöglichkeit für Individuen sehr wohl vereinbart 
werden. 
249 Bussek, Schutz der Meere vor Verschmutzung, S. 52. 
250 Wang et al., The use of alternative fuels for maritime decar-
bonization: Special marine environmental risks and solutions 
from an international law perspective, S. 9. 
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Schiffshavarien. Vor dem Hintergrund des bestehen-
den Vertragsvölkerrechts – sowohl zur Individual-
verantwortlichkeit als auch zum Schutz der Meere 
vor Verschmutzung allgemein – spielt die Staaten-
verantwortung letztlich nur eine untergeordnete 
Rolle. Von größerer Bedeutung ist sie allenfalls im Be-
reich der militärischen und weiteren nicht-kommerzi-
ellen staatlichen Aktivitäten sowie als Argumentation-
stopos im Rahmen von diplomatischen Verhandlun-
gen zwischen Staaten anlässlich eines Schadensfal-
les.251 

3.2 Recht der Europäischen Union 

Das Recht der Europäischen Union enthält keine 
Rechtsakte, die eine Haftung für die hier behandelten 
Havarieszenarien begründen würden.252 Dennoch sind 
zwei Aspekte auf unionsrechtlicher Ebene geregelt, die 
für Haftungsfragen in diesem Kontext eine Rolle spie-
len. Dies betrifft zum einen die technischen Normen 
für Binnenschiffe und zum anderen die obligatorische 
Haftpflichtversicherung für Seeschiffe. 

Der Europäische Ausschuss zur Ausarbeitung von 
Standards im Bereich der Binnenschifffahrt (CESNI) 
veröffentlicht und überarbeitet seit 2015 regelmäßig 
den Europäischen Standard der technischen Vor-
schriften für Binnenschiffe (ES-TRIN). Ähnlich dem 
SOLAS-Übereinkommen und den darin inkorporierten 
Codes für die Seeschifffahrt handelt es sich beim ES-
TRIN um einheitliche technische Normen für die Bin-
nenschifffahrt, die ihre Sicherheit gewährleisten sol-
len. Der Standard umfasst insbesondere Bestimmun-
gen über den Bau, die Einrichtung und die Ausrüstung 
von Binnenschiffen. Als europäischer Standard dient 
er der Harmonisierung nationaler technischer Vor-
schriften. Die Verordnung über die Schiffssicherheit in 
der Binnenschifffahrt (Binnenschiffsuntersuchungs-
ordnung – BinSchUO) bestimmt für Deutschland, dass 
Binnenschiffe ab einer bestimmten Größe grundsätz-
lich den Anforderungen des ES-TRIN entsprechen 
müssen, um zum Verkehr technisch zugelassen zu 
werden, §§ 5 Abs. 1, 6 Abs. 2 BinSchUO. Die techni-
sche Zulassung wird durch eine sog. 

 
 
251 Bussek, Schutz der Meere vor Verschmutzung, S. 41. 
252 Zur Havarie eines Öltankers und Schadensbeseitigungs-
pflicht nach der Abfallrichtlinie (RL 75/442/EWG) s. jedoch 
EuGH – C- 188/07 vom 24.6.2008 „Mesquer": Potentiell Haf-
tende sind hiernach Verkäufer/Befrachter und Hersteller des 
Erzeugnisses. Die Entstehung von Abfällen i.S.v. Art. 1 lit. a 

Fahrtauglichkeitsbescheinigung nachgewiesen, 
§ 7 Abs. 1 BinSchUO. 

Die neueste Ausgabe des ES-TRIN 2023/1 wurde im 
Oktober 2022 vom CESNI angenommen und ist seit 
dem 1. Januar 2024 in Kraft. In diese Ausgabe wurden 
Bestimmungen zum Thema Brennstoffe mit niedri-
gem Flammpunkt und Brennstoffzellen aufgenom-
men. Damit soll insbesondere die Akzeptanz neuer 
Technologien durch die Begrenzung von Sicherheits- 
und Umweltproblemen erleichtert werden und 
Rechtssicherheit als wichtige Grundlage für Investitio-
nen in neuen Technologien geschafft werden.253 Nun 
finden sich in Kapitel 30 Sonderbestimmungen für 
Fahrzeuge, auf denen Antriebs- oder Hilfssysteme in-
stalliert sind, die mit Brennstoffen mit einem Flamm-
punkt von 55 °C oder darunter betrieben werden. Da-
runter fällt auch Ammoniak. Zudem stellt Anlage 8 be-
sondere Anforderungen an die Brennstofflagerung so-
wie Energiewandler (zu denen Motoren zählen) für be-
stimmte Brennstoffe. Hier bestehen bereits konkrete 
Anforderungen für Flüssigerdgas (LNG) während für 
Methanol und Wasserstoff bereits Kapitel vorgesehen 
wurden, die bis zu den künftigen Ausgaben des ES-
TRIN allerdings „ohne Inhalt“ bleiben. Regelungen zu 
Ammoniak als Kraftstoff finden sich hier bisher 
nicht. Der Ausschuss erkennt jedoch weiteren Bedarf 
an Vorschriften für die Speicherung von alternativen 
Brennstoffen erkannt, auf den „sehr wahrscheinlich in 
künftigen Ausgaben des ES-TRIN eingegangen“ wird.254 
Im Rahmen des CESNI besteht diesbezüglich eine 
nichtständige Arbeitsgruppe für alternative Brenn-
stoffe (CESNI/PT/FC). Für die Verwendung von Ammo-
niak als Brennstoff sind hier – vergleichbar mit den Vor-
schriften für LNG – konkrete Anforderungen benötigt. 
Diese dienen einerseits der rechtssicheren Zertifizie-
rung von ammoniakbetriebenen Binnenschiffen und 
andererseits als Grundlage für die Ermittlung von an-
zulegenden Sorgfaltsmaßstäben. 

Solange der ES-TRIN keine spezifischen Vorschriften 
für ammoniakbetriebene Binnenschiffe vorsieht, muss 
zum Erhalt eines Rheinschiffsattest oder eines Unions-
zeugnisses für jedes einzelne ammoniakbetrieben Bin-
nenschiff – vergleichbar mit dem AD&A Verfahren im 
Kontext des IGF Codes – eine Genehmigung zur 

der Richtlinie 75/442/EWG infolge des Eintrags von Ammo-
niak in Wasser liegt jedoch fern. 
253 CESNI, Erläuterungen zu den durch den ES-TRIN 2023/1 
eingeführten Änderungen, S. 18. 
254 CESNI, Erläuterungen zu den durch den ES-TRIN 2023/1 
eingeführten Änderungen, S. 19. 
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Abweichung vom ES-TRIN beantragt werden.255 Diese 
Abweichung wird vom Schiffseigner bei der nationalen 
zuständigen Behörde beantragt. Der Mitgliedsstaat be-
antragt sodann bei der Zentralkommission für die 
Rheinschifffahrt (ZKR) oder dem Ausschuss CESNI 
eine entsprechende Genehmigung, die sodann entwe-
der auf der Grundlage eines Durchführungsrechtsakts 
der Europäischen Kommission oder einer Empfehlung 
der ZKR ergeht, sofern ein gleichwertiges Sicherheits-
niveau nachgewiesen wurde. 

Ebenfalls dem Recht der europäischen Union ent-
springt die Richtlinie 2009/20/EG,256 wonach die Mit-
gliedstaaten eine verpflichtende Versicherung für 
Seeschiffe mit einer Bruttoraumzahl von 300 oder 
mehr einzuführen haben. Sie wurde verabschiedet in 
Anlehnung an die (nicht-bindende) Entschließung 
A.898 (21) der IMO,257 die bereits im Jahr 1999 die Staa-
ten aufforderte, Schiffseigentümern dringend nahezu-
legen, in Hinblick auf das HBÜ angemessen versichert 
zu sein. Art. 4 der Richtlinie 2009/20/EG erstreckt die 
Versicherungspflicht auf alle Schiffe unter der Flagge 
eines Mitgliedsstaates sowie unter anderer Flagge, so-
fern sie den Hafen eines Mitgliedsstaates anlaufen. 
Die Versicherungssumme für jedes einzelne Schiff und 
jedes Schadensereignis muss dem jeweiligen Höchst-
betrag für die Haftungsbeschränkung gemäß dem HBÜ 
entsprechen. Die Regelung soll die „Opfer“, d.h. die 
Geschädigten und damit Gläubiger von Seeforderun-
gen, besser schützen.258 In Anbetracht der in den inter-
nationalen Haftungsübereinkommen in der Regel vor-
gesehen Versicherungspflicht, zielt die Richtlinie letzt-
lich auf die von den Haftungsübereinkommen hinter-
lassenen Lücken, in denen nationales Recht Anwen-
dung findet, welches bis dahin keine Versicherungs-
pflicht vorsah. In Deutschland wurde die Versiche-
rungspflicht in den §§ 2 f. des Gesetzes über be-
stimmte Versicherungsnachweise in der Seeschiff-
fahrt (Seeversicherungsnachweisgesetz – SeeVers-
NachwG) umgesetzt. Die Versicherungspflicht bezieht 
sich allein auf Seeschiffe und nicht auf Binnen-
schiffe.259 Dies ergibt sich aus Art. 3 lit. a der Richtlinie, 
wonach „Schiffseigentümer“ den eingetragenen Ei-
gentümer eines Seeschiffes oder jede andere Person, 

 
 
255 CESNI, Merkblatt zur Beratung über Abweichungen und 
Gleichwertigkeiten in Bezug auf die technischen Vorschriften 
des ES-TRIN für bestimmte Fahrzeuge, S. 2. 
256 Richtlinie 2009/20/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23. April 2009 über die Versicherung von 
Schiffseigentümern für Seeforderungen. 
257 IMO, Resolution A.898(21) adopted on 25 November 1999, 
Guidelines on shipowners’ responsibilities in respect of mari-
time claims. 

die für den Betrieb des Schiffes verantwortlich ist, 
meint. Auch die Bezugnahme auf das HBÜ, welches 
nur auf Seeschiffe gilt, macht dies deutlich. 

3.3 Deutsches Recht 

3.3.1 Zivilrecht 
Die deutsche zivilrechtliche Haftung unterscheidet 
grundsätzlich zwischen einer Haftung aus Vertrag und 
einer Haftung aus Gesetz. Die Haftung aus Vertrag wird 
dann ausgelöst, wenn ein Rechtssubjekt gegen eine 
Verpflichtung verstößt, die ihn aus einem Vertrag mit 
einem anderen Rechtssubjekt trifft. Die Haftung aus 
Gesetz (auch: außervertragliche Haftung) tritt unab-
hängig von einer vertraglichen Sonderverbindung dann 
ein, wenn ein Rechtssubjekt durch sein Handeln alle 
Voraussetzungen eines gesetzlichen Haftungstatbe-
stands erfüllt. Tritt Ammoniak infolge von Schiffshava-
rien in die Umgebung aus und verursacht dort Schä-
den, kommt in der Regel nur eine außervertragliche 
Haftung aus Gesetz in Betracht. Denn zwischen dem 
durch Ammoniak Geschädigten und dem Haftenden 
wird in der überwiegenden Anzahl der Fälle keine ver-
tragliche Verbindung bestehen. 

Die in Betracht kommenden gesetzlichen Haftungstat-
bestände für Schäden infolge von Ammoniak-Lecka-
gen sind § 89 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), § 1 Um-
welthaftungsgesetz (UmweltHG) sowie § 823 Abs. 1 
und Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Auch für 
diese Haftungstatbestände kann die aus § 611 HGB 
i.V.m. HBÜ bzw. aus §§ 4 ff. BinSchG folgende Mög-
lichkeit der Haftungsbeschränkung bestehen. Im Er-
gebnis kann sich eine Haftung im deutschen Recht 
nur aus § 823 Abs. 1 und Abs. 2 BGB ergeben. Es han-
delt sich in allen Fällen um Tatbestände der Ver-
schuldenshaftung, für deren Erfüllung ein sorgfalts-
widriges Verhalten des Haftenden erforderlich ist. 
Außerhalb der internationalen Haftungsübereinkom-
men für Seeschiffe ist eine Gefährdungshaftung für 
Wasserfahrzeuge im deutschen Recht gesetzlich nicht 
vorgesehen.260   

258 Erwägungsgrund 4 der Richtlinie 2009/20/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die 
Versicherung von Schiffseigentümern für Seeforderungen. 
259 Vgl. auch BT Fachbereich Europa EU 6 - 3000 - 028/24, 
Kurzinformation: Unionsrechtliche Vorgaben für die Einfüh-
rung einer obligatorischen Haftpflichtversicherung für Bin-
nenschiffe. 
260 BGH, NJW-RR 2006, 1098 Rn. 13; OLG Stuttgart, RdTW 
2017, 266 Rn. 26; Förster, BeckOK, § 823 BGB Rn. 535. 
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Eine zentrale, vorgelagerte Frage liegt darin, ob das 
deutsche Zivilrecht überhaupt Anwendung findet. Au-
ßerhalb des Anwendungsbereichs der internationalen 
Übereinkommen (finden sie Anwendung, gilt ihre Aus-
schlusswirkung in Bezug auf konkurrierende Delikts-
ansprüche) und sofern der Sachverhalt eine Verbin-
dung zum Recht eines ausländischen Staates auf-
weist, ergibt sich das anwendbare Recht aus den 
Kollisionsregeln des internationalen Privatrechts 
(IPR). Der europäische Gesetzgeber hat die Kollisi-
onsnormen für außervertragliche Schuldverhältnisse 
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (mit 
Ausnahme Dänemarks) mit der Rom II-VO vereinheit-
licht. Wegen des Vorrangs des Unionsrechts finden die 
nationalen IPR-Regeln nur in solchen Ausnahmefällen 
Anwendung, in denen die Rom II-VO nicht anwendbar 
ist. Für den Schiffsverkehr bestehen solche Ausnah-
men nicht, vgl. Art. 1 Abs. 2 Rom II-VO. Die Ansprüche 
der Geschädigten folgen daher grundsätzlich aus dem 
durch Art. 4 Rom II-VO zur Anwendung berufenen 
Recht. Diese allgemeine Kollisionsnorm besteht aus 
zwei festen Grundanknüpfungen (Abs. 1, 2), die durch 
eine Ausweichklausel aufgelockert werden (Abs. 3).261 
Nach Art. 4 Abs. 1 Rom II-VO ist auf ein außervertragli-
ches Schuldverhältnis aus unerlaubter Handlung 
grundsätzlich das Recht des Staates anzuwenden, in 
dem der Schaden eintritt, unabhängig davon, in wel-
chem Staat das schadensbegründende Ereignis oder 
indirekte Schadensfolgen eingetreten sind. Zur Be-
stimmung des anwendbaren Rechts wird also an den 
Ort der Rechts- oder Rechtsgutsverletzung (sog. Er-
folgsort) angeknüpft. Dieser Ort stimmt häufig mit dem 
gewöhnlichen Aufenthalt des Geschädigten überein, 
sodass dieser sich an dem ihm vertrauten Haftungs-
recht orientieren kann.262 Dieser Grundsatz wird von 
Art. 4 Abs. 2 Rom II-VO für den Fall verdrängt, dass 
Haftender und Geschädigter zum Zeitpunkt des Scha-
denseintritts ihren gewöhnlichen Aufenthalt in dem-
selben Staat haben. Dann findet im Interesse einer 
möglichst einfachen Schadensabwicklung das Recht 
dieses gemeinsamen Aufenthaltsorts Anwendung.263 
Schließlich erlaubt Art. 4 Abs. 3 Rom II-VO eine flexible 
Handhabung von Ausnahmefällen, bei denen die Re-
gelanknüpfungen an den Schadensort (Abs. 1) oder 
den gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt (Abs. 2) 
nicht zu sachgerechten Ergebnissen führen, weil eine 
offensichtlich engere Verbindung mit einem anderen 
Staat besteht.264 Dies kann beispielsweise dann der 

 
 
261 Junker, MüKo Art. 4 Rom II-VO Rn. 1. 
262 Junker, MüKo Art. 4 Rom II-VO Rn. 18. 
263 Junker, MüKo Art. 4 Rom II-VO Rn. 37. 

Fall sein, wenn die unerlaubte Handlung mit einem 
Vertrag in enger Verbindung steht, aus dem sich die 
Verbindung zu einem anderen Staat ergibt, Art. 4 
Abs. 3 S. 2 Rom II-VO. In den hier behandelten Havari-
eszenarien spielt Abs. 3 wohl regelmäßig keine Rolle. 

Von großer Bedeutung für die hier behandelten Havari-
eszenarien ist jedoch Art. 7 Rom II-VO. Er enthält eine 
besondere Kollisionsregel für außervertragliche 
Schuldverhältnisse, die aus einer Umweltschädigung 
oder aus einem daraus resultierenden Personen- oder 
Sachschaden entstanden sind. Hiernach kommt dem 
Geschädigten ein Wahlrecht zu, ob er nach Art. 4 
Abs. 1 Rom II-VO das Recht des Staates zur Anwen-
dung bringen möchte, in dem die Rechts- oder 
Rechtsgutsverletzung eingetreten ist (sog. Erfolgs-
ort) oder seinen Anspruch auf das Recht des Staa-
tes stützen möchte, in dem das schadensbegrün-
dende Ereignis eingetreten ist (sog. Handlungsort). 
Handlungsort meint den Ort, an dem der Schädiger die 
für die Umweltschädigung bzw. Rechts- oder Rechts-
gutsverletzung maßgebende Handlung begangen 
hat.265 Von dieser besonderen Regel umfasst wird 
nicht nur die Haftung für ökologische Schäden, das 
heißt die Beeinträchtigung von Wasser, Boden, Luft, 
Ökosystemen und Arten, sondern auch die Haftung für 
Personen- oder Sachschäden, die sich aus solchen 
Beeinträchtigungen ergeben (sog. „Schäden auf dem 
Umweltpfad“).266 Da alle aus einem unkontrollierten 
Eintrag von Ammoniak in Wasser folgenden Schäden 
über den Umweltpfad „Wasser“ vermittelt werden, 
richtet sich das anwendbare Recht immer vorrangig 
nach Art. 7 Rom II-VO und nicht unmittelbar nach 
Art. 4 Rom II-VO. Allein eine Rechtswahlvereinbarung 
nach Art. 14 Rom II-VO zwischen Haftendem und Ge-
schädigten kann noch die Anwendbarkeit anderen na-
tionalen Rechts begründen. Eine solche Vereinbarung 
kann auch nach Eintritt des schadensbegründenden 
Ereignisses getroffen werden, Art. 14 Abs. 1, S. 1 
lit. a Rom II-VO. 

3.3.1.1 Haftung für Änderungen der Was-
serbeschaffenheit: § 89 WHG 

§ 89 WHG schafft eine umfassend angelegte verschul-
densunabhängige Gefährdungshaftung für Ände-
rungen der Wasserbeschaffenheit. Erfasst werden 
alle Gewässer im Sinne des § 2 Abs. 1 WHG, also nicht 
nur oberirdische Gewässer, sondern auch 

264 Junker, MüKo Art. 4 Rom II-VO Rn. 46. 
265 Junker, MüKo Art. 7 Rom II-VO Rn. 22. 
266 Junker, MüKo Art. 7 Rom II-VO Rn. 11. 
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Küstengewässer und das Grundwasser.267 § 89 WHG 
enthält zwei selbstständige Tatbestände: eine Ver-
haltenshaftung nach Abs. 1 und eine Anlagenhaf-
tung nach Abs. 2. Sie schließen sich nicht gegenseitig 
aus, sondern können auch nebeneinander zur Anwen-
dung kommen.268 Beim Eintrag von Ammoniak in 
Wasser infolge von Schiffshavarien wird in der Re-
gel weder eine Haftung nach § 89 Abs. 1 WHG noch 
eine Haftung nach § 89 Abs. 2 WHG begründet. 

Um die Verhaltenshaftung nach § 89 Abs. 1 WHG aus-
zulösen, muss eine haftungsbegründende Handlung 
die nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffen-
heit herbeigeführt haben. Als haftungsbegründende 
Handlung kommt das Einbringen oder Einleiten von 
Stoffen in ein Gewässer sowie ein anderes Einwirken 
auf ein Gewässer in Betracht. „Einwirken“ dient also 
als Oberbegriff der Verhaltensweisen während „Ein-
bringen“ und „Einleiten“ wichtige Unterfälle des Ein-
wirkens darstellen.269  Feste Stoffe werden einge-
bracht, flüssige und gasförmige Stoffe werden einge-
leitet. Mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist 
die Frage, wann ein Einbringen oder Einleiten vorliegt. 
Einerseits ist nicht erforderlich, dass der Haftende be-
wusst vorsätzlich in der Absicht des Hineingelangens 
oder fahrlässig pflichtwidrig gehandelt hat. Denn es 
handelt sich um einen Gefährdungstatbestand, der 
eine Pflichtverletzung nicht voraussetzt. Es ist also un-
zutreffend, unter Einbringen und Einleiten nur ein „be-
wusstes“ zu verstehen.270 Andererseits ist die bloße 
Verursachung, dass Stoffe in ein Gewässer hineinge-
langen, nicht ausreichend.271 Nicht jede Verursachung 
des Hineingelangens stellt also ein Einbringen oder 
Einleiten dar. Erforderlich ist vielmehr ein zweckge-
richtetes Verhalten, das unter dem Schlagwort der ob-
jektiven Finalität zusammengefasst wird: Das Verhal-
ten muss äußerlich nach seiner objektiv Eignung auf 
das Hineingelangen gerichtet sein, wobei ein funktio-
neller Zusammenhang zwischen diesem Verhalten 

 
 
267 Breuer/Gärditz, Öffentliches und privates Wasserrecht, 7. 
Kapitel, Rn. 1455. 
268 Breuer/Gärditz, Öffentliches und privates Wasserrecht, 7. 
Kapitel, Rn. 1461. 
269 Gude, BeckOGK § 89 WHG, Rn. 10 ff.; Hilfe, BeckOK Um-
weltrecht § 89 WHG, Rn. 10 
270 Czychowski/Reinhardt, WHG, § 89 Rn. 16 f. 
271 Breuer/Gärditz, Öffentliches und privates Wasserrecht, 7. 
Kapitel, Rn. 1462. 
272 BGHZ 124, 394 (396) = NJW 1994, 1006; Breuer/Gärditz, Öf-
fentliches und privates Wasserrecht, 7. Kapitel, Rn. 1462; 
Czychowski/Reinhardt, WHG, § 89 Rn. 17. 
273 Gude, BeckOGK § 89 WHG, Rn. 12. 
274 BGHZ 124, 394 (396) = NJW 1994, 1006. 

und der Gewässerbenutzung bestehen muss.272 Die-
ses Kriterium ist schwer greifbar und schwierig subsu-
mierbar.273 Es ist regelmäßig nur bei Handlungen er-
füllt, die unmittelbar auf ein Gewässer einwirken.274 Er-
fasst wird beispielsweise das planmäßige Zuführen 
von Abwässern.275 Nicht erfasst wird das Hineingelan-
gen von Schadstoffe in ein Gewässer aufgrund eines 
Stör- oder Unfalls.276 Es fehlt hier an einem zweckge-
richteten Handeln in jedem Sinne. Tritt also infolge ei-
ner Schiffshavarie Ammoniak in ein Gewässer ein, 
kann ein „Einleiten“ i.S.d. § 89 Abs. 1 WHG nicht ange-
nommen werden. Auch um ein anderes „Einwirken“ 
annehmen zu können, ist ein zweckgerichtetes, unmit-
telbar auf das Gewässer gerichtetes Verhalten erfor-
derlich (z.B. die Erwärmung des Wassers durch Reak-
torbetriebe).277 Im Falle einer Ammoniak-Leckage 
wird eine Haftung nach § 89 Abs. 1 WHG nicht be-
gründet. 

§ 89 Abs. 2 WHG betrifft dagegen die Haftung des Be-
treibers bestimmter Anlagen für Schäden, die dadurch 
verursacht werden, dass Stoffe aus diesen Anlagen auf 
eine andere Weise (und somit nicht zweckgerichtet) in 
ein Gewässer gelangen und zu einer nachteiligen Ver-
änderung der Wasserbeschaffenheit führen. Erfasst 
werden alle Anlagen, die dazu bestimmt sind, Stoffe 
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu 
befördern oder einzuleiten. Immanente Vorausset-
zung ist, dass es sich um eine „gefährliche“ Anlage 
handeln muss; die Stoffe, mit denen dort umgegangen 
wird, müssen typischerweise geeignet sein, die Be-
schaffenheit des Wassers nachteilig zu verändern.278 
Im Übrigen ist der Anlagenbegriff weit zu verstehen, 
insbesondere werden ortsfeste und bewegliche Ein-
richtungen erfasst. Ihm sind somit eine Vielzahl ver-
schiedener Anlagen unterworfen. In der Vergangenheit 
wurden hierunter bereits Öltanker279 oder auch ein 
Benzinbehälter auf einem Tankwagen280 gefasst. Nach 
herrschender Meinung sind Schiffe, die den für die 

275 BGHZ 55, 180 (183 ff.) = NJW 1971, 617; BGHZ 62, 351 
(355 f.) = NJW 1974, 1770 (1771); BGHZ 103, 129 (136) = NJW 
1988, 1593 (1594); BGH NVwZ 2003, 376; Breuer/Gärditz, Öf-
fentliches und privates Wasserrecht, 7. Kapitel, Rn. 1463; 
Czychowski/Reinhardt, WHG, § 89 Rn. 21. 
276 Czychowski/Reinhardt, WHG, § 89 Rn. 16. 
277 Breuer/Gärditz, Öffentliches und privates Wasserrecht, 7. 
Kapitel, Rn. 1473; Czychowski/Reinhardt, WHG, § 89 Rn. 28. 
278 BGHZ 76, 35 (42) = NJW 1980, 943 (945); Breuer/Gärditz, 
Öffentliches und privates Wasserrecht, 7. Kapitel Rn. 1496. 
279 BGH, Urteil vom 29.11.1979 - III ZR 101/77, NJW 1980, 943 
(944). 
280 BGH, Urteil vom 23.12.1966 - V ZR 144/63, NJW 1967, 1131 
(1132). 
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eigene Fortbewegung benötigten Kraftstoff mitführen 
keine Anlage im Sinne dieser Vorschrift. Denn der zur 
eigenen Fortbewegung benötigte Kraftstoff wird – im 
Unterschied zu der Ladung eines Tankschiffes – nicht 
um seiner selbst willen „befördert“, sondern ist viel-
mehr erforderlich, um den Motor des Schiffes anzutrei-
ben.281 Teilweise wird jedoch vertreten, dass die Beför-
derung um seiner selbst willen unbeachtlich sei. Wenn 
schon nicht das Merkmal „befördern“, dann sei jeden-
falls das Merkmal „lagern“ erfüllt.282 Mit der Mitführung 
von Kraftstoff wird allerdings weniger dessen Lagerung 
als vielmehr dessen (kontinuierlicher) Verbrauch zum 
Motorenantrieb bezweckt. Es erscheint daher über-
zeugender, Schiffe mit Kraftstofftanks entsprechend 
der herrschenden Meinung nicht als Anlage i.S.d. § 89 
Abs. 2 WHG einzuordnen. Gelangt Ammoniak-Kraft-
stoff in ein Gewässer wird auch eine Haftung nach 
§ 89 Abs. 2 WHG nicht begründet. 

Will man dennoch der Minderansicht folgen und 
Schiffe mit Kraftstofftanks als Anlage erfassen, liegt 
die Begründung einer Haftung nahe. Im Unterschied 
zur Verhaltenshaftung nach Abs. 1 ist bei Abs. 2 das 
bloße Hineingelangen ausreichend; ein Einbringen, 
Einleiten oder eine andere Einwirkung ist nicht erfor-
derlich. Allerdings soll § 89 Abs. 2 WHG eine Haftung 
nur für die Gefahren begründen, die der Betrieb der ge-
nannten Anlage typischerweise mit sich bringt. Die 
Haftung erstreckt sich daher nicht auf Fälle, in denen 
es für die Stoffe nicht charakteristisch ist, dass sie 
wassergefährdend wirken.283 Ammoniak hingegen 
muss von vornherein als wassergefährdender Stoff 
eingeordnet werden. Zum Tatbestand des § 89 
Abs. 2 WHG gehört weiter, dass es zu einer nicht uner-
heblichen nachteiligen Veränderung der physikali-
schen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit 
des Wassers kommen muss.284 Hierfür ist eine konkre-
tisierte Einzelfallbetrachtung erforderlich. In Fällen hö-
herer Gewalt ist die Haftung ausgeschlossen. Der Be-
griff der höheren Gewalt wird allerdings eng ausgelegt. 
Darunter fällt nur ein außergewöhnliches, betriebs-
fremdes, von außen durch elementare Naturkräfte 
oder Handlungen dritter Personen herbeigeführtes 

 
 
281 Breuer/Gärditz, Öffentliches und privates Wasserrecht, 7. 
Kapitel, Rn. 1496; Czychowski/Reinhardt, WHG, § 89 Rn. 72; 
Edye, Die Haftung des Reeders für Dritt- und Umweltschäden 
beim Seetransport gefährlicher Güter, S. 83 Fn. 21. 
282 Herber, Seehandelsrecht, § 22 VI 1, S. 186. 
283 Breuer/Gärditz, Öffentliches und privates Wasserrecht, 7. 
Kapitel, Rn. 1504. 
284 Breuer/Gärditz, Öffentliches und privates Wasserrecht, 7. 
Kapitel, Rn. 1506. 

Ereignis, das nach menschlicher Einsicht und Erfah-
rung nicht vorhersehbar ist und mit wirtschaftlich er-
träglichen Mitteln auch durch die äußerste, vernünf-
tigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet oder 
unschädlich gemacht werden kann.285 Darunter fällt 
z.B. ein Bergrutsch, ein Orkan oder ein Kriegsereignis. 
Werden Behälter, Leitungen, Pumpen oder ähnliche 
Anlagen undicht oder verunglückt ein Tankwagen im 
Straßenverkehr, handelt es sich um eine typische Be-
triebsgefahr, nicht um höhere Gewalt.286 

Haftungsschuldner ist dann der Betreiber der Anlage. 
Betreiber der Anlage ist, wer die Verfügungsgewalt 
über die Anlage innehat,287 und damit derjenige, dem 
der Betrieb des Schiffes obliegt. Es kommt darauf an, 
dass er in der Lage ist, das Schiff zu beherrschen und 
den von ihm ausgehenden Gefahren tatsächlich zu be-
gegnen.288 Ob die Haftung aus § 89 WHG nach 
§ 611 HGB i.V.m. HBÜ bzw. nach §§ 4 ff. BinSchG be-
schränkt werden könnte, ist umstritten, aber wohl zu 
bejahen.289 Ebenso wie bei Ansprüchen nach dem 
BunkerölÜ existiert zwar keine spezielle, auf den An-
spruch bezogene Beschränkung, es greift aber die all-
gemeine Möglichkeit der Haftungsbeschränkung. 
Dass § 611 Abs. 1 S. 2 HGB Ansprüche aus dem Bun-
kerölÜ explizit nennt, hat nur klarstellende Bedeutung 
und führt daher nicht zu einer Unanwendbarkeit der 
Haftungsbeschränkungsmöglichkeit auf andere An-
sprüche.290 

3.3.1.2 Anlagenhaftung bei Umweltein-
wirkungen: § 1 UmweltHG 

Das Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG) regelt eine 
anlagenbezogene Gefährdungshaftung für Umwelt-
einwirkungen mit Personen- oder Sachschäden. So-
fern von einer erfassten Anlage Umwelteinwirkung 
ausgehen, die eine andere Person töten, verletzen 
oder an der Gesundheit schädigen oder eine Sache be-
schädigen, so ist der Inhaber der Anlage verpflichtet, 
den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen, 
§ 1 UmweltHG. Für den Eintrag von Ammoniak-Kraft-
stoff in Wasser infolge einer Schiffshavarie kann 
das UmweltHG eine Haftung jedoch nicht 

285 BGHZ 47, 1 (14) = NJW 1967, 1131; BGHZ 62, 351 (354) = 
NJW 1974, 1770; BGH NJW 1986, 2312 (2313). 
286 Breuer/Gärditz, Öffentliches und privates Wasserrecht, 7. 
Kapitel, Rn. 1507. 
287 Czychowski/Reinhardt, WHG, § 89 Rn. 82. 
288 Vgl. Czychowski/Reinhardt, WHG, § 89 Rn. 83. 
289 Herber, Seehandelsrecht, § 22 VI 1, S. 186. 
290 Vgl. RegBegr. SRG S. 135; Herber, Seehandelsrecht, § 22 VI 
1, S. 186; Eckardt, MüKo § 611 HGB Rn. 16. 
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begründen. Denn dafür müsste es sich bei den Schif-
fen, aus denen Ammoniak ins Wasser austritt, um An-
lagen im Sinne des Gesetzes handeln. Der Anlagenbe-
griff ist in § 3 Abs. 2 und 3 UmweltHG definiert. Danach 
sind Anlagen ortsfeste Einrichtungen wie Betriebsstät-
ten und Lager. Auch Fahrzeuge und sonstige ortsver-
änderliche technische Einrichtungen, die mit der An-
lage in einem räumlichen oder betriebstechnischen 
Zusammenhang stehen, können zu den Anlagen gehö-
ren.  Bei Schiffen handelt es sich weder um ortsfeste 
Anlagen noch stehen sie zu solchen in einem räumli-
chen oder betriebstechnischen Zusammenhang. Die 
der Haftung unterworfenen Anlagen werden zudem in 
Anhang 1 zu § 1 UmweltHG aufgezählt. Auch dort fin-
den sich keine Anlagen, unter die Schiffe subsumiert 
werden könnten. 

3.3.1.3 Haftung des Inhabers einer ge-
fährlichen Anlage: § 2 HPflG 

Auch das Haftpflichtgesetz (HPflG) statuiert in § 2 eine 
Gefährdungshaftung. Sie trifft gem. § 2 Abs. 1 
S. 1 HPflG den Inhaber einer Energieanlage für Perso-
nen- und Sachschäden, die durch die Wirkung von 
Elektrizität, Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten verur-
sacht werden (Wirkungshaftung). Auch § 2 HPflG 
kann eine Haftung für den Eintrag von Ammoniak-
Kraftstoff in Wasser infolge von Schiffshavarien 
nicht begründen, da weder das Schiff noch Teile 
desselben eine Anlage im Sinne von § 2 HPflG dar-
stellen. 

Der Haftung unterliegen Stromleitungsanlagen und 
Rohrleitungsanlagen sowie Anlagen zur Abgabe der ge-
nannten Energien oder Stoffe. Unter einer Anlage ist 
eine technische Einrichtung im weitesten Sinne zu ver-
stehen, der eine gewisse Selbstständigkeit zukommen 
muss, welche sie allerdings nicht bereits dadurch ver-
liert, dass sie Teil einer anderen Anlage ist.291 Nicht er-
forderlich ist, dass es sich um eine ortsfeste Einrich-
tung handelt: Die Anlage kann ihrerseits Teil einer orts-
veränderlichen Einrichtung sein, z.B. ein Wasserrohr 
als Teil eines Schiffes.292 Die Anlage muss der Leitung 
oder der Abgabe der genannten Stoffe dienen. Aus 
dem Erfordernis des Leitens in Stromleitungs- bzw. 
Rohrleitungsanlage wird geschlossen, dass der Trans-
port stets in der Art eines Strömungsvorgangs vor sich 

 
 
291 Kayser, Filthaut/Piontek/Kayser, § 2 HPflG Rn. 3. 
292 Kayser, Filthaut/Piontek/Kayser, § 2 HPflG Rn. 3. 
293 OLG Saarbrücken VRS 102, 92, 93; Kayser, Filthaut/Pi-
ontek/Kayser, § 2 HPflG Rn. 4. 
294 Kayser, Filthaut/Piontek/Kayser, § 2 HPflG Rn. 17. 

gehen soll.293 Schiffe, die Flüssigkeiten oder Gase in 
Tanks transportieren, erfüllen dieses Erfordernis nicht. 
Sie dienen weder der Leitung noch der Abgabe, son-
dern dem Transport dieser Stoffe. Daher kann der 
Schiffsbulk von Tankerschiffen nicht als Anlage im 
Sinne des § 2 HPflG eingeordnet werden. Das Gleiche 
gilt für den Motor eines Schiffes. Zwar dienen Teile des 
Motors auch der Leitung bzw. Abgabe. Die Funktion der 
Leitung ist für den Motor als Ganzes jedoch von unter-
geordneter Bedeutung.294 Im Schwerpunkt dient der 
Motor eines Schiffes dem Verbrauch bzw. der Ab-
nahme des Kraftstoffs und nicht dessen Leitung oder 
Abgabe. Der Motor ist daher weder eine Leitungsan-
lage noch eine Anlage zur Abgabe im Sinne von 
§ 2 HPflG. 

Damit verbleiben noch der Tank eines Schiffes und die 
Vorrichtungen, die den gebunkerten Stoff zum Motor 
des Schiffes bringen. Sie könnten als Anlage zur Ab-
gabe im Sinne des § 2 HPflG gelten. Eine Anlage zur Ab-
gabe dient der Lagerung der Energien oder Stoffe oder 
ihrer unmittelbaren Zuführung zum Verbraucher.295 Er-
fasst werden Messgeräte, wie Elektrizitätszähler und 
Wasseruhren, Hausanschlusssicherungen sowie 
Tankanlagen296 und Tankfahrzeuge.297 Dem Tank eines 
Schiffes und dessen Verbindung zum Motor als Ver-
brauchsstelle fehlt es jedoch letztlich an der erforder-
lichen Selbstständigkeit, um als Anlage zur Abgabe im 
Sinne des § 2 HPflG eingeordnet zu werden. Sie unab-
hängig vom Motor zu beurteilen, würde eine künstliche 
und realitätsferne Aufspaltung erfordern. Die techni-
sche Trennung von Motor als Verbrauchsstelle und 
Tank zur zeitweisen Lagerung des Kraftstoffs ist aber 
nur eine zwingend erforderliche Konstruktion, um 
Kraftstoff mitzuführen, der während der Fahrt ver-
braucht wird. Motor und Tank verfolgen keineswegs 
unterschiedliche Zwecke. Es handelt sich also nicht 
um mehrere Anlagen, die einer unterschiedlichen Be-
urteilung zugänglich wären, sondern um eine „einheit-
liche Gesamtgewalt“,298 die insgesamt als Anlage be-
urteilt werden muss. Die Gesamtheit aus Tank und Mo-
tor des Schiffes dient im Schwerpunkt der Mitführung 
und dem Verbrauch von Kraftstoff zur eigenen Fortbe-
wegung und nicht der Leitung oder der Abgabe. 

295 Kayser, Filthaut/Piontek/Kayser, § 2 HPflG Rn. 12. 
296 BGHZ 142, 227 = NJW 1999, 3633. 
297 BGH NJW 1993, 2740; OLG Köln NJW-RR 1994, 1510; OLG 
München BeckRS 2016, 03419 Rn. 27. 
298 Kayser, Filthaut/Piontek/Kayser, § 2 HPflG Rn. 14. 
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3.3.1.4 Keine Analogie zu den § 7 StVG, 
§ 1 HPflG und § 33 LuftVG 

Eine Gefährdungshaftung für Wasserfahrzeuge in der 
Binnenschifffahrt kann nicht im Wege einer Analogie 
zu den Vorschriften im Straßen- (§ 7 StVG), Schienen- 
(§ 1 HPflG) und Luftverkehr (§ 33 LuftVG) begründet 
werden.299 Dies folgt aus dem für die Gefährdungshaf-
tung geltenden Enumerationsprinzip. Danach unter-
liegt die Gefährdungshaftung der Spezialgesetzge-
bung, die sich jeweils an konkreten Gefahrenquellen 
im Einzelfallkontext orientiert. Eine Analogie zu beste-
henden Vorschriften ist daher prinzipiell nicht mög-
lich.300 Ob eine allgemeine Gefährdungshaftung auch 
für Wasserfahrzeuge eingeführt werden sollte, ist Ge-
genstand rechtspolitischer Diskussionen.301 

3.3.1.5 Haftung des Beförderers für Fahr-
gastschäden: §§ 538 f. HGB 
(i.V.m. § 77 BinSchG) 

Für den Bereich der Passagier-Seeschifffahrt regeln 
die §§ 536 ff. HGB spezialgesetzlich die Haftung des 
Beförderers für Personen- und Gepäckschäden. Sie 
basiert auf dem sog. Athener Übereinkommen302 
(AthenÜ), das für den Bereich der Europäischen Union 
durch die Athen-VO303 umgesetzt wurde. Von der 
Athen-VO werden allerdings nicht alle Passagierbeför-
derungen auf See erfasst, sodass insofern Raum für 
nationales Recht bleibt.304 Diese von der Athen-VO 
nicht erfassten Fälle regeln die §§ 536 ff. HGB in weit-
gehend identischer Weise. Die nationalen Regelungen 
kommen also dann zur Anwendung, wenn die Athen-
VO keine Anwendung findet, jedoch deutsches Recht 
gilt.305 Für Ansprüche wegen Personen- oder Gepäck-
schäden, die bei der Personenbeförderung in der 
Schifffahrt eintreten, gilt das Personenbeförderungs-
recht ausschließlich, § 548 HGB. Andere Haftungs-
grundlagen werden verdrängt. Unberührt bleibt das 
Recht zur Haftungsbeschränkung, § 536 Abs. 1 
S. 2 HGB. Für den Bereich der Passagier-

 
 
299 BGH NJW-RR 2006, 1098 Rn. 13; KG NVZ 2008, 29; OLG 
Karlsruhe VersR 2003, 752. 
300 BGH NJW 1971, 607; Urt. v. 25.01.1971 - III ZR 208/68.; 
Förster, BeckOK, § 823 BGB Rn. 78; Wagner, MüKo, Vor § 823 
BGB Rn. 25 f. 
301 S. hierzu im Kapitel 5. 
302 Athener Übereinkommen von 1974 über die Beförderung 
von Reisenden und ihrem Gepäck auf See, abgeschlossen in 
Athen am 13.12.1974, in der Fassung des Protokolls vom 
1.11.2002. Die Bundesrepublik Deutschland ist dem Überein-
kommen nie beigetreten. Allerdings ist die EU Vertragspartei. 

Binnenschifffahrt verweist § 77 BinSchG auf die Best-
immungen des HGB. 

§ 538 HGB ist die zentrale Norm für die Haftung des Be-
förderers für Personenschäden. § 538 HGB statuiert in 
Abs. 1 eine unbegrenzte Verschuldenshaftung des 
Beförderers für den Schaden, der durch den Tod oder 
die Körperverletzung eines Fahrgasts entsteht, wenn 
das den Schaden verursachende Ereignis während der 
Beförderung eingetreten ist. Ist der Tod oder die Kör-
perverletzung des Fahrgasts aufgrund eines Schiff-
fahrtsereignisses entstanden, tritt einerseits nach 
Abs. 2 eine auf 250.000 SZR beschränkte Gefähr-
dungshaftung ein, und wechselt andererseits die Be-
weislast für das Verschulden des Beförderers, wel-
ches dann vermutet wird, sodass der Beförderer sich 
entlasten muss, § 538 Abs. 1 S. 2 HGB. Bedeutung hat 
diese Verschuldensvermutung für Haftungsbeträge 
über der Haftungsgrenze von 250.000 SZR.306 Wie für 
Gefährdungshaftungen typisch, kommt es zu einer 
Haftungsbefreiung, wenn das Schifffahrtsereignis auf-
grund kriegerischer Handlungen, eines nicht be-
herrschbaren Naturereignisses oder durch vorsätzlich 
handelnde Dritte eingetreten ist, § 538 Abs. 2 
S. 2 HGB. Voraussetzung für Gefährdungshaftung und 
Beweislastumkehr ist ein für den Personenschaden ur-
sächliches, während der Beförderung eingetretenes 
Schifffahrtsereignis. § 537 Nr. 5 HGB definiert ein 
Schifffahrtsereignis als ein Schiffbruch, ein Kentern, 
ein Zusammenstoß oder eine Strandung des Schiffes, 
eine Explosion oder ein Feuer im Schiff oder ein Mangel 
des Schiffes. Dabei handelt es sich um die Fallgestal-
tungen, die in der Schifffahrt typischerweise zu Gefah-
ren für die Fahrgäste führen und in der Regel auf einem 
Verschulden der Schiffsbesatzung beruhen.307 

Es haftet der Beförderer. Beförderer im Sinne von 
§ 538 HGB ist die Person, die einen Vertrag über die Be-
förderung des Fahrgasts über See geschlossen hat, 
§ 537 HGB. In Betracht kommen Reedereien, Anbieter 
von Fluss- bzw. Fährschiff- oder Kreuzfahrten oder 

303 Verordnung (EG) Nr. 392/2009 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. April 2009 über die Unfallhaf-
tung von Beförderern von Reisenden auf See. Die EU über-
führte damit die Bestimmungen des AthenÜ in Gemein-
schaftsrecht, um einen zeitintensiven Ratifikationsprozess in 
den Mitgliedstaaten zu vermeiden. 
304 Vgl. Bahnsen, Rabe/Bahnsen, SeehandelsR, Vor § 536 
HGB, Rn. 14. 
305 Bahnsen, Rabe/Bahnsen, SeehandelsR, § 536 HGB, Rn. 4. 
306 Bahnsen, Rabe/Bahnsen, SeehandelsR, § 538 HGB, Rn. 6. 
307 Bahnsen, Rabe/Bahnsen, SeehandelsR, § 538 HGB, Rn. 6. 
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Reiseveranstalter.308 Nach § 540 HGB hat der Beförde-
rer allerdings das Verschulden seiner in Ausübung ih-
rer Verrichtungen handelnden Leute, der Schiffsbesat-
zung und anderer Personen, derer er sich bei der Aus-
führung der Beförderung bedient, in gleichem Umfang 
zu vertreten wie eigenes Verschulden. Überlässt der 
Beförderer die Ausführung der Beförderung also einem 
ausführenden Dritten, bleibt er für die Beförderung un-
eingeschränkt haftbar.309 

Die Haftung des § 538 HGB ist für mit neuartigen Kraft-
stoffen betriebene Schiffe genauso einschlägig wie für 
mit konventionellen Kraftstoffen betriebene Passa-
gierschiffe. Kommt es im Kontext eines Schifffahrtser-
eignisses zu einer von Ammoniak-Kraftstoff verursach-
ten Schädigung, trifft den Beförderer die skizzierte Ge-
fährdungshaftung sowie die Beweislastumkehr. 

Die Haftung für Gepäckschäden ist in § 539 HGB als 
Verschuldenshaftungstatbestand ausgestaltet; eine 
Gefährdungshaftung ist hier – auch bei Schifffahrtser-
eignissen – nicht vorgesehen.310 

3.3.1.6 Haftung des Schiffseigentümers 
bei Kollisionen: § 570 HGB, §§ 92 
ff. BinSchG 

Auch die deliktische Haftung des Reeders bzw. 
Schiffseigners bei Schiffskollisionen ist spezialgesetz-
lich geregelt in den §§ 570 ff. HGB für die Seeschifffahrt 
und den §§ 92 ff. BinSchG für die Binnenschifffahrt. 
Das Schiffskollisionsrecht war bereits früh Gegen-
stand von Bestrebungen zur internationalen Rechts-
vereinheitlichung, da in Kollisionen häufig Schiffe ver-
schiedener Nationalitäten verwickelt sind.311 Sowohl 
das Kollisionsrecht für die Seeschifffahrt als auch das 
Kollisionsrecht für die Binnenschifffahrt entspringen 
daher völkerrechtlichen Übereinkommen.312 Sie statu-
ieren eine einheitliche Verschuldenshaftung des 
Schiffseigentümers für Schädigungen von an Bord 
der Schiffe befindlicher Personen und Sachen. Sie 
gelten nicht für Ansprüche wegen einer Beeinträchti-
gung sonstiger Güter, wie der Umwelt, Landanlagen 

 
 
308 Staudinger/Ruks, BeckOGK, § 537 HGB, Rn. 4.1. 
309 Bahnsen, Rabe/Bahnsen, SeehandelsR, § 538 HGB, Rn. 11. 
310 Bahnsen, Rabe/Bahnsen, SeehandelsR, § 539 HGB, Rn. 2. 
311 Rabe, Rabe/Bahnsen, SeehandelsR, Vor § 570 HGB, Rn. 4. 
312 Diese sind das Internationale Übereinkommen zur einheit-
lichen Feststellung von Regeln über den Zusammenstoß von 
Schiffen vom 23.9.1910 (IÜZ) für die Seeschifffahrt und das 
Genfer Übereinkommen vom 15.3.1960 zur Vereinheitlichung 
einzelner Regeln über den Zusammenstoß von Binnenschif-
fen (GenfÜ) für die Binnenschifffahrt. 

oder unbeteiligter Dritter.313 Das Recht der Haftungs-
beschränkung bleibt unberührt.314 

§ 570 HGB bestimmt in S. 1 die Haftung des Reeders 
für den durch Zusammenstoß von Seeschiffen an dem 
anderen Schiff und an den an Bord der Schiffe befind-
lichen Personen und Sachen verursachten Schaden. 
Nach S. 2 tritt sie jedoch nur dann ein, wenn den Ree-
der selbst oder eine der in § 480 HGB genannten Per-
sonen ein Verschulden trifft (zu § 480 HGB siehe auch 
unten 3.3.1.8). Der Reeder ist damit zum Ersatz des 
Schadens verpflichtet, wenn der Zusammenstoß 
durch die Besatzung seines Schiffes schuldhaft her-
beigeführt wurde. Sind mehrere Schiffe an der Kolli-
sion beteiligt und haben die Besatzungen aller beteilig-
ten Schiffe die Kollision zu verschulden, bestimmt 
§ 571 HGB eine Teilschuld jedes Reeders nach dem 
Verhältnis der Schwere der jeweiligen Verschuldens-
beiträge. Nach § 572 HGB finden die §§ 570 ff. HGB 
analoge Anwendung auf Fernschädigungen, bei denen 
es zwar nicht zu einer physischen Berührung der 
Schiffe kommt, das geschädigte Schiff jedoch durch 
Einwirkungen des schädigenden Schiffs – wie Schwell, 
Schraubenstrom oder Sog – mit einem dritten Schiff 
oder einer unbeweglichen Anlage kollidiert. Auf den 
Ort der Kollision der Seeschiffe – See- oder Binnenge-
wässer – kommt es nicht an. Die Regeln finden eben-
falls entsprechende Anwendung, wenn ein (oder meh-
rere)315 Binnenschiffe an der Kollision beteiligt sind, 
§ 573 HGB.  Bei einer Kollision ausschließlich von Bin-
nenschiffen, egal ob auf See- oder Binnengewässern, 
findet hingegen allein die Regeln über den Zusammen-
stoß von Binnenschiffen Anwendung.316 

Die Haftung beim Zusammenstoß von Binnenschiffen 
wird von den §§ 92 ff. BinSchG bestimmt. Dabei han-
delt es sich – im Unterschied zu § 570 HGB – um keine 
Anspruchsgrundlagen, sondern um Zurechnungsvor-
schriften, die in Verbindung mit § 823 BGB anzuwen-
den sind.317 Die §§ 92a bis 92d BinSchG ordnen eine 
Einstandspflicht des Eigners für das schuldhafte Ver-
halten der Besatzung seines Schiffes, einschließlich 

313 Ramming, Hamburger Handbuch zum Binnenschifffahrts-
frachtrecht, § 40, Rn. 599. 
314 Für das Seeschiffskollisionsrecht Paschke, Oetker, § 570 
HGB, Rn. 3; für das Binnenschiffskollisionsrecht § 92f 
Abs. 2 BinSchG. 
315 Steinmann, BeckOGK, § 573 HGB, Rn. 1. 
316 Steinmann, BeckOGK, § 573 HGB, Rn. 3. 
317 Schifffahrtsobergericht Berlin, Urteil v. 7.10.2021, Az.: 22 U 
25/21 BSch; Ramming, Hamburger Handbuch zum Binnen-
schifffahrtsfrachtrecht, § 40, Rn. 601. 
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des Lotsen an.318 Ist der Schaden durch das Verschul-
den der Besatzung eines der Schiffe herbeigeführt, haf-
tet dessen Eigner allein (§ 92d BinSchG); ist der Scha-
den durch das gemeinsame Verschulden der Besat-
zungen der beteiligten Schiffe herbeigeführt, haften 
deren Eigner nach dem Verhältnis ihrer Verschul-
densanteile (§ 92c BinSchG). Beschränkungen in örtli-
cher Hinsicht ergeben sich nicht, sodass unerheblich 
ist, ob sich der Zusammenstoß auf Binnen- oder See-
gewässern ereignet.319 Wie im Seeschiffskollisions-
recht, ist die Fernschädigung dem Zusammenstoß 
gem. § 92 Abs. 2 BinSchG gleichgestellt. 

Kommt es infolge eines schuldhaft herbeigeführten 
Zusammenstoßes bzw. einer Fernschädigung zu einer 
Havarie eines ammoniakbetriebenen Schiffes, bei der 
Ammoniak-Kraftstoff austritt und an Bord der Schiffe 
befindliche Personen oder Sachen schädigt, finden die 
skizzierten Haftungsregime ohne Weiteres Anwen-
dung. 

3.3.1.7 Allgemeine Haftungstatbestände: 
§§ 823 I, II, 826 BGB 

Neben diesen besonderen Haftungstatbeständen 
kennt das deutsche Deliktsrecht drei allgemeine Haf-
tungstatbestände: § 823 I BGB, § 823 II BGB und 
§ 826 BGB.320 § 823 I BGB regelt die Haftung wegen 
Eingriffs in subjektive Rechte. Danach ist schadens-
ersatzpflichtig, wer rechtswidrig und schuldhaft be-
stimmte Rechte oder Rechtsgüter eines anderen ver-
letzt hat, und zwar entweder das Leben, den Körper, 
die Gesundheit, die Freiheit des anderen, sein Eigen-
tum oder ein ihm zustehendes „sonstiges Recht“.  
§ 823 II BGB regelt die Haftung wegen Verletzung ob-
jektiven Rechts. Danach ist schadensersatzpflichtig, 
wer schuldhaft gegen ein den Schutz eines anderen 
bezweckendes Gesetz verstößt. § 826 BGB regelt die 
Haftung wegen sittenwidriger vorsätzlicher Schädi-
gung. Danach muss jedermann den Schaden erset-
zen, den er vorsätzlich in einer gegen die guten Sitten 
verstoßenden Weise einem anderen zugefügt hat. 

Die allgemeinen Haftungstatbestände des deutschen 
Deliktsrecht kommen dann zur Anwendung, wenn kein 
anderes Haftungsregime die Haftung ausschließlich 
regelt. Da ammoniakbetriebene See- und Binnen-
schiffe einschließlich Yachten vom Anwendungsbe-
reich der existierenden internationalen 

 
 
318 Ramming, Hamburger Handbuch zum Binnenschifffahrts-
frachtrecht, § 40, Rn. 601. 
319 Ramming, Hamburger Handbuch zum Binnenschifffahrts-
frachtrecht, § 40, Rn. 598. 

Haftungsübereinkommen nicht erfasst werden, 
sind die allgemeinen Haftungstatbestände für sie 
maßgeblich. 

Für den Bereich der Haftungsfragen infolge des Ein-
tritts von Ammoniak-Kraftstoff in Wasser ist die Haf-
tungsnorm des § 823 I BGB zentral, also die Haftung 
für die Verletzung subjektiver Rechte: „Wer vorsätzlich 
oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, 
die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht ei-
nes anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen 
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens ver-
pflichtet.“ § 823 I BGB begründet eine Haftung damit 
unter den folgenden fünf Voraussetzungen, die kumu-
lativ vorliegen müssen: 

(1) Rechts- bzw. Rechtsgutsverletzung 
(2) Pflichtverletzung 
(3) Kausalität zwischen der Pflichtverletzung 

und der Rechts- bzw. Rechtsgutsverletzung 
(4) Keine Rechtfertigung 
(5) Keine Entschuldigung 

Zunächst muss der Schaden, um dessen Ersatz es bei 
diesem Haftungstatbestand geht, also in der Verlet-
zung eines der in der Vorschrift genannten Rechte und 
Rechtsgüter bestehen oder durch eine solche Verlet-
zung als weitere Folge hervorgerufen werden.321 Die 
Norm schützt sowohl die vier personenbezogene 
Rechtsgüter Leben, Körper, Gesundheit sowie Frei-
heit als auch das Eigentumsrecht und „sonstige 
Rechte“, deren Verletzung eine Haftung begründen 
können. Ein Austritt von Ammoniak kann insbesondere 
die Rechtsgüter Leben, Körper und Gesundheit verlet-
zen, wenn es zu Verletzungen von Menschen kommt. 
Daneben kann auch das Eigentumsrecht beeinträch-
tigt sein, soweit Sachen beschädigt werden. Schäden 
an der Umwelt sind dann erfasst, soweit sie einem der 
genannten Individualrechte bzw. -rechtsgüter zuge-
ordnet werden. In Betracht kommt hier nur das Eigen-
tumsrecht, sodass Schäden an Umweltgütern dann er-
fasst sind, wenn sie das Eigentum von Einzelnen be-
treffen. Schäden an der Umwelt als kollektivem 
Rechtsgut werden nur erfasst, sofern sie sich zu-
gleich als eine Verletzung individueller Rechte bzw. 
Rechtsgüter darstellen.322 Umweltgüter, die nicht im 
Eigentum von Einzelnen stehen, sind hingegen nicht 
geschützt. Sie sind insbesondere keine „sonstigen 
Rechte“ im Sinne des § 823 I BGB. Dem 

320 Hierzu ausführlich Wagner, Deliktsrecht, 5. Kapitel Rn. 2 ff. 
321 Wagner, Deliktsrecht, 5. Kapitel Rn. 40. 
322 Wagner, MüKo § 823 BGB Rn. 1172. 
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zivilrechtlichen Haftungsregime geht es nur um die Re-
stitution von Schäden an den Rechtsgütern des Men-
schen; die Haftung bleibt insofern anthropozent-
risch.323 § 823 I BGB ist also auf den Schutz von Indivi-
dualinteressen ausgerichtet. Die Haftung für Umwelt-
schäden ist dagegen dem öffentlich-rechtlichen Resti-
tutionsregime des Umweltschadensgesetzes 
(USchadG) unterworfen (dazu unten). 

Sodann muss der Schädiger eine ihn treffende Pflicht 
verletzt haben. § 823 I BGB knüpft die Haftung nicht an 
die bloße Verursachung einer Rechts- bzw. Rechts-
gutsverletzung an (das wäre eine Gefährdungshaf-
tung). Die Verursachung einer solchen Verletzung 
macht vielmehr nur dann haftbar, wenn der Schädi-
ger die Grenzen des erlaubten Risikos überschritten 
hat.324 Es handelt sich also um eine sogenannte Ver-
schuldenshaftung. Die Rechts- bzw. Rechtsgutsverlet-
zung muss also unter einer vorsätzlichen oder fahrläs-
sigen Pflichtverletzung entstanden sein. Die Unter-
scheidung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit ist da-
bei insofern unerheblich, als dass die Haftung in bei-
den Fällen dieselbe ist. Ob eine Pflichtverletzung be-
wusst (vorsätzlich) oder unbewusst (fahrlässig) ge-
schieht, ist also gleichgültig. Jedenfalls aber sind vor-
sätzliche Rechts- bzw. Rechtsgutsverletzungen in aller 
Regel pflichtwidrig; sie implizieren also den (bewuss-
ten) Verstoß gegen eine Pflicht. Die entscheidende 
Frage ist daher, welche Risiken einerseits gelaufen 
werden dürfen, d.h. welche Gefährdung der Rechts-
güter Dritter sanktionslos hinzunehmen sind, und 
wann andererseits eine Pflichtverletzung vorliegt. 
§ 276 II BGB normiert, dass derjenige fahrlässig han-
delt, der die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer 
Acht lässt. Die daraus folgende Sorgfaltspflicht und 
damit die Frage, welches Verhalten der im Verkehr er-
forderlichen Sorgfalt entspricht, ist für die Begründung 
einer Haftung zentral. 

Die Rechtsprechung und Literatur thematisieren diese 
Problematik herkömmlich unter dem Stichwort der 
Verkehrspflichten oder Verkehrssicherungspflichten. 
Dabei handelt es sich um eine historisch zu erklärende 

 
 
323 Wagner, MüKo § 823 BGB Rn. 1171. 
324 Wagner, Deliktsrecht, 5. Kapitel Rn. 72. 
325 Wagner, Deliktsrecht, 5. Kapitel Rn. 72. 
326 Wagner, Deliktsrecht, 5. Kapitel Rn. 80. 
327 Wagner, Deliktsrecht, 5. Kapitel Rn. 79: Es ist deliktsrecht-
lich unbedenklich, wenn ein Autohersteller ein sicherheits-
technisch spartanisch ausgestattetes Fahrzeug auf den 
Markt bringt. Andernfalls dürften nur Hochsicherheitswagen 
in den Verkehr gebracht werden. 
328 Wagner, Deliktsrecht, 5. Kapitel Rn. 79. 

Bezeichnung für diejenigen Sorgfaltspflichten, die 
gem. § 276 II BGB zur Vermeidung der Fahrlässigkeits-
haftung zu beachten sind.325 Die jeden Einzelnen tref-
fende Sorgfaltspflicht wird objektiv bestimmt. Sie ist 
zwar auf die konkrete Handlungssituation bezogen so-
wie nach Verkehrskreisen differenziert und typisiert, 
nimmt aber auf individuelle Unzulänglichkeiten des 
Schädigers keine Rücksicht.326 Gleichzeitig muss er-
kannt werden, dass absolute Sicherheit nicht zu haben 
ist: Unfälle können nicht völlig ausgeschlossen wer-
den. Es werden sogar längst nicht immer die vorhande-
nen technischen Möglichkeiten wirklich ausgeschöpft, 
ohne dass deshalb ein Fahrlässigkeitsvorwurf erhoben 
wird.327 Das Maß der geforderten Sorgfalt hängt also 
stets von den jeweils vorhandenen technischen Mög-
lichkeiten und Kosten von Sicherheitsmaßnahmen 
ab.328 Die Rechtsprechung arbeitet mit der Formel, 
jedermann sei dazu verpflichtet, diejenigen Maß-
nahmen zu ergreifen, die ein umsichtiger und ver-
ständiger, in vernünftigen Grenzen vorsichtiger 
Mensch für notwendig und ausreichend hält, um an-
dere vor Schäden zu bewahren.329 Die daraus für den 
Einzelnen folgende tatsächlichen Verhaltensanforde-
rungen werden von den Gerichten in tagtäglicher An-
wendung des Deliktsrechts herausgearbeitet. 

Diese allgemeinen Sorgfaltsmaßstäbe gelten auch für 
die Schifffahrt. Die Rechtsprechung hat hier bereits 
verschiedene allgemeine Verkehrssicherungs-
pflichten herausgearbeitet. So ist der das Schiff füh-
rende Eigner für den gefahrlosen, verkehrstüchtigen 
Zustand seines Schiffes verantwortlich.330 Er ist der für 
die Ausrüstung des Schiffs Verantwortliche, so dass 
ihn bei Mängeln der Ausrüstung ein sog. „kommerziel-
les Verschulden“ trifft.331 Dritten gegenüber wird auch 
der Ausrüster haftungsrechtlich wie ein Schiffseigen-
tümer behandelt, § 477 Abs. 2 HGB bzw. § 2 
Abs. 1 BinSchG. Denn wer ein Schiff tatsächlich wie 
sein eigenes betriebt, soll auch wie ein Schiffseigentü-
mer haften. Bei der Bemessung der Sorgfaltspflichten 
des Schiffsführers und der Gewichtung ihrer schuld-
haften Verletzung ist die Gefährlichkeit des Schiffes im 

329 BGHZ 195, 30 Rn. 6 = NJW 2013, 48 = VersR 2012, 1528; 
BGH VersR 2023, 858 Rn. 13; VersR 2021, 452 Rn. 25; VersR 
2014, 642 Rn. 9 = NJW 2014, 2104. 
330 BGH NJW-RR 2006, 1098 Rn. 12; KG, NZV 2008, 29, 30; 
Förster, BeckOK, § 823 BGB, Rn. 547. Selbstredend muss der 
gefährliche Zustand auch ursächlich für einen Schaden sein, 
um die Haftung des Eigners für diesen Schaden zu begrün-
den. 
331 Müllhöfer, Pardey/Balke/Link, Schadensrecht 
Schiff/Schifffahrt Rn. 5. 
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Einzelfall zu berücksichtigen, sodass für große Motor-
schiffe besondere Sorgfaltspflichten gelten.332 Die die 
am Schiffsbetrieb beteiligten Personen – insb. den 
Schiffsführer – konkret treffenden Verhaltensanforde-
rungen können hier nicht abschließend im Detail, son-
dern nur im Ansatz skizziert werden. Zunächst beste-
hen verschiedene gesetzlich geschriebene Regeln, die 
verantwortliche Handlungsweisen vorschreiben. Dies 
sind insbesondere die schifffahrtspolizeilichen Ver-
ordnungen für Schifffahrtsstraßen, wie die Binnen-
schifffahrtsstraßen-Ordnung (BinSchStrO) bzw. die  
Seeschifffahrtsstraßen-Ordnung (SeeSchStrO),333 so-
wie international vereinheitlichte Regelungen, wie die 
Kollisionsverhütungsregeln (KVR).334 Für die Binnen-
schifffahrt werden zudem in den §§ 7 ff. BinSchG Ver-
haltensanforderungen normiert. So hat der Schiffer 
z.B. nach § 8 Abs. 2 Hs. 2 BinSchG dafür zu sorgen, 
dass das Schiff nicht schwerer beladen wird, als die 
Tragfähigkeit desselben und die jeweiligen Wasser-
standsverhältnisse es gestatten. Über die umfangrei-
chen Bestimmungen der einzelnen schifffahrtspolizei-
lichen Verordnungen bzw. andere normierte Anforde-
rungen hinaus trifft den Schiffsführer generell die 
Pflicht zur Rücksichtnahme. Bei der Pflicht zur Rück-
sichtnahme handelt es sich um die Grundregel des 
Schiffsverkehrs, wonach der Schiffsführer alle Vor-
sichtsmaßnahmen zu treffen hat, welche die allge-
meine Sorgfaltspflicht und die Übung der Schifffahrt 
gebieten, um gegenseitige Beschädigungen der Fahr-
zeuge, Behinderungen der Schifffahrt sowie Beschädi-
gungen der Ufer selbst und von Anlagen jeder Art in der 
Schifffahrtsstraße oder an ihren Ufern zu vermeiden.335 
Diese Rücksichtnahmepflicht findet sich in § 1.04 Bin-
SchO und § 3 Abs. 1 S. 1 SeeSchStrO wieder. Durch ih-
ren Verweis auf die allgemeine Sorgfaltspflicht und die 
Übung der Schifffahrt werden die sog. Regeln guter 
Seemannschaft in den geltenden Sorgfaltsmaßstab 
einbezogen. Sie beschreiben die Gesamtheit der jen-
seits gesetzlicher Vorschriften zu beachtenden 

 
 
332 Förster, BeckOK, § 823 BGB, Rn. 547 
333 Daneben bestehen auch spezielle schifffahrtspolizeiliche 
Verordnungen für Schifffahrtsstraßen, wie die EmsSchO, 
RhSchPVO, MoselSchPV, DonauSchPVO oder Bodensee-
SchiffsO. 
334 Internationale Regeln von 1972 zur Verhütung von Zusam-
menstößen auf See. In Deutschland verleiht ihnen die Verord-
nung zu den Internationalen Regeln von 1972 zur Verhütung 
von Zusammenstößen auf See vom 13. Juni 1977 Rechtsver-
bindlichkeit. 
335 Förster, in: BeckOK, § 823 BGB, Rn. 547. 
336 Zähle, Die Regeln guter Seemannschaft, NZV 2015, 476, 
478. 

Anforderungen anhand derer bewertet wird, ob ein 
Verhalten ordnungsgemäß war; sie definieren also die 
Verkehrspflichten bei der Teilnahme am Schiffsver-
kehr, sofern es im Einzelfall kein geschriebenes Geset-
zesrecht gibt.336 Die Regeln guter Seemannschaft gel-
ten für sämtliche Angelegenheiten bei der Handha-
bung eines Schiffes und finden gleichermaßen Anwen-
dung bei Berufs- und Sportschifffahrt sowie bei Fahrt 
auf See und auf Binnengewässern.337 Sie speisen sich 
aus Seemannsbrauch, seemännischer Praxis bzw. 
Übung und der Sorgfalt eines ordentlichen Schiffers. 
Damit sind sie variabel und berücksichtigen neue Er-
kenntnisse aufgrund technischer Weiterentwick-
lung.338 Als allgemeine Pflichten ergänzen sie die ge-
setzlich normierten Vorschriften.339 Sind hingegen 
Bestimmungen normiert, werden die Regeln guter See-
mannschaft insofern verdrängt; eine Entwicklung 
contra legem ist ausgeschlossen.340 Die Verantwor-
tung für die Einhaltung der Regeln guter Seemann-
schaft trifft in erster Linie den Kapitän, allerdings sind 
sie auch von Seelotsen, Schiffseignern und Offizieren 
einzuhalten.341 Verschiedene Stellen befassen sich mit 
den Regeln guter Seemannschaft und geben entspre-
chende „Empfehlungen“ heraus (z.B. die Bundesstelle 
für Seeunfalluntersuchungen), denen jedoch kein Ge-
setzescharakter zukommt.342 Die Auslegung bzw. 
Ausfüllung der Regeln guter Seemannschaft und 
damit die Konkretisierung der Verhaltensanforde-
rungen im Einzelfall – d.h. die Beantwortung der 
Frage, welches Verhalten die Regeln guter See-
mannschaft im Einzelfall vorschreiben – kommt den 
Gerichten zu. Entsprechend der generell geltenden 
Herleitung von Sorgfaltspflichten gilt als Maßstab die 
Sorgfalt, die von einem ordentlichen Schiffer ange-
wandt wird. Davon sind sämtliche geeignete Maßnah-
men umfasst, die der sichere und wirtschaftliche Be-
trieb erfordert.343 Es wird nicht die äußerst denkbare 
Sorgfalt verlangt, sondern es kommt darauf an, wie 
vernünftige verantwortungsbewusste Seeleute 

337 Zähle, Die Regeln guter Seemannschaft, NZV 2015, 476, 
477. 
338 Zähle, Die Regeln guter Seemannschaft, NZV 2015, 476, 
478. 
339 BGH, VersR 1982, 1138, 1139. 
340 Zähle, Die Regeln guter Seemannschaft, NZV 2015, 476, 
478. 
341 Zähle, Die Regeln guter Seemannschaft, NZV 2015, 476, 
478. 
342 Zähle, Die Regeln guter Seemannschaft, NZV 2015, 476, 
479. 
343 Zähle, Die Regeln guter Seemannschaft, NZV 2015, 476, 
481. 
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vorgehen.344 Entspricht ein Verhalten diesen Regeln 
guter Seemannschaft nicht, ist es vorwerfbar und kann 
daher eine Haftung begründen. Zu den Regeln guter 
Seemannschaft gehört zum Beispiel:345 Die Ladung ist 
unter Beachtung der gefahrgutrechtlichen Vorschrif-
ten gehörig zu stauen.346 Vor der Fahrt sind die Kom-
mandoelemente zu überprüfen, die Manövriertabelle 
auszuhängen sowie die Nachrichten für Seefahrer, Be-
kanntmachungen der Wasser- und Schifffahrtsverwal-
tungen, Seekarten und Seehandbücher in der aktuel-
len Fassung zu beachten.347 Zur Ortsbestimmung des 
Schiffes sind alle an Bord verfügbaren navigatorischen 
Hilfsmittel heranzuziehen.348 Ein an seinem Liegeplatz 
befestigtes Schiff ist so zu vertäuen, dass es sich nicht 
von selbst löst.349 

In Bezug auf die Verwendung von Ammoniak als Kraft-
stoff haben sich noch keine spezifischen Sorgfalts-
pflichten herausgebildet. Mit seinem zunehmenden 
Einsatz werden sich die Gerichte damit befassen müs-
sen. 

Größeren Einzug hat die Verwendung von Ammoniak 
als Kraftstoff bereits in außerdeliktische Standards ge-
funden. Für die Schifffahrt bestehen verschiedene au-
ßerdeliktische technische sowie operative Sicher-
heits- und Verhaltensstandards, die die Konstruktion 
bzw. den Betrieb der Schiffe betreffen. Einerseits han-
delt es sich hierbei um verbindliche öffentlich-rechtli-
che Standards. Relevant sind für die Seeschifffahrt ins-
besondere das MARPOL- und SOLAS-Übereinkommen 
sowie die inkorporierten Codes. Regelungen, die spe-
zifisch die Verwendung von Ammoniak als Kraftstoff 
betreffen, befinden sich hier momentan in der Ent-
wicklung (vgl. oben 3.1.1.2: während erste interim gui-
delines bereits beschlossen wurden, wird die Erweite-
rung des verbindlichen IGF-Code in Bezug auf die Ver-
wendung von Ammoniak als Kraftstoff erst in einigen 
Jahren erwartet). Für die Binnenschifffahrt sind insbe-
sondere die Anforderungen des ES-TRIN maßgeblich, 
die Ammoniak als Kraftstoff ebenfalls noch nicht abbil-
den (vgl. oben 3.2). Andererseits besteht neben den 

 
 
344 RGZ 119, 397, 400; Zähle, NZV 2015, 476, 481. 
345 Für eine nicht abschließende Aufführung wesentlicher 
Maßnahmen s. auch Zähle, Die Regeln guter Seemannschaft, 
NZV 2015, 476, 479 ff. 
346 BGHZ 78, 384, 388/391; VersR 1985, 259, 260. 
347 KG, VersR 2005, 1308, 1310. 
348 OLG Hamburg, VersR 1978, 938. 
349 OLG Brandenburg, BeckRS 2019, 19501 Rn. 19. 
350 ABS, Requirements for Ammonia Fueled Vessels, 2023. 
351 DNV, Ammonia as a marine fuel, 2020. 

öffentlich-rechtlichen Standards eine kaum über-
schaubare Menge technischer und operativer Regeln 
und Unfallverhütungsvorschriften, die von privaten 
Normungsorganisationen aufgestellt werden. Techni-
sche Regeln bestehen insbesondere von den verschie-
denen unabhängigen Klassifizierungsgesellschaften 
wie ABS,350 DNV,351 KR352 und RINA,353 die die verbindli-
chen öffentlich-rechtlichen Standards in ihren Klasse-
anforderungen umsetzen und bisweilen darüber hin-
ausgehen. Operative Anforderungen für Ammoniak als 
Kraftstoff wurden von der Nichtregierungsorganisation 
Gesellschaft für Gas als mariner Kraftstoff (Society for 
Gas as a Marine Fuel – SGMF)354 veröffentlicht. Sie be-
treffen insbesondere den Bunkerprozess355 sowie die 
Vorbereitung und Reaktion auf eine unfallbedingte 
Freisetzung von Ammoniak-Kraftstoff.356 Um Regeln 
guter Seemannschaft handelt es sich bei diesen spezi-
fischen Anforderungen wohl noch nicht. Die Grenzen 
zwischen Regeln guter Seemannschaft, entsprechen-
den „Empfehlungen“ und privaten operativen Verhal-
tensstandards verlaufen allerdings fließend. 

Da weder das MARPOL- noch das SOLAS-Übereinkom-
men die Haftung für aus Verstößen folgende Schäden 
regeln, noch privaten Normungsorganisationen eine 
entsprechende Regelungskompetenz zukommt, liegt 
es nahe, über das allgemeine deliktsrechtliche Regime 
– d.h. konkret über § 823 I BGB – eine Schadenshaftung 
zu konstruieren, wenn gegen technische oder opera-
tive Sicherheits- oder Verhaltensstandards verstoßen 
wird und deshalb ein Schaden entsteht. Dies ist aller-
dings nicht ohne weiteres möglich. Es dürfen weder 
die aus den Übereinkommen folgenden noch die 
von privaten Normungsorganisationen aufgestell-
ten außerdeliktischen Standards pauschal mit den 
für eine deliktische Haftung relevanten Sorgfalts-
pflichten gleichgesetzt werden. Denn die öffentlich-
rechtlichen Sicherheits- und Verhaltensstandards 
sind trotz ihres spezifischen Anwendungsbereichs 
häufig durch einen relativ hohen Generalisierungsgrad 
gekennzeichnet. Sie bedürfen also einer Konkretisie-
rung, um der Verhaltenssteuerung im Einzelfall und im 

352 KR, Guidelines for ships using ammonia as fuels, 2023. 
353 RINA, Rules for classification of ships. 
354 Die Nichtregierungsorganisation hat sich die Förderung 
der sicheren und nachhaltigen Nutzung von Gasen als 
Schiffskraftstoff zum Ziel gesetzt. Sie hat vollen Beobachter-
status bei der IMO und bezeichnet sich als das anerkannte 
Vertretungsorgan für die gasbetriebene Schifffahrtsindustrie. 
355 SGMF, Ammonia as marine fuel: Safety and operational 
guidelines – Bunkering. 
356 SGMF, An introduction to ammonia: Accidental release 
preparedness and response. 
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Detail nachzukommen.357 Hierfür bedarf das öffentli-
che Recht der Ergänzung durch das Deliktsrecht. Die 
von privaten Normungsorganisationen produzierten 
technischen und operativen Anforderungen weisen 
zwar einen weitaus größeren Detailgrad auf. Sie regle-
mentieren praktisch jedwede artifizielle Tätigkeit und 
erheben den Anspruch, das geronnene Fachwissen 
der einschlägigen Verkehrskreise zu verkörpern, so-
dass ihre Maßgeblichkeit für die ebenfalls nach Maß-
gabe der Verkehrskreise differenzierten deliktischen 
Sorgfaltspflichten nahe liegen mag.358 Mitunter werden 
sie auch vom öffentlich-rechtliche Sicherheitsrecht in 
Bezug genommen. Dennoch kommt auch ihnen keine 
privatrechtsgestaltende Wirkung in dem Sinne zu, 
dass sie die deliktsrechtlichen Sorgfaltspflichten de-
terminieren würden.359 Denn auch technische Rege-
lungen unterliegen der Gefahr der Alterung und Ver-
steinerung. Zudem verfolgen die privaten Normungsor-
ganisationen primär das Anliegen der Standardisie-
rung und ihnen kommt keine Kompetenz zur autoritati-
ven Setzung von Verhaltensstandards im Zivilrecht zu. 
Das bedeutet, dass die Einhaltung von öffentlich-
rechtlichen Standards oder private technischen 
bzw. operativen Anforderungen nicht zwingend vom 
Haftungsrisiko befreit.360 Man kann sich also nicht 
darauf verlassen, dass durch sie das Maß der gebote-
nen Sorgfalt im Einzelfall abschließend determiniert 
wird. Umgekehrt führt ihre Verletzung zwar in der 
Regel, aber nicht zwingend zur Haftung. Denn das 
gebotene Sicherheitsniveau kann auch auf alternati-
vem Wege erreicht werden.361 Die im konkreten Fall an-
zusetzenden deliktsrechtlichen Sorgfaltspflichten 
werden von der Rechtsprechung unter Berücksichti-
gung aller Umstände des Einzelfalls ermittelt. Erst, 
wenn die Rechtsprechung die Existenz einer Sorgfalts-
pflicht und im konkreten Fall ihren Verstoß bestätigt, 
kann mit Sicherheit von Verhaltensanforderungen ge-
sprochen werden, deren Missachtung haftungsbe-
gründend wirkt. Dennoch bieten die Sicherheits- und 
Verhaltensstandards wertvolle Orientierungs-
punkte für die Konkretisierung der verkehrserfor-
derlichen Sorgfalt im Einzelfall.362 Insbesondere auf 
neuartigen, wenig regulierten Gebieten, wie dem 
Einsatz von Ammoniak als Kraftstoff, bilden sie 

 
 
357 Wagner, MüKo, § 823 BGB, Rn. 554. 
358 Wagner, MüKo, § 823 BGB, Rn. 556. 
359 Wagner, MüKo, § 823 BGB, Rn. 557. 
360 Wagner, MüKo, § 823 BGB, Rn. 1077. 
361 Voigt, BeckOGK, § 823 BGB, Rn. 441. 

wichtige Anhaltspunkte für den anzusetzenden 
Sorgfaltsmaßstab. 

Zwischen der Verletzung der Sorgfaltspflichten und der 
Rechts- bzw. Rechtsgutsverletzung muss schließlich 
eine kausale Verbindung bestehen. Die Pflichtverlet-
zung darf zudem nicht gerechtfertigt oder entschuldigt 
begangen worden sein. Das bedeutet, dass keine 
Rechtfertigungsgründe vorliegen dürfen und der 
Pflichtige zurechnungsfähig gewesen sein muss. Im 
Fall von Schiffshavarien ist dies in aller Regel der Fall. 

Neben der Haftung nach § 823 I BGB, also der Haftung 
für die Verletzung subjektiver Rechte, kommt bei 
Schiffshavarien auch § 823 II BGB, also die Haftung für 
die Verletzung objektiven Rechts, in Betracht. 
§ 823 II BGB begründet die Haftung desjenigen, der ge-
gen ein den Schutz eines anderen bezweckendes Ge-
setz verstößt und dadurch einen Schaden verursacht. 
Voraussetzung ist also die Verletzung eines sogenann-
ten Schutzgesetzes: Der Schädiger muss gegen ein 
Verhaltensgebot verstoßen haben, das von einer 
Rechtsnorm aufgestellt wird, und dem Schutz des Ein-
zelnen zu dienen bestimmt ist. Während bei 
§ 823 I BGB die Sorgfaltsgebote also gerichtlich entwi-
ckelt werden, gibt im Falle des § 823 II BGB der Gesetz-
geber die Verhaltensstandards vor.363 Als Schutzge-
setze kommen insbesondere die Vorschriften der o.g. 
schifffahrtspolizeilichen Verordnungen für Schiff-
fahrtsstraßen in Betracht.364 

Eine Haftung wegen sittenwidriger vorsätzlicher Schä-
digung nach § 826 BGB wird bei Schiffshavarien hinge-
gen kaum anzunehmen sein. 

3.3.1.8 Besonderheiten der Schifffahrt: 
Gehilfenverschulden und Haf-
tungsbeschränkung 

Gegenüber den allgemeinen haftungsrechtlichen Re-
geln bestehen in der Schifffahrt Besonderheiten, die 
insbesondere die Haftung für Gehilfenverschulden so-
wie die Möglichkeit, die Haftung zu beschränken, be-
treffen. 

Die erste schifffahrtsrechtliche Besonderheit betrifft 
das Einstehenmüssen für fremdes Verschulden. Für 
die Verletzung einer (Sorgfalts-)Pflicht haftet 

362 Voigt, BeckOGK, § 823 BGB, Rn. 434; Wagner, MüKo § 823 
BGB Rn. 556. 
363 Wagner, Deliktsrecht, 5. Kapitel Rn. 111. 
364 Müllhöfer, Pardey/Balke/Link, Schadensrecht 
Schiff/Schifffahrt Rn. 9. 
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grundsätzlich derjenige, der pflichtwidrig (nicht) ge-
handelt hat. Das deutsche Deliktsrecht gewährt dar-
über hinaus unter den Voraussetzungen des § 831 BGB 
dem Verletzten einen Anspruch auf Schadensersatz 
nicht gegen den unmittelbaren Schädiger, sondern ge-
gen den Geschäftsherr des Schädigers. Sie greift dann, 
wenn der Gehilfe den Verletzten in Ausführung einer 
Verrichtung für den Geschäftsherren widerrechtlich 
geschädigt hat, § 831 S. 1 BGB. Der Gehilfe selber 
muss also tatbestandsmäßig und rechtswidrig delik-
tisch gehandelt haben. Allerdings wird dem Geschäfts-
herren nicht die Pflichtverletzung des Gehilfen zuge-
rechnet. Der Geschäftsherr haftet vielmehr für sein ei-
genes pflichtwidriges Verhalten bei der Auswahl und 
Überwachung des Gehilfen. Dies spiegelt sich in § 831 
S. 2 BGB wider, wonach die Ersatzpflicht nicht eintritt, 
wenn der Geschäftsherr bei der Auswahl der bestell-
ten Person die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beo-
bachtet hat. Obwohl im Wortlaut nicht abgebildet, ist 
seit langem anerkannt, dass sich daran auch eine 
Pflicht zur sorgfältigen Überwachung anschließt.365 
Fügt der Gehilfe in Ausführung der Verrichtung, für die 
er durch den Geschäftsherr bestellt wurde, einem Drit-
ten widerrechtlich einen Schaden zu, haftet also auch 
der Geschäftsherr, soweit er den Gehilfen nicht sorg-
fältig ausgewählt oder überwacht hat. Die pflichtwid-
rige Auswahl durch den Geschäftsherren wird zu-
nächst vermutet. Von der Haftung wird der Geschäfts-
herr nur frei, wenn er beweisen kann, dass er den Ge-
hilfen mit der verkehrserforderlichen Sorgfalt ausge-
wählt und überwacht hat (sog. Exkulpationsmöglich-
keit).366 Diesbezüglich trifft den Geschäftsherren also 
die Beweislast.  

Für den Schiffsbetrieb würde aus § 831 BGB folgen, 
dass der Reeder als Geschäftsherr für die Pflichtverlet-
zungen der Mitglieder der Schiffsbesatzung oder der an 
Bord tätigen Lotsen – also seiner Gehilfen – haftet, so-
weit er sie nicht sorgfältig ausgewählt oder überwacht 
hat. Im Schifffahrtsrecht besteht hingegen eine lange 
Tradition, die dem Reeder bzw. Schiffseigner die Ex-
kulpationsmöglichkeit versagt. Normiert wird dies in 
§ 480 S. 1 HGB für die Seeschifffahrt und in § 3 
Abs. 1 BinSchG für die Binnenschifffahrt. Diese Haf-
tung des Reeders ohne Exkulpationsmöglichkeit wird 

 
 
365 Förster, BeckOK § 831 BGB Rn. 42, 52 ff. 
366 Zu den anzulegenden Maßstäben anstelle vieler Förster, 
BeckOK § 831 Rn. 42 ff. 
367 Herber/Pötschke, MüKo § 480 HGB Rn. 1. 
368 Begr. RegE SRG, BT-Drs. 17/10309, 64; Bahnsen, NZV 
2024, 48, 50; Herber/Pötschke, MüKo § 480 HGB Rn. 1; 
Münchau, BeckOGK § 480 HGB Rn. 2. 

adjektizische Reederhaftung genannt. Sie gilt sowohl 
für außervertragliche als auch für vertragliche Ansprü-
che und tritt neben die Haftung aus § 831 BGB.367 Sie 
beruht auf dem Gedanken, dass der Reeder bzw. 
Schiffseigner den wirtschaftlichen Nutzen aus dem 
Betrieb des Schiffes und dem Einsatz der Besatzung 
zieht und deshalb für die besonderen Gefahren einste-
hen soll, die mit dem Betrieb des Schiffes für Dritte ver-
bunden sind.368 Entsprechend gilt die adjektizische 
Reederhaftung nur für die Berufsschifffahrt und nicht 
für die Freizeitschifffahrt. § 480 S. 1 HGB besagt: Hat 
sich ein Mitglied der Schiffsbesatzung369 oder ein an 
Bord tätiger Lotse in Ausübung seiner Tätigkeit einem 
Dritten gegenüber schadensersatzpflichtig gemacht, 
so haftet auch der Reeder für den Schaden. Der Reeder 
hat nicht die Möglichkeit nachzuweisen, dass er Besat-
zung und Lotse sorgfältig ausgewählt und überwacht 
hat, um sich so von der Haftung zu befreien. Auf das 
Verschulden des Reeders kommt es also nicht an. Al-
lerdings muss im Rahmen des § 480 S. 1 HGB – im Un-
terschied zu § 831 BGB – die schädigende Person sich 
ihrerseits voll tatbestandsmäßig schadensersatz-
pflichtig gemacht haben, was in der Regel (aber nicht 
zwangsläufig) ein Verschulden voraussetzt. Die Vor-
schrift des § 480 S. 1 HGB  knüpft an die Person des 
Reeders370 aus § 476 HGB an, dem nach § 477 
Abs. 2 HGB der Ausrüster gleichgestellt ist.371 Wer ein 
Schiff wie ein Reeder nutzt, soll also auch anstelle des 
Reeders haften. 

Im Innenverhältnis zwischen Reeder bzw. Ausrüster 
und Besatzungsmitglied besteht in der Regel ein Ar-
beitsverhältnis. Das hat Auswirkungen auf die Mög-
lichkeit des Reeders, nach der eigenen Inanspruch-
nahme Regress zu nehmen. Denn im Kontext eines Ar-
beitsverhältnisses wird der Reeder gegen das Besat-
zungsmitglied nur dann Regress nehmen können, 
wenn dieses vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt 
hat, da ein Arbeitnehmer für alle betrieblich veranlass-
ten Arbeiten gegenüber dem Arbeitgeber nicht für 
leichte Fahrlässigkeit haftet.372 

Aus § 476 HGB ergibt sich, dass das Schiff, um dessen 
Betrieb es in § 480 HGB geht, „zur Seefahrt“ betrieben 
werden muss, wobei es auf die regelmäßige 

369 Wer Mitglied der Schiffsbesatzung ist, wird in § 478 HGB 
normiert. 
370 Reeder ist der Eigentümer eines von ihm zum Erwerb durch 
Seefahrt betriebenen Schiffes, § 476 HGB. 
371 Ausrüster ist, wer ein ihm nicht gehörendes Schiff zum Er-
werb durch Seefahrt betreibt, § 477 Abs. 1 HGB. 
372 Herber/Pötschke, MüKo § 480 HGB Rn. 15. 
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Verwendung auf Seegewässern ankommt.373 § 480 
S. 1 HGB gilt also nur für die Seeschifffahrt. Für die Bin-
nenschifffahrt gilt § 3 Abs. 1 BinSchG. Er trifft eine bei-
nahe identische Regelung mit dem Unterschied, dass 
die Haftung des Schiffseigners nur eintritt, wenn der 
Gehilfe schuldhaft gehandelt hat, ihm also ein Pflich-
tenverstoß im Sinne des § 276 BGB vorgeworfen wer-
den kann. § 480 S. 1 HGB hingegen greift selbst dann, 
wenn der Gehilfe aus einer Gefährdungshaftung (z.B. 
§ 89 WHG) haftet. Wie im Seeschifffahrtsrecht nach 
§ 477 Abs. 2 HGB wird im Binnenschifffahrtsrecht 
nach § 2 Abs. 1 BinSchG auch der Ausrüster als 
Schiffseigner angesehen. 

§ 480 S. 1 HGB und § 3 Abs. 1 BinSchG statuieren also 
eine Mithaftung des Schiffseigentümers bzw. Ausrüs-
ters eines See- oder Binnenschiffes für die Schadens-
ersatzpflichten von Mitgliedern der Besatzung. Für die 
Betriebsgefahr selbst haften Schiffseigentümer bzw. 
Ausrüster danach jedoch nicht. Vielmehr muss stets 
eine konkrete Ersatzpflicht eines Besatzungsmitglieds 
festgestellt werden.374 Die Haftung des Schiffseigentü-
mers für eigenes Verschulden wird von § 480 S. 1 HGB 
und § 3 Abs. 1 BinSchG nicht berührt. Sie kommt ins-
besondere im Bereich von Organisationsverschulden 
in Betracht:375 Gerade in Fällen technischen Versagens 
kann hier der International Safety Management Code 
(ISM-Code) große Bedeutung erlangen.376 Er ist Teil des 
SOLAS-Übereinkommens (Kapitel IX) sowie der Ver-
ordnung (EG) 336/2006.377 Danach muss der Schiffsei-
gentümer für den gesamten Schiffsbetrieb eine Gefah-
renanalyse vornehmen und Maßnahmen zur Beherr-
schung dieser Gefahren definieren, die in einem Sys-
tem für die Organisation von Sicherheitsmaßnahmen 
(Safety Managementy System – SMS) erfasst wer-
den.378 Dieses muss alle sicherheitsrelevanten Ab-
läufe des Schiffsbetriebs erfassen, organisatorisch im 
Einzelnen regeln, wer für welche Aufgabe zuständig ist 
und auch Missstände durch die Anzeige der Nichtein-
halten einschlägiger Vorschriften dokumentieren.379 

 
 
373 Münchau, BeckOGK § 480 HGB Rn. 4. 
374 Bahnsen, Gefährdungshaftung des Reeders für Drittschä-
den? NZV 2024, 48, 50. 
375 Bahnsen, Rabe/Bahnsen SeehandelsR, § 480 HGB, Rn. 11; 
Koller, TranspR, § 3 BinSchG, Rn. 1. 
376 Schwampe, Die Haftung des Reeders für Drittschäden 
,RdTW 2024, 127, 133. 
377 Verordnung (EG) Nr. 336/2006 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. Februar 2006 zur Umsetzung 
des Internationalen Codes für Maßnahmen zur Organisation 
eines sicheren Schiffsbetriebs innerhalb der Gemeinschaft 
und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 3501/95 des Ra-
tes. 

Unterlässt der Schiffseigentümer die Errichtung des 
SMS, ist das SMS unzureichend oder ergeben sich aus 
dem SMS Mängel, kann dies ein Anknüpfungspunkt für 
sein eigenes Verschulden sein.380 In den Händen des 
Anspruchstellers wird der ISM Code insofern als 
„scharfes Schwert“ beschrieben.381 Da der Geschä-
digte als die im Prozess darlegungspflichtige Partei in 
der Regel außerhalb des von ihr darzulegenden Ge-
schehensablaufes steht und keine nähere Kenntnis 
der maßgebenden Tatsachen besitzt, während der 
Prozessgegner sie hat und ihm nähere Angaben zu-
mutbar sind,382 sollten hier zudem die Grundsätze der 
sekundären Darlegungslast („Darlegungslast nach 
Herrschaftssphären) Anwendung finden. Dann muss 
der Schiffseigentümer Einzelheiten aus seinem SMS 
vortragen. Im Falle des vermuteten Verschuldens im 
Rahmen von § 831 BGB kann der ISM-Code auch ge-
rade zum Gelingen des Entlastungsbeweises beitra-
gen. Denn nach §§ 4, 6 ISM-Code ist der Schiffseigen-
tümer gehalten, die personellen Voraussetzungen ei-
nes sicheren Schiffsbetriebs sicherzustellen, was im 
Ergebnis auf die Einhaltung der von § 831 BGB gefor-
derten Auswahl- und Überwachungspflichten hinaus-
läuft.383 Als Schutzgesetz im Sinne von § 823 
Abs. 2 BGB kann der ISM-Code nicht angesehen wer-
den.384 

Die zweite schifffahrtsrechtliche Besonderheit betrifft 
die oben bereits dargestellte Möglichkeit der Haf-
tungsbegrenzung. Der Schiffseigentümer ist im Rah-
men der Haftung nach dem ÖlHÜ, dem BunkerölÜ so-
wie dem HNS-Ü zur Beschränkung der Haftung be-
rechtigt (s. o. 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.2.3). Das gleiche 
Recht kommt dem Reeder sowie bestimmten weite-
ren, am Schiffsbetrieb beteiligten Personen auch für 
außerhalb der Haftungsübereinkommen begründete 
Ansprüche zu, §§ 611 ff. HGB i.V.m. HBÜ für die See-
schifffahrt und §§ 4 ff. BinSchG i.V.m. CLNI für die Bin-
nenschifffahrt (s.o. 3.1.2.4). 

378 Bahnsen, Rabe/Bahnsen SeehandelsR, § 480 HGB, Rn. 11 
379 Schwampe, Die Haftung des Reeders für Drittschäden, 
RdTW 2024, 127, 133. 
380 Bahnsen, Rabe/Bahnsen SeehandelsR, § 480 HGB, Rn. 11. 
381 Schwampe, Die Haftung des Reeders für Drittschäden, 
RdTW 2024, 127, 133. 
382 BGH Urt. v. 11.6.1990 – II ZR 159/89, NJW 1990, 3151 mwN; 
Fritsche, § 138 ZPO, Rn. 24. 
383 Bahnsen, Rabe/Bahnsen SeehandelsR, § 480 HGB, Rn. 14. 
384 Bahnsen, Rabe/Bahnsen SeehandelsR, § 480 HGB, Rn. 54. 
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3.3.2 Ordnungsrecht 
Neben die bisher dargestellten zivilrechtlichen Haf-
tungstatbestände tritt mit dem Umweltschadensge-
setz (USchadG) ein öffentlich-rechtliches, ordnungs-
rechtliches Haftungsregime. Es dient der Umsetzung 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie.385 Das USchadG un-
terwirft Umweltschäden einem öffentlich-rechtlichen 
Restitutionsregime und verkleinert damit die Lücke, 
die dadurch entsteht, dass das zivilrechtliche Haf-
tungsrecht Umweltschäden nur insoweit erfassen, wie 
sie gleichzeitig eine Verletzung individueller Rechte 
bzw. Rechtsgüter darstellen. Während das UmweltHG 
und § 823 Abs. 1 BGB also die Verletzung privater 
Rechte und Rechtsgüter „über den Umweltpfad“, das 
heißt durch Kontamination von Umweltmedien, er-
fasst, konzentriert sich das USchadG auf den Schaden 
an der Natur selbst.386 Diese Unterscheidung vollzieht 
die fundamentale Systematik der Rechtsordnung 
nach: Für Umweltschädigungen wird zivilrechtlich ge-
haftet, wenn ihnen die Beeinträchtigung eines privat 
zugeordneten Individualrechtsgutes entspricht; eine 
Verantwortlichkeit nach öffentlichem Recht wird aus-
gelöst, wenn nicht privatnützig zugeordnete Umwelt-
güter geschädigt werden.387 

Wie sich aus der Definition des Umweltschadens in § 2 
Nr. 1 USchadG ergibt, ist das Gesetz allerdings auch 
nicht auf alle Schäden an Umweltgütern anzuwenden. 
Erfasst werden eine Schädigung von Arten und natürli-
chen Lebensräumen nach Maßgabe des § 19 Bun-
desnaturschutzgesetzes (BNatSchG) (§ 2 Nr. 1 
lit. a USchadG), eine Schädigung der Gewässer nach 
Maßgabe des § 90 WHG (§ 2 Nr. 1 lit. b USchadG) so-
wie eine Schädigung des Bodens durch eine Beein-
trächtigung der Bodenfunktion im Sinne des § 2 
Abs. 2 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), die 
durch eine direkte oder indirekte Einbringung von Stof-
fen, Zubereitungen, Organismen oder Mikroorganis-
men auf, in oder unter den Boden hervorgerufen wurde 
und Gefahren für die menschliche Gesundheit verur-
sacht. Das USchadG konzentriert sich also auf den 
Schaden an der Umwelt selbst, sofern geschützte Ar-
ten oder Naturschutzgebiete, Gewässer oder Böden 

 
 
385 Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 21.4.2004 über Umwelthaftung zur Vermei-
dung und Sanierung von Umweltschäden (Umwelthaftungs-
richtlinie, ABl. EG 2004 Nr. L 143, S. 56). 
386 Wagner, MüKo § 823 BGB Rn. 1174. 
387 Ruffert, Verantwortung und Haftung für Umweltschäden, 
NVwZ 2010, 1177. 
388 Beckmann/Wittmann, Landmann/Rohmer § 2 USchadG 
Rn. 12 ff. 

beeinträchtigt werden. Zudem werden nur solche 
Schäden erfasst, die von einer beruflichen Tätigkeit 
verursacht werden. Nicht berufliche Tätigkeiten wer-
den von dem USchadG nicht umfasst. So findet das 
Gesetz auf den nicht-kommerziellen Betrieb von 
Sport- und Freizeitschiffen keine Anwendung. 

Insbesondere in § 2 Nr. 1 lit. a USchadG arbeitet das 
Gesetz mit einer verschachtelten Verweistechnik, die 
wenig anwenderfreundlich ist und erhebliche Voll-
zugsschwierigkeiten verursacht.388 § 2 Nr. 1 
lit. a USchadG verweist auf § 19 BNatSchG, der eine 
Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen 
im Sinne des USchadG definiert als jeden Schaden, 
der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Er-
richtung oder Beibehaltung des günstigen Erhaltungs-
zustandes dieser Lebensräume oder Arten hat. Der Be-
griff der Arten und der natürlichen Lebensräume wird 
in § 19 Abs. 2 und 3 BNatSchG konkretisiert, die auf die 
Vogelschutzrichtlinie389 und die Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie390 sowie ihre Anhänge verweisen. 

Für die vorliegende Thematik von besonderem Inte-
resse sind ebenfalls Umweltschäden an Gewässern 
gem. § 2 Nr. 1 lit. b USchadG. Ein Umweltschaden in 
diesem Sinne liegt vor bei der Schädigung von Gewäs-
sern nach Maßgabe des § 90 WHG. Dieser wiederum 
definiert in Abs. 1 eine Schädigung der Gewässer als 
jeden Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkun-
gen auf den ökologischen oder chemischen Zustand 
eines oberirdischen Gewässers oder Küstengewäs-
sers, auf das ökologische Potential und den chemi-
schen Zustand eines künstlichen oder erheblich ver-
änderten oberirdischen Gewässers oder Küstenge-
wässers oder auf den chemischen oder mengenmäßi-
gen Zustand des Grundwassers oder den Zustand des 
Meeresgewässers hat. Wann nachteilige Auswirkun-
gen erheblich sind, wird weder vom WHG oder der 
Wasserrahmenrichtlinie noch vom USchadG oder der 
Umwelthaftungsrichtlinie definiert. Als Anhaltspunkt 
kann allerdings auf die Gewässerqualitätsstufen der 
Wasserrahmenrichtlinie391 (vgl. Anhang V der Richtli-
nie) dergestalt zurückgegriffen werden, dass jedenfalls 

389 Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 02.04.1979 über die 
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten. 
390 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.05.1992 zur Erhal-
tung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden 
Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, FFH-
Richtlinie). 
391 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 23.10.2000 zur Schaffung eines Ordnungsrah-
mens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Was-
serpolitik. 
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bei einer Herabstufung der Gewässerqualität auf eine 
niedrigere Stufe von erheblichen nachteiligen Auswir-
kungen auszugehen ist.392 Eine solche Herabstufung 
ist aber nicht zwangsläufig erforderlich, um erhebliche 
nachteilige Auswirkungen anzunehmen. Das WHG will 
vielmehr alle nicht unerheblichen Einwirkungen und 
Beeinträchtigungen des Zustands von Gewässern so 
weit wie möglich verhindern, sodass wohl auch jede 
sonstige, nicht völlig unerhebliche Beeinträchtigung 
eines Gewässers als Gewässerschaden anzusehen 
ist.393 Angesichts der toxischen Eigenschaften von Am-
moniak ist anzunehmen, dass die aus einem Ammoni-
akeintrag in ein Gewässer folgenden Auswirkungen die 
Grenze der nicht völligen Unerheblichkeit regelmäßig 
überschreiten. Dann liegt ein Umweltschaden im 
Sinne des § 2 USchadG vor. 

Das USchadG statuiert eine Gefährdungshaftung für 
solche Umweltschäden, die durch bestimmte Tätig-
keiten verursacht werden, § 3 Abs. 1 Nr. 1 USchadG. 
Die erfassten beruflichen Tätigkeiten sind in Anlage 1 
zum USchadG abschließend aufgelistet. Liegt keine 
entsprechende Tätigkeit vor, ist nur eine Haftung für 
Biodiversitätsschäden im Sinne des § 19 
Abs. 2 BNatSchG möglich. Sie setzt dann aber ein Ver-
schulden – d.h. einen vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Sorgfaltspflichtverstoß – voraus, § 3 Abs. 1 
Nr. 2 USchadG. 

Die Verwendung von Ammoniak als Schiffskraftstoff 
und dabei auftretende Havarien, die den Eintrag von 
Ammoniak in ein Gewässer zur Folge haben, werden 
von den in Anlage 1 zum USchadG aufgezählten Tätig-
keiten nicht umfasst. In Betracht kämen zwar Nr. 3 
(Einbringung, Einleitung und sonstige Einträge von 
Schadstoffen in Oberflächengewässer gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 Nr. 2-4 WHG, die einer Erlaub-
nis gemäß § 8 Abs. 1 WHG bedürfen) sowie Nr. 8 (Be-
förderung gefährlicher oder umweltschädlicher Güter 
auf der Straße, auf der Schiene, auf Binnengewässern, 
auf See oder in der Luft). Sie sind im Ergebnis allerdings 
nicht einschlägig: Nr. 3 verweist auf § 9 WHG. Unter 
Einbringen oder Einleiten von Stoffen in Gewässer (§ 9 
Abs. 1 Nr. 4 WHG) wird nur ein zweckgerichtetes Ver-
halten verstanden, bei dem der Geschehensablauf 

 
 
392 Beckmann/Wittmann, Landmann/Rohmer § 2 USchadG 
Rn. 19 m.w.N. 
393 Becker, NVwZ 2007, 1105, 1108; Beckmann/Wittmann, 
Landmann/Rohmer § 2 USchadG Rn. 19. 
394 Pape, Landmann/Rohmer § 9 WHG Rn. 42; vgl. zudem zu 
den Begriffen des Einbringens und Einleitens i.R.v. § 89 WHG 
bereits oben 3.3.1.2. 
395 Hasche, BeckOK § 9 WHG Rn. 8. 

beherrschbar ist.394 Erfasst wird zum Beispiel eine Ab-
wassereinleitung.395 Auf Schiffshavarien trifft dies 
nicht zu. Daneben kämen für Schiffshavarien nur die 
Maßnahmen, die geeignet sind, dauernd oder in einem 
nicht nur unerheblichen Ausmaß nachteilige Verände-
rungen der Wasserbeschaffenheit herbeizuführen (§ 9 
Abs. 2 Nr. 2 WHG) in Betracht. Auch hierfür wird je-
doch eine zweckgerichtete Handlung verlangt.396 Er-
fasst wird zum Beispiel das Ablagern von lösungsmit-
telhaltigem Schlamm in einem Klärteich397 oder das 
Lagern und Behandeln von Autowracks auf unbefestig-
ter, öldurchlässiger Fläche.398 Eine derartige zweckge-
richtete Handlung liegt bei Schiffshavarien nicht vor. 
Auch Nr. 8 der Anlage 1 kann für ammoniakbetriebene 
Schiffe nicht angenommen werden, da der zur Fortbe-
wegung erforderlich Kraftstoff nicht in diesem Sinne 
befördert wird. Er wird nicht mit dem Ziel mitgeführt, 
ihn an einen anderen Ort zu verbringen, sondern viel-
mehr zum kontinuierlichen Verbrauch durch den Mo-
tor, um so die Fortbewegung zu ermöglichen. 

Für das Szenario einer Schiffshavarie verbleibt somit 
nur die Verschuldenshaftung nach § 3 Abs. 1 
Nr. 2 USchadG als potenzielles Haftungsrisiko. Da-
nach gilt das USchadG für Schädigungen von Arten 
und natürlichen Lebensräumen im Sinne des § 19 
Abs. 2 und 3 BNatSchG und unmittelbare Gefahren 
solcher Schäden, die durch andere berufliche Tätigkei-
ten als die in Anlage 1 aufgeführten verursacht werden, 
sofern der Verantwortliche vorsätzlich oder fahrlässig 
gehandelt hat. Obwohl das USchadG eine öffentlich-
rechtliche Verantwortlichkeit begründet, wird zur Er-
mittlung des Verschuldensmaßstabs auf das zivil-
rechtliche Verständnis aus § 276 BGB zurückgegrif-
fen.399 Das sorgfaltspflichtwidrige Verhalten muss sich 
dabei auf das Schutzgut, nämlich die Arten und natür-
liche Lebensräume beziehen, das heißt die Gefähr-
dung oder Schädigung dieser Schutzgüter durch das 
berufliche Verhalten muss für den Verantwortlichen 
zumindest erkennbar gewesen sein.400 Er handelt dann 
fahrlässig, wenn er erhebliche nachteilige Auswirkun-
gen seines Verhaltens auf die Erreichung oder Beibe-
haltung des günstigen Erhaltungszustands geschütz-
ter Lebensräume oder Arten oder unmittelbare 

396 Hasche, BeckOK § 9 WHG Rn. 20; Pape, Landmann/Roh-
mer § 9 WHG Rn. 72. 
397 OVG Koblenz ZfW 1990, 339. 
398 BVerwGE 66, 300. 
399 BVerwG, Urt. v. 21.9.2017 – 7 C 29/15, juris Rn. 18. 
400 Beckmann/Wittmann, Landmann/Rohmer § 3 USchadG 
Rn. 11. 
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Gefahren solcher erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen unter Beachtung der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt vorhersehen und vermeiden konnte.401 Diese 
verschuldensabhängige Haftung gilt jedoch ausdrück-
lich nur für Schädigungen von Arten und natürlichen 
Lebensräumen, also Biodiversitätsschäden: Ein 
schuldhaftes Handeln, das keine Tätigkeit im Sinne der 
Anlage 1 darstellt und zu einer Schädigung von Gewäs-
sern oder Boden führt, begründet eine Haftung nach 
dem USchadG nicht.402 Der Anwendungsbereich des 
USchadG ist in dieser Hinsicht also stark einge-
schränkt. Immerhin greift die Haftung in räumlicher 
Hinsicht auch im Bereich der ausschließlichen Wirt-
schaftszone, § 3 Abs. 2 USchadG. Entsprechend der 
ausschließlichen Wirkung der internationalen Haf-
tungsübereinkommen ist die Haftung ausgeschlossen 
für Vorfälle, die in deren Anwendungsbereich fallen, 
§ 3 Abs. 3 Nr. 3 i.V.m. Anlage 2 USchadG. 

Die §§ 4 bis 6 und 8 Abs. 1 USchadG regeln den Inhalt 
der ordnungsrechtlichen Verantwortlichkeit. Verant-
wortlicher ist der unmittelbare Verursacher des Um-
weltschadens, § 2 Nr. 3 USchadG. Er hat nach Eintritt 
eines Umweltschadens insbesondere die erforderli-
chen Schadensbegrenzungsmaßnahmen vorzuneh-
men (§ 6 Nr. 1 USchadG) und die erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen gem. § 8 USchadG zu ergreifen (§ 6 
Nr. 2 USchadG). §§ 7 ff. USchadG enthalten die ent-
sprechenden behördlichen Eingriffsermächtigungen, 
um die Pflichten der Schadensverantwortlichen 
durchzusetzen. Der Verantwortliche trägt gem. § 9 
Abs. 1 S. 1 USchadG die Kosten der zu treffenden Maß-
nahmen. 

3.3.3 Strafrecht 
Das folgende Kapitel stellt die nationalen Strafvor-
schriften dar, die bei einem Eintrag von Ammoniak in 
Gewässer von Bedeutung sein können. Dabei soll ins-
besondere auf die verschiedenen Schutzgüter und De-
liktstypen der Strafvorschriften eingegangen werden. 

Das Strafgesetzbuch (StGB)  regelt Straftaten gegen 
die Umwelt in seinem 29. Abschnitt, konkret in den 
§§ 324 bis 330d. Diese umfassen verschiedene Hand-
lungen, die die Umwelt schädigen können, und stellen 
sie unter Strafe. Ein besonderer Fokus soll hier auf den 
Bereich des Gewässerschutzstrafrechts gelegt wer-
den. Generell ist zwischen vorsätzlicher und fahrlässi-
ger Begehung zu unterscheiden. Strafbar ist nur 

 
 
401 BVerwG, Urt. v. 21.9.2017 – 7 C 29/15, juris Rn. 23. 
402 Beckmann/Wittmann, Landmann/Rohmer § 3 USchadG 
Rn. 12. 

vorsätzliches Handeln, wenn nicht das Gesetz fahrläs-
siges Handeln ausdrücklich mit Strafe bedroht, 
§ 15 StGB (ggf. i.V.m. § 1 EGStGB). Enthält eine Straf-
norm also keine ausdrücklich fahrlässige Begehungs-
form, wird nur vorsätzliches Handeln erfasst. Vorsätz-
lich handelt, wer die Möglichkeit des Erfolgseintritts er-
kennt und diesen zumindest billigend in Kauf nimmt. 

Wie bereits für die zivilrechtliche Haftung stellt sich zu-
nächst die insbesondere für die Seeschifffahrt zentrale 
Frage, ob das deutsche Strafrecht überhaupt Anwen-
dung findet. Die Anwendbarkeit des StGB richtet sich 
nach den §§ 3-7, 9 StGB. Danach gilt das deutsche 
Strafrecht zunächst für Taten, die im Inland begangen 
werden (Territorialitätsprinzip, § 3 StGB), für Taten, die 
auf einem Schiff begangen werden, das berechtigt ist, 
die Bundesflagge zu führen (Flaggenprinzip, § 4 StGB) 
sowie für Taten, die im Ausland von einem Deutschen 
begangen werden (Personalitätsprinzip, § 7 Abs. 2 
Nr. 1 StGB). Schließlich ist das deutsche Strafrecht 
nach § 9 StGB auch auf eine im Ausland begangene 
Handlung anwendbar, die zur Verunreinigung eines in-
ländischen Gewässers führt, da sie dann als im Inland 
begangen gilt. In Bezug auf den Schiffsverkehr folgt da-
mit zunächst die Anwendbarkeit des deutschen Straf-
rechts erstens innerhalb der deutschen Binnen- und 
Küstengewässer, gleich welche Flagge das Schiff 
führt, zweitens außerhalb der deutschen Küstenge-
wässer, sofern das Schiff unter deutscher Flagge fährt, 
und drittens außerhalb der deutschen Küstengewäs-
ser, sofern der Täter Deutscher ist. 

3.3.3.1 § 324 StGB Gewässerverunreini-
gung 

Nach § 324 StGB wird bestraft, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig unbefugt ein Gewässer verunreinigt oder 
sonst dessen Eigenschaften nachteilig verändert oder 
dies auch nur versucht. Die Gewässerverunreinigung 
wird mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder Geld-
strafe bestraft, sofern sie vorsätzlich erfolgt. Handelt 
der Täter fahrlässig, wird sie mit bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft. Schutzgut der Gewässerverun-
reinigung sind die Gewässer. Ihre Strafbarkeit ist 
selbstständig, das heißt vom Individualgüterschutz 
abgekoppelt. Auf eine Verletzung oder Gefährdung ei-
nes Individualguts, wie z.B. der Gesundheit eines Men-
schen kommt es nicht an. Insofern ist der Rechtsgüter-
schutz, insgesamt betrachtet, vorverlagert.403 

403 Breuer/Gärditz, Öffentliches und privates Wasserrecht, 8. 
Kapitel, Rn. 1572. 
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Tatobjekt des § 324 StGB ist ein Gewässer. Unter den 
Begriff des Gewässers fallen gem. § 330d Abs. 1 
Nr. 1 StGB oberirdische Gewässer, das Grundwasser 
und das Meer. Der Gewässerschutz ist also nicht auf 
bestimmte Bereiche des natürlichen Wasserkreislau-
fes beschränkt. Der Strafanspruch des § 324 StGB 
erstreckt sich jedenfalls auf alle inländischen Ge-
wässer (Binnengewässer und Küstenmeer) sowie 
die Meeresgebiete innerhalb der deutschen aus-
schließlichen Wirtschaftszone. Für Schiffe, die unter 
deutscher Flagge fahren, erstreckt er sich weltweit, 
insbesondere auch auf die Hohe See. Dies folgt aus 
dem Zusammenspiel zwischen dem Gewässerbegriff 
des § 324 StGB mit den allgemeinen Vorschriften zur 
Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts: Der straf-
rechtliche Gewässerbegriff lehnt sich an den Gewäs-
serbegriff in § 3 Nr. 1-4 WHG an. Gem. § 3 Nr. 2a WHG 
gelten als Meeresgewässer die Küstengewässer sowie 
die Gewässer im Bereich der deutschen ausschließli-
chen Wirtschaftszone und des Festlandsockels, je-
weils einschließlich des Meeresgrundes und des Mee-
resuntergrundes. Damit werden auch Gewässer, die 
nicht im deutschen Hoheitsgebiet liegen, dem Schutz 
des § 324 StGB unterstellt. Allerdings wird dadurch 
nicht der räumliche Anwendungsbereich des deut-
schen Strafrechts bestimmt.404 Dieser richtet sich wei-
terhin nach den §§ 3-7, 9 StGB, der oben bereits darge-
stellt wurde. Über den allgemeinen Anwendungsbe-
reich hinaus findet das deutsche Strafrecht nach § 5 
Nr. 11 StGB unter anderem im Falle einer Gewässer-
verunreinigung nach § 324 StGB auch außerhalb des 
deutschen Hoheitsgebiets aber innerhalb der deut-
schen ausschließlichen Wirtschaftszone Anwendung, 
soweit völkerrechtliche Übereinkommen zum Schutze 
des Meeres ihre Verfolgung als Straftaten gestatten. 
Damit wird die deutsche Strafgewalt einerseits auf 
fremde Schiffe außerhalb der deutschen Küstenge-
wässer erweitert, andererseits räumlich auf die aus-
schließliche Wirtschaftszone begrenzt.405 Die hierfür 
maßgeblichen Regelungen enthält das SRÜ: Der Küs-
tenstaat ist berechtigt, Vorschriften gegen das Einbrin-
gen zu erlassen und durchzusetzen (Art. 210, 
216 SRÜ). Die Strafgerichtsbarkeit des Flaggenstaates 
hat jedoch Vorrang (Art. 228 SRÜ). Die Gerichte des 

 
 
404 Alt, MüKo § 324 StGB Rn. 12. 
405 Ambos, MüKo § 5 StGB Rn. 36. 
406 Alt, MüKo § 324 StGB Rn. 21. 
407 Alt, MüKo § 324 StGB Rn. 23. 
408 BGH NStZ 1987, 324; BayObLG JR 1988, 344; OLG Düssel-
dorf NJW 1991, 1123, 1124; OLG Stuttgart NStZ 1994, 590, 
591. 

Küstenmeeres dürfen zudem grundsätzlich nur Geld-
strafen verhängen (Art. 230 SRÜ). Art. 12 AG-SRÜ wei-
tet die Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts noch 
weiter aus auf das gesamte Gebiet der Nord- und Ost-
see, mit der Einschränkung, dass die Taten im Hoheits-
gebiet fremder Staaten auch nach deren Recht straf-
bar sein müssen.406 

Bei § 324 StGB handelt es sich um ein sog. Erfolgsde-
likt. Das Gesetz stellt also nur auf die Verursachung ei-
nes Erfolgs ab, ohne ein hierzu führendes Verhalten zu 
umschreiben.407 Taterfolg von § 324 StGB ist die Ver-
unreinigung oder sonstige nachteilige Veränderung 
der Eigenschaften eines Gewässers. Beim unkon-
trollierten Eintrag von Ammoniak in ein Gewässer 
liegt eine nachteilige Veränderung sehr nahe. Sie 
liegt vor bei jeder Verschlechterung der Gewässerei-
genschaften in physikalischer, chemischer, biologi-
scher oder thermischer Hinsicht, die über unerhebli-
che und geringfügige Beeinträchtigungen hinaus-
geht.408 Geschützt wird das Gewässer in seinem kon-
kreten Zustand der „relativen Reinheit“, sodass die 
Verschlechterung auch ein bereits verschmutztes Ge-
wässer betreffen kann.409 Um im Einzelfall festzustel-
len, ob eine nachteilige Veränderung vorliegt, können 
Größe und Tiefe des Gewässers, Wasserführung, 
Fließgeschwindigkeit und Vorbelastung sowie Menge, 
Konzentration und Gefährlichkeit der eingeleiteten 
Substanz eine Rolle spielen.410 Zwar scheiden mini-
male Beeinträchtigungen aus dem Tatbestand aus; es 
reicht allerdings aus, wenn nur ein Teil des Gewässers 
nachteilig verändert wurde.411 Der eingeleitete Stoff 
muss sich nicht zwangsläufig mit dem Wasser ver-
mischt haben.412 Werden gesetzliche oder behördliche 
Grenzwerte überschritten, ist eine nachteilige Verän-
derung der Gewässereigenschaften regelmäßig als be-
wiesen anzusehen; Schäden wie Fisch- oder Vogel-
sterben sind nicht erforderlich.413 

Das Merkmal „unbefugt“ stellt hingegen kein eigenes 
Tatbestandsmerkmal dar, sondern ist als Hinweis da-
rauf zu verstehen, dass zu prüfen ist, ob das im Übrigen 
tatbestandsmäßige Verhalten im Einzelfall nicht 
rechtswidrig und damit straflos ist. Neben den allge-
meinen strafrechtlichen Rechtfertigungsgründen, wird 

409 OLG Celle NJW 1986, 2326; OLG Frankfurt a. M. NJW 1987, 
2753; Witteck, BeckOK § 324 StGB Rn. 18. 
410 BGH NStZ 1991, 281, 282; OLG Karlsruhe JR 1983, 339. 
411 BGH NStZ 1987, 323, 324; 1991, 281; OLG Köln NJW 1988, 
2119, 2120. 
412 Alt, MüKo § 324 StGB Rn. 24. 
413 Witteck, BeckOK § 324 StGB Rn. 20. 
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hier insbesondere die Verwaltungsakzessorietät des 
Umweltstrafrechts relevant: Strafrechtlich kann nicht 
verboten und verfolgbar sein, was verwaltungsrecht-
lich erlaubt ist. Die Gewässerverunreinigung ist also 
dann nicht strafbar, wenn sie von einer verwaltungs-
rechtlichen Erlaubnis gedeckt ist.414 Erforderlich für 
die Rechtfertigung ist allerdings, dass die Erlaubnis ge-
rade auf die Verschlechterung der Gewässereigen-
schaften bezogen ist und bewusst von diesem Verbot 
freistellen will.415 Für Havarien ammoniakbetriebener 
Schiffe ist dies kaum vorstellbar. 

§ 324 Abs. 1 StGB stellt zunächst die vorsätzliche Her-
beiführung der Gewässerverunreinigung unter Strafe, 
§ 15 StGB. Vorsätzlich handelt, wer die Möglichkeit des 
Erfolgseintritts erkennt und sie zumindest billigend in 
Kauf nimmt. Darüber hinaus stellt § 324 Abs. 3 StGB 
auch die fahrlässige Begehung unter Strafe. Wie die zi-
vilrechtliche Haftung, setzt auch die fahrlässige Bege-
hung im Strafrecht pflichtwidriges Handeln, das heißt 
den Verstoß des Täters gegen eine ihn treffende Sorg-
faltspflicht voraus. Für den von § 324 Abs. 3 sanktio-
nierten Fahrlässigkeitsvorwurf kommen allerdings nur 
gewässerbezogene Nachlässigkeiten in Betracht. Die 
verletzte Sorgfaltspflicht muss also zumindest auch 
dem Schutz der Gewässer dienen (sog. gewässerspe-
zifischer Schutzzweckzusammenhang).416 Solche ge-
wässerbezogenen Nachlässigkeiten können beispiels-
weise in unachtsam durchgeführten Betankungsvor-
gängen und schuldhaft herbeigeführten Schiffsver-
kehrsunfällen liegen.417 

3.3.3.2 § 325 StGB Luftverunreinigung 
Grundsätzlich käme auch eine Anwendung des § 325 
Abs. 1 StGB in Betracht, wonach bestraft werden soll, 
wer beim Betrieb einer Anlage, insbesondere einer Be-
triebsstätte oder Maschine, unter Verletzung verwal-
tungsrechtlicher Pflichten Veränderungen der Luft ver-
ursacht, die geeignet sind, außerhalb der Anlage gehö-
renden Bereichs die Gesundheit eines anderen, Tiere, 
Pflanzen oder andere Sache von bedeutendem Wert zu 
schädigen. Nach § 325 Abs. 7 StGB sind allerdings 
Kraft-, Schienen-, Luft- und Wasserfahrzeuge von 
§ 325 StGB ausgenommen. 

 
 
414 Witteck, BeckOK § 324 StGB Rn. 27 ff. 
415 Witteck, BeckOK § 324 StGB Rn. 36. 
416 Witteck, BeckOK § 324 StGB Rn. 23. 
417 OLG Köln Beck RS 2014, 16763. 

3.3.3.3 § 330 StGB Besonders schwerer 
Fall einer Umweltstraftat  

§ 330 Abs. 1 StGB erhöht die Strafandrohung unter an-
derem für eine vorsätzliche Tat nach § 324 Abs. 1 StGB 
in besonders schweren Fällen auf Freiheitsstrafe bis 
zu zehn Jahre. Das Gesetz gibt verschiedene Beispiele 
dafür, wann ein besonders schwerer Fall in der Regel 
vorliegt. Diese sog. Regelbeispiele haben für die Ge-
richte Indizcharakter und sind nicht abschließend. Ein 
besonders schwerer Fall liegt gem. § 329 Abs. 1 StGB 
in der Regel vor, wenn der Täter ein Gewässer derart 
beeinträchtigt, dass die Beeinträchtigung nicht, nur 
mit außerordentlichem Aufwand oder erst nach länge-
rer Zeit beseitigt werden kann (Nr. 1), die öffentliche 
Wasserversorgung gefährdet (Nr. 2), einen Bestand 
von Tieren oder Pflanzen einer streng geschützten Art 
nachhaltig schädigt (Nr. 3) oder aus Gewinnsucht han-
delt (Nr. 4). 

Für das Szenario der Havarie eines ammoniakbetrie-
benen Schiffes sind insbesondere Nr. 1 und Nr. 3 von 
Relevanz. In Bezug auf Nr. 1 kann eine Beeinträchti-
gung eines Gewässers beispielsweise dann nicht mehr 
beseitigt werden, wenn es durch Eutrophierung zu ei-
ner völligen Dominanz der anaeroben gegenüber den 
aeroben Abbauprozessen in den unteren Gewässer-
schichten kommt und das Gewässer daraufhin „um-
kippt“.418 Eine Beeinträchtigung kann nur mit außeror-
dentlichem Aufwand beseitigt werden, wenn die zur 
Beseitigung erforderlichen Investitionskosten für Pla-
nung, Material oder Arbeitskräfte weit über dem 
Durchschnitt vergleichbarer Fälle liegt.419 Ob eine Be-
seitigung erst nach „längerer Zeit“ erfolgen konnte, 
muss seitens des Gerichts unter Berücksichtigung al-
ler Umstände des Einzelfalls entschieden werden. Ein 
genereller Maßstab lässt sich in temporaler Hinsicht 
nicht anlegen.420 Eine nur mehrstündigen Unterbre-
chung der Gewässernutzung stellt jedenfalls noch kei-
nen längeren Zeitraum dar.421 

§ 330 Abs. 2 StGB enthält daneben sog. echte Qualifi-
kationstatbestände. Sie erweitern den jeweiligen 
Grundtatbestand um weitere qualifizierende Merk-
male. Liegt ein solcher Qualifikationstatbestand vor, 
erhöht er zwingend den Strafrahmen (im Gegensatz zur 
bloßen Indizwirkung der Regelbeispiele). Gem. § 330 
Abs. 2 StGB ist demnach mit Freiheitsstrafe bis zu 

418 Witteck, BeckOK § 330 StGB Rn. 6.1. 
419 Alt, MüKo § 330 StGB Rn. 8; Witteck, BeckOK § 330 StGB 
Rn. 6. 
420 Witteck, BeckOK § 330 StGB Rn. 6. 
421 Heine/Schittenhelm, Schönke/Schröder § 330 StGB Rn. 5. 
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zehn Jahren zu bestrafen, wer einen anderen Men-
schen in die Gefahr des Todes oder einer schweren Ge-
sundheitsschädigung oder eine große Zahl von Men-
schen in die Gefahr einer Gesundheitsschädigung 
bringt (Nr. 1). Mit drei bis 15 Jahren Freiheitsstrafe wird 
bestraft, wer den Tod eines anderen Menschen verur-
sacht (Nr. 2). 

Da die Ausführungen zur den potenziellen Risiken ei-
nes mit Ammoniak betriebenen Schiffes gezeigt ha-
ben, dass auch der Tod eines Menschen bei einer be-
stimmten Konzentration bzw. Zeit nicht kategorisch 
auszuschließen ist, müssen sich Betreiber auch die-
ses Umstandes bewusst sein. 

Schließlich ist zu betonen, dass § 330 Abs. 1 und 
2 StGB jeweils auf der vorsätzlich begangenen Tat 
nach § 324 Abs. 1 StGB aufbauen. Im Falle von Hava-
rien ammoniakbetriebener Schiffe wird jedoch in der 
Regel nur eine Fahrlässigkeitshaftung nach § 324 
Abs. 3 StGB in Betracht kommen, die keinen Raum für 
die Strafzumessungsregelung bzw. Qualifikation des 
§ 330 StGB lässt. 

3.3.3.4 § 330a StGB Schwere Gefährdung 
durch Freisetzen von Giften  

§ 330a StGB stellt die schwere Gefährdung durch Frei-
setzung von Giften unter Strafe. Im Unterschied zu den 
zuvor genannten, gilt der Schutzzweck dieser Straf-
norm nicht einem Umweltgut, sondern den Individu-
algütern Leben, Körper und Gesundheit des Men-
schen.422 Nach § 330a Abs. 1 StGB bestraft wird mit 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren wer 
Stoffe, die Gifte enthalten oder hervorbringen können, 
verbreitet oder freisetzt und dadurch die Gefahr des 
Todes oder einer (schweren) Gesundheitsschädigung 
anderer Menschen verursacht. Verursacht der Täter 
durch die Tat den Tod eines anderen Menschen, so ist 
die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, 
§ 330a Abs. 2 StGB. 

Gift meint jeden anorganischen oder organischen 
Stoff, der unter bestimmten Bedingungen durch che-
mische oder chemisch-physikalische Wirkung nach 
seiner Beschaffenheit oder Menge generell geeignet 
ist, die Gesundheit oder das Leben von Menschen zu 
zerstören, also zumindest wesentliche körperliche Fä-
higkeiten und Funktionen in erheblichem Umfang 

aufzuheben.423 Ammoniak ist hierzu ohne weiteres ge-
eignet, stellt also ein Gift im Sinne der Vorschrift dar. 
Im Falle der Havarie eines ammoniakbetriebenen 
Schiffes kann es dazu kommen, dass sich Ammoniak 
unkontrollierbar in der Umgebung ausbreitet und da-
mit freigesetzt wird. Dort kann es eine Gesundheitsge-
fahr für Menschen darstellen. Um § 330a Abs. 1 StGB 
zu verwirklichen müsste der Täter allerdings sowohl 
das Freisetzen als auch die Gefährdung vorsätzlich be-
gangen haben, § 15 StGB. Wie bereits im Kontext von 
§ 330 StGB ist eine solche vorsätzliche Begehung für 
die Konstellation der Havarie eines ammoniakbetrie-
benen Schiffes unwahrscheinlich. Deshalb bestraft 
§ 330 Abs. 4 StGB die Kombination aus einer vorsätzli-
chen Freisetzung und einer fahrlässigen Gefährdung 
mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafen oder Geldstrafe. 
§ 330 Abs. 5 StGB bestraft die Kombination aus einer 
leichtfertigen (d.h. grob fahrlässigen) Freisetzung und 
einer fahrlässigen Gefährdung mit bis zu drei Jahren 
Freiheitsstrafe oder Geldstrafe. 

3.3.3.5 § 8 ÖlSG Verletzung der Versiche-
rungspflicht 

Schließlich ergibt sich eine weitere für den Themen-
komplex relevante Strafnorm aus dem ÖlSG. Wie oben 
bereits erwähnt enthält das ÖlSG in § 1 zunächst die 
Rechtsanwendungsbefehle für die innerstaatliche An-
wendbarkeit des ÖlHÜ, ÖlFÜ und BunkerölÜ in 
Deutschland. Aus dem ÖlHÜ und dem BunkerölÜ folgt 
die Pflicht des eingetragenen Schiffseigentümers zur 
Aufrechterhaltung einer Versicherung oder sonstigen 
finanziellen Sicherheit zur Absicherung der durch sie 
begründeten Ansprüche. Die Verletzung dieser Pflicht 
wird durch § 8 ÖlSG unter Strafe gestellt. Bei einem 
vorsätzlichen Verstoß gegen die Versicherungspflicht 
aus dem ÖlHÜ ist die Sanktion gem. § 8 Abs. 1 ÖlSG 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe. Die 
fahrlässige Verletzung der Versicherungspflicht aus 
dem ÖlHÜ wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft, § 8 Abs. 3 ÖlSG. Ebenso 
wird der vorsätzliche Verstoß gegen die Versicherungs-
pflicht aus dem BunkerölÜ bestraft, § 8 Abs. 2 ÖlSG. 
Die fahrlässige Verletzung der Versicherungspflicht 
aus dem BunkerölÜ ist gem. § 9 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 als 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 30.000 € 
bewehrt.

 

 
 
422 Breuer/Gärditz, Öffentliches und privates Wasserrecht, 8. 
Kapitel, Rn. 1578. 

423 Witteck, BeckOK § 330a StGB Rn. 6. 
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4 Hemmnisanalyse 

Ammoniak bietet als maritimer Kraftstoff große Poten-
tiale für die Energiewende. Als kohlenstofffreies Was-
serstoffderivat eignet es sich als grüner Energieträger 
und lässt sich ohne die Entstehung von Rußpartikeln 
und Kohlenstoffdioxid verbrennen. Gleichzeitig han-
delt es sich um einen toxischen Stoff, der geeignet ist, 
Menschen und Natur zu schädigen. Dass im Falle einer 
Schiffshavarie Schäden durch den Kraftstoff des Schif-
fes verursacht werden können, gilt allerdings ebenso 
für herkömmliche Kraftstoffe wie Schweröl oder Mari-
nediesel. Das Toxizitätsniveau für Fische und wirbel-
lose Wassertiere ist für Ammoniak, Schweröl und Ma-
rinediesel vergleichbar hoch.424 Immerhin verflüchti-
gen sich Ammoniak und Marinediesel schneller als 
Schweröl. Für Menschen hingegen stellt Ammoniak 
grundsätzlich eine größere Gesundheitsgefahr dar als 
Schweröl und Marinediesel, allerdings sind schon ge-
ringe, vergleichsweise ungefährliche, Konzentrationen 
aufgrund seines strengen Geruchs einfach festzustel-
len. Das sichere Handling von Ammoniak ist insbeson-
dere im Kontext der industriellen Beförderung als Bulk-
ladung bereits erprobt und Verfahrensabläufe etab-
liert. In Anbetracht des großen Gefährdungspotentials 
für Menschen wird der Einsatz von Ammoniak als Kraft-
stoff für große Passagierschiffe jedoch hinterfragt.425 
Gleiches gilt für den Bereich der Sport- und Freizeit-
schifffahrt. Dort gibt es zudem keine mit der industriel-
len Schifffahrt vergleichbaren Erfahrungswerte im 
Handling von Ammoniak, sodass große Zurückhaltung 
zu erwarten ist. 

Hat infolge einer Schiffshavarie Ammoniak-Kraftstoff 
einen Schaden verursacht, stellt sich die Frage seiner 
Ersatzfähigkeit. Es bestehen verschiedenste potenziell 
einschlägigen Haftungsnormen. Gleichzeitig liegen ei-
ner Schiffshavarie häufig komplexe Geschehensab-
läufe zugrunde, an denen eine Vielzahl an Personen 
auf verschiedene Weise beteiligt sein können.426 Vor 
diesem Hintergrund ist die Frage, wer für welchen 
Schaden einzustehen hat, entsprechend schwierig 
und nur im Einzelfall zu beantworten. Von Fall zu Fall 
muss analysiert werden, welches nationale Recht (ggf. 
geprägt vom internationalen Recht) anwendbar ist, ob 
ein sorgfaltswidriges Verhalten erkennbar ist (oder ob 
eine Gefährdungshaftung besteht, für die ein Sorg-
faltspflichtverstoß nicht erforderlich ist) und der 

 
 
424 Cames et al., Ammonia as a marine fuel, S. 15 ff., 24. 
425 Cames et al., Ammonia as a marine fuel, S. 45. 

Schaden durch dieses Verhalten verursacht wurde, 
wer sich das pflichtwidrige Verhalten ggf. zurechnen 
lassen muss, ob der entstandene Schaden ersatzfähig 
ist und ob eine Möglichkeit zur Begrenzung der Haftung 
besteht. Hier sind verschiedenste Konstellationen 
denkbar. 

Das bisher etablierte Haftungsregime für Schiffshava-
rien ist insbesondere für die Seeschifffahrt auf die Ver-
wendung von Schweröl als Schiffskraftstoff zuge-
schnitten und berücksichtigt andere gefährliche Sub-
stanzen nur als potenzielle Bulkladung, also als Ge-
genstand einer Beförderung zum Zwecke des bloßen 
Transports. Die Verwendung von Ammoniak als Kraft-
stoff war bislang nicht Regelungsgegenstand. Wäh-
rend die Verwendung alternativer Kraftstoffe mit 
dem Ziel einer klimaneutralen Schifffahrt in der Pra-
xis immer mehr Tempo aufnimmt, scheint der ein-
schlägige Rechtsrahmen nicht Schritt zu halten und 
weist im Hinblick auf mögliche Schädigungsszena-
rien Mängel und Unzulänglichkeiten auf. Im Folgen-
den sollen die potenziellen haftungsrechtlichen 
Hemmnisse für die Verwendung von Ammoniak als 
maritimen Kraftstoff dargelegt werden. 

4.1 Fehlen eines internationalen 
Haftungsregimes für alternative 
Kraftstoffe 

Im Bereich der Seeschifffahrt definieren das ÖlHÜ, 
ÖlFÜ und BunkerölÜ fest umrissene Haftungsmaß-
stäbe für durch Schweröl verursachte Verschmut-
zungsschäden. Gleichzeitig unterbindet ihre aus-
schließliche Wirkung die Geltendmachung von Ent-
schädigungsansprüchen nach andere (nationalen) 
Vorschriften. Die Verwendung von Ammoniak als 
Kraftstoff wird von keinem bestehenden Haftungs-
übereinkommen erfasst. Weder das ÖlHÜ noch das 
BunkerölÜ oder HNS-Ü sehen Haftungsregelungen 
für durch die Verwendung von Ammoniak als Kraft-
stoff verursachte Schäden vor. Findet kein internati-
onales Haftungsübereinkommen Anwendung auf den 
durch Ammoniak-Kraftstoff verursachten Schaden, 
können sich die haftungsbegründenden Vorschriften 
aus dem jeweils anwendbaren nationalen Recht erge-
ben. Während im Rahmen dieser Studie neben dem in-
ternationalen Recht allein das deutsche nationale 
Recht beleuchtet wurde, können die Haftungsfragen in 

426 Vgl. nur den Fall der „Prestige“, angerissen in Kapitel 3, S. 
14. 
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anderen nationalen Rechtsordnungen mitunter sehr 
unterschiedlich zu beantworten sein. Die regulatori-
sche Lücke im internationalen Recht verlagert die 
Haftungsfragen auf die nationale Ebene und führt so 
zu einer Fragmentierung der Rechtslage. Während 
weitreichende Unterschiede zwischen verschiedenen 
Rechtskreisen (Civil Law, Common Law, Customary 
Law, Muslim Law, Jewish Law) bestehen, können sich 
auch die Haftungsregime von Staaten, die demselben 
Rechtskreis angehören, wesentlich unterscheiden. 
Der aus diesen Unterschieden entstehende Fli-
ckenteppich unilateral verabschiedeter nationaler 
Gesetze produziert unnötige Unsicherheit und Un-
vorhersehbarkeit sowohl für die Verwender von Am-
moniak-Kraftstoff als auch für die Geschädigten ei-
ner Havarie, die Rechtsschutz suchen.427 Aus der 
Sicht der Verwender von Ammoniaktreibstoff stellt ins-
besondere die Frage nach der Haftungsbegrenzungs-
möglichkeit eine große Unsicherheit dar. Für die Ge-
schädigten einer Havarie besteht ein großer Nachteil 
insbesondere darin, dass nach dem innerstaatlichen 
Recht der meisten Rechtsordnungen die deliktsrecht-
liche Haftung in der Regel verschuldensabhängig ist. 
Mangels einheitlicher internationaler Regelungen ist 
die konkret greifende Haftung das Ergebnis des Zu-
sammenspiels der jeweils anwendbaren haftungsbe-
gründenden und haftungsbegrenzenden nationalen 
und internationalen Vorschriften, die sich von Fall zu 
Fall stark unterscheiden können. Hinzu kommt, dass 
die Rechtsstaatlichkeit in den betroffenen Ländern ge-
gebenenfalls deutlich schwächer entwickelt ist, als wir 
es in Deutschland gewohnt sind. Neben der Frage da-
nach, ob und welcher Anspruch bestünde, kommen 
Unsicherheiten in Bezug auf den Zugang zu einer unab-
hängigen Gerichtsbarkeit hinzu. Hier sind die Haften-
den den jeweiligen lokalen Gegebenheiten ausgelie-
fert. 

Im Ergebnis sind verschiedene Aspekte zu erkennen, 
die Unsicherheiten produzieren. Dies gilt insbeson-
dere für unterentwickelte Sicherheitsstandards und -
vorschriften sowie für die Gefahr, einer Vielfalt natio-
naler Rechtsordnungen und Haftungsregime ausge-
setzt zu sein. Solange keine einheitlichen internationa-
len Übereinkommen über die Verwendung von 

 
 
427 Vgl. bzgl. LNG als maritimen Kraftstoff Xu et al., The Use of 
LNG as a Marine Fuel: Civil Liability Considerations from an 
International Perspective, Journal of Environmental Law, 
2017, 29, 129, 132 ff. 
428 Standard Club, Alternative Fuel Advisory Panel – Q&A, 
abrufbar unter: https://www.standard-club.com/knowledge-

Ammoniaktreibstoff bestehen, droht es zu einer weite-
ren Fragmentierung der Thematik durch nationale bzw. 
regionale Vorschriften zu kommen.428 Aus haftungs-
rechtlicher Sicht ist es somit bislang noch unattraktiv, 
Ammoniak anstelle von etablierten konventionellen 
Kraftstoffen zu verwenden. Es braucht regulatorische 
Anreize, die dieses Attraktivitätsungleichgewicht zu-
gunsten nachhaltiger Kraftstoffe wie Ammoniak um-
kehren.429 Ein neues internationales Abkommen 
könnte für Klarheit und Kohärenz bei der Behandlung 
von Schadensersatzansprüchen sorgen sowie Anreize 
für die Verwendung nachhaltiger Kraftstoffe setzen. 

4.1.1 Haftungsgrundlage 
Die internationalen Haftungsübereinkommen statuie-
ren eine Gefährdungshaftung des Schiffseigentümers 
(und gegebenenfalls weniger weiterer Personen). Im 
Anwendungsbereich dieser Gefährdungshaftung 
kommt es auf eine Sorgfaltspflichtverletzung nicht an. 
Entsteht ein Schaden aufgrund des ausgetretenen 
Bulks bzw. Bunkers, muss der Schiffseigentümer dafür 
einstehen, unabhängig davon, ob er oder seine Gehil-
fen die erforderliche Sorgfalt eingehalten haben oder 
nicht. In den Haftungsregimen des nationalen 
Rechts besteht eine vergleichbare Gefährdungshaf-
tung in der Regel nicht. Es verbleibt die Verschul-
denshaftung. So auch in Deutschland. Während im 
Luft-, Eisenbahn- und Straßenverkehr im deutschen 
Recht eine Gefährdungshaftung gilt,430 ist dies im 
Schiffsverkehr anders: Der Reeder haftet für Drittschä-
den grundsätzlich nur, wenn ihn ein Verschulden trifft. 
Daher stellt sich die Frage, wann ein Verschulden vor-
liegt, wann also sorgfaltswidrig gehandelt wurde. Der 
an die Verwender von Ammoniaktreibstoff anzule-
gende Sorgfaltsmaßstab ist jedoch noch nicht hinrei-
chend konturiert. Das liegt daran, dass Ammoniak in 
seiner neuen Verwendungsform als Kraftstoff mit ei-
nem völlig neuen Risikoprofil einhergeht.431 In regula-
torischer Hinsicht schlägt sich ein besser verstande-
nes Risikoprofil in detaillierten Sicherheitsstandards 
und -vorschriften (technischen Normen) nieder. Sie 
machen den Verwendern detaillierte Vorgaben hin-
sichtlich des Handlings von Ammoniak-Kraftstoff und 
sind daher mitbestimmend für die Entwicklung des an 

news/events-training/webinar-standard-club-alternative-
fuel-advisory-panel-3872/. 
429 Dazu mehr in Kapitel 5. 
430 § 33 LuftVG, § 1 HaftPflG, § 7 StVG. 
431 Vgl. Hand, Seatrade Maritime News, New fuels, new risks, 
https://www.seatrade-maritime.com/alternative-fuels/new-
fuels-new-risks.  

https://www.standard-club.com/knowledge-news/events-training/webinar-standard-club-alternative-fuel-advisory-panel-3872/
https://www.standard-club.com/knowledge-news/events-training/webinar-standard-club-alternative-fuel-advisory-panel-3872/
https://www.standard-club.com/knowledge-news/events-training/webinar-standard-club-alternative-fuel-advisory-panel-3872/
https://www.seatrade-maritime.com/alternative-fuels/new-fuels-new-risks
https://www.seatrade-maritime.com/alternative-fuels/new-fuels-new-risks
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die Verwender anzulegenden Sorgfaltsmaßstabs.432 
Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur haftungs-
rechtlichen Rechtssicherheit. Im Vergleich zu kon-
ventionellen Kraftstoffen sind die technischen und 
operativen Anforderungen an Ammoniak-Kraftstoff 
noch stark unterentwickelt.433 Für die Verwender ist 
es daher noch schwer einzuschätzen, welche Vorkeh-
rungen erforderlich sind, um den Sorgfaltsstandards 
zu genügen. Hinzu kommt, dass aufgrund des Fehlens 
rechtsverbindlicher Standards die Zertifizierung am-
moniakbetriebener Schiffe nur mittels Genehmigun-
gen zur Abweichung vom IGF-Code (AD&A-Verfahren) 
bzw. vom ES-TRIN möglich ist, welche mit den zwei- 
bis dreifachen Kosten eines konventionellen Zertifizie-
rungsprozesses verbunden ist. Gleichwohl befinden 
sich technische und operative Normen bereits in Ent-
wicklung. Zunehmende Erfahrungen mit ammoniakbe-
triebenen Schiffen werden in immer ausgereifteren 
technischen Normen münden. Für den Schutz der mit 
dem Schiffsbetrieb in Kontakt kommenden Personen 
und Sachen sowie der Umwelt ist dies zentral. Denn 
Prävention und Haftung – und dies gilt für eine Gefähr-
dungshaftung ebenso wie für eine Verschuldenshaf-
tung – können nur so wirksam sein wie die Technik zur 
Verhinderung oder Beseitigung von Schäden.434 Inso-
fern sind Technik und Recht gekoppelt. 

4.1.2 Haftungssubjekt 
Die internationalen Haftungsübereinkommen kanali-
sieren die Haftung auf den Schiffseigentümer (und ge-
gebenenfalls wenige weitere Personen). Fehlt diese 
Kanalisierung, muss der Haftungsschuldner im Einzel-
fall bestimmt werden. Grundsätzlich haftet, wer sich 
sorgfaltswidrig verhalten hat. Für sein Verschulden 
können aufgrund von Zurechnungsregeln allerdings 
auch anderen Personen einzustehen haben.435 Diese 
Zurechnungsregeln können zudem nationalen Unter-
schieden unterliegen. Es gestaltet sich daher mitun-
ter als anspruchsvoll zu ermitteln, welche Perso-
nen im Einzelfall einer Haftung unterliegen. Dies 
stellt eine weitere haftungsrechtliche Unsicherheit 

 
 
432 S. o. 3.3.1.4. 
433 S. o. 3.3.1.7; für einen Vergleich von konventionellen mit 
alternativen marinen Triebstoffen s. zudem IMO, GreenVo-
yage2050 – Alternative marine fuels: regulatory mapping. 
434 Bussek, Schutz der Meere vor Verschmutzung, S. 129. 
435 S. o. 3.3.1.8. 
436 Riviera Maritime, Legal expert highlights potential insur-
ance challenges for ammonia as marine fuel; abrufbar unter: 
https://www.rivieramm.com/videos/videos/legal-expert-
highlights-potential-insurance-challenges-for-ammonia-as-
marine-fuel-80563,Howard, Who pays for an alternative fuel 
spill?, abrufbar unter: https://www.seatrade-

dar. Kanalisierend wirkende Übereinkommen reduzie-
ren diese Komplexität für den unmittelbaren Schaden-
sausgleich enorm. Die Frage, ob schifffahrtsseitig an-
dere Personen ganz oder teilweise für den Schaden-
sausgleich aufkommen müssen, wird auf die Regress-
ebene verlagert. 

4.1.3 Haftungsbegrenzung 
Eine nach nationalem Recht begründete Haftung ist 
nicht automatisch unbegrenzt. Unabhängig davon, 
dass ein haftungsbegründendes internationales 
Übereinkommen für Ammoniak-Kraftstoff nicht be-
steht, kann das haftungsbegrenzende HBÜ Anwen-
dung finden. Die mitunter aus Kreisen der maritimen 
Industrie zu vernehmende Argumentation, das Fehlen 
eines Haftungsübereinkommens resultiere in unbe-
grenzter Haftung,436 ist nicht universell gültig. Wie oben 
bereits dargestellt,437 folgt aus dem HBÜ das Recht des 
Schiffseigentümers, Charterers, Reeders und Ausrüs-
ters eines Seeschiffs, seine Haftung für gegen ihn ge-
richtete Ansprüche zu beschränken. Davon umfasst 
werden insbesondere auch Personen- und Sachschä-
den sowie sonstige Schäden, die sich aus der Verlet-
zung nichtvertraglicher Rechte ergeben. Damit deckt 
das HBÜ auch Schäden ab, die über klassische Ver-
schmutzungsschäden (wie sie von ÖlHÜ und Bun-
kerölÜ abgedeckt sind) hinausgehen. Für Ammoniak 
(und auch andere alternative Kraftstoffe) ist dies be-
sonders relevant, da im Falle von Leckagen anstelle 
klassischer Verschmutzungsschäden wie im Falle von 
Ölverschmutzungen eher andere Personen- und Sach-
schäden zu befürchten sind.438 Wie ebenfalls bereits 
dargelegt,439 operieren mitunter auch internationale 
Haftungsübereinkommen mit dem Beschränkungs-
recht aus dem HBÜ, sofern sie keine eigene Beschrän-
kungsmöglichkeit vorsehen. So verweist Art. 6 Bun-
kerölÜ auf die allgemeine Möglichkeit der Haftungsbe-
schränkung und damit auf das HBÜ. Das HBÜ findet 
aber auch dann Anwendung, wenn es kein internatio-
nales Übereinkommen gibt, welches für den spezifi-
schen Fall eine Haftung begründet, wie es für die 

maritime.com/insurance/who-pays-for-an-alternative-fuel-
spill-, in diese Richtung auch Fahnestock, Comment: New 
shipping fuels need regulatory framework to thrive, abrufbar 
unter: https://www.theengineer.co.uk/content/news/new-
shipping-fuels-must-have-regulatory-framework. 
437 Unter 3.1.2.4. 
438 Vgl. bzgl. LNG als maritimen Kraftstoff Xu et al., The Use of 
LNG as a Marine Fuel: Civil Liability Considerations from an 
International Perspective, Journal of Environmental Law, 
2017, 29, 129, 143. 
439 Unter 3.1.2.2. 

https://www.rivieramm.com/videos/videos/legal-expert-highlights-potential-insurance-challenges-for-ammonia-as-marine-fuel-80563
https://www.rivieramm.com/videos/videos/legal-expert-highlights-potential-insurance-challenges-for-ammonia-as-marine-fuel-80563
https://www.rivieramm.com/videos/videos/legal-expert-highlights-potential-insurance-challenges-for-ammonia-as-marine-fuel-80563
https://www.seatrade-maritime.com/insurance/who-pays-for-an-alternative-fuel-spill-
https://www.seatrade-maritime.com/insurance/who-pays-for-an-alternative-fuel-spill-
https://www.seatrade-maritime.com/insurance/who-pays-for-an-alternative-fuel-spill-
https://www.theengineer.co.uk/content/news/new-shipping-fuels-must-have-regulatory-framework
https://www.theengineer.co.uk/content/news/new-shipping-fuels-must-have-regulatory-framework
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Verwendung von Ammoniak als Kraftstoff bislang noch 
der Fall ist. Das aus dem HBÜ folgende Beschrän-
kungsrecht kann also auch gegenüber nationalen 
Schadensersatzansprüchen geltend gemacht werden. 
In Hinblick auf die Beschränkbarkeit der Ansprüche 
auf den Ersatz von Schäden, die durch ausgetretenen 
Kraftstoff von Schiffen verursacht wurden, entspricht 
die Rechtslage für ammoniakbetriebene Schiffe also 
der Rechtslage, die für mit Schweröl angetriebene 
Schiffe gilt. Die Haftung kann grundsätzlich be-
schränkt werden. Dieses Beschränkungsrecht wird 
nur verwehrt, wenn der Haftpflichtige den Schaden 
vorsätzlich herbeigeführt hat oder bewusst grob fahr-
lässig gehandelt hat.440 Die Frage, ob oder in welcher 
Höhe die Haftung durch das HBÜ beschränkt werden 
kann, wird nicht je nach Kraftstoffart unterschiedlich 
beantwortet. 

Allerdings sind bei weitem nicht alle Staaten, in denen 
potenziell ein Schadensersatzbegehren geltend ge-
macht wird, Vertragsstaaten des HBÜ. Weltweit sind 
mehr als 70 Küstenstaaten nicht Vertragspartei des 
HBÜ, weder des ursprünglichen Übereinkommens von 
1976 noch seines Protokolls von 1996.441 In diesen 
Ländern kann sich der Haftende nicht auf sein Recht 
zur Haftungsbeschränkung aus dem HBÜ berufen. Un-
ter diesen Staaten sind mehr als 20 Staaten, die den-
noch Vertragsparteien des BunkerölÜ sind.442 Die von 
Art. 6 BunkerölÜ erwähnte Möglichkeit der Haftungs-
beschränkung folgt in diesen Staaten jedenfalls nicht 
aus dem HBÜ. Allerdings ist auch nicht ausgeschlos-
sen, dass sich in diesen Staaten aus anderem anwend-
bare nationalen oder internationalen Recht eine Mög-
lichkeit zur Beschränkung der Haftung ergibt. Immer-
hin geht das Rechtsinstitut der Haftungsbeschränkung 
für Seeschiffe bis ins Mittelalter zurück und war daher 
Gegenstand verschiedenster nationaler und internati-
onaler Rechtssätze. Ergibt sich eine solche Möglich-
keit zur Haftungsbeschränkung nicht, droht hier in der 
Tat eine unbegrenzte Haftung. 

Ein weiteres Problemfeld betrifft die Schadensarten, 
die von den haftungsbegründenden und haftungsbe-
grenzenden Vorschriften erfasst werden. 

In Bezug auf die von den haftungsbegründenden Vor-
schriften des nationalen Rechts abgedeckten Scha-
densarten, ist insbesondere umstritten, ob reine 

 
 
440 Art. 4 HBÜ; vgl. auch oben unter 3.1.2.4. 
441 So zum Beispiel Argentinien, Israel und Thailand. Für eine 
Übersicht zum Ratifizierungsstatus s. IMO, Status of Conven-
tions, abrufbar unter: https://www.imo.org/en/About/Con-
ventions/Pages/StatusOfConventions.aspx. 

Vermögensschäden und reine Umweltschäden als 
Verschmutzungsschäden geltend gemacht werden 
können. Diese Frage kann von Rechtsordnung zu 
Rechtsordnung unterschiedlich zu beantworten sein. 
Das deutsche Deliktsrecht erfasst über § 823 
Abs. 1 BGB weder reine Vermögensschäden noch 
reine Umweltschäden. Reine Vermögensschäden sind 
allerdings über § 823 Abs. 2 BGB ersatzfähig, wenn sie 
Folge der Verletzung eines Schutzgesetzes sind. Unab-
hängig von unterschiedlichen nationalen Regelungen 
vermeiden auch die bestehenden internationale Über-
einkommen wie das ÖlHÜ und das BunkerölÜ eine 
klare Regelung dieser Fragen. Die Übereinkommen 
werden daher in verschiedenen Staaten mitunter un-
terschiedlich ausgelegt.443 Allein die Existenz eines in-
ternationalen Übereinkommens ist zur Beseitigung 
dieser Unsicherheiten bzw. nationalen Unterschiede 
nicht ausreichend, wenn sich das Übereinkommen zu 
der Frage nicht klar positioniert. Diesbezüglich von er-
heblich größeren Unsicherheiten für ammoniakbetrie-
bene Schiffe zu sprechen, überzeugt daher nicht, da 
die gleichen Unsicherheiten auch für die international 
geregelte Ölhaftung gelten. 

Daran anschließend stellt sich die Frage, ob alle von 
den haftungsbegründenden Vorschriften erfassten 
Schadensarten auch von den haftungsbegrenzenden 
Vorschriften erfasst werden. Während die Auslegung 
der haftungsbegründenden Übereinkommen umstrit-
ten ist und mitunter in verschiedenen Staaten zu ver-
schiedenen Ergebnissen kommt, gilt dies ebenso für 
das HBÜ, welches das Recht zur Haftungsbeschrän-
kung verbrieft. Sieht das haftungsbegründende Regel-
werk selbst einen Mechanismus zur Haftungsbegren-
zung vor, ist klar, dass sich diese Begrenzungsmöglich-
keit auf alle von dem Übereinkommen erfasste Schä-
den erstreckt. Dies gilt beispielsweise im Falle des 
ÖlHÜ. Sieht das haftungsbegründende Regelwerk 
selbst allerdings keinen eigenen Mechanismus zur 
Haftungsbegrenzung vor, muss auf das HBÜ zurückge-
griffen werden. Dies gilt beispielsweise im Falle des 
BunkerölÜ und ebenso für ammoniakbetriebene 
Schiffe, für welche in Ermangelung internationaler 
Übereinkommen auf das nationale Haftungsrecht zu-
rückgegriffen wird. Bei dem HBÜ handelt es sich aber 
um ein eigenes internationales Übereinkommen, das 
unabhängig ausgelegt werden muss. Insofern ist also 

442 So zum Beispiel die Elfenbeinküste, Italien und Marokko. 
443 S. o. 3.1.2.1, S. 25. 

https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/StatusOfConventions.aspx
https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/StatusOfConventions.aspx
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nicht gesagt, dass alle von dem haftungsbegründen-
den Regelwerk (also vom BunkerölÜ oder dem natio-
nalen Haftungsrecht) erfasste Schadensarten auch im 
HBÜ Berücksichtigung finden. Der Verzicht auf eine ei-
gene Haftungsbegrenzungsregel kann also Lücken 
auftun, wenn die sodann anwendbaren Beschrän-
kungsregeln bestimmte, vom haftungsbegründenden 
Regelwerk erfasste, Schadensarten nicht in ihre Be-
schränkungsregeln aufgenommen haben. Dieses 
Problem wurde bereits vor Inkrafttreten des BunkerölÜ 
erkannt444 und gilt gleichermaßen für Haftungsfragen 
in Bezug auf neuartige Kraftstoffe, bei denen auf die 
Kombination aus nationalem Recht und internationa-
len Beschränkungsregeln zurückgegriffen werden 
muss. Um eine umfassende Beschränkungsmöglich-
keit sicherzustellen, müssen die Beschränkungsregeln 
aus dem HBÜ also so ausgelegt werden, dass sie alle, 
vom haftungsbegründenden Regelwerk potenziell er-
fassten, Schadensarten mit einbeziehen. Eine solche 
Auslegung des HBÜ erscheint allerdings auch nahelie-
gend. Während Art. 2 lit. a HBÜ Personen- und Sach-
schäden sowie daraus folgende Vermögensfolgeschä-
den erfasst, können reine Vermögensschäden und 
reine Umweltschäden wohl unter Art. 2 lit. c HBÜ sub-
sumiert werden. Art. 2 lit. c HBÜ ist nach überzeugen-
der Ansicht als Auffangtatbestand zu verstehen, der 
gewissermaßen akzessorisch zum anwendbaren haf-
tungsbegründenden Regelwerk, die von diesem er-
fassten Schäden abdecken soll.445 Die Tragweite von 
Art. 2 lit. c HBÜ kann sich daher nur aus dem haftungs-
begründenden Regelwerk, nicht aus dem HBÜ selbst 
ergeben. Dennoch ist es wohl kein völlig unbegründe-
tes Risiko, dass Gerichte gegebenenfalls zu einem ab-
weichenden Ergebnis gelangen, welches die Haftungs-
begrenzungsmöglichkeit für reine Vermögensschäden 
oder reine Umweltschäden versagt. Hier zeigt sich der 
Vorteil eines rechtssicheren Einbezugs der Haftungs-
begrenzungsregeln in das haftungsbegründende Über-
einkommen selbst. 

Im Kontext der Möglichkeit zur Haftungsbegrenzung 
stellen sich auch Fragen in Bezug auf die Versicherbar-
keit des Schiffsverkehrs, insbesondere, ob eine poten-
ziell unbegrenzte Haftung überhaupt versicherbar ist. 

 
 
444 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 57 mit Verweis auf Wu, JMLC 2002, 553, 563 f. 
445 Münchau, BeckOGK, Art. 2 HBÜ Rn. 11; Rabe/Rittmeister, 
in: Rabe/Bahnsen, Seehandelsrecht, Art. 2 HBÜ, Rn. 14. 
446 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 163. 
447 Hager, Europäisches Umwelthaftungsrecht, ZEuP 1997, 9, 
31. 

Eine unbegrenzte Haftung ist nicht pauschal unver-
sicherbar. Zwar beruht das Prinzip einer Versicherbar-
keit auf der Kalkulierbarkeit der Schadenssumme. Eine 
unbegrenzte Deckung für eine unbeschränkte Haftung 
zu erhalten, ist daher wohl nicht möglich.446 Erforder-
lich ist allerdings nur eine Versicherung mit einer De-
ckungssumme, die ausreichend hoch ist, um den 
überwiegenden Teil von Schadensfällen abzude-
cken.447 Darüber hinausgehende Schäden können von 
einer weiteren Versicherung abgedeckt werden oder 
von dem Haftpflichtigen selbst zu tragen sein. Insofern 
ist nur eine gewisse Anhebung der Deckungssummen 
erforderlich. Eine unbegrenzte Deckung ist nicht not-
wendig. Da höhere Deckungssummen regelmäßig hö-
here Versicherungsprämien zur Folge haben, ist 
schließlich fraglich, ob eine de facto Versicherungsun-
fähigkeit dadurch entstehen könnte, dass erdrü-
ckende Versicherungsprämien einen wirtschaftlichen 
Schiffsbetrieb unmöglich machen. Dies ist allerdings 
nicht zu erwarten. Denn der Großteil der insgesamte 
betrachteten Schäden resultiert aus kleinen und mitt-
leren Unfällen, während Unfälle mit hohen Schadens-
summen vergleichsweise selten sind.448 Ihr Einbezug 
durch die Erhöhung der Deckungssummen lässt daher 
nur geringfügige Auswirkungen auf die Prämienlast 
und damit nur geringe Kostensteigerungen erwar-
ten.449 Diese Einschätzung wird bestätigt durch Erfah-
rungen aus den USA, wo die aus dem US Oil Pollution 
Act von 1990 folgende häufig unbeschränkte Haftung 
die Versicherbarkeit der Schiffe bzw. ihren wirtschaft-
lichen Betrieb nicht nennenswert behindert.450 Eine 
potentiell unbegrenzte Haftung lässt sich also wohl 
unter wirtschaftlich tragbaren Bedingungen versi-
chern. 

4.1.4 Unsicherheiten auch für Ge-

schädigte 
Die gegenwärtig bestehenden Regelungslücken für 
Ammoniak-Kraftstoff produzieren Unsicherheiten 
nicht nur für die potenziell Haftenden. Auch die wäh-
rend einer Schiffshavarie durch Ammoniak-Kraftstoff 
potenziell Geschädigten finden sich aufgrund des Feh-
lens eines haftungsbegründenden internationalen 
Übereinkommens in einer schwächeren Position 

448 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 163. 
449 Hager, Europäisches Umwelthaftungsrecht, ZEuP 1997, 9, 
31 m.w.N.: Wegen der Seltenheit hoher Spitzenschäden fällt 
die Kurve für die Prämienlast asymptotisch ab. 
450 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 164. 
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wieder. Insbesondere aus zwei Gründen ist es deutlich 
schwieriger, den erlittenen Schaden ersetzt zu erlan-
gen. 

Zum einen können sich die Geschädigten nicht auf die 
durch die Übereinkommen statuierte auf den Schiffs-
eigentümer kanalisierte Gefährdungshaftung des 
Schiffseigentümers berufen. Im nationalen Recht wird 
eine vergleichbare Gefährdungshaftung in der Regel 
nicht bestehen. Für von Ammoniak-Kraftstoff verur-
sachte Schäden verbleibt dann nur die Verschuldens-
haftung. Den Anspruchsgegner muss also ein eigenes 
oder ihm zurechenbares Verschulden treffen. Die Dar-
legungs- und Beweislast für das Verschulden des 
Schädigers trifft den Geschädigten. Der entspre-
chende Beweis kann von den Geschädigten – die im 
Regelfall wohl keinerlei Berührungspunkte mit den Ei-
genheiten des Schiffsverkehrs aufweisen – mitunter 
nur schwer erbracht werden. Angesichts der fehlen-
den Kanalisierungswirkung steht der Geschädigte zu-
dem vor der Herausforderung, den richtigen An-
spruchsgegner zu ermitteln, der sich aus den an-
wendbaren Zurechnungsregeln ergibt. 

Zum anderen ist der Schaden nicht zwangsläufig von 
einer Versicherung des Schädigers abgedeckt. Es ist 
also grundsätzlich möglich, dass ammoniakbetrieben 
Schiffe unversichert betrieben werden.451 Zudem hat 
der Geschädigte kein Recht, unmittelbar gegen den 
Versicherer des Schädigers vorzugehen, sodass eine 
Inanspruchnahme der Versicherung von einem freiwil-
ligen Tätigwerden des Schädigers abhängt. Die Haf-
tungsübereinkommen wiederum regeln diese Versi-
cherungsfrage.452 Sie schreiben (teilweise nur für 
Schiffe ab einer bestimmten Größe, teilweise generell) 
eine Pflichtversicherung über den Betrag vor, der den 
jeweils anwendbaren Haftungsgrenzen entspricht. Zu-
dem geben sie dem Geschädigten das Recht, unmit-
telbar gegen diese Pflichtversicherung vorzugehen. Da 
eine solche Regelung für Ammoniak-Kraftstoff fehlt, 
kommt eine Versicherung für den erlittenen Schaden 
nur dann auf, wenn der Schädiger überhaupt versi-
chert war und er diese Versicherung auch in Anspruch 
nehmen möchte. In der EU allerdings gilt für Seeschiffe 
ab einer gewissen Größe eine Versicherungspflicht 

 
 
451 In der EU müssen Seeschiffe ab einer BRZ von 300 haft-
pflichtversichert sein, vgl. oben 3.2. 
452 Art. VII ÖlHÜ, Art. 7 BunkerölÜ, Art. 12 HNS-Ü. 
453 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundesta-
ges, Sachstand, Die Einführung einer Haftpflichtversicherung 
für Schiffe in Binnengewässern im Lichte des Völkerrechts, 
WD 2 – 3000 – 046/24. 

auch unabhängig von den Haftungsübereinkommen 
(vgl. o. 3.2). In der Binnenschifffahrt besteht eine Ver-
sicherungspflicht nicht.453 

In Bezug auf das nachzuweisende Verschulden, die 
Wahl des richtigen Anspruchsgegner und eine Versi-
cherung des Schädigers ergeben sich Nachteile für von 
Ammoniak-Kraftstoff potentiell Geschädigte. Sie lau-
fen Gefahr, ohne internationales Haftungsregime kei-
nen Schutz zu erlangen. Geschädigte einer Havarie mit 
Bunkeröl könnten daher im Ergebnis besser stehen als 
Geschädigte einer Havarie mit klimafreundlicheren al-
ternativen Kraftstoffen wie Ammoniak.454 

4.2 Unterentwickelter 
Sorgfaltsmaßstab 

Während für die Seeschifffahrt internationale Haf-
tungsübereinkommen nur für konventionelle und nicht 
für alternative Kraftstoffe bestehen, fehlen haftungs-
begründende Übereinkommen im Bereich der Binnen-
schifffahrt gänzlich. Die Fragen der Haftungsbegrün-
dung richten sich in der Binnenschifffahrt daher ohne-
hin nach nationalem Recht. Für sowohl See- als auch 
Binnenschiffe, die mit alternativen Kraftstoffen betrie-
ben werden, ist im Geltungsbereich des deutschen 
Rechts damit auf die Verschuldenshaftung verwiesen. 
Der Geschädigte muss ein – dem Anspruchsgegner zu-
mindest zurechenbares – sorgfaltswidriges Verhalten 
darlegen und beweisen. Unabhängig davon, ob alter-
native Kraftstoffe von einem bestehenden internatio-
nalen Haftungsregime nicht erfasst werden (so in der 
Seeschifffahrt) oder ein entsprechendes internationa-
les Haftungsregime auch für konventionelle Kraftstoffe 
überhaupt nicht besteht (so in der Binnenschifffahrt), 
ist für die Verschuldenshaftung der an die Verwendung 
von Ammoniak-Kraftstoff zu stellende Sorgfaltsmaß-
stab entscheidend. Der Sorgfaltsmaßstab ist man-
gels gerichtlich entwickelter Sorgfaltspflichten und 
konkreter auf Ammoniak zugeschnittener techni-
scher und operativer Anforderungen noch wenig 
konturiert.455 Für die See- und Binnenschifffahrt gilt 
dies gleichermaßen.

454 Vgl. auch Howse/Castberg, How can liability regimes 
adapt to new fuels and new cargoes?, abrufbar unter: 
https://www.gard.no/articles/how-can-liability-regimes-
adapt-to-new-fuels-and-new-cargoes/. 
455 S.o. 4.1.1. 

https://www.gard.no/articles/how-can-liability-regimes-adapt-to-new-fuels-and-new-cargoes/
https://www.gard.no/articles/how-can-liability-regimes-adapt-to-new-fuels-and-new-cargoes/
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5 Handlungsempfehlungen 

5.1 Keine allgemeine 
Gefährdungshaftung für 
Wasserfahrzeuge 

Nach den allgemeinen Regeln des deutschen Delikts-
rechts (vgl. oben 3.3.1.7 und 3.3.1.8) gilt in der Schiff-
fahrt eine verschuldensabhängige Haftung nach § 823 
Abs. 1 BGB, § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. einem Schutzge-
setz oder nach § 831 BGB. Der Schiffseigentümer ei-
nes gewerblich genutzten See- oder Binnenschiffes 
muss nach § 480 S. 1 HGB bzw. § 3 Abs. 1 BinSchG 
auch für die Schadensersatzpflichten eines Besat-
zungsmitglieds einstehen. Eine allgemeine Gefähr-
dungshaftung besteht weder für See- noch für Binnen-
schiffe. Im Gegensatz dazu unterliegen Fahrzeuge im 
Straßen-, Schienen- und Lufttransport bereits seit lan-
ger Zeit einer Gefährdungshaftung. Sie ist in den 
§ 7 StVG, § 1 HPflG und § 33 LuftVG normiert. Der Hal-
ter eines Kraft- bzw. Luftfahrzeuges und der Betriebs-
unternehmer einer Schienen- bzw. Schwebebahn ist 
danach zum Ersatz eines durch den Betrieb des Fahr-
zeugs verursachten Schadens verpflichtet, ohne dass 
es auf sein eigenes Verschulden ankommt. Trifft den 
Schädiger eine Gefährdungshaftung wird die Beweissi-
tuation des Geschädigten wesentlich verbessert, weil 
die Haftung nicht mehr vom Nachweis einer Sorgfalts-
pflichtverletzung abhängt.456 Die Haftung ist der Höhe 
nach beschränkt und den Haftenden trifft eine Versi-
cherungspflicht. Der Grund für die Existenz einer allge-
meinen Gefährdungshaftung in diesen Verkehrssekto-
ren liegt in der großen Drittschädigungsgefahr, die der 
Allgemeinheit durch den Betrieb von Kraft-, Schienen- 
und Luftfahrzeugen „aufgenötigt“ wird.457 Während 
sich die wechselseitigen Gefährdungen von Nutzern 
gefährlicher Fahrzeuge untereinander über die Zeit 
ausgleichen, sind unbeteiligte Dritte ihren Gefahren 

 
 
456 Wagner, Deliktsrecht, 8. Kapitel Rn. 8. 
457 Wurmnest, Die Haftung des Reeders für Drittschäden, 
TranspR 2024, 41, 47. 
458 Wagner, Deliktsrecht, 8. Kapitel Rn. 16. 
459 Mit dieser Frage beschäftigte sich der Arbeitskreis VIII des 
62. Deutschen Verkehrsgerichtstags 2024. 
460 So insb. Bahnsen, Gefährdungshaftung des Reeders für 
Drittschäden? NZV 2024, 48; Schwampe, Die Haftung des 
Reeders für Drittschäden, RdTW 2024, 127; Wurmnest, Die 
Haftung des Reeders für Drittschäden, TranspR 2024, 41; a.A. 
Förster, BeckOK § 823 BGB, Rn. 546; „bedauernd“ in Anbe-
tracht der geltenden Rechtslage: OLG Karlsruhe VersR 2003, 
752. 

einseitig und unentrinnbar ausgesetzt.458 Insofern soll 
die allgemeine Gefährdungshaftung als Instrument der 
Sorgfaltssteigerung dienen, um die Allgemeinheit vor 
Unglücksfällen zu bewahren. 

Es liegt nahe zu fragen, ob diese Gründe nicht ebenso 
für Wasserfahrzeuge gelten und daher auch die Schiff-
fahrt einer allgemeinen Gefährdungshaftung unter-
worfen werden sollte.459 Dies ist aus verschiedenen 
Gründen abzulehnen.460 

Erstens ist eine Gefährdungshaftung im Schiffsverkehr 
unter dem Gesichtspunkt des Schutzes Dritter nicht in 
gleichem Maße erforderlich wie im Straßen-, Schie-
nen- und Luftverkehr. Denn im Schiffsverkehr auftre-
tende Schädigungen betreffen in der Regel keine unbe-
teiligten Dritten, sondern andere Teilnehmer des 
Schifffahrtssystems.461 Dies folgt daraus, dass sich 
Schiffe auf Wasserstraßen bewegen, wo sie in der Re-
gel nicht mit unbeteiligten Dritten in Kontakt kommen. 
Die meisten Unfälle erfolgen durch Schiffskollisio-
nen,462 wobei andere Schiffe, deren Besatzung und de-
ren Ladungen Schaden erleiden können. Selbst im Fall 
der Beschädigung von ortsfesten Objekten wie Hafen-
anlagen, Schleusen, Bojen oder Offshore-Windkraft-
anlagen, sind häufig Personen betroffen, die selbst die 
Schifffahrt oder zumindest das Meer erwerbswirt-
schaftlich nutzen. Schädigungen von völlig unbeteilig-
ten Personen, wie z.B. Schwimmern, dürften hingegen 
eher selten vorkommen. Schließlich bewegen sich 
Schiffe vergleichsweise langsam, sind rechtzeitig 
wahrnehmbar und lassen daher in der Regel ausrei-
chend Zeit zum Ausweichen. 

Zweitens ist die Betriebsgefahr von Schiffen nicht ge-
nerell vergleichbar hoch wie von Kraft-, Schienen- und 
Luftfahrzeugen. Zwar ist der von Schiffen ausgehenden 
Gefahr im Einzelfall eine gewisse Unkontrollierbarkeit 
zuzugestehen, die das Gefahrenpotential steigert.463 
So sind die Dimensionen und Reisegeschwindigkeiten 
insbesondere gewerblich genutzter Schiffe über die 

461 Bahnsen, Gefährdungshaftung des Reeders für Drittschä-
den? NZV 2024, 48, 53 f.; Schwampe, Die Haftung des Ree-
ders für Drittschäden, RdTW 2024, 127, 129 f.; Wurmnest, Die 
Haftung des Reeders für Drittschäden, TranspR 2024, 41, 47. 
462 Vgl. Jahresberichte der Bundesstelle für Seeunfalluntersu-
chung, online abrufbar unter https://www.bsu-
bund.de/DE/Publikationen/Jahresberichte/Jahresbe-
richt_node.html , zuletzt abgerufen am 02.12.2024; so auch 
Schwampe, Die Haftung des Reeders für Drittschäden, RdTW 
2024, 127, 128 und Wurmnest, Die Haftung des Reeders für 
Drittschäden, TranspR 2024, 41, 47. 
463 Wurmnest, Die Haftung des Reeders für Drittschäden, 
TranspR 2024, 41, 48. 

https://www.bsu-bund.de/DE/Publikationen/Jahresberichte/Jahresbericht_node.html
https://www.bsu-bund.de/DE/Publikationen/Jahresberichte/Jahresbericht_node.html
https://www.bsu-bund.de/DE/Publikationen/Jahresberichte/Jahresbericht_node.html
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Zeit kontinuierlich angestiegen. Trotz ihrer im Vergleich 
zu Land- und Luftfahrzeugen immer noch geringen Ge-
schwindigkeit, können sie durch ihre schiere Masse 
eine besonders hohe kinetische Energie aufweisen.464 
Schiffe haben aufgrund der Trägheit des Wassers ei-
nen sehr langen Bremsweg und sind generell weniger 
wendig als Landfahrzeuge.465 Zudem beeinflussen 
Wind und Wellen die Manövrierfähigkeit von Schiffen 
im Einzelfall mitunter erheblich.466 Dennoch weisen 
Schiffe nicht pauschal ein derart hohes Gefahrenpo-
tential auf; es fällt je nach Schiffstyp und Fahrumge-
bung vielmehr sehr unterschiedlich aus. Von kleineren 
Sportbooten geht eine deutlich geringere Betriebsge-
fahr als von größeren, gewerblich genutzten Schiffen 
wie Containerfrachtern aus. Zudem ist das Gefahren-
potential auf offener See mit viel Platz zum Auswei-
chen und wenig Hindernissen deutlich geringer als auf 
stark frequentierten Wasserstraßen.467 Von Schiffen 
geht also nicht generell ein erhöhtes Gefahrenpoten-
tial aus. 

Drittens käme es durch die Einführung einer allgemei-
nen Gefährdungshaftung für Wasserfahrzeuge zum 
Systembruch mit bestehenden Vorschriften, die völ-
kerrechtlich verbindlich sind. So sehen die internatio-
nale Zusammenstoßübereinkommen468 vor, dass für 
Schiffskollisionen nur verschuldensabhängig gehaftet 
wird. Die Regelung einer allgemeinen Gefährdungshaf-
tung könnte daher nur nicht international vereinheit-
lichte Fälle erfassen, sodass es zu einer Ungleichbe-
handlung von Kollisionen zwischen zwei Schiffen (für 
die die Abkommen eine Verschuldenshaftung vor-
schreiben) und von Kollisionen zwischen einem Schiff 
und einer ortsfesten Anlage (die von der allgemeinen 
Gefährdungshaftung erfasst würden) käme. Da dro-
hende Gefahren und gefährdete Sachwerte annähernd 

 
 
464 Bahnsen, Gefährdungshaftung des Reeders für Drittschä-
den? NZV 2024, 48. 53. 
465 Wurmnest, Die Haftung des Reeders für Drittschäden, 
TranspR 2024, 41, 48. 
466 Wurmnest, Die Haftung des Reeders für Drittschäden, 
TranspR 2024, 41, 48. 
467 Wurmnest, Die Haftung des Reeders für Drittschäden, 
TranspR 2024, 41, 48. 
468 Das Internationale Übereinkommen zur einheitliche Fest-
stellung von Regeln über den Zusammenstoß von Schiffen 
vom 23.9.1910 (IÜZ) betrifft die Kollision von Seeschiffen oder 
von Seeschiffen und Binnenschiffen und wurde durch die 
§§ 570 ff. HGB innerstaatlich verbindlich gemacht. Das Gen-
fer Übereinkommen vom 15.3.1960 zur Vereinheitlichung ein-
zelner Regeln über den Zusammenstoß von Binnenschiffen 
betrifft Binnenschiffskollisionen und wurde durch die 
§§ 92 ff. BinSchG innerstaatlich verbindlich gemacht. 
469 Bahnsen, Gefährdungshaftung des Reeders für Drittschä-
den? NZV 2024, 48. 54; Schwampe, Die Haftung des Reeders 

identisch sind, ist für diese Ungleichbehandlung kein 
sachlicher Grund ersichtlich.469 Zudem erfassen selbst 
die Übereinkommen nicht alle Fälle von Schiffskollisi-
onen, sodass selbst Schiffskollisionen untereinander 
nicht mehr einheitlich beurteilt würden.470 Gleichzeitig 
ist auch die Kündigung dieser Abkommen nicht zu 
empfehlen, da Schiffskollisionen häufig einen interna-
tionalen Bezug aufweisen und ihre international ein-
heitliche Regelung insofern sinnvoll ist.471 

Schließlich kann viertens ein angemessener Schutz 
der besonders schädigungsbedrohten Beteiligten an-
derweitig sichergestellt werden. Betreiber von Hafen-
anlagen, Schleusen oder Wasserstraßen können ihr Ei-
gentum schützen, indem sie eine Gefährdungshaftung 
mit ihren Benutzern vertraglich vereinbaren oder über 
eine Satzung statuieren.472 Darüber hinaus operiert die 
Rechtsprechung in Prozessen mit Bezug zum Schiffs-
verkehr großzügig mit dem sog. Anscheinsbeweis:473 
Steht ein gewisser Sachverhalt fest, der nach den Er-
fahrungen des täglichen Lebens typisch für einen be-
stimmten Geschehensablauf ist, kann dieser typische 
Geschehensablauf angenommen werden; Insofern 
kann von der Folge auf die Ursache bzw. auf das haft-
pflichtige Verhalten rückgeschlossen werden.474 Um 
den Anscheinsbeweis zu erschüttern muss die Gegen-
partei Tatsachen vortragen und beweisen, die die 
ernsthafte Möglichkeit eines atypischen Geschehens-
ablauf ergeben. Der atypische Geschehensablauf 
muss allerdings nicht positiv nachgewiesen werden.475 
Der Anscheinsbeweis kommen dem Geschädigten zu-
gute beispielsweise beim Anfahren eines still liegen-
den Fahrzeuges durch ein in Bewegung befindliches 
Schiff, falls der Stilllieger an geeigneter Stelle lag und 
die Führung des anrennenden Fahrzeuges es rechtzei-
tig erkennen konnte476 oder beim Anfahren des 

für Drittschäden, RdTW 2024, 127, 130; Wurmnest, TranspR 
2024, 41, 49. 
470 Wurmnest, Die Haftung des Reeders für Drittschäden, 
TranspR 2024, 41, 50. 
471 Wurmnest, Die Haftung des Reeders für Drittschäden, 
TranspR 2024, 41, 50. 
472 Wurmnest, Die Haftung des Reeders für Drittschäden, 
TranspR 2024, 41, 51. 
473 Kürschner, NZV 2007, Sportschifffahrt und Binnenschiff-
fahrtsrecht, 20, 23; Wurmnest, Die Haftung des Reeders für 
Drittschäden, TranspR 2024, 41, 49. 
474 Schmidt, in: Geigel, Haftpflichtprozess, Kapitel 36. Be-
weisführung und Beweiswürdigung, Rn. 43 ff. 
475 Kürschner, Sportschifffahrt und Binnenschifffahrtsrecht, 
NZV 2007, 20, 23. 
476 BGH, VersR 1982, 491. 
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Untertors bei der Einfahrt in eine Schleuse.477 Der Be-
weis des ersten Anscheins streitet in beiden Fällen für 
ein Verschulden der Schiffsführung. In Fällen, in denen 
eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit festgestellt 
wurde, spricht der Beweis des ersten Anscheins für 
den Kausalzusammenhang zwischen Fahruntüchtig-
keit und Unfall.478 

Im Ergebnis ist das Nichtbestehen einer allgemeinen 
Gefährdungshaftung in der Schifffahrt gerechtfertigt. 
Einer allgemeinen Gefährdungshaftung für die Schiff-
fahrt bedarf es nicht.479 Die Umstände, die für Kraft-, 
Schienen- und Luftfahrzeuge das Bedürfnis nach einer 
allgemeinen Gefährdungshaftung begründen, beste-
hen für Wasserfahrzeuge nicht in gleichem Maße. An-
stelle einer allgemeinen Gefährdungshaftung beste-
hen in der Schifffahrt bereits heute punktuell nor-
mierte Gefährdungshaftungstatbestände. Insofern 
wird die allgemeine Verschuldenshaftung komplet-
tiert durch punktuelle Regeln der Gefährdungshaf-
tung, Sie betreffen besonders schadensträchtige 
und umweltschädigende Ereignisse. Neben den 
oben bereits behandelten internationalen Überein-
kommen (ÖlHÜ, BunkerölÜ, HNS-Ü und AthenÜ) ist 
zudem das Wrackbeseitigungsübereinkommen480 
(WBÜ) zu nennen. Im Unterschied zu den oben bespro-
chenen Unfällen, wie Kollisionen, die in der Regel zu 
Schäden anderer Beteiligter des Schifffahrtssystems 
führen, drohen im Falle von Leckagen, Wrackbesei-
tigungen sowie Passagierschäden in erheblichem 
Maße unbeteiligte Dritten sowie übergeordnete In-
teressen der Allgemeinheit tangiert zu werden. Hier 
geht es also um den Schutz von Leib und Leben so-
wie von Natur und Umwelt.481 In diesen Fällen würde 
eine bloße Verschuldenshaftung der Verteilung von 
Nutzen und Risiken nicht gerecht. Wo solche erheb-
lichen Schutzlücken bestehen, ist eine Gefährdungs-
haftung erforderlich. Für Schäden, die infolge des Ein-
trags von als Kraftstoffe verwendetem Ammoniak in 
Wasser entstehen, ist die Situation vergleichbar. Inso-
fern ist es angebracht, auch für Leckagen von Ammo-
niak-Kraftstoff eine Gefährdungshaftung zu etablieren. 
Nach dem Vorbild der bereits existierenden 

 
 
477 OLG Karlsruhe, NZV 1998, 411 = VersR 1999, 257; vgl. fer-
ner OLG Hamm, VersR 2000, 476. 
478 Kürschner, Sportschifffahrt und Binnenschifffahrtsrecht, 
NZV 2007, 20, 23 
479 Eine Ausnahme könnte das hier nicht weiter thematisierte 
Sondergebiet der autonomen Schifffahrt darstellen. 
480 Internationales Übereinkommen von Nairobi von 2007 
über die Beseitigung von Wracks. Das Übereinkommen 

Übereinkommen, ließe sich eine solche über ein inter-
nationales Haftungsübereinkommen einführen. 

5.2 Internationales Haftungsregime 
für alternative Kraftstoffe 

Die Nutzung von alternativen Kraftstoffen wie Ammo-
niak wird bisher von keinem internationalen Haftungs-
übereinkommen abgedeckt. In Bezug auf die Haftung 
für durch alternative Kraftstoffe verursachte Schäden 
ist daher ein Tätigwerden der internationalen Gemein-
schaft erforderlich. Das Tätigwerden muss auf die 
Lücke zielen, die das HNS-Ü hinterlässt, indem es 
die Haftung nur für solche Schäden regelt, die sich 
aus der Beförderung von gefährlichen und schädli-
chen Substanzen (HNS) als Bulk (also Cargo) erge-
ben. Erforderlich ist also ein Haftungsregime, das eine 
vergleichbare Lückenfüllungsfunktion wahrnimmt, wie 
sie schon das BunkerölÜ gegenüber dem ÖlHÜ wahr-
nahm. Ein solches Haftungsregime kann nur mittels in-
ternationaler Rechtssetzung entstehen. 

Zwar ist das bestehende System internationaler Haf-
tungsübereinkommen durchaus gerechtfertigter Kritik 
ausgesetzt. So werden ÖlHÜ, BunkerölÜ und HNS-Ü 
mitunter als Teil eines transnationalen Risikomanage-
ments wahrgenommen, das die Betreiber gefährlicher 
Anlagen und Schiffe vor unkalkulierbaren finanziellen 
Risiken schütze.482 Es ginge nicht primär um den Ersatz 
potentieller Schäden, sondern vielmehr um die Be-
grenzung der Haftung und die reibungslose Abwick-
lung transnationaler Schadensereignisse. Durch die 
Etablierung von Haftungsobergrenzen würden die Risi-
ken erst in Gänze versicherbar. Gleichzeitig berück-
sichtigten die Abkommen Schäden an natürlichen 
Ressourcen, die private wirtschaftliche Interessen 
nicht beeinträchtigen, zu wenig. 

Allerdings hätte der weitere Nichteinbezug alternativer 
Kraftstoffe in das bestehende Haftungssystem weit-
aus schwerwiegendere Konsequenzen. Angesichts der 
oben skizzierten Unsicherheiten käme es zu einer 
deutlichen Schlechterstellung von alternativen klima-
freundlicheren gegenüber konventionellen ölbasierten 

normiert zum einen verwaltungsrechtliche Befugnisse in der 
AWZ und zum anderen die Gefährdungshaftung des Reeders 
für die anfallenden Kosten. 
481 Schwampe, Die Haftung des Reeders für Drittschäden, 
RdTW 2024, 127, 130. 
482 Boysen, Die postkoloniale Konstellation, S. 231 ff. 
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Kraftstoffen, die die Dekarbonisierung der Schifffahrt 
ausbremsen würde. Zudem etablieren die Abkommen 
neben der Haftungsbeschränkung auch eine Gefähr-
dungshaftung und erleichtern damit den Geschädigten 
die Durchsetzung ihrer Ersatzverlangen. Schließlich 
werden durch die Haftungsregelungen höchst kom-
plexe Sachverhalte einem einheitlichen Haftungsre-
gime unterworfen und damit handhabbar gemacht, so-
dass Geschädigte zumindest einen begrenzten Ersatz 
zügig erhalten. 

Es sind insbesondere drei Wege denkbar, wie alterna-
tive Kraftstoffe in das bestehende Regelungsgefüge in-
tegriert werden könnten.483 Erstens durch ein eigen-
ständiges internationales Übereinkommen, das die 
Haftung – vergleichbar wie es das BunkerölÜ für ölba-
sierte Kraftstoffe tat – ausschließlich für Schäden, ver-
ursacht von alternativen Kraftstoffen, regelt. Zweitens 
die Erweiterung des BunkerölÜ, sodass sich dieses 
auch auf alternative Kraftstoffe erstreckt. Drittens die 
Änderung des HNS-Ü, sodass nicht nur als Bulkladung 
transportierte, sondern auch als Kraftstoff verwendete 
gefährliche und schädliche Substanzen erfasst wer-
den. 

Unabhängig von dem konkret beschrittenen Weg, sind 
in jedem Fall verschiedene zentrale Fragen zu beant-
worten, insbesondere zur Haftungsgrundlage (Ver-
schulden- oder Gefährdungshaftung?), zum Haftungs-
subjekt (wer soll in die Haftung einbezogen werden?) 
sowie zur Haftungsbegrenzung (sollte eine Begrenzung 
möglich sein und wenn ja, in welcher Höhe?).484 

5.2.1 Haftungsgrundlage 
Das ÖlHÜ, das BunkerölÜ und das HNS-Ü statuieren in 
ihrem jeweiligen Anwendungsbereich ein Regime der 
Gefährdungshaftung, das nur punktuelle Haftungsbe-
freiungen vorsieht (z.B. wenn der Schaden Folge einer 
Kriegshandlung ist). Wie oben unter 5.1 bereits darge-
stellt, ist eine allgemeine Gefährdungshaftung für die 
Schifffahrt abzulehnen. Dennoch sollten besonders 
schadensträchtige und umweltschädigende Ereig-
nisse einer Gefährdungshaftung unterworfen werden. 
Die Gefährdungshaftung mit punktuellen 

 
 
483 Vgl. Hjelm et al., A missing piece of the net-zero puzzle: 
Gaps in regulatory frameworks addressing the risks posed by 
alternative fuels, Global Maritime Forum, online abrufbar un-
ter: https://globalmaritimeforum.org/insight/a-missing-
piece-of-the-net-zero-puzzle/, zuletzt abgerufen am 
17.12.2024; Howse/Castberg, How can liability regimes 
adapt to new fuels and new cargoes?, online abrufbar unter: 
https://www.gard.no/articles/how-can-liability-regimes-
adapt-to-new-fuels-and-new-cargoes/, zuletzt abgerufen am 
11.12.2024;  Xu et al., The Use of LNG as a Marine Fuel: Civil 

Haftungsbefreiungen sollte auch für die Haftung für 
von alternativen Kraftstoffen verursachte Schäden 
etabliert werden. Es entspricht schließlich dem Rege-
lungszweck einer Gefährdungshaftung, ein notwendi-
ges Korrelat für die Zulassung technischer Risiken zu 
bilden: Anstelle einer fortschrittshemmenden Regulie-
rung „ex ante“ erlaubt die Gefährdungshaftung einen 
Interessenausgleich „ex post“.485 Dabei betrifft das 
technische Risiko den Einsatz von alternativen Kraft-
stoffen für die Seeschifffahrt trotz des damit verbunde-
nen Risikos von Leckagen und des daraus folgende 
Schädigungspotentials. Zudem geht es um die richtige 
Zuweisung der Risiken einer Schadensquelle, deren 
Nutzen in der Gesellschaft ungleich verteilt ist.486 Wäh-
rend der Nutzen des gefährlichen Betriebs eines See-
schiffes insbesondere den Schifffahrtsbeteiligten sel-
ber zugutekommt, treffen die erheblichen Risiken ei-
ner Leckage die Gesellschaft als Ganze. Durch eine 
Gefährdungshaftung werden diese Schadensrisiken 
den Schifffahrtsbeteiligten zugewiesen und die Gesell-
schaft entlastet. 

Neben Sachschäden, Vermögensschäden und Perso-
nenschäden sollten auch Umweltschäden in Gänze 
erfasst werden. Das ÖlHÜ, BunkerölÜ und HNS-Ü be-
schränken den Ersatz von Umweltschäden sachlich 
auf die tatsächlich ergriffenen Wiederherstellungs-
maßnahmen und örtlich auf das Küstenmeer und die 
AWZ der Vertragsstaaten. Erstrebenswert wäre es, 
Umweltschätzen sowohl unabhängig von ergriffenen 
Wiederherstellungsmaßnahmen (d.h. auch reine Um-
weltschäden) als auch auf Hoher See zu erfassen. Al-
lerdings besteht noch keine anerkannte Grundlage für 
die Berechnung reiner Umweltschäden, für die keine 
Wiederherstellungsmaßnahmen ergriffen wurden bzw. 
werden konnten.487 Zudem würde eine solche Erweite-
rung zur haftungsrechtlichen Schlechterstellung von 
alternativen Kraftstoffen führen. 

Das Übereinkommen sollte eine klare Antwort auf die 
Frage der Anwendbarkeit auf den Bunkerprozess fin-
den, wie es auch das HNS-Ü getan hat. Beim Bunker-
prozess handelt es sich um einen vergleichsweise feh-
leranfälligen Vorgang. Entsprechende 

Liability Considerations from an International Perspective, 
Journal of Environmental Law, 2017, 29, 129, 149 f. 
484 Vgl. Xu et al., The Use of LNG as a Marine Fuel: Civil Liability 
Considerations from an International Perspective, Journal of 
Environmental Law, 2017, 29, 129, 150 ff. 
485 Wagner, Deliktsrecht, 8. Kapitel Rn. 8. 
486 Wagner, Deliktsrecht, 8. Kapitel Rn. 16. 
487 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 191 ff. 

https://globalmaritimeforum.org/insight/a-missing-piece-of-the-net-zero-puzzle/
https://globalmaritimeforum.org/insight/a-missing-piece-of-the-net-zero-puzzle/
https://www.gard.no/articles/how-can-liability-regimes-adapt-to-new-fuels-and-new-cargoes/
https://www.gard.no/articles/how-can-liability-regimes-adapt-to-new-fuels-and-new-cargoes/
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haftungsrechtlich Klarheit – insbesondere in Bezug auf 
das Bestehen einer Gefährdungshaftung – ist daher ge-
rade bei Stoffen mit einem vergleichsweise hohen Ge-
fährdungspotential für Menschen zentral. 

5.2.2 Haftungssubjekt 
Im ÖlHÜ, BunkerölÜ und HNS-Ü wird in erster Linie der 
Eigentümer des Schiffes, welches den Schaden verur-
sacht hat, der Haftung unterworfen. Diese Belastung 
des Schiffseigentümers als Haftungsschuldner sollte 
prinzipiell beibehalten werden, um dem Geschädigten 
eine relativ schnell und unkompliziert zu ermittelnde – 
da in der Regel im Schiffsregister eingetragene – Per-
son als Anspruchsgegner zu erhalten. Wie bereits im 
BunkerölÜ verwirklicht, sollte die Definition des 
Schiffseigentümers allerdings so weit gehalten 
werden, dass auch Bareboat Charterer, Reeder und 
Ausrüster des Schiffes als Schiffseigentümer er-
fasst werden und gesamtschuldnerisch haften. 
Denn auch diese Schifffahrtsbeteiligte üben einen be-
deutenden Einfluss auf die Sicherheit des Schiffsbe-
triebs aus und stehen häufig sogar in engerem Kontakt 
zum Betrieb des Schiffes und damit zu den Schaden-
sursachen als der Eigentümer des Schiffes selbst. Die 
Präventivwirkung der Gefährdungshaftung muss 
sich auch auf diese Beteiligte erstrecken. Andern-
falls wären diese Beteiligte allenfalls – in der Regel ver-
schuldensabhängigen und damit vom Nachweis einer 
Sorgfaltspflichtverletzung abhängigen – Rückgriffsan-
sprüchen des Schiffseigentümers ausgesetzt. Gleich-
zeitig hat eine weite Definition des Schiffseigentümers 
keine negativen Auswirkungen auf die praktische 
Durchsetzbarkeit der Ansprüche durch die Geschädig-
ten, da diese sich weiterhin an den eingetragenen Ei-
gentümer halten können. Dieser wiederum kann so-
dann Ausgleichsansprüche gegen die anderen Ge-
samtschuldner geltend machen. 

Der Einbezug der Ladungsseite in die Haftung, z.B. 
über einen Fonds, liegt hier – wie auch schon beim 
BunkerölÜ – nicht nahe, da die Ladungsbeteiligten im 
Falle der Schadensverursachung durch den Bunker 
kein Risiko unmittelbar mitgesetzt haben. Der Scha-
den wird hier schließlich nicht von dem im Bulk beför-
derten Stoff, sondern vom Kraftstoff verursacht. Den-
noch könnte die Etablierung eines Fonds auf einer 

 
 
488 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 161. 
489 Xu et al., The Use of LNG as a Marine Fuel: Civil Liability 
Considerations from an International Perspective, Journal of 
Environmental Law, 2017, 29, 129, 151. 

zweiten Stufe, der sich aus Beitragen der Schiff-
fahrtsseite (nicht der Ladungsseite) finanziert, sinnvoll 
sein, um effektiven Schadensersatz auch in den Fällen 
sicherzustellen, in denen die Haftungsregelungen der 
ersten Stufe zu keiner Entschädigung führen, etwa weil 
Haftungsbefreiungen greifen (z.B. im Falle von Schä-
den, die durch Naturkatastrophen oder von Dritten ver-
ursacht werden). 

5.2.3 Haftungsbegrenzung 
Ein weiterer zentraler Punkt betrifft die Frage, ob der 
bzw. die Haftungsschuldner unbegrenzt haften sollten 
oder ob ihnen das Recht gewährt werden sollte, ihre 
Haftung auf einen bestimmten Haftungshöchstbetrag 
zu begrenzen. 

Während im allgemeinen Zivilrecht in der Regel eine 
unbeschränkte Haftung droht, scheint das Recht zur 
Haftungsbegrenzung im maritimen Haftungsrecht als 
„Normalfall“ zu gelten.488 Das ÖlHÜ, BunkerölÜ und 
HNS-Ü sehen allesamt die Möglichkeit der Haftungs-
begrenzung vor. Das HBÜ erstreckt die Möglichkeit der 
Haftungsbeschränkung auch auf andere, nicht von 
den genannten Abkommen erfasste Fälle. Die Möglich-
keit zur Haftungsbegrenzung scheint so fest verankert 
zu sein, dass eine Haftungsbegrenzungsmöglichkeit 
auch in einem neuen Übereinkommen regelrecht als 
Selbstverständlichkeit gelten könnte.489 Zweck der 
maritimen Haftungsbegrenzungsmöglichkeit war es 
ursprünglich, einen Anreiz für die Teilnahme an der his-
torisch gesehen risikoreichen Seeschifffahrt zu schaf-
fen („das Abenteuer mit ungewissem Ausgang“).490 
Heutzutage ist die Seeschifffahrt allerdings nicht mehr 
in gleichem Maße risikoreich und hat sich zudem zu ei-
nem bedeutenden Zweig der modernen Wirtschaft ent-
wickelt. Über 90 % der weltweit gehandelten Güter 
werden über den Wasserweg transportiert.491 Daher ist 
fraglich, ob es eines derartigen Anreizes überhaupt 
noch bedarf. Eine unbegrenzte Haftung hingegen 
würde den von einer Gefährdungshaftung ausgehen-
den Präventiveffekt noch erhöhen. Es sollte zudem 
auch Sinn eines Entschädigungssystems zu sein, alle 
verursachten Schäden auszugleichen. Wie oben be-
reits dargestellt (vgl. 4.1.3) wäre auch eine unbe-
grenzte Haftung noch ausreichend versicherbar. Ins-
gesamt ist jedoch zweifelhaft, ob sich eine 

490 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 161 f. 
491 Statista, Schifffahrt, online abrufbar unter https://de.sta-
tista.com/statistik/kategorien/kategorie/16/the-
men/131/branche/schifffahrt/#overview, zuletzt abgerufen 
am 21.22.2024. 

https://de.statista.com/statistik/kategorien/kategorie/16/themen/131/branche/schifffahrt/#overview
https://de.statista.com/statistik/kategorien/kategorie/16/themen/131/branche/schifffahrt/#overview
https://de.statista.com/statistik/kategorien/kategorie/16/themen/131/branche/schifffahrt/#overview
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unbegrenzte Haftung auf internationaler Ebene durch-
setzen ließe. Zudem käme es aufgrund der bestehen-
den Haftungsbegrenzungsmöglichkeit für konventio-
nelle ölbasierte Kraftstoffe zu einer Schlechterstellung 
alternativer klimafreundlicherer Kraftstoffe. So sollte 
auch für alternative Kraftstoffe eine Haftungsbe-
grenzungsmöglichkeit vorgesehen werden. In Kom-
bination mit einer Verpflichtung des Schiffseigentü-
mers, sich in Höhe der Haftungsgrenze zu versi-
chern, ließe sich immerhin die vollständige Durchsetz-
barkeit der begrenzten Haftung des Schiffseigentü-
mers für die Geschädigten sichern und ein gewisser 
Ausgleich zwischen Haftungsschuldner- und -gläubi-
gerinteressen herstellen.492  

Trotz der oben genannten Zweifel an der Sinnhaftigkeit 
von Haftungsbegrenzungen im internationalen mariti-
men Haftungsrecht, können Haftungshöchstsummen 
auch als Steuerungsinstrument dienen. Zwar haben 
Havarien in der Vergangenheit gezeigt, dass die derzeit 
geltenden Haftungshöchstsummen493 leicht um ein 
Vielfaches überschritten werden können.494 Die be-
gründeten Ansprüche der Geschädigten werden dann 
nur zu einem Teil befriedigt. Vor dem Hintergrund, dass 
es Sinn eines Entschädigungssystems sein muss, je-
den Schaden vollständig zu ersetzen, müssten die Haf-
tungshöchstsummen aber so bemessen sein, dass je-
der denkbare Unfall vollständig entschädigt werden 
kann.495 Würden für das Haftungsregime für alternative 
Kraftstoffe höhere Haftungshöchststummen verein-
bart, die bestehenden Abkommen aber nicht entspre-
chend angepasst, käme es jedoch auch hier zu einer 
Schlechterstellung alternativer Kraftstoffe. Im Kon-
text der Dekarbonisierungsbestrebungen in der 
Schifffahrt könnten die Haftungshöchstsummen 
als Instrument genutzt werden, um den Einsatz al-
ternativer und klimafreundlicher Kraftstoffe attrak-
tiver zu machen. Denkbar wäre zum Beispiel, die Haf-
tungshöchststummen für alternative Kraftstoffe auf 
dem bisher etablierten Niveau von etwa 100 Mio. SZR 
festzusetzen und gleichzeitig die Haftungshöchst-
stummen für konventionelle ölbasierte Kraftstoffe 
deutlich anzuheben. Damit würde die Haftung für 
Schäden, die durch konventionelle Kraftstoffe verur-
sacht werden, strenger sein als für Schäden, die durch 
alternative Kraftstoffe verursacht werden. 

 
 
492 Vgl. Xu et al., The Use of LNG as a Marine Fuel: Civil Liability 
Considerations from an International Perspective, Journal of 
Environmental Law, 2017, 29, 129, 143 f. 
493 Die Haftungshöchstsumme des ÖlHÜ liegt aktuell bei 
89,77 Mio. SZR pro Schadensereignis (dies entsprach am 
25.11.2024 ca. 113,26 Mio. €), die Haftungshöchststumme 

Insbesondere in der Anfangsphase der Nutzung alter-
nativer Kraftstoffe, könnte dieser Anreiz andere Risiken 
in gewissem Umfang kompensieren. Zwar liegt dieser 
Idee auf den ersten Blick eine etwas schiefe Logik zu-
grunde: Die Haftung für infolge von Havarien entstan-
dene Schäden wird wegen der Klimaschädlichkeit des 
Verbrennungsprozesses verschärft und nicht etwa, 
weil die entstandenen Schäden deutlich intensiver wä-
ren. Diese konkret eingetretenen Schäden, für die 
schärfer gehaftet werden soll, sind gerade nicht Folge 
des CO2-Ausstoßes, mit dem hier die Haftungsver-
schärfung begründet wird. Dem ist allerdings entge-
genzuhalten, dass die Höhen der Haftungshöchstsum-
men in den bestehenden Haftungsregimen ohnehin 
nicht frei von Beliebigkeit sind. Sie sind weniger von 
schadensersatzrechtlichen als vielmehr von wirt-
schaftlichen Interessen der Schifffahrtsindustrie ge-
trieben. Klimaschutzaspekte, die ohnehin im Interesse 
der Staatengemeinschaft liegen müssen, können hier 
ohne weiteres hinzutreten. 

5.2.4 Umsetzungsmöglichkeiten 
In einem neuen Regelungsprozess müssten diese Fra-
gen ausreichend berücksichtigt werden, unabhängig 
davon, ob ein separates internationale Übereinkom-
men oder die Änderung eines bestehenden Überein-
kommens angestrebt wird. Der Nachteil eines separa-
ten internationalen Übereinkommens besteht darin, 
dass die Verhandlungen von Grund auf neu beginnen 
müssten und der gesamte Konsensfindungsprozess 
vergleichsweise viel Zeit in Anspruch nehmen würde. 
Im Gegensatz dazu wäre die Änderung eines bestehen-
den Übereinkommens durch ein Zusatzprotokoll weni-
ger aufwendig, da nur begrenzte Änderungen erforder-
lich wären. Andererseits könnte sich die Änderung ei-
ner Konvention, die in ihrer jetzigen Form bereits breite 
Unterstützung gefunden hat, als schwierig erweisen. 
Insbesondere könnte es Widerstand dagegen geben, 
ein Abkommen, das bereits in Kraft getreten ist und er-
wartungsgemäß funktioniert, durch die Einführung ei-
nes neuen Elements zu ändern. Dies gilt insbesondere 
für das BunkerölÜ. Das HNS-Ü ist hingegen noch nicht 
in Kraft getreten. Der Schwebezustand, in welchem 
sich das HNS-Ü derzeit befindet, könnte genutzt 
werden, um das Übereinkommen auf alternative 

des HNS-Ü bei 100,00 Mio. SZR (dies entsprach am 
25.11.2024 ca. 126,17 Mio. €). 
494 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 79 ff. 
495 Altfuldisch, Haftung und Entschädigung nach Tankerunfäl-
len auf See, S. 82. 
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Kraftstoffe zu erweitern. Es erfasst bereits eine Viel-
zahl an Substanzen, deren Verwendung als alternative 
Kraftstoffe diskutiert wird, darunter auch Ammoniak. 
Der Einbezug der Verwendungsart als Kraftstoff könnte 
relativ einfach erfolgen. Art. 1 Abs. 5 lit. a könnte z.B. 
von „any substances, materials and articles carried on 
board a ship as cargo, referred to in (i) to (vii) below“ in 
„any substances, materials and articles either carried 
on board a ship as cargo or used or intended to be used 
for the operation or propulsion of the ship and residues 
of such, referred to in (i) to (vii) below” geändert 
werden.496 Gleichzeitig sollten in Art. 4 Abs. 3 Ansprü-
che, die unter das BunkerölÜ fallen, ausgenommen 
werden, um eine doppelte Anwendbarkeit von HNS-Ü 
und BunkerölÜ auf ölbasierte Kraftstoffe zu vermei-
den. Besondere Aufmerksamkeit wird dann auch der 
Frage zu widmen sein, ob und inwieweit die unter dem 
HNS-Ü errichteten Fonds auch für Schäden haften sol-
len, die durch als Kraftstoff verwendete gefährliche 
und schädliche Substanzen verursacht wurden.  

Unabhängig davon, ob sich ein separates Übereinkom-
men oder die Änderung eines bestehenden Überein-
kommens als bessere Lösung erweist, ist es von ent-
scheidender Bedeutung, dass die internationale Staa-
tengemeinschaft im Bereich der alternativen Kraft-
stoffe regulierend tätig wird, um eine weitere Zersplit-
terung der Rechtslage durch nationale Regelungsan-
sätze zu vermeiden. 

5.3 Weiterentwicklung 
außerdeliktischer Standards 

Solange Schäden, die von Ammoniak-Kraftstoff infolge 
von Schiffshavarien verursacht werden, weder von ei-
ner allgemeinen Gefährdungshaftung für Wasserfahr-
zeuge noch von einer punktuellen, auf alternative 
Kraftstoffe bezogenen, Gefährdungshaftung erfasst 
werden, richtet sich die zivilrechtliche Haftung nach 
den dargestellten Tatbeständen der Verschuldenshaf-
tung. Schuldhaftes Handeln meint den Verstoß gegen 
Sorgfaltspflichten. Entscheidend ist daher, welche 
Sorgfaltspflichten den Einzelnen in Bezug auf Ammo-
niak-Kraftstoff treffen. Es muss ein Sorgfaltsmaßstab 
zur Abgrenzung zwischen sorgfältigem einerseits und 
vorwerfbarem und damit haftungsbegründendem Ver-
halten andererseits entwickelt werden. Bei der 

 
 
496 Vgl. auch Vorschlag von Xu et al., The Use of LNG as a Ma-
rine Fuel: Civil Liability Considerations from an International 
Perspective, Journal of Environmental Law, 2017, 29, 129, 
152. 

Bestimmung dieses Sorgfaltsmaßstabs können außer-
deliktische Standards – d.h. sowohl öffentlich-rechtli-
che Standards als auch private technische und opera-
tive Anforderungen – wertvolle Anhaltspunkte darstel-
len, auch wenn sie nicht pauschal mit den Sorgfalts-
pflichten gleichgesetzt werden dürfen.497 Die Weiter-
entwicklung der außerdeliktischen Standards ist daher 
für die Bestimmung von Haftungsrisiken im Kontext 
ammoniakbetriebener Schiffe von großer Bedeutung. 
Die finale Konkretisierung der Sorgfaltspflichten ist 
letztlich jedoch den im Einzelfall entscheidenden Ge-
richten überlassen. 

Für die Seeschifffahrt ist insbesondere die Ergänzung 
des IGF-Codes um technische Anforderungen an am-
moniakbetriebene Schiffe von großer Bedeutung. Die 
Finalisierung von entsprechenden interim guidelines 
auf der CCC10 ist ein wichtiger Schritt. Dennoch sind 
hier weitere Anstrengungen erforderlich. Dies gilt zu-
nächst, weil die interim guidelines aufgrund von zeitli-
chen Beschränkungen der CCC10 noch nicht in der 
wünschenswerten Detailtiefe vorliegen, sondern in er-
heblichen Teilen auf die bereits existierenden Regeln 
des IGF Codes in Bezug auf LNG-Kraftstoff verweisen, 
soweit diese auf Ammoniak-Kraftstoff adäquat an-
wendbar sind. Wann dies der Fall ist und wann nicht, 
ist dann im Einzelfall fraglich und hinterlässt somit 
weiterhin erhebliche Unsicherheiten. Darüber hinaus 
muss das Ziel die Ergänzung des rechtsverbindlichen 
IGF Codes sein. Erst dann gelten die technischen An-
forderung rechtsverbindlich in den Vertragsstaaten. 
Für Binnenschiffe ist entsprechend die Erweiterung 
des ES-TRIN zentral. Auch wenn erste Bestimmungen 
für Brennstoffe mit niedrigen Flammpunkten, nament-
lich für LNG, bereits bestehen, fehlen Anforderungen 
an Ammoniak-Kraftstoff noch gänzlich. Hier besteht 
dringender Nachholbedarf. 

Neben den technischen Anforderungen für Bau, Kon-
struktion und Ausrüstung der Schiffe sind operative 
Anforderungen für den Schiffsbetrieb von großer Be-
deutung zur Entwicklung von Sorgfaltspflichten. Bisher 
hat insbesondere der SGMF Arbeiten zu ammoniakbe-
triebene Schiffen veröffentlicht. Hier besteht noch er-
heblicher Erweiterungsbedarf, gerade auch mit Blick 
auf Standards für den Bunkervorgang. 

Um Ausweichstrategien zur Vermeidung von Anforde-
rungen an die ammoniakbetriebene Schifffahrt zu 

497 S.o. 3.3.1.7. 
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vermeiden, sollte die Entwicklung außerdeliktischer 
Standards möglichst auf internationaler, bestenfalls 
globaler Ebene vorangetrieben werden. Die IMO, der 
MSC und der CCC sowie der CESNI sind hierfür geeig-
nete Rahmen. Ist eine globale Konsensfindung nicht 
oder nur mit erheblichen sicherheitsrelevanten Abstri-
chen möglich, sollte nicht vor europäischen Alleinwe-
gen zurückgeschreckt werden. Die EU ist eine der größ-
ten Volkswirtschaften der Welt. Im Jahr 2022 lag ihr An-
teil am Welt-BIP bei über 16 %.498 Rund 90 % des welt-
weiten Warenverkehrs wird von Seeschiffen transpor-
tiert und auch etwa 90 % des EU-Außenhandels 

erfolgen auf dem Seeweg.499 Es ist nicht zu erwarten, 
dass sich die Schifffahrt aufgrund höherer regulatori-
scher Anforderungen vom EU-Markt abwenden und 
stattdessen andere Häfen mit niedrigeren Standards 
anlaufen wird. Im Gegenteil ist vielmehr ein „Brussels 
Effect“500 nicht ausgeschlossen: Da die EU selbst über 
wirtschaftlich bedeutsame Häfen verfügt, könnte sie 
einseitig die Anhebung international gültiger Stan-
dards erzwingen, indem sie Schiffen, die diese Stan-
dards nicht erfüllen, den Zugang zu ihren Häfen verwei-
gert.501

 

 
 
498 UNCTAD Data Hub, Gross domestic product, abrufbar un-
ter: https://unctadstat.unctad.org/datacentre/data-
viewer/US.GDPTotal. 
499 Umweltbundesamt, Wie viele Schiffe sind weltweit auf den 
Meeren unterwegs?, abrufbar unter: https://www.umwelt-
bundesamt.de/service/uba-fragen/wie-viele-schiffe-sind-
weltweit-auf-den-meeren. 

500 Der „Brussels Effect“ bezieht sich auf die unilaterale, von 
Marktmechanismen getriebene, de facto Macht der EU zur 
Regulierung globaler Märkte, vgl. grundlegend Bradford, The 
Brussels Effect: How the European Union Rules the World. 
501 Mielke, in: Koch/Hofmann/Reese, Handbuch Umwelt-
recht, § 16 Umwelt und Verkehr, E. Schiffsverkehr, Rn. 527 
m.w.N. 

https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.GDPTotal
https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.GDPTotal
https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/wie-viele-schiffe-sind-weltweit-auf-den-meeren
https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/wie-viele-schiffe-sind-weltweit-auf-den-meeren
https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/wie-viele-schiffe-sind-weltweit-auf-den-meeren
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6 Fazit 

Die vorliegende Studie beleuchtet umfassend die haf-
tungsrechtlichen Herausforderungen im Zusammen-
hang mit der Nutzung von Ammoniak als maritimen 
Kraftstoff. Sie zeigt, dass Ammoniak als emissions-
freier Energieträger großes Potenzial für die Dekarboni-
sierung der Schifffahrt bietet, jedoch auch erhebliche 
Risiken birgt, insbesondere durch seine Toxizität und 
mögliche Umweltgefahren bei unkontrollierten Einträ-
gen in Gewässer. Die Analyse des bestehenden haf-
tungsrechtlichen Rahmens offenbart, dass für Ammo-
niak als maritimen Kraftstoff bisher keine besonderen 
Haftungsregeln bestehen. Schädigungen unterfallen 
vielmehr dem allgemeinen nationalen Haftungsre-
gime. Die hier vorherrschende Verschuldenshaftung 
reicht jedoch nicht aus, um dem Schädigungspotential 
und -risiko von Ammoniak als maritimen Kraftstoff, 
insbesondere für unbeteiligte Dritte, gerecht zu wer-
den. Gleichzeitig verursacht das Fehlen einer interna-
tional vereinheitlichten Regelung Unsicherheiten für 

potenziell Haftende und erschwert damit Vorherseh-
barkeit und Versicherbarkeit. 

Die Studie leistet mit ihrer Hemmnisanalyse und den 
darauf aufbauenden Handlungsempfehlungen einen 
wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung des Rechts-
rahmens. Die vorgeschlagene Aufnahme von Ammo-
niak als maritimen Kraftstoff in ein internationales Haf-
tungsregime zielt darauf ab, Rechtsklarheit zu schaf-
fen und Haftungsrisiken besser einschätzbar zu ma-
chen. Damit soll der Einsatz innovativer und klima-
freundlicher Kraftstoffe wie Ammoniak maßgeblich ge-
fördert werden. Daneben wird deutlich, dass mit der 
Ausweitung der Verwendungsmöglichkeiten von Am-
moniak auch eine Ausweitung der Expertise in Bezug 
auf Sicherheitsfragen sowohl in technischer als auch 
operativer Hinsicht einhergehen muss. 

Ein besonderer Stellenwert kommt den gesammelten 
Erkenntnissen insofern zu, als dass die haftungsrecht-
liche Systematik nicht ausschließlich für Ammoniak-
Kraftstoff gilt. Die Handlungsempfehlungen lassen 
sich auf andere alternative Kraftstoffe übertragen.
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7 Übersicht über relevante 
Stakeholder 

Im Folgenden wird ein Überblick über einige der wich-
tigsten politischen Gremien, Entscheidungsträger und  

Stakeholder gegeben, die unmittelbar oder mittelbar 
auf die Entwicklung der relevanten rechtlichen Regel-
werke auf internationaler und europäischer  Ebene 
Einfluss nehmen können. 
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